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Abfabrtshandlo bn 336

Abfindung: kennt das preuß. Landrecht 1% elich der
Entschädigung außerehelich geschwächter Weibsperso-

nen *smt Unterschied zwischen Absindung und Aus-

Abschri lenab me von GEntenmisi“ und andern atten.
stücken durch Advekaten-Schre 296

Abstand on Streite, s. 2 krrterstan
Unterschier von einstweiliger Wan, gung des

Processes 233

MWldes Elsemthums für öffentliche 25

netes-Einsichtt ist der Richter verbunden sie den
*“5 auf dem Wege der Requisition zu ver-

scha 63

Acten-Stücke: **e deren Abschriftnahme vurch Advo-
katen.-Schrei 296

Actio Pauli * voon deren Begründung und dem Verr-
über zu fassenden Beweissatz 234

Die Materie von der Aei. Pauliana ist nach der
baver. G. O. zu bebandeln 378

Was ist unter dem kleln, ilichen Verkot in ver- ·
stehen? . 379

Vertet- und Beschla sind gleichbedeutend . 360
ud Act. Pauliana *#t auch gegen Hyp. Bestel-

380n statt

Adb al sorn bierauf wird rurch ein “mv„Verlin=
gerungsgesuch nicht stillschw. 172

Administrativ-Weg: was meh sute ##r Betretung
des Nechtswegs gegen en Fiskus vorher im Admi-

nistrativweg anzuringenke Beschwerde enthalten,
desonders wenn es sich von einer Eutschädigungs=forderung handetk? 125

Die Anwendung der Proceßnovelle v. 22. Juli1812

§. 9 ist durch die Bestimmung des Einanzsef. vom
28 Dez. 1831 K. 30 nicht ausgeschlossen 126

Bei Provokationen gegen den Fiskus it die vor-

gängige Betretung des Administrativ= Wess nicht noth-
ndig

Advokaten: deren Kostenverzeichnisse sind nur dann,
wenn ein Endurtheil zu erwarten ist, einzureichen 82

Konnen fur einfache Notitzertheilungen außer der

Tarzebür. auch die Kopialien in Ansatz bringen . 239
nnen in ihren eigenen Processen die tarord-

nungsmäßigen Gebühren und Auslagen fordern, wie
in fremden Sachen 348

Die Gerichte sind nicht verbunden, den Advoka=
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ten von gerichtlichen Erkenntnissen oder andern Ac-

tenstücken durch deren Schreiber Atschrift netmen zulassen ·

Alimentation: der zindeleinder T . . .179
der Geschwister . .tr.«

der unehelichen Kinder, s
Altentheil: kommt dei der e ner rnune nicht

in Berucksichtigung 395

Analpbadetenn: von der *. reren gerichtlichen Te.
stamente nach ru cht 257Anastasianisches Geohe’ee“n kom#nt ren Gläubigern im
Concurse nicht zu statten, wenn der Schuldner den

Anfpruch des Cessionars auf das Ganze anerkannt
hat 386

Ansbach: zur Lebre von der ehelichen Errungenschafts-
gemeinschaft im Ansbachischen 17 28 37 13 52 59 69 80

In Beziehung auf den Beweis des Eingedrachten
der Ehefrau findet im vormaligen Fürstenth. Ansdach
die Ansb. Conc. Ordn v. 1734 nicht mehr Anwendung 116

Ueber die Anwendung der jüdischen Ritualgesetze
im Ansbach. und Bayreuthischen 157

Vem, Indult der Wittwen wegen des Besteh- Han
nach Ansk. Pror. Recht 409lohns

Anwaltsbestellun z: Ausnahme von der Negel. raß

Strestgenosfen einen gemeinschaftlichen Anwalt zu
bestellen haden 6

Arrvellation: deren Zuläßigkeit gegen ein decrei, wo-
durch wegen angebrachter Hauptintervention die Si-
stirung des anhängigen Processes verfüge wird . 1ô56

Appellationefrist: in Sponsaliensachen . 275 308

Apvellations-Insinuatien in Wechselsachen .2u9
—— über den Umfang Eenes Ent-

scheidungsamts 109
Apveslatsonsschrift: Folgen. wenn sie, statt in

erster. Instanz, bei dem Dergerc übergeben wird 21
Apvellationssumme: ist deren Daseyn nach dem

Werthe der geforderten Ge##n nre. oder nach der

Differenz zwischen diesen und bem Werthe der an-
gedotenen Sachen zu demessen? 2#2

Bei Gleichförmistel gtt Erkenntnisse I. und il.
Instanz in der Hauptsache hat deren Abweichung im
Kostenpunkt keinen Ejufluß auf die Rerisibilitat 18

Armenrecht: befreit nicht von der Cautionsleistung im
roceß, wo heche gefordert werden kann 230•

Arrest; #ievon. befreit Gewerbsansäßigkeit ohne *. 92

Ausl e u ng bndensnicher Beweis-Erkenntnisse . 356

Namenlose Auslegung. (Miszellee . .139

AusstattungJ oben unter Abfindung.
Baulast.s. Kirchentau
Bayreuth: über de Anwendung der Ritualge-

setzeiim Ansdbach. und Baprautvischen 157Beneficium competentine: fönnen eleute a uch

nach getrennter Ehe ")“ gee unter sich
ansprechen? 389

Berufung. . Appella
Bescholtenheit: über 5°5ie detische Beorunduns der

Einrede der Bescholtenheit 12
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Ueber den Begriff der Bescholtenbeit nach preuß.

Recht in Bezug auf die Anffrüche anausdemmaußerehe-
lichen Beischlaf . . .

Nachträgliche Anzeige biez

v

Seite.

Beschwerde: zur Lehre von —8 Benchverde wegen Ju. ·
Wassermenge-san .

egen Nichteinleitung einer strafrechtlichen ilnter.
suchung

Besolbungsa bzüge: als Executionsmittel .
Betrug: vom Betruge in Contractsverhaltnissenin civii-

rechtlicher Beziehung
Beweis; des Eingetruchen. der Ebefrau im Coneurse, ist

im Ansbachischen nicht mehr nach der Anet. Eonc.
Ordn. zu deurtheilen . .

Vom Beweise der Trunkenbeit

Seweiger kenntnisse: von deren Ausl in
n deren Abfassung rüccksichtlich des? r!.wischin dem Vor= und eventuellen Bew

Beweisfrist: über deren VerlängerumVon deren Berechnu
Beweiskraft alter huntzerklicher Rechnungen .
VllkgschaftsetstnngvondekeankImngolls

strafsachen
Calumnieneid: kann wegen eines Diffessionseids nicht

verlangt werden
Caution im Preceß: die Regel daß von Inländern keine

Caution gefordert werden kann, leidet auch dann keine
Ausnahbme, wenn der Kläger unangesessen und zu-

gleich schlechten Leumunds ist

Gewerksnnfäßigreit ohne Grundbesitz efrei nicht
vog LautieneEs ist beziü#ch i gankianeleigung, wegen rerNachksage Meicheot, er Vorbehalt der letztern im
Tenor des ercheniebonr rrer in den Entscheidungs-
gründen erwähnt wird

Dem Beklagten ist wegen der Nachklage nur in
so weit, als diese nach ibrem Betrage wahrscheinlich
gemacht ist, Sicherheit zu leisten

Die Zulassung zum Frmenrect schließt die Cau--
tionsleistung nicht aus .

Ungehorsams-Verfahren im Cautionspunkt
Civilproceßsaachen: Beitrag zur Lehre hieoon, ver-

anlaßt durch einen Competengconflict

Collation: hiebei ist die Vermutbung, deiß * Aimd
vor den andern Kindern von dem Erbl durch

Schenkung begünstigt werden goute libeie
CollisionderStatuten,s. Statut
Competenz: bei Streitigkeiten über ieltskeinträch=

tigu

PEstStreiktkeienzwischen Handwerksmeisternund

com#nbe Weselen ithai, s. Beneficium com be.
Concurs: von der Liauidation im Concurse

Contractsverhältnisse: vom Betrus inselhen in
civilrechtlicher Beziehung

ontumucia, s. Ungeborsa
Copialien: für einfache Norkzerthiiluugen der Adrokaten
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Criminalkosten bei General « Untersuchungen wesenSelbstentleibung . 5

Srichtigung biezu . . . . . .,·no
Vatowechfel echsel.
Diebstahl: an gefundenen Sach
Di Eurkor ssionseid: wegen *— Kenn der Calumnieneid

nicht verlangt werden
Die Befugniß den Oif. Eid zu fordern steht der

Pezel nach bis um Schluß des Beweisverfabrens

** Grumsitze vom Schiedseid finden auf den
Diff. Eid keine Anwendung

Editian, —Urtkun 3 kann sie vor der Klageinlas-un angtw

ciiiosie kanne *r* im Allgemeinen verlangt wer-
HGurch wen in er Namens des Fiskus zu leisten

und wer hat diejenigen Personen, durch welche er
geleistet werden soll, zu wählen? 9—100

Ehefrau: über den Beweis ihres Eingedrachten im Con-
curse kommt im Anstachischen die Ansb. Conc. Ord
nicht mehr zur Anwendung 416

Ist nach #astach. Prov. Recht zu Veräußerungen
der dem Ehemann gehörigen Immorilten der Con-sens der Ebefran nothwendig" 172837 33 52 59 69 80

Ehegatten: von deren Consnerchwohlthe, . Bene si-
cium competonttiac.

Ehescheidungen der Juden: Beitrag # dieser Lehre 293Eid: was ist Rechtens, wenn ein Jude, welcher sich zum
Eide schon ensi angeboten. hat, vor der wirk-
lichen Eidesleistung stirtt? 301Eidesdesakson: ienn für die Ansicht, daß der
Beweisfuhrer, dessen Gegner die Erklärung auf den

ter deferirten Eid versäumt hat, die primärbrauchten Beweismittel nicht fallen lassen darf 5

nvse ne: für den Fiskus, durch wen hat sie zu
eschehe .. 98

er9*8 die Schworenden zu wahlen? 99Eigenthum: von dessen Abtretung für Gentl. Zwecke 25
Re chbgerbiltnife zwischen den Eigenthumern höher

und nieder liegender Grundstücke wegen des Waser-ablaufs 386
Eingebrachtes.s. Ebefra
Einreden: über die Nochwenpggkei- des sofortigen Be-

weises der erideilinatan schen Einreden, wenn sie von

der Einlassung befreien sollen 325

Ueber materielle Einreden in der Eretutieis·In.

im Executivproceß mit der Einrede gegen
dessen Statthaftigkert eine eventuelle Erflärung
üer die vom Kläger prod. Urkunden verbunden wer-

einrede der 3dfcbolteben. und der mebrern zZu.
halter: was ist zu deren Begründung erforderlich? 13

Pe#indn für die hierüber aufgestellte Ansiht 55

Einfluß der Einrede der mebrern Zuhalter auf die
Alimentationsverbindlichteit, nach gem. Recht 32
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Entschädigung: Gween Eisenthums " Abtretuns furöffentliche Iwe
Erbbandlohn: re vom Sterbhand obn
Erkenntnisse: über die Verschierenhei#t oterstrichterlicher

Entscheidungen
Unrichtig verkündete. Erkennknisse werden nicht

rechtskräftig=
Von Audiegung undeutlicher Beweis- Erkenntniss
Abschriftnahme von Erkenntnissen durch Advoka-

tenschreiber .

Erklärun 9 über zurnge für diese Wochenschrift
Errungenschaft: zur Lehre von der chelichen Errun-

gesschultogemmein.chaftim Ansbach. bezüglich der Frege,

ob der Ehemann ihm Leborige Immobilien ohne Con-lens der Ehefrau veräußern!
Erziedung unehelicher Kinder, s. Kind
Exrecution: über materielle Einreden in i“ Executions-

nz

Erecution durch wregtu-Ueber Execution in Wechselsachen *Kann ein Wechselgläubiger gegen den Wehielsauls
ner, in dessen Konkurs er sich eingelassen hat, Wech-

e#nSeite.

296

180

nne? Wes 37 aa 52 59 69 90

188

238

selerecution impetriren7. 333
Executivprozeß: wenn in solchem die Einrede der

nicht richtig gewählten Procehart entgegengesetzt und
die eventuetle Erklärung über die urfundlichen Vor-
lagen des Klägers nicht beigefügt wird, so sind -
tere, im Falle 8—Einrede als ungegründet enhen,
für anerkannt zu achte 122

Expen eien der Advokaten: wann deren Linreichuns
zu gescheben hat 82

MWattücht„Beschw, rden: deren Ankringung
arfnichtauf Monate ün#s verzozert nwerden 116atallt n: in Sponsaliensachen 308

Bei erhunn 116
Fina 1 esetz v Dei. urch die Borsarift 8. 30 tessie ist de Wenen g des6

*“ Novelle v. 22. Juli 1919 nicht alln 126
Findel kinder: über deren Alimenkarton . 479Fiskus: über Eiresleistung für denselt 63à—0

on der Betretung des minthratiowegs vor

.. alabellung wieder den Fiskus, s. Admini-
v ioe g.

Früchte auf dem Halm: das des fallsige Verkaufs-
verbot sni-uf Leferungsverträge keine A -
* · ti7

Falle . .siiszus

Funvdiedskahl Beitrag zu dieser erir, . 1243
Geb# öbten der Advokate .Ad

Der rctrsfundigen imior in Gemeinde-
und Stiftungsprocessen 347

Anderer Personen, welche keine Rethtsanwalte a46

uhren der Insinuations.„Mandatare 221
— erstreckt sich deren priv. Gerichtsstand auch

auf Ordinirte, welche noch nicht imn geistlichen Amteangestellt sind? . 141-147
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Ueber die Zuziehung von Geistlichen bei Meineids-
Verwarnungen 85

Gemeinderechte und vertheilte Gemeinde- Gründe sind
an sich nicht als Pertinenzien des handlohnbaren

x“s„ au betrachten und daher auch nicht hand- 365
Gerelstabr, . . . . suo

Gerichtsstand: der Geistlichen · . . 1-«-gq7

der dislocirten Offiziere . . . . . 16

der Standesherrn . .·)99307

in Strafsachen durch Praventi on
Die Privilegirten in den Bezirken der bHandgerichte

Erlangen, Herzogenaurach und Mkt. Erlbach stehen
in Strafsachen unter dem Kreis= u. Stadtgericht Erlan-
gen; in Eirilsachen unter den Kreis= und Statt-
gerichte Nürnberg

Geschwister: sind Lach gem. Recht nicht verbunden,
einander zu alimentirenGesetzauslegu

Gese dge new“ wegen Herbeiführung rhleemterr
oderstrichterlicher Entscheidungen, Vorschlag hiezu 73

Erwiederung auf eine Bemerkung 98 . 130

Miszellen in BezugaufjenenGesetzentwurf139153208

Bemerkungen über den veGesthentwurf einige
Verbesserungen der G. O. detreffend, Beilagen zu
Nr. 14, 15 und 16 Euernn der k. Advokaten in

#ttach auf Veranlassung dieses Gesetzentwurfes,e zu

MWoeact in bie v3érrn sind Geständnisse des Anwalts
den Klienten nicht prdjudizirlich

ann aus der Unterlasfung einer Hrotestation einS#ennt gefolgert werden? 156

Vom Beweise de (ingeriechche Geständnis.
ses, welches blosdas Recht und nicht die dasselte
begrünrenden atsachen betrifft 306 331

Gewerbsansäßigkeit, hunneGrundeel, tefreit nichtvon Arresten und Cautio . 92

Gewe EEIE uber die Judikatur
bei Streitigkeiten bierüber . 160

Gewerbsrechte: nach welchen Gesetzen sisindSrreitigkei-
ten zwischen mehrern Gewerdsconcurrenten über die

Erlöschung eines realen Gewerdsrechts zu entscheiden? 126
Unterschied zwischen der Acquisitiv= und der Im-

memorial=Verfährung!inAnsehung der Gewerbsrechte 339
Gewohnbeit: Miszelle über die sonderbare Losung einer

r“v in dieser Materie . . . 195
Gno 9866 912
rrogwe#ater:ist der natürliche Großoater nach gemein

Rechte zur Alimentation des außerehelichon Kindes

seines Gehnes verpflichtet, wenn dieser es nicht er-
nahren kann? 393

Das gam außerehelichen Vater nach dem preuß.
Landrecht11Tit. a . 622 zukommende Wahlrecht kon-
nen auch die väterlichen Großältern ausüben, wenn
ihre subsididre Alimentationspflicht eintritt 219

Grundherrliche Forderungen: die Zurückforde-
rung der gegen Probibitivgesetze erhobenen ist an die
Erfordernisse der coudictio indebiti nicht gebunden 6#
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Ueber das v0 grundberrlicher Forderun-

IX

Seite.

n im Concurs . 11 Nr. 7 der Prior. Ordn.) 201 202ge
Gutsberrl iche Beamte: koennen ihre Gutsberrschaft

in Processen vertreten und biefür Gebübren ansetzen
Gutshyerrliche Rechnungen: deren Beweiskraft

Halm: vom Kauf und Verkauf der hrichte auf dem

Hand uavge Beitrage zu dieser Lehre.
 Unterschied zwischen Erd= und Sterb-Handlobn

„LastenmehrereKäufer für das Handlohn so-itari
3. Istder Lehnträger zur Handlobns-„Entrichtung

verdunden, wenn er das Gut, für welches er als

solcher mit Bewilligung des behnsterrn. bestellt worden
war, von dem Lehnsmann kauft?

u. Vom Handtohn bei kettreprigen Veräuzerun=
gen, insbesondere vom Abfahrtsba

Kann das Hanrlohn berlane —— wenn
der Kauf noch vor der Vollziehung durch freiwilligen

RNäcktriet der Contrabenten wieder aufgehoben wird?
6. Dem Zwischenkäufer, welchem das Gut nicht

wirklich übergeben worden ist, kann ein Handlohn

nicht angefordert!wer7en. (nach bayer. Tandrecht)7. kt gemeindegrunde

sind an sich nicht als Dertinenzien des handlohnba-

ren Haupguts zu betrachten, und daher auch nicht
handloh

8. Kann von einem auf erthinstarem Grund und
Boden neuerbauten Hause das Hamlohn gefordert
werden

9. Der Altentheil ist tei der Handlehnsterechnung
von dem Gutswertbe nicht in Atzug zu bringen

o. Welchen Einstuß hat der bei der leterlassung
— bandlohnbaren Guts an Jahlungsstatt gemachte

orbebalt, binnen einer destimmten Frist einen Käu-
fev zu benennen, auf die Handlehnserbebung?

11. Vom HandroßhandlebnVom Indult der Wütwen wegen des Besteh=
Hklohen nach Ansb ov. Recht

Handwerksmeister: gehsren Streiktigkeiken zwischen
then und mßSs an den adm. contentiösen oder

n Justitz-S
ssssn bens r deren Stabilität, insbesen-

dere in sKtandesberrlichen Familien .
HypothekBestellungesikonneiicx l« Pauliana

ch en . .

Hypothek Loschung ist biezu die Vorlage des Hyp.
Briefs oder Recognitionsscheines, und im Verlustfalle
Amortisirung absolut erforderlich?

Mothek-Zinsen: zur Lehre von deren Einklagung
Insinuationen: sind, wenn ein Anwalt destellt ist,

an diesen und nicht an die Partbeizu richten
Insinuations-Mandatare: über Jus. Mandatare

und deren Gebühren . .

stanzentlassunng
nterlokut, s Bew eikerkennte 2
uden: über die Anwendung der bin lalze jebe im Ans.

und Bayreuthischen

338

203
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Zur Lehre von der Ehescheidung unter Jude
Ueber Collision der Statuten binsichtlich der Viri.

samkeit der zwischen Christen und Juden geschlosenen Vertrage
Ueber das, was Rechtens ist, wenn ein Jude

welcher sich zum Eide schon gerichtlich angeboten *
vor der wirklichen Etdesleistang stiret .

Luramentum in lite s. Würderungseid.
JustinnmisenParallelisteunz Leselten mit de zin von

a

Justi -— fa ch: Ansteuungen und Beförderungen in solchem
J.

Justiß. und dolinei Sachen; in weschem Falle is
eine Polizeisache präjudiziell für eine Justitzsache!

Iutizehgerungebeschwerde: Beitrag zu die-ehre .

Kassatton über dieses Rechtemittel in Frankreich .
Kauf: kann, wenn er vor der Vollziehung durch frei-

willigen Rücktritt wieder aufgehoden wird, Handlohn
verlangt werden?

Käufer: haften mebrere für das Handlobn —.
ann dem Zwischenkäufer, dem

übergeden worden ist, Handlobn angefordert orreih.

Kaufleute: deren. Vergleiche über ertamtitgeschäfteMedürfen der gerichtlichen Protokollirung nicht

Kinder, waeichee: Über die Festsetzung der Alimente
für .

Durch Einrede. res Mebrerngestakteten Beischlaf
wirdnach gem. Recht die llmentenlage entkraftetIst der väterliche Großva echt zur
Alimentation des ebrenen x- th ver-
verpflichtet?

Von der besondern Begründung der Klage auf
Alimentenrückstände gegen den zur Alimentation eines
außerehelichen Kindes fud sidiär Verpflichtet

Kann der außeredeliche Vater nach gem. Regt- ver-

langen, daß ihm das Kind zur Verpflegung und Er-
ziehung überlassen werde? (in der Note.)

Die Bescheidung der Frage, ob der ußereheliche Va-
ter von dem ihm nach dem preuß Landr. gestatteten

Wahlrechte, die Verpflegung und Erniehung des Kin-
tes, nach dessen zurückgelegtem vierten Jahre, selbst
zu besorgen, oder sie der Mutter auf seine Kosten
ferner zu überlassen, Geprauch machen könne, eignet

sich nicht vor den Giollichter sondern lediglich vor
das VormunoschaftgIstdas dem nnnnr-- im preuß. Lanyr.

- d 622 gestattete Wahlrecht nur auf den Fall
lssn ne wenn er die Erziehung und Ernährung

des Kindes kunte ba selbst zu besergen vermag?
Dieses Wahlrecht Keht auch den väterlichen Groß-

ältern zu, wenn deren sudsidiäre Alimentations=

hcht entritt .airqcen aulast: nach welchen Gesegen si nd Rechts-
streitigkeiten iber die Saulattebeiproteß. Airchenstif.

tungen zu beurtheilen? . .

Seite.

101

u19
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Konkurs, s. Conc

Kosten, s. Schhh„Proceßkosten.
Landtag: was ein Landtag 4%
Legalisirung der FrsnA#gte durch Anwäste ist tei

Rechtskundigen, wenn sie auch nicht siegelmäßig sind,
nicht nothwendig 291

Leynträger: ist er zur Handlohns-Entrichtung verbun-
en, wenn er das Gut, für welches er mit Be-

willigung des nsterrn zum Lehnträger kestellnwor-
den ist, von dem Lehnemann kauft? : 315

Lese edte juristische 92
Lieferungsverträge über Naturerzeugnisee unter=

liegen nicht dem Verbot des Verkaufs der Früchte auf
47

Liquidation im Concurs, .. Conc urs.
Literatur: Erklärung über Literatur-Anzeigen 56

Anzeige von Künßbergs Beitr. zur Diagnose

dendeutK. Verroßmot 291l ufferts gesammelten rechtbwis·
rls Wtttst 291ucht a's Pandt. des gerichtl. Ver-
Fchete inPBahen der freiwill. Gerichtsbarkeit . 291

Löschung. f Hypothek-Loschung.
Lotto- Wss baftet er für einen Gewinn, der

auf ein Spiel gefallen ist, das auf seinem Comptoir
besetzt, von ihm aber in die Spiellisten nicht ein-

getragen worden ist? 353
Mag I strater äthe, rechtskumige uber deren Gebuh-

ren in Gemeinde- und Stiftungsprocessen 3#7
Manifestationseid: kann er dem Schuldner auch

außer dem Falle eines allgem. Dedit= oder Gant-
verfahrens aufgetragen werden? 187

Mein Mer ie Zuziehung von Geils-
lichen biebei 85

Merkantilrecht: praktische Bemerkunzen aus dem
echsel= und Merkantilrecht . . 215 207

das Nähere unter Wechselrecht.)Misceklen . 95139 »so 16 195 208 220 251
Mitschuldige: von enen Jeug 57

Röllfast t rSr rn. rl Nerrel . 1495
n.Mosaische Gesetze Jude

Motto für de Schnlalstchee: 4 24

M ünffätschunge Beitrag zu dieser Lebre . 149
Nachk last: Cauttonsleistung wegen derselten , (. unter

Cau
Méäbe Fal IRetractsklage
Nebenabreden, mündliche, von deren Unwirksamkeit 236
Nekrolog, (. Möllentyi#el.
Nichtigkeit: wird durch Uehergehung des gemeindlichen

, Vermittluiigtmnts nicht berdeiges übrt 235Oberappellationsgericht: —W die Verschiedenheit
bobnieichterl. Tushedungen.

Von den ässbeer des ntutt 73 20
Ueber den ntwurf wegen Herbeiführung

Aeichemigerkeesrteerhe ntscheidungen, s.
etzentu

HOberrichter: Zur Lche v0P dem Umfange des ober-
richterlichen Amts. ...
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Obervormundschaft: Beitrag zu dieser Lehre
Offi zlere: vom Gerichtsstand der dislocirten Offiziere
Pactum de duota litis: findet dessen Verbot auch

außer dem besondern Verhäleniß zwischen Advokat
Paulianische Klage, s. Actio Pauliana.

Pfarruamtliche s. krindenfällchung.Hlutznetiom ueliordePolizeisachen wie fern ist veres Entscheidungpräjudreiell fan In#fachen
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Blätter

für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 1. Sanstag, den 7. Jannar. 1837.

Ueber die Verschiedenheit oberstrichterlicher
Entscheidungen.

In Nro. 43 des ersten Bandes dieser Blät-

ter ist bei Gelegenheit eines Artikels der allgemei-

nen Zeitung in Beziehung auf eine erschienene

preußische Kabinetsordre, welche die Gleichförmigkeit

oberstrichterlicher Judicate bezielt, auch dieses Man-
gels in unserem Vaterlande gevacht, und dabei ein

Vorschlag gemacht worden, wie diesem Uebelstande
abgeholfen werden könnte.

Es ist dieser Gegenstand schon öfters zur
Sprache gebracht, und insbesondere auf eine

sehr würdige Weise, in den Beiträgen zur Gesez-
gebung von Freih. von Zurhein Bo. 3. Nr. XV

abgehandelt worden.

Einsender dieses Aufsatzes muß die Richtig-
keit der Thatsache dahingestellt seyn lassen, giebt
aber doch zu bedenken, daß, wenn hiedurch wirk-

lich die verwundbare Ferse unseres obersten Ge-

richtshofes getroffen worden seyn sollte, der Pfeil

selbst sehr an Schärfe verlieren dürfte, wenn vor

Allem der Nachweis voller Identität der auf

reinen Rechtsfragen beruhenden, nach den-



2 Ueber oberstrichterliche Entscheidungen.

selben Gesetzen, 3) zu entscheidenden, und angeblich
gerade entgegengesetzt abgeurtheilten Fälle gefor-
dert würde.

Indessen auch das Daseyn solcher kontradik-

torischen Entscheidungen als wirklich angenommen,

möchten nachstehende Reflerionen nicht am unrech-
ten Orte seyn:

1. Frägt es sich: wie können solche Contrarie=

täten entstehen? so versteht es sich wohl von selbst,

daß nur da, wo der Pfad des Gesetzes schwindet,

der Krückenstab der Analogie zu Hülfe genommen

werden muß, und daß, wenn ein Urtheil hinrei-

chend wäre, den währen Sinn eines Gesetzes schon

darzustellen, und zu firiren, verschiedenartige Er-

kenntnisse kaum entstehen würden. Mangelhaftigkeit

der Gesetze ist also zunächst als Entstehungsgrund
der letzteren anzuklagen. Umschlänge das Band

eines einzigen, klaren, dem Stande der Kultur und

Cioilisation der Nation entsprechenden bürgerlichen

Gesetzbuches die Rechtsverhältnisse aller bayerischen
Staatsbürger, gewiß würde die dem Richter er-

leichterte Funktion, wo nicht das Verschwinden sol-

chen Uebelstandes, doch das weniger häusige Wie-
derkehren desselben bewirken. Allein selbst die voll-

kommenste Gesetzgebung würde weder diese unantast-

bare Funktion zu der Bewegung einer willenlosen

Maschine herabdrucken wollen, noch minder, wenn

sie es auch wollte, vermögend seyn. Nicht blos

darum, weil jede Gesetzgebung ein menschliches

Produkt bleibt, sondern vorzüglich deßwegen, weil
das Leben und Treiben jedes Staates und Vol,

kes die fortwährende Genesis des Rechtszustandes

7) Man denke nur an die Veweislast der exc. legis Anaslasia-

nae nach baherischem, gemelnem und preußtschem Rechte!
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desselben ist. Der Mensch, ein Sohn der Zeit, steht

nicht stille. Fortschreitende Kultur, Entdeckungen,
Erfindungen, gesteigerte, früher gar nicht gekannte
Bedürfnisse 2c. nicht blos im Vaterlande, sondern im

fernen Auslande, wie besonders in den durch neue

Bande z. B. Zollvereine, näher gebrachten Nach-

barstaaten, sind im Stande die sozialen Verhältnisse

umzugestalten, mit ihnen die Rechtsbegriffeh, und

Grundsätze. Um nur eines Beispieles zu erwäh-

nen, so vergleiche doch nur jeder praktische Jurist

jene Rechtsbegriffe, welche er von dem Lieferungs-

handel mit Staatspapieren jetzt hat, mit jenen,
welcheerselbstvor dem Jahre 1820 hatte, obschon die

Gesetzgebung, mannigfaltig hiezu aufgefordert, tie-
fes Stillschweigen vorgezogen hat! Können nicht
Erfindungen unserer Zeit, wie die der Eisenbah-

nen, der Benützung der Dampfkraft, ja selbst un-

erwartete Naturereignisse, zu verwickelten bisher

unbekannten Rechtsfragen Anlaß geben?
Wäre es nicht ein größerer Uebelstand zu

nennen, wenn die Lösung dieser Rechtsfragen sich

sogleich durch die Accomodation der höheren oder

höchsten Richter ohne Gesetze bilden, wenn ein

Maar bei dem ersten Auftreten jener Erscheinung

zufälligerweise gleichförmig entstandene Richtersprüche
binreichen könnten, dem wissenschaftlichen Fortschrei-

ten in derselben Materie hemmend entgegenzutreten,
und selbst der gesetzlichen Nachhülfe vorzugreifen?

Rein! Geist und Wahrheit werden nicht so wohl-

feilen Preises erlangt; durch Streit und Kampf

bricht sich ihre Bahn, wie durch den Rebel die
Sonne.

2. Ein weiterer Grund dürfte in dem Orga-

ismus des obersten Gerichtshofes zu suchen senn.
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Dem organischen Edikte vom 24 Juli 1808

Tit. IV. 5. 42 zufolge, theilt sich bekannterdings

das Oberappellationsgericht in mehrere—seitder

lezten Vermehrung.—sechsSenate,wovonJeder,
mit einem Vorstande und der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Zahl von Räthen versehen, ein für sich abge-

schlossenes, der Regel nach für das ganze Etats-

jahr aus denselben Individuen bestehendes Ganzes,
sohin gewissermaßen ein sowohl für die Berathung

als Schlußfassung eigenes selbstständiges Collegium
bildet, wovon der Einheitspunkt sich in der keines-

wegs materiellen, sondern formellen Leitung des

Präsidiums konzentirt.
In der Natur dieser Bestimmung liegt es,

daß unmöglich jeder Senat von den Beschlüssen

der übrigen in ununterbrochene Kenntniß gesetzt,
noch minder darinn erhalten werden kann. Für

die Vergangenheit mag allerdings ein wohl geord-

netes Präjudizienbuch einigen Anhaltspunkt gewäh-
ren, wiewohl die Vergleichung der Fälle ohne Ak-

tenstudium wohl schwerlich daraus wird abgeleitet
werden können, und wenn eine solche Sammlung

in den Fall kommt, kontraire Entscheidungen aufzu-

nehmen, für den eigentlichen Zweck wieder nichts

gewonnen ist.
Allein für die Gegenwart, oder was dasselbe

ist, für Prinzipienfragen, die noch gar nie zur

Sprache gekommen sind, wird eine solche Vor-

richtung nie dem Umstande vorbeugen können,

daß nicht an einem und demselben Sitzungstag

in verschiedenen Senaten ungleiche Urtheile gefällt

werden; nebstdem, daß gerade solche Fragen nur

in seltenen Fällen den einzigen Streitpunkt aus

machen, vielmehr sehr oft nur nebenbei und ver-



Ueber oberstrichterliche Entscheidungen. 5

mischt mit Thatfragen, manchmal unter einer

Masse von Beweismitteln, vorkommen, so daß

ihr Herausfinden aus den Erkenntnissen und Ent-

scheidungsgründen nur dem tiefen und gewandten

Forscher zum Lohne wird.

Die Entscheidung jeder Prinzipienfrage—ähn-
lich den Bestimmungen jener preußischen Kabi-
netsordre — zu suspendiren, und sie vor das aus

45 Mitgliedern bestehende Plenum bringen zu
wollen, ein solcher Wunsch wäre mit den gegrün-

deten Ansprüchen der in letzter Instanz Recht su-

chenden Partheien auf möglichstbaldige Erledigung
ihrer anhängigen Prozesse gewiß in dem auffal-
lendsten Widerspruche, und würde noch zu weit

ärgeren Klagen gerechte Veranlassung geben.
(Schluß folgt.) ·-

Bemerkung zu der Kehre von der provocatio ex

lege Diffamari.
Von Reglerungsassessor Dr. Lauk.

Die von der Praris eingeführte Provocatio

ex lege Diffamari beruht darauf, daß, wenn sich

Jemand nachtheilige Aeußerungen gegen einen An-

deren erlaubt, ohne ihn jedoch gerichtlich deß-

halb anzugreifen, bei diesem— falls er sich nicht
schuldig weiß, der natürliche Wunsch entstehen

wird, sein Gegner möge lieber sogleich gerichtlich
wider ihn auftreten, um sich durch Enthüllung

der Grundlosigkeit jener nachtheiligen Behauptun-

gen Ruhe und eine Art Genugthuung verschaffen

zu können. )

1) Bayer, Theorie der summarischen Prozesse F. 52.
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nen Principe widerstreitenden Rechtsmittels :) so-

wie die Lehre in den Anmerkungen 8) daß, wenn

der Diffamant Klage stellt, das julicium praepa-

ratorium ein Ende hat, und das judicium causae

Principalis anfängt, dürften genügen, um die hier

ausgesprochene Ansicht, als der bayer. Prozeßgesetz-

gebung zu Grunde liegend, zu vertheidigen.

Die dem Verfasser gege nwärtiger Bemerkungen

zu Gebote gestandenen Schriftsteller über den ge-

meinen Proceß haben gleichfalls die erörterte

Frage nicht speziell berührt; jedoch lehrt Berger ")
neque resuscitatur semel per institutionem juclicii

Principalis extinctum diffamatorium, quamwis dif-

famans Provocatus actionem principalem inchoa-

tam continuare supersedeat“ und entscheidet sich

dadurch indirekt für die hier aufgestellte Meinung.
Wenn freilich der frühere Provokat, auch

nachdem seine Klage in der angebrachten Art

zurückgewiesen worden ist, sich aufs neue zwei-

felbafte Reden erlaubt, wie sie Hamlet seinen

Freunden untersagt, als da sind: „Ich könnte,
wenn ich wollte“ — oder: „Ja, wenn ich nur

von neuem klagen möchte"“ 2c., vielmehr sich einer

neuen Oiffamation schuldig macht, so muß er

sich auch eine neue Provocation gefallen lassen.

2) Ger.-Ordn. Cap. IV. 5. 4.
2) ad 1. c. S. 5. lit. a.

5 Electa processus provocatorü 8. XIVI.
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Folge davon ist, daß mit der Darlegung der

sich gerühmten Ansprüche vor Gericht der Zweck des.

Provokationsprozesses als erreicht erscheint, und

wenn sich daher auch nicht die sofortige Unstatt-

haftigkeit der Ansprüche, sondern nur so viel zeigen

sollte, daß dieselben in der Art, wie sie dem

Gerichte dargelegt wurden, nicht begründet seyen,
und demnach die Klage angebrachtermaßen abge-

wiesen werden mußte, der Provokant kein Recht

hat zu verlangen, daß der Provokat eine neue

emendirte Klage binnen einer bestimmten Zeit bei

Strafe ewigen Stillschweigens einreiche.
Die Provokation, als ein Institut, welches

dem Hauptprincip: „daß Riemand zum Klagen

genöthiget werden, sondern die Verjährungsfrist zur

Grenze seiner Klagebefugniß haben solle“ widerstreitet,
läßt keine Ausdehnung zu, und es erscheint auch

der Einwand, daß auf eine Klage die angebrachter-

maßen abgewiesen werden mußte, ein definitiver

Rechtszustand nicht begründet zu werden vermöge,

um deswillen als bedeutungslos, weil der Zweck

des Provokationsprozesses nicht sowohl die Be-

gründung eines definitiven Rechtszustandes, als

vielmehr die gerichtliche Darlegung der sich geruhm-

ten Ansprüche ist, und weil, wenn Jemand ohne

vorausgegangene Provokation eine Klage angestellt
hat, die angebrachtermaßen abgewiesen wurde, er

nicht angehalten werden kann, binnen einer be-

stimmten Zeit eine neue verbesserte Klage einzu-

reichen.
Die bayer. Gerichtsordnung enthält zwar eine

ausdrückliche Bestimmung über die vorwürfige

Frage nicht; allein die Bezeichnung der provocatio
ex lege Distamari, als eines dem oben angegebe-
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Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete
des Civil-Processes.

J.

Vom Streitabstand.

SO m. Wenn die G.O. a. a. O. den Ab-
· stand der Klage „sofern nur die

Gegenparthei sich dabei beruhiget,“ ge-
stattet, so ist hierunter nicht zu verstehen, daß der

Proceß auf Begehren des beklagten Theils von

dem Kläger schlechterdings fortgesetzt werden müsse,

sondern nur, daß der Beklagte die Kosten und

den Ersatz des durch den bisherigen Proceß zu-

gegangenen Schadens begehren könne. )
*

II.

Ausnahme von gemeinschaltlicher Anwalts-
Beltellung.

Zur GO. Vu. Die Regel, daß Streitgenossen einen

V. u. Nr. 3. gemeinschaftlichen Anwalt bestellen sollen,

leidet eine Ausnahme, wenn die Streitgenossen, als

Verklagte, verschiebene Vertheidigungsmittel haben
undin dieser Beziehung entweder überhaupt nicht in
communi causa delensionis versiren, oder sogar

hierinn mit ihrem Interesse collidiren.

1) Aus einem O. A. G. E. vom 16. |7!58. 1822. R.
75443. Vergl. Mevius VI. Dec. 259.

Errata in Nr. 51. S. 401 3. 1— 2 l. (Leteektet.. st. „gestellt.“
Z. 30 der Note l. „engere“ st. andere.““



Blätter

Rechtsanwendung
zunachst in Bayern.

Nr. 2. Samstag, den 14. Januar 1837.

Ueber die Verschiedenheit oberstrichterlicher
Entscheidungen.

(Schluß.)
3. Der wichtigste Entstehungsgrund liegt aber

unstreitig in den subjektiven Ansichten der Richter.
Beinahe in jedem Gerichtshofe gibt es eine An-
zahl achtbarer Männer, denen die Einheit und
Consequenz der Judikate vor Allem theuer ist, die

aus Scheu, die hochwichtige Sicherheit des Rechts-
zustandes zu gefährden, oder die Achtung und
Wurde des Tribunales, zu welchem sie gehören,

in seiner moralischen Persönlichkeit zu verletzen,
gerne ihre individuelle Ueberzeugung zum Opfer
bringen. Eine nicht minder achtbare Klasse von
Richtern aber fürchtet gegen ihren Eid zu han-
deln, wenn sie der Praris zu lieb das Gesetz oder,
wo dieses schweigt, Das, was sie damit am

meisten übereinstimmend findet, hintansetzen soll.
Eingedenk des: „non exemplis, sed legibus judi-
candum est“ und „omnes juldices nostros veritatem,

et legum et Justiliue sequi vestiqia sancimus 2)
C. 13 de Sent. et interl. (VII. 45) hält sie ein

2) (Anm. der Redaktion.) Dilese Vorschriften schließen
die Beachtung der Präjudizien, sofern nur diese gehorig
begränzt wird, keineswegs aus. — Bgl. hierüber mei-
nen Kommentar zur GD. Bd. I. S. I6—18.— Prs-

judizien sollen überall nur das letzte Mittel sehn, scsien
Ankergrund zu finden — S. —
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selbstständiges Urtheil für ein unerläßliches Attribut
des Richters, — und kann es nicht über sich ge-

winnen, den freien forschenden Geist unter das
Joch der Auktorität zu schmicgen. Wollte Jemand
den Ersteren den Vorwurf der Bequemlichkelt 2)
machen, so würde er gewiß eben so irren, als wenn

Letzteren Triebfedern der Eitelkeit, Egoismus, Sucht
nach Originalität rc. unterschoben werden. Beide
leitet reine Gewissenhaftigkeit, beide Gefühl für
Wahlheit und Recht. Sollte der Gewinn einför=
miger Urtheile den Verlust solcher Charaktere auf-
wiegen?

Ein Veispiel wird die Sache einleuchtender
machen.

Man versetzesisicheinenAugenblickvom Stand-
punkte des Civilrechtes auf jenen des Strafrechtes;
denn die Macht der Präjudizien muß ihre Wir-
kung auf Beide ausdehnen; und man nehme an,
bei irgend einem Tribunale herrsche in einer be-

stimmten Gattung von Verbrechen eine, gleichsam
ur Observanz gewordene besondere, vielleicht nicht

immer verhältnißmäßige Strenge; gewiß wird wohl
derselbe Advokat, der in einer Civilsache die Ge-

3) (Anm. d. Red.) Es kömmt hauptsichlich darauf an, wie
leicht oder schwer man es sich macht, einen Fall als zwei-
felhaft gelten zu lassen. — Allerdings wäre es — außer

der Sphäre der Gewlssenhaftigkelt liegenre — Beqnemlich-

keit, wenn man dte Zweifelhaftigkeit etwa schon darum anneh-

men wollte,weildieAnsichtenderSchriftstellerüberdiever-
würsige Frage verschieden sind, oder wetl in der Diskussien
verschiedene Meinungen geäußert wurden, oder weil das
Gesetz eine klare Emtscheidung nicht darbeut, und daher
die Lösung des Zweisels Nachdenken erfordert, oder
durch Benützung von Hülsemitteln bedingt ist, welche
nicht so nahe bei der Hand sind, als das willkommene
Präjudiz. — Eine minder sorgsältige Beachtung der Vor-

aussetzungen, welche das Gewicht der Präjudizien be-

dingen, mag es zum Theil erklären, wie Firs falsche
Ansichten, zu denen 1. V. die in Nr. 14 desI. Bes.
dieser Blätter bekämpfte — über die subsidiäre cigen:

schaft der provoc. ex lege Dillamari—gerechnetwerden
dürste, die Auktorität der Praxis usurpiren kennten.—S.
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walt der Präjudizien für seinen Clienten in An-
spruch genommen, in der Eigenschaft als Verthei-
diger eines Angeschuldeten sich der Hoffnung nicht
entwehren können, daß es noch Richter giebt, die
blos darum, weil Andere so oder anders geur-

theilt haben, sich nicht verleiten lassen, ihrem Ge-
wissen mit dem Schuldausspruche zu nahe zu treten.

Man wende nicht ein: Unsere Vorfahren hielten
sich nicht für meineidig, wenn sie den Prséjudizien
große Wirksamkeit einräumten, und da, wo das

Gesetz selbst, wie z. B. das bayer. Landrecht (Th.
1. Kap. 2. J. 14. Nr. 3.) auf die bei der ober-

sten Instanz ergangenen res judicatas, und Prae-

jullicia hinweist, kann die Ausflücht nicht gelten,
daß das Gesetz und nur dieses allein den Richter

leiten müsse.
Allerdings, wenn der Gesetzgeber selbst durch

eine allgemeine Verordnung den gerichtlichen Ent-
scheidungen in zweifelhaften Fällen die Kraft eines
gültigen Gewohnheitsrechtes beilegt, werden manche
subjektive Bedenklichkeiten verschwinden.

Allein ein solches Gesetz wird vorerst bestimmen
müssen, wie viele, durchaus gleichförmige, und in
wie langer Zeit ergangene Urtheile eine Wirksam-
keit in dieser Ausdehnung zu begründen im Stande,
welches der Umfang und die Gränzen jener Wirk-

samkeit seyen, und ob gerade nur oberstrichterliche,

ob nicht auch Entscheidungen der Appellationsge-
richte, sey es desselben, oder verschiedener, soferne
sie nicht abgeändert worden, einen solchen Gerichts-
gebrauch hervorbringen können?

Was insbesondere das bayer. Landrecht betrifft,
so ist jene Stelle für viel mehr als eine War-
nungsstimme, in letzter Instanz alle Contrarietät
zu vermeiden, nicht anzusehen.

Bei einem so klaren, umfassenden, in seinem
Bereiche allein geltenden, durch einen klassischen,
die Abweichungen vom gemeinen Rechte stets be-
achtenden Kommentar llustrirten Gesetze, kam wohl
schwerlich das ehemalige ehrwürdige Revisorium,
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noch das jetzige kgl. Ob llationsgericht oft in
den Fall, auf jene Warnungsstimme hören zu
müssen.

Der Minotaurus jener Contrarietäten haust
bier nicht, er nistet in dem Labyrinthe der Con-

troversen des römischen Rechtes, der Unbestimmt-
heit der Sprache, und mancher anderen Unvoll-

kommenheit unserer neueren Gesetze, so wie der

noch immer fortbestehenden Gültigkeit so zahlreicher,
und verschiedenartiger Gesetzgebungen.

4. Nach diesen Erörterungen dürfte sich also
die Verschiedenheit oberstrichterlicher Erkenntnisse
aus Grunden, die gerechte Anerkennung verdienen,
erklären lassen; indessen bleibt sie, in hypothetischer
Voraussetzung der Thatsache, stets ein Uebelstand“
zu nennen, wäre es auch nur, weil Jeder, der

sein Recht in letzter Instanz sucht, ungewiß ist,
ob er das Glück oder Unglück hat, die Ansichten

der Majorität für oder gegen sich zu haben, noch
mehr, wenn sein Gegner, gestützt auf ein
scheinbares Präjudiz, in Hoffnung, längeren
Aufschub ohne Bezahlung der Kosten 4) ge-
winnen zu können, ihm die Erlangung seines
Rechtes durch Ergreifung der Revision erschwert.

5. Wie aber zu helfen, wäre Anmaßung, auch
nur andeuten zu wollen. Daß bloße Sammlungen,

daß selbst eine Publizität der Erkenntnisse, wie
schon v. Gönner 5) in Anregung gebracht hat,
nicht genugen können, möchte aus dem bisher Ge-

sagten nicht schwer zu entnehmen seyn.
Indessen liegt in Beziehung auf die Straf-

rechtspflege ein so rühmliches Beispiel in dem durch
die Jahrbücher der Gesetzgebung und Rechtspflege
im Königreiche Bayern (III. Band S. 122 u. ff.)

mitgetheilten Berichte des Oberappellationsgerichtes
an das Staatsministerium der Justiz, die Straf-

rechtspflege im Jahre 1816 betreff., vor Jeder-

13 S. Weber über die Proceßkosten G. 10 u. 11.

Emmrich über die Proceßkosien 8. 51.
*) Archiv für die Gesetzgebung 3. Bd. St. XV.
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manns Augen, daß an der Möglichkeit auch in
Civilsachen nicht gezweifelt werden kann:

1) die, wahrscheinlich auf sehr wenige Fälle zu
reducirenden, wirklich kontradiktorischen, und nach
derselben Gesetzgebung entschiedenen oberstrichterlichen
Erkenntnisse auszumitteln und zu sammeln, —

Q) sie in einem räsonnirenden Berichte mit Bemer-

kung der Mängel der Gesetzgebung und Vorschlägen
zu ihrer Verbesserung dem k. Staats-Ministerium
der Justiz vorzulegen, und so ·

3) zu veranlassen, daß durch die k. Staatsregierung
die Initiative zu einer künftigen authentischen,—
jede schwankende Doktrin beseitigenden — Inter-

pretation der Gesetze, wenigstens so lange sie noch
in ihrer bisherigen Zahl und Form fortbestehen
sollen, — gegeben werde.

Mäöge dieser für das Wohl des Ganzen ent-
standene Wunsch nicht übel gedeutet werden!

J. N. H.

Einrede der LCestholtenheit oder des Mehreren

gestatteten Geischlafs.
Zu den gangbarsten Irrthümern der Praxis

gehört es, gegen Klagen aus dem außerehelichen
Beischlafe die allgemeine Behauptung, die Klä-
gerin sey eine bescholtene Person, oder sie habe
zuvor oder während der kritischenZeitauch„an-
dern Personen“ den Beischlaf gestattet,—als
statthaften Einrede-Grund zuzulassen, und im Leug-
nungsfalle solche vage Behauptungen zum Beweise
auszusetzen. Die Erceptionen, verordnet die GO.
IV s. 8, sollen deutlich, ordentlich und um-
Rändlich vorgetragen werden. Was heißt das
umständlich? — nichts anderes, als: es sollen

die besondern Umstände des Faktums, aus wel-
chem der Vertheidigungsgrund abgeleitet wird, die
charakteristischen Merkmale an Subjekt, Objekt,
Zeit, Naum u. s. w., welche die Individualität

dieses Faktums ausmachen, in solcher Vollstän=
digkeit vorgetragen werden, daß eine gehörige Ein,
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lassung auf die Einrede von Seite des Klägers
möglich ist und das erste Verfahren mit einer er-

schöpfenden Feststellung der thatsächlichen Streit-
punkte schließen kann.—Als ungenugend erscheint
demzufolge das Anführen, die Klägerin habe auch
an dern Personen den Beischlaf gestattet; :)— es
muß eine bestimmte, konkrete Thatsache seyn,
auf welche die Einrede fußen soll, vie konkrete
Thatsache muß — nach ihren wesentlichen
Merkmalen — schon mit dem Vorbringen der

Einrede — vorgetragen werden, es muß sonach

der Beklagte, wenn die exc. plur. concumb. nicht

wegen Unbestimmtheit verworfen werden soll, das
Faktum — entweder durch Bezeichnung der Per-

son des oder der andern Konkumbenten, oder doch

durch genaue Angabe der Orts= und Zeitverhält-
nisse, 2) als ein individuelles darstellen.

Entweder hat der Beklagte wirkliches Wissen
davon, daß die Klägerin auch gewißen andern
Personen, oder wann und wo sie — einem Un-

bekannten den Beischlaf gestattete: dann mag er,

was er weiß, vollständig vortragen oder ge-

wärtig seyn, wegen Unbestimmtheit des Vorge-
brachten zurückgewiesen zu werden; — oder der Be-
klagte hat kein solches Wissen, und kann deßwe-
gen kein Individuum bezeichnen, keine Orts= und
Ietverhäldalsi, überhaupt keine besondern That-
sachen angeben; in diesem Falle ist die gebrauchte
Einrede nichts weiter als Chikane und als solche zu
verwerfen. — Zudem soll der Vortrag der That-

sachen, so wie die Prüfung ihrer Erheblichkeit mit
dem ersten Vorfahren — ganz erschöpft, dem

1) Von Fällen, in welchen behauptet wird, die Klägerin habe
früher schon einmal geboren, ist hier nicht die Rede.

3) Die Rennung des andern Konkumbenten ist mitunter nicht

moglich, 1. B. wenn das Mädchen in flagranti coitu mit

gise den Zeugen unbekannten Manne etroffen wurde.
S. Busch Dorstellung der Rechte geschwächter Frauensp.
S. 150 Rote 7* — Jede weitere Bezeichnung kann wohl

wegfallen, wenn sich zeigen läßt, daß Klägerin sichineinem
bössentlichen Bordelle aufgehalten habe.
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Beweisverfahren nur die Bewahrheitung des

Geleugneten vorbehalten werden. Diesem Funda-
mentalsatze handelt man zuwider, wenn man dem

Beklagten die Nennung der andern Personen,
denen Klägerin sich angeblich preisgegeben, oder die
sonstige Individualisirung des Faktums, bis zum
Beweisverfahren vorbehält.

Noch greller ist die Anomalie, wenn man

die allgemeine Behauptung der Bescholtenheit
der Klägerin für relevant erklärt, und in dieser

Allgemeinheit zum Beweise aussetzt. Nur spezielle
That sachen sollen zum Beweise ausgesetzt wer-
den. Das Wort Bescholtenheit aber bezeich-
net einen Rechtsbegriff, und zwar einen sol-
chen, von dem es heißt: Grammatici certant et

adhuc sub judice lis est. Es kömmt wohl vor,

daß die vier Votanten vier verschiedene Meinungen
darüber aufstellen, und handelt es sich gar davon,
den darüber zugeschobenen oder richterlich auf-
zutragenden Eid zu normiren, so wird mitunter
der Faden der Ariadne ohne Erfolg gesucht.

Und wie2—esgienge an, diese Diskussion über
materielle Rechtssätze, und über die Relevanz
von Thatsachen, in das Stadium der Beweis-

prüfung zu verweisen7 hieße das nicht verkehrte
Welt spielen? — Es ist ein Erfahrungssatz der

proceßualischen Pathologie: 5) so oft sich bei der
Beweisprüfung die Relevanz von That-
sachen in Bezug auf materielle Rechtssätze als
Streitpunkt darstellt, so oft

3) Ueber einen großen Thell der täglich vorkommenden pro-
ceßualischen Lweifelsfragen wird in den Lehr= und Hand-

büchern, ja selbst in den ausführlichsten Kommentaren
genügeude Auskunft vergebens gesucht, weil sie nur Phy-
siologie des Processes enthalten, d. h. das Verfahren
nur in seinem gesun den Zuslande auffassen, nicht in

dem k ran ken, in welchen es richterliche Fehlgriffe so häu-

fig versetzen.
Der Verfasser dieses Aussatzes sammelt Beobachtungen

für eine „preceßnalische Pathologse.“
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„ist etwas faul—indem papiernen Leib“ 4)
und der faule Fleck wird sich im Beweisinterlokute

nachweisen lassen. Aus den angeführten Gründen
hat sich der Unterzeichnete von jeher für die von dem

Oberappellationsgerichte zu Celle ) mehrfach bethä-
tigte Ansicht ausgesprochen, zur Begründung der
exc. plur. concumb. mußten specielle Thatsachen

angeführt werden, und insbesondere sey es unzuläßig,
der Klägerin im Allgemeinen den Eid darüber zuzu-

schieben, daß sie uberhaupt oder während bestimm-
ter Zeit keiner andern Person den Beischlaf

gestattet habe. 0)
Ich weiß wohl, daß gegen diese Lehre mit

den Waffen von hundert und wieder hundert Prä-

judizien gestritten werden kann; aber gerade um
meiné Ansicht über die nofhwendige Begränzung
der auctoritas rerum jutdlicatarum recht zu veran-

schaulichen, habe ich, aus Veranlassung des vor-

stehenden Aufsatzes über Verschiedenheit oberstrich-
terlicher Entscheidungen, einen solchen Gegenstand
zu besprechen unternommen. Ees handelt sich hier
nicht von einem zweifelhaften Falle, die hin-
ter viele hunderte von Prejudizien verschanzte

Praxis steht in offenem Widerstreite mit Buchsta-
ben und Geist gesetzlicher Vorschriften 7), verletzt
Fundamentalsätze der Ordnung des gerichtlichen
Verfahrens, hat in der Natur der Sache keinen

Haltpunkt, ruft Verwicklungen und Schwierigkeiten
hervor, bie außerdem leicht vermieden würden, —

mit einem Worte, sie hat nichts für, alles gegen sichz.
„Drum meines Dünkens ist es ein Gebrauch,

wovon der Bruch mehr ehrt, als die Befolgung.“8)
uffert.

*) Bgl. Marcellus im Hamlet. Auf#.1.Szene 4.
55 v. Bülov und Hagemann prakt. Erört. IV. Nr. 69,

IV. Nr. 100 8. 5. — Ucbereinstimmend ist auch Busch

a. a. O. S. 152; eben so Glück Bd. 28. S. 163.

6) Vgl. mein Lehrbuch des prakt. PandR.Bd.U. 8. 427.
Vgl. Get! RV. der außereh. Geschlechtsgemeinschaft. S. 52.

7) GO. VI. S. 8, s. oben.
8) Hamltt 1. Auf. Sz. 4.
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Rechtsanwendung
zunachst in Bayern,

Nro. 3. Samstag, den 21. Januar 1837.

Zur Lehre von der ehelichen Errungenschaftsge-
meinschaft im Ansbachischen.
Von Appellationsgerichtsassessor Arnold.)

Es ist jetzt ausser Zweifel, daß im ehemali-

gen Fürstenthum Ansbach nach dortigen Provin-
cialgesetzen die Errungenschaftsgemeinschaft den

gesetzlichen Güterstand bilde, so daß dieser Güter-
stand so lange angenommen werden muß, als

nicht ein Anderes vertragsmäßig bestimmt worden. 1)

Die Natur einer solchen Gemeinschaft bringt

es mit sich, daß die Substanz der Güter beider

Gatten nicht gemeinschaftlich und nur die Errungen-

schaft Gegenstand der Gemeinschaft ist, daß also
der Mann, wie bei dem Dotalsystem des gemei-

nen Rechts, über sein Eingebrachtes verfügen kann,

ohne von einer Einwilligung seiner Frau abhän-

gig zu seyn, die Frau aber — ebenfalls wie bei

7) v. Luz, die Intestaterbfolge nach den Provincialrechten
des ehemaligen Fürstenthums Ansbach. Neuc verbesserte
Ausgabe, Ansbach, 1830. S. 11. 12.
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dem reinen Dotalsystem—beiVeräusserungender
Substanz ihres Vermögens den eheherrlichen Con-

sens des Mannes. so weit bedarf, als nicht Ge-

setze oder Verträge ein Anderes ausdrücklich be-

gründen. :) Der Mann, Haupt der Familie und

von dieser in der Regel bei der Vermögensver-

waltung nicht abhängig, kann demnach sein Einge-
brachtes ohne Einwilligung der Frau veräußern

und verpfänden, ohne daß die Errungenschaftsge-

meinschaft ihn hinderte. Das Anrecht der Frau

auf einen Theil der Errungenschaft begrün-
det kein Recht für sie, den Mann in der Dispo-

sition über die Substanz seines Eingebrachten

zu beschränken. 2)
Viele Jahre hindurch wurden diese Grund-

sätze von den ansbachischen Juristen, besonders in

Hinsicht der Veranßerungen anerkannt und nur

in ganz neuester Zeit will man aus ansbachischen

Provincialgesetzen, besonders aus einer Verord-
nung vom 31. August 1780, die man als einen

besondern Fund betrachtete, das Gegentheil darthun,
und was bisher so unbestritten war, das ist in

neuester Zeit die Quelle vieler Processe geworden.

Schon die Betrachtung, daß das, was die

Juristen einer ganzen Provinz so lange Zeit hin-
durch für Recht gehalten, was Männer, die in

2) Allg. preuß. Land-Recht. II. 1. 8. 205. Eichhorn,
deutsches Privatrecht. G. 312.

3) Mittermaier, deutsch. Priv. Recht. E. 358. Runde,
deutsch. Priv. Recht. S. 011. Schott, Ehe-Recht. §. 207.
Lange, von der Gütergemeinsch, unter deutschen Ehe-

gatten. VII. H. 24. 25. Vergl. A. P. 2. R. II. I. S. 409.
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Anwendung des Provincialrechts ergrauten, beob-

achtet haben, doch wahrlich Beachtung verdient,
und daß eine entgegengesetzte Ansicht leicht auf

Irrthum und besonders da, wo wie im Ansba-

chischen, der Tert der Gesetze nicht leicht zu Han-

den zu bekommen ist, auf unvollständiger Gesetz-

kunde beruhen kann, muß Mißtrauen gegen die

neue Ansicht erregen und es dürfte nicht über-

flüssig seyn, die streitig gewordene Frage auf dem

Grund der Gesetze selbst, nicht bloßer Auszüge "),
zu erörtern.

Die Ansbacher Amtsordnung *), das Alteste

bieher einschlägige Provincialgesetz, verlangt Tit.
XVI. u. XIX. lediglich gerichtliche Protokollirung der

Kaufverträge und Sieglung der Hypothekurkunden,

ohne Einwilligung der Eheweiber zu bedingen.
Die Ansbacher Civiltaxordnung vom

1. Rovember 1720 5) bestimmt: „Nicht minder sol-

len auch die Weiber von der Männer Unterpfand-

verschreibungen Wissenschaft baben und ihren

Consens dazu geben, auch nach vorgängiger

gerichtlicher Auslegung ihrer habenden weiblichen
Freiheiten, daß sie nämlich sonst nicht gehalten seyen,
weder für ihren Ehemann, noch einen Andern gut

zu sagen, als wann sie vorhero sothaner Freiheit

gerichtlich renunciren, selbiger vor Gericht begeben,

4) Realindex der Brandenburg-onelzbachischen Landescoufli-
tutionen 2c. (von Hirsch,) Ausbach, 1779. — Real=

index den das jus statutarium Onoldinum ausmachenden

Landesconstitutionen cc. von Heuber, Schwabach, (1784).
5) vom 4. April 1608. — Im Auszug abgedruckt in Gme-

lius und Elsässers gemeinnützigen Beobachtungen, Bd.

V. S. 287. folg.
5) Seite 24.
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und sichmit verschreiben, damit der Rechte

nicht kundige Contrahenten und Creditores bei

einem sich ereignenden Concurs durch

Vorschützung sothaner weiblicher Frei-
heiten und Prärogativen um das Ihrige

nicht gebracht werden mögen.“ — Betrach-

tet man diese Anordnung, so sieht man, daß die

Frau nicht wegen einer bestehenden Gütergemein-

schaft zugezogen werden sollte, daß auch dabei

nicht vorausgesetzt wird, daß der Mann ohne Ein-

willigung der Frau nicht veräußern könne, sondern
daß im Gegentheil die Zuziehung und Einwilli-

gung der Frau lediglich um deswillen verlangt

wird, weil die Substanz des beiderseitigen Ver-

mögens nicht gemeinschaftlich ist und die Frau

ebendeshalb nach ansbacher so wie nach gemeinem

Recht wegen ihres Eingebrachten ein stillschweigen-
des Unterpfand und dem zu Folge im Concurs

das Vorzugsrecht der zweiten Classe hatte, ) weil

sie dann, wie das auch gemeinrechtlich ist, den

in die dritte Classe kommenden Gläubigern vor-

gieng, 9) diesen Vorzug aber nicht geltend machen,
und wie die oben erwähnte Stelle der Civiltarord-

nung sagt, die Creditores um das Ihrige nicht

bringen konnte, wenn sie ihres Vorzugsrechts sich
begeben und in die Verpfändung consentirt hatte.

Daß eine Verpfändung nichtig sey, wenn die Frau

nicht zugezogen worden, sagt die Civiltarordnung nicht,
und von einer Beiziehung der Frau zu Veräus-

serungen im engern Sinn meldet sie gar nichts.
(Fortsetzung folgt.)

7) Ansbacher Concursordnung v. 8° Oktbr. 1731. S. 19.

8) Concursordnung S. 23.
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Von Einreichung der Berufungssehrikt bei dem
höhern Richter.

Die Proceßnovelle vom 22. Juli 1610. be-

stimmt im §. 22 die Dauer des Appellationster-

mins und schreibt im §. 23 weiter vor:

„Innerhalb dieses Termins muß der Appel=

lant unter Strafe der Desertion die Appellatlons-

schriftanden höhern Richter bei dem Gerichte

erster Instanz übergeben.“
Reicht der Appellant die Berufungsschrift

zwar innerhalb der Fatalien, aber nicht in erster,

sondern in zweiter Instanz ein, so handelt er hier-
durch gegen die vorbemerkte gesetzliche Vorschrift und

das Gericht zweiter Instanz muß ihm, unter Hin-

weisung auf viese Vorschrift, den Berufungslibell

zurückgeben, damit solcher gehörigen Orts einge-
reicht werde. Kann nun die Berufungsschrift noch

vor dem gänzlichen Ablauf der Fatalien in erster

Instanz übergeben werden und kommt sie vort

wirklich noch rechtzeitig ein, so versteht es sich von

selbst, daß von einer Versäumniß keine Sprache

seyn kann. Wenn aber die Uebergabe der Beru-

fungsschrift in erster Instanz vor dem Ablauf der

Fatalien nicht mehr bewerkstelligt werden kann,

so fragt es sich, ob der Appellant dadurch, daß

er die Berufungsschrift zwar innerhalb der Fata-

lien, aber, statt in erster, bei der zweiten Inftanz

übergab, die Oesertionsstrafe verwirkt habe.

Hierüber wurde in der Praris schon verschie-

denartig erkannt. Die strenge Meinung bejaht
die aufgestellte Frage unbedingt; wogegen die
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milde Meinung von der Ansicht ausgeht, daß die

Desertionsstrafe nur allein auf die Richteinhaltung
der Berufungsfrist beschränkt und daher die Ver-

fehlung der gehörigen Instanz bei deren Uebergabe

unschädlich sei. Für die richtige Meinung ist je-
doch diejenige zu halten, welche den Mittelweg
einschlägt und unterscheidet, ob die Uebergabe der

Berufungsschrift bei der zweiten (statt bei der

ersten) Instanz auf einem Versehen beruhe, oder nicht.
Es ist nämlich schon in der G. O. XV. §. 6.

Nr. 1. vorgeschrieben, daß die Appellationsschrift

innerhalb der Fatalien bei der behörigen Appella-

tionsinstanz bei Strafe der Desertion übergeben

werden soll. Zieran hat die Proceßnovelle nichts

weiter abgeändert, als daß die Berufungsschrift

nicht mehr bei der betreffenden Appellationsin=

stanz, sondern bei dem Gerichte erster Instanz über-

geben werden soll. :) Sowohl nach der G. O.,

als nach der Proceßnovelle ist daher als Regel

anzunehmen, daß die Strafe der Desertion ein-

tritt, nicht nur wenn die Uebergabe der Berufungs-

schrift nicht innerhalb der Fatalien erfolgt, son-
dern auch wenn die Uebergabe derselben, obwohl

innerhalb der Berufungsfrist, nicht da geschieht,

wo sic nach gesetzlicher Vorschrift zu geschehen hat.
Beides — Zeit und Ort der Uebergabe — ist

vom Gesetz ausdrucklich vorgeschrieben und beides

gehört in Folge der gesetzlichen Verordnung zu den

wesentlichen Förmlichkeiten der Berufung. Deren

Vernachlässigung muß daher in der einen wie in

1) von Gönner, Komment. über das Ges. vom 22. Juli
1819. S. 350. Rr. 2.
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der andern Beziehung die vom Gesetze angedrohte

Oesertionsstrafe, der Regel nach, zur Folge haben;
denn eine Frist kann nur dann für eingehalten er-

achtet werden, wenn das, was innerhalb derselben

geschehen soll, da geschieht, wo es geschehen muß,

und es ist gleichviel, ob eine Handlung gar nicht,

oder nicht in derjenigen Form, von deren genauen

Beobachtung ihre Gültigkeit vom Gesetz abhängig
gemacht ist, vorgenommen wird.

Von der aufgestellten Regel gestattet jedoch
die G. O. XV. s. 6. Nr. 3. eine Ausnahme, in-

dem sie modificirend bestimmt:

„Ist nun die Appellation aus Verstofß bei

der höhern Obrigkeit mit Ueberspringung der mitt-

lern und nächsten Instanz, jedoch noch erweislich

in tempore eingereicht worden, so soll zwar die-

selbe an ihre Behörde remittirt werden, die Fa-

talien sind aber gleichwohl dadurch salvirt.“

Die Bestimmung ist zwar in die Prozeßno-

velle nicht aufgenommen, aber durch dieselbe auch
nicht ausdrücklich abgeändert oder aufgehoben wor-

den, und eben deswegen nach §. 38 der Proceßnovelle

für beibehalten und auf den Fall anwendbar zu

erachten, wenn die Berufungsschrift zwar innerhalb

der Fatalien, aber aus Verstoß nicht bei der ersten,

sondern bei der zweiten Instanz übergeben wird. 2)
Aber nur ein Versehen begründet diese

Ausnahme von der Regel. „Zu dem (sagen die

Anm, zur G. O. I. c. lit. c.) wird auch erfor-

2) v. Gönner, a. a. O. S. 487 — 488.— OAGE, v

23. Jan. 1821. K. 30053.
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dert, daß es nicht studio vel dolo, sondern aus

Verstoß geschehen sei, sonst ist die Sache desert.“
Ob nun ein Versehen anzunehmen sei, oder nicht,

muß aus den obwaltenden Umständen bemessen

werden. Hiebei kommt hauptsächlich der Zeit-

punkt in Berücksichtigung, wann die Berufungs-

schrift bei der zweiten Instanz einläuft, ob näm-

lich kurz vor, oder vielleicht gerade mit dem Ab-

lauf der Fatalien, so daß hieraus die Absicht des

Anwalts, die Berufungsschrift auf diesem Wege
noch vor dem Thorschlusse mit Umgehung der er-

sten Instanz einzuschwärzen, unverkennbar hervor-
geht — in diesem Falle läßt sich ein Verstoß nicht

annehmen, es kann daher von einer Salvirung

der Berufungsfrist keine Sprache seyn; erfolgt

dagegen die Uebergabe bei der zweiten Instanz
noch so geräumig vor dem Ablauf der Fatalien,

daß dieselbe eben so gut noch rechtzeitig in erster

Instanz hätte eintreffen können, wenn sie dorthin
geschickt worden wäre, so daß ein Verdacht wegen

absichtlicher Umgehung der gesetzlichen Vorschrift
nicht begründet erscheint, so kann unbedenkich an-

genommen werden, daß ein bloßes Versehen un-

tergelaufen sei und die Strafe der Desertion fin-

det hiernach nicht statt 5). Glück.

Motto für die Quartaltabelle.

Ein ganzer Frühling wächst mit einmal aus der Erden;

Was Menschen wirken, kann nur Eins ums Andre
werden.

Rückert.

3) Vgl. AGE. v. 11. Juni 1823. W. 568;3 AGE. v.

. 2Det.fL. 534. OAGE. von 13. Juni 1832.
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für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 4. Samstag, den 23. Jannar 16357.

Zur Lehre von der Abtretung des Sigenthums

für öfkentliche Zwecke. )

Wer in Gemäßheit der Verordnung vom 14.

Aug. 1815. sein Eigenthum für offentliche Zwecke
abzutreten gezwungen wurde, hat nicht blos An-

spruch auf Ersatz des wahren Werths der entzoge-

nen Sache, sondern kann vollkommene Schadlos-

haltung, Vergütung des omne id quod interest

verlangen; insbesondere gebührt demjenigen, der
eine Grundbesitzung theilweise abtreten mußte,

nebst dem Ersatze des wahren Werths des abge-

tretenen Theiles (d. h. der Summe, um welche

derselbe hätte verkauft werden können), auch Schad-

loshaltung für die Werthsverminderung, welche
der Rest der Besitzung, als besonderes Grunostück

betrachtet, in Folge der geschehenen Abtretung
erlitten hat.

Diese Sätze rechtfertigen sich, wie folgt:

) nach der Verordnung vom 14. Aug. 1815.

2*) Aus einem Erk. des App.-Gerichts für den Rezatkreis
v. 29. Aug. 1835., oberstrichterl. bestätigt durch Erk.
v. 16. Aug. 1836. (A. 125833).
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S. 5 gebührt für die Abtretung ves Privateigenthums

zu öffentlichen Zwecken vollkommen Entschädigung.

Was in dem vorhergehenden.4.von„Ermäßigung
des wahr en Werthes“" verordnet ist, enthält eine

Vorschrift uber die Vorbereitung des richterlichen

Ausspruchs,keineswegsabereineBeschränkung
desselben auf Zuerkennung des wahren Werthes. )

2) Vollkommene Entschädigung heißt

so viel, als Vergütung des gesammten Interesse;
hierunter ist Alles begriffen, was dem Beschädig=

ten daran liegt, daß die Schadenszufügung nicht

erfolgt wäre, daher nebst dem Werthe der Haupt-
sache, in deren Verlust der unmittelbare Schaden

besteht, auch der mittelbare Schaden, welcher da-

2) In den Entischeidungs-Gründen des oberstrichterlichen Erk.
wird in dieser Hinsicht bemerkt: „nach der Verordnung
v. 14. Aug. 1815 soll zu Ermitllung der gebührenden

(Crichtgrl. festzusetzenden) Entschädigung das abgetretene Ei-
genthum gerichtl. geschätzt, und der wahre Werth defsel-
ben ermäßigt werden. Es sollen und müssen also, um
die vollkommene Entschädlgung auszumitteln, neben der

Schätzung noch alle andern den wahren Werth bestim-

menden Umstände berücksichtigt werden; sonach bildet im

Sinne der Verordnung der durch die Schätzung erhobene

Werth um so weniger die vollkommene Entschädigung, als

wenn dieses der Fall wäre, es einer Emscheidung durch
die Justizbehörde über die Entschädigung gar nicht mehr

bedürfen würde. Es ist aber durch diese legislatlve Be-

stimmung ausgesprochen, daß die gerichtliche Schätzung
des ab jutretenden, oder abgetretenen Eigenthums nur den

ersten Anhaltspunkt zu Beurtheilung dessen Werths gibt,
daß noch andere Momente zu Ermäßigung des wahren

Werthes zu berücksschtigen kommen, und daß daun, wenn
durch eine vollständige Instruktion dem Richter alle zu

Beurtheilung der vollen Entschädigung nothwendigen Da-

ten vorgelegt sind, dieser darüber nach den Gesetzen ent-
scheiden soll.“ A
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vurch zugeht, daß der Beschädigte folgeweisenoch
andere Nachtheile erleidet, oder Vortheile einbußt.

3) Fur die Annahme der Vetbindlichkeit des

Staates, in Fällen der fraglichen Art das volle

Interesse zu vergüten, spricht auch die Analogie

der von der Eoiktionsleistung geltenden Rechtssätze.

Zufolge Tit. IV. 5. 8. der Verf. Urk. gewährt

der Staat jedem Einwohner Sicherheit seines Ei-

genthums. Wenn er nun selbst das Eigenthum

einzelner Staatsangehörigen zu öffentlichen Zwecken
entwährt, so ist zur analogen Anwendung der

Rechtsgrundsätze von der Verbindlichkeit zur Ge-

währleistung guter Grund vorhanden.

Diese umfaßt aber nicht blos den wahren

Werth der entwährten Sache, sondern vollkommene

Schadloshaltung, Vergütung des omne id quod

interest, doher auch die Vergütung des mittelbaren

Schadens. ?)
4. Wo immer Haftung für das gesammte

Interesse, daher insbesondere für den mittelbaren

Schaden statt findet, muß der Verpflichtete auch

die Werthsminderung vergüten, welche folgeweise

an andern. Sachen, als dem unmittelbar zu Verlust

gegangenen Gegenstand eintritt. ")

2) Fr. B. de evictionibus. Vgl. Bayer. 2. R. von 1756.

Thl. IV. cap. Ul §. 15. Rr. 6.
40 Arg. fr. 39. 8. 1. ad. leg. Aqull: „et ejus ralio ha-

beri debet, duo cetera corpora depreliata sunt.“
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Zur Cehrt von der ehelichen Errungensthaftsge-
meinschaft im Anstbachisthen.

Bon Appellationsgerichtsaffessor Arnold.

(Fortsetzung.)

Die nach der Civiltarordnung erschienene vor-

erwähnte Concursordnung bestätigt die eben

gegebene Auslegung der Civiltaxordnung, denn sie

setzt ?) die Frau mit ihrem Eingebrachten in die

zweite Classe und sagt, 10) daß die Frau sich die-

ses Worzugsrechts nicht bedienen könne, „wenn sie

in ihres Mannes alleinigen Angelegenhei-

ten sich judicialiter obligirt und ihren weiblichen

Freiheiten nach deren genugsamen Verständniß be-

geben: Zu welchem Ende aber die Beamte vie

Weiber jedesmalen nebst ihren Beiständen vor Amt

persönlich vorzuladen, sie in Gegenwart des Ak-

tuars ordentlich zu hören und zu belehren haben,

daß ihnen nach gemeinem Recht und den Landessta-

tuten wegen ihres eingebrachten Heirathsguts ein still-

schweigendes Unterpfand auf ihres Mannes bewegli-
chen und unbeweglichen Gütern mit dem besoneren

Vorzugsrecht zukomme, daß sie bei sich ereignendem
Schuldenverfall ihres Mannes allen ältern und jungern
Gläubigern desselben, wenn sie gleich mit Consensen und

Hypotheken sich prospicirt haben — nur nicht den Cre-

ditoren der ersten Classe — vorgezogen werde; daß

sie freien Willen hätten, dieser ihren be-

sondern Jurium sich zu begeben. — Wenn

dieß nicht beobachtet worden, sey die Renucia-

tion für nicht geschehen zu halten und das Weib

5) Concursordnung S. 19.
10) Ebendas. 5. 3.
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bei ihren rechtlichen Vortheilen zu schüz-
zen. Wo an Seiten der Beamten bei der Certio-

ration ein Fehler oder Nachläßigkeit zu Schulden

gebracht wurde, solle der dadurch beschadete Cre-

ditor seinen Regreß an den Beamten zu nehmen

befugt seyn.“
In diesem Gesetz ist vor Allem wohl zu bemer-

ken, daß der Vertrag des Mannes für dessen al-

leinige Angelegenheit erklärt und nicht eine Ein-

willigung, sondern eine Nenunciation der

Frau verlangt wird, daß also hier wie im gemei-
nen Recht von einer Renunciation der Frau auf

ihre besonderen Vorrechte die Rede ist, daß ferner

das Gesetz auch hier keineswegs Richtigkeit der
Verbindlichkeit des Mannes, sondern le-

diglich Nichtigkeit der Renunciation der

Frau und Haftung des fehlenden Beamten für

den Fall androht, wenn die gesetzliche Vorschrift

nicht beobachtet wurde, wenn also die Frau ihre

Vorrechte geltend macht und dadurch — nicht we-

gen Mangels der Gültigkeit des Vertrags des

Mannes — der Creditor beschädigt wird. Es wäre

gewiß eine nicht zu rechtfertigende Ausdehnung
des Gesetzes, wenn man den Vertrag des Mannes

wegen gar nicht oder nicht gehörig geschehener

Einwilligung oder Renunciation der Frau für nich-

tig erklären wollte, während das Gesetz nur die

specielle Folge der Nichtigkeit der Erklärung der

Frau und Haftung des fehlenden Beamten an-

droht. 12)
Eine Verordnung vom 23. Juli 1734.

schreibt vor, daß „wie die Concursordnung

12) A. Pr. 2. R. I. ö. S. 110.
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pag. 19. klare Ziel und Maas gibt, künf-

tig bei Kauf-Tausch= und andern dergleichen Con-

tracten sowohl als Schuloverschreibungen die Ehe-

weiber sammt ihren Beiständen die errichtete

Kaufbrief, Obligationes und andere dergleichen

Documente selbst mit unterschreiben, oder wenn

sie des Schreibens unerfahren, vurch ihre Beistände

in ihrem Namen unterzeichnen lassen sollen. Die

Gerichte sollen daher jedesmal die Eheweiber der
Contrahenten, so wie es in der Concursord=

nung vorgeschrieben, mit vor Amt fordern,

selbige wohl und deutlich ihrer Beneficienbe-
lehren unp wenn sie sodann freiwillig

renunciren, selbige auch das Protokoll mit un-

terschreiben lassen, in dessen Entstehung aber zu

gewärtigen, daß welcher Beamte solches nicht be-

folgt, selbiger eo ipso sogleich davor tenent und

den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen schuldig

seyn solle“
Diese Verordnung enthält kein Wort von

einer Einwilligung der Eheweiber in die

Veräußerungen oder Verpfändungen, welche die

Männer vornehmen, noch weniger macht sie die

Männer bei Veräusserungen oder Verpfändungen

von solcher Einwilligung abhängig, sie bezieht sich

vielmehr lediglich und wiederholt auf die Concurs-

ordnung und wenn sie gleich auch von Kaufverträ-

gen spricht, so handelt sie doch auch in Beziehung
auf solche nur von einer Renunciation auf Bene-

ficien, und erklärt sich aus dem damals im Fur-

stenthum Ansbach fubsidiär bestandenen gemeinen
Recht, nach welchem die Frau ihr stillschweigendes
Unterpfandrecht auf die Guter ihres Mannes als
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dingliches Recht auch ohne Eintrag in ein Hypo-

thekenbuch selbst dann verfolgen konnte, wenn ihr

Mann die Guter veräussert hatte, es wäre denn, daß die

Frau auf solches Recht ausdrücklich oder stillschwei-

gend — letzteres durch Einwilligun g (Consens)

in die Veräusserung oder Genehmigung derselben —

verzichtet hätte. 12) Eben darum aber, weil auch

diese Verordnung vom Jahr 1734 keineswegs die

Nichtigkeit des Vertrags des Mannes, sondern le-

diglich Haftung des fehlenden Beamten als Folge

der Nichtbeobachtung des Gesetzes ausspricht und

sich ausdrücklich auf die Concursordnung bezieht,
eben deshalb kann auch solche Nichtbeachtung keine

andere Folge als die in der Verordnung und frü-

her in der Concursordnung ausgedrückte haben, 19)

und es gibt (keinen gesetzlichen Grund, den vom

Mann über sein Eingebrachtes ohne Zustimmung

der Frau geschlossenen Vertrag für nichtig zu er-

klären. Daß übrigens jene Verordnung auch die
Unterschrift des Weibes anordnet, ist sehr natür-

lich, weil das Weib seinen Verzicht zu unterschrei-

ben hatte; es kann hieraus nicht gefolgert werden,

daß der Vertrag des Mannes ohne Einwilligung

des Weibes nicht gultig sey, vielmehr sagt der Ein-

gang der Verordnung ausdrücklich, daß die Unter-

schriftum des Beweises willen zugeschehen habe.
(Fortsetzung folgt.)

12) Si in venditione pignoris consenserit ereditor,
vel ut debilor hanc rem permutet — dicendum

erit, pignus liberari — Fr. 4. S. 1. D. quib.

odis pign. solv (20: 6.) Vgl. Fr. 7. eod.
Const. 14. 15. Cod. de pign. (. 140 Const. 2.

10. Cod. de rewmils. *7 (6. 26) Coust. 12.
Cod. de distract, Pign. (B. a#.)

13) f oben Note 11. «
—
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Einrede des Mehrern gestatteten Heischlafs.

Esist die Meinung verbreitet, über die Frage,
ob nach gemeinem Rechte auch die Alimenten-=

klage durch die bezeichnete Einrede entkräftet werde?

bestehe eine konforme Praxis des obersten Ge-

richtshofs — und zwar für die Verneinung

der Streitfrage. Dies ist aber nicht der Fall.

Auch für die bejahende Beantwortung (nach uns-

rer Ansicht die richtige) liegen sowohl aus frü-

herer :) als aus neuester Zeit oberstrichterliche

Präjudicien vor. Insbesondere wurde in der Streit-

sache M. 100733 2) das Erkenntniß des hiesigen

Gerichtshofs vom 10. Dez. 1833., welches die

fragliche Einrede hinsichtlich der Alimentenforderung

verworfen hatte, durch OAGE. vom 17. Febr. 1835

aus folgenden Grünven reformirt:

„Der Satz, daß die Einrede, die Mutter ei-

nes unehelichen Kindes habe zur Zeit des Empfäng-

nisses mehrere Zuhalter gehabt, wenn solchr auch

erwiesen werden könne, nach dem gemeinen Rechte

unerheblich und unstatthaft sey, wird aus der I.

5. S. A u. S. Dig. de agnoscendis et ulendis libe-

ris, so wie aus der einfachen Betrachtung als

grundlos widerlegt, daß nicht aus dem bloßen

Beischlafe, sondern aus der Gewißheit der vom

Brklagten bewirkten Zeugung die actio de agno-

scendo partu hervorgeht; und daß sich in Anse-

hung dieser Zeugung keine Komplizität annehmen
laßt, bewährt sich naturgemäß von selbst.“

) OAGE. vom 5. Dez. 1825. (M. 87733.)— Bul.

AGE. vom 15. Febr. 1825 B- r5ês Sacht und AGE.
dom 3. Jänner 1823. (0.2

2) vi ts- der Tih ist M. v%32.6
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zunächst in Bayern,

Nro. 5. Samstag, den 4. Februar 1837.

Zur Lehre von den Civilprocefssachen.

GO. J. In einem Rechtsstreite 1) über ein für

s. 13. eine protestantische Pfarrei in Anspruch ge-

nommenes Realrecht hatte der Gegner bei dem

betreffenden Distriktsdekanate das Ansuchen gestellt,

ihm die Einsicht der bei demselben hinterlegten „Be-

soldungsbeschreibungen“ der fraglichen Pfarrei zu ge-
statten. Auf erfolgte Weigerung erhob er bei dem

zuständigen Gerichte Klage gegen den Dekan auf

Edition der bezeichneten Amtspapiere. Das an-

gerufene Gericht nahm das Daseyn, einer Cioil-

proceßsache an, und leitete das Verfahren ein;

allein von Seite des Dekanats, resp. des k.

protestantischen Konsistoriums, wurde ein Kompe-

tenzkonflikt erhoben, welcher seine Erledigung durch
eine, im Einverständniß mit dem k. Justizministe-

rium, am 17. Dez. 1836 von dem Staatsmini-

sterium des Innern an das k. Oberkonsistorium

erlassene Entschließung, folgenden Inhalts, erhielt:

2) 2. 80333.
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„Nach den Bestimmungen des cod. jud cap.

XI. §. 6 gehören alle Urkunden-Editionsge-

suche in Civilrechtssachen, gleichviel ob sie ge-

gen die Parthei oder einen Dritten gerichtet

sind, zur Kompetenz der Civilgerichte. Da
die Klage des Bauern N. zu X. gegen den

Pfarrer Y. daselbst offenbar einen Civilrechts-
Gegenstand betrifft, so kann auch der in die-

ser Rechtssache incidenter entstandene Eoiti-

onsstreit gegen den königl. Dekan Z. zu A.,

der civilrechtlichen Cognition um so minder ent-

zogen werden, als selbst gegen den k. Fiskus

auf Urkunden = Edition geklagt werden kann,

und der Frage, ob in dem vorliegenden Falle

dieser oder der Dekan Z. der rechte Beklagte

sey, bei dem Daseyn der objectiven

Merkmale eines Civilrechts-Gegen-

standes, nicht vorgegriffen werden darf. Es

ist daher die Zuständigkeit des k. Gerichtes

W. bezüglich des in Frage stehenden Eoitions-

streites nicht ferner zu beanstanden.“

Ich begrüße die vorstehende Entscheidung

als ein erfreuliches Beispiel gewandter und treffen-

der Lösung einer so oft unrichtig aufgefaßten

Streitfrage. Hier zeigt es sich, wie Alles darauf

ankömmt, den richtigen Gesichtspunkt nicht nur

vornherein zu treffen, sondern ihn auch festzu-
halten, und sich durch kein Wenn und Aber

irre machen zu lassen. — Der Kläger bringt vor:

„der beklagte Dekan Z. besizt eine Urkunde, welche
einzusehen, ich ein rechtliches Interesse habe,ichstelle
die actio in factum an, und bitte ihn zur Vor-

lage anzuhalten.“ — Wer kann zweifeln, daßes
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ein Privatrechtsverhältniß ist, aus welchem
der Anspruch erhoben wird? — daß es Rechts-

normen, Bestimmungen der Gerichtsordnung sind,

auf deren Grunde die Entscheidung erfolgen sell? —

Auch ist das Interesse des Beklagten, die von Amts-

wegen in seinen Händen befindlichen Papiere nicht

zu Privatzwecken, insbesondere nicht zum Nachtheil

der betheiligten Diöcesanpfarrei vorzuzeigen, dem

Interesse des Klägers gerade entgegengesetzt. (Vgl.

Komm. zur GO.I.S. 119.) Dem Allen zufolge ist

eine Civilproceßsache vorhanden, welche vor die Ge-

richte gehört.— Aber — der Beklagte besitzt

ja die fraglichen Urkunden nicht als Privatper-

son, sondern zufolge seines Amtes als De-

kan?— Dieses Aber mag er dem Gerichte

vortragen, er mag in Abrede stellen, daß er, die

belangte Privatperson, Besitzer der Urkunden, er

mag einwenden, daß er der unrechte Beklagte sey,—
und über alles Dieses wird der Richter den der

Sachlage gemäßen Bescheid ertheilen. — Aber

wenn nun der Richter die Einwendungen verwer-

fen und den Dekan verurtheilen sollte, Urkunden

zu ediren, welche nicht er, sondern das Dekanat

besitzt? — Es ist hier weder am Orte noch an

der Zeit, zu untersuchen, ob in Bezug auf das

faktische Verhältniß des Besitzes die Unterscheidung

zwischen Amt und Beamten Platz greife, über-

haupt — in das Materielle der Frage einzugehen; —

es mag hinreichen, zu bemerken, daß die Möglich-

keit der Erlassung eines ungeeigneten, ungerechten

Spruches (humani nihil a me alienum puto)

offenbar nicht als Grund gelten kann, die Kom-

petenz zu bestreiten, dem Richteramte ganze Klas-
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sen von Civilproceßsachen zu entziehen, und

seine Unabhängigkeit — innerhalb seiner Sphäre

anzutasten.
Wie gesagt, — obiger Entscheidung scheint

der richtige Begriff der Civilproceßsachen zu

Grunde zu liegen; sie enthalt eine Anwendung

der einfachen praktischen Sätze, welche allein geeig-

net sind, eine leichte und richtige Lösung der Zwei-

felsfragen dieser Art zu vermitteln. — Vergeblich

ist dagegen das Bemühen, durch tieffinnige Speku-

lation, durch Folgerungen aus philosophischen Lehr-

sätzen über Recht und Staat, den Stein der Wei-

sen in dieser Materie zu finden. Von solchem

Standpunkte aus wird auch der scharffinnigste

Denker das Ziel, welches dem gesunden praktischen

Blicke ganz nahe liegt, entweder gar nicht over

nur nach mühsamer Zurücklegung einer mäandri-

schen Bahn erreichen; der minder scharfsinnige aber

läuft Gefahr, sich in Ausführungen zu verlieren,

welche mit der klassischen Stelle des Feliciano

de Silva, uber deren Bewunderung der weltbe-

rühmte Ritter von la Mancha den Verstand ver-

lor, 2) an Klarheit und Verständlichkeit wetteifern,

und die Wahrheit des Satzes:

„Grau, Freund, ist alle Theorie“ —

im hellsten Lichte erscheinen lassen.

Seuffert.

2) Sie lautct nach Soltaus Uebersetzung des Don Qui-
Fote Bd. l. S. 40,, „Der Grund des Ungrundes, wo-

mit Ihr meine Vernunft schwächet und zu Grunde rich-

tet, begründet die Klagen, die ich mit Grund über eure

Schönheit führe.“
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Zur Lehre von der Errungenschaftsgemeinschaft

im Ansbachischen.

Vom Arrellationsgerichtsassessor Dr Arnold.

Die Ansbacher Judenschaftsordnung
vom 20. März 1737. schreibt1)vor, daß „wenn

ein Handel zwischen einem Christen und Juden

über unbewegliche Güter vorgeht, solcher protokol-
lirt werden soll, wenn des Christen Weib a) mit

solchem unbeweglichen Güterhandel zufrieden ist,
oder b) von der Zeit ihrer Wissenschaft an inner-

halb acht Tagen ihren Widerspruch oder Wider=

willen nicht bezeigt, daß ferner der Jude es auf

seine Gefahr haben soll, wenn eine Forder-

ung besselben nicht protokollirt und der Schuloner

nebst seinem Weib (deren Einwilligung entweder

durch Unterschrift oder andere rechtserweisliche

Mittel nothwendig und als ein Essentialstück bei

obgemeldeten Contracten 15) zu achten)

nicht vorher vernommen und zugleich untersucht

worden, woher die Schuld rühre, ob kein wucher-

licher Contract vorgegangen und ob das Anlehen

zu deren Nutzen verwendet worden. —

Was hier die Judenordnung bestimmt, ist

ein Ausnahmegesetz, um dem Judenwucher zu

steuern. Es ist aber klaren Rechtens, daß Aus-

nahmegesetze eine analoge Anwendung durchaus

nicht zulassen, 14) daß also daraus, daß bei Ver-

14) Tit. VIII. S. 2. 3.

75) also bei Contracten mit Inden.
16) Ouad contra retionem juris receplum est, non est

Prellneerpdum ad consequentias. Fr. 14 15. D. de
egibus. (1. 3.) Allg. preuß. 2. R. Eiultg 6. 54. 57.
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trägen zwischen Christen und Juden eine Ein-

willigung der Frau des Christen für erforderlich

erklärt wurde, nicht gefolgert werden kann, daß nun

der Christ bei jedem Vertrag und auch der Jude von

der Einwilligung der Frau abhängig gemacht worden

sey. Ueberdieß wurde jene Bestimmung der Ju,

denordnung später 17) dahin modificirt, daß die

Weiber die Verträge ihrer Männer nur dann

anfechten können, wenn beide Gatten dadurch an

ihrem Vermögen merklich verkurzt worden. Wollte

man nun annehmen, die Frau eines Christen könne

dessen Vertag mit einem Christen unbedingt anfech-

ten, wenn sie nicht eingewilligt hat, so würde ge-

gen die Natur jenes Wuchergesetzes der Vertrag

des Christen mit einem Christen leichter als der

mit einem Juden anzufechten seyn, wo die Frau

erst den Beweis einer Vermögensverkurzung lie-

fern muß. —

Der fürstlich brandenburgische Justizrath zu
Ansbach — das fürstliche Obergericht, 15) mithin

vollziehende Behörde — wieß ein anfragendes Un-

tergericht in einer Entschließung vom 22. Mai

1729 auf die Verordnung vom 23. Juli 1731

hin. Während der Justizrath in jener Entschlies-

sung selbst sagt, daß er das Gesetz nur de-

clariren wolle, fügte er dennoch bei „daß wenn

das Weib in den vorgegangenen Kauf= oder Tausch-

handel nicht willigen wollte, eine achttägige Zeit zu

17) Verordn. v. 4. Aprll 1759. —- Indevorbn. v. 7. Juni

1759. — Tit. VIII §. 2. 3.

18) Eilcer) *uzes* der Stadt Ausbach.
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Beweisung des ihr hierdurch zugehenden Schadens
oder Schmälerung der ihr in bonis mariti zu-

kommenden Hypotheca legali und daher rüh-

renden Sicherheitwegen ihres Eingebrachten

angesetzt, nach dessen Verfluß und binnen solcher Zeit

nicht beigebrachtem Beweis aber der geschlossene

Handel des Weibes weitern Einwendens ungeach-

tet in seiner Gültigkeit verbleiben soll.“ —

Man sieht aus dieser Entschließung, daß der

Justizrath noch immer von der gesetzlichen Regel

ausgieng, daß der Mann ohne Einwilligung der

Frau veräußern könne; denn das Ausschreiben will

das Eingebrachte des Weibes nicht gefährden las-
sen. Allein der Justizrath irrte, wenn er glaubte,

daß jenes Eingebrachte durch den Vertrag so sehr

gefährdet werde; denn wie oben schon dargethan,

blieb die stillschweigende Hypothek der Frau der

Veräußerung oder Verpfändung des Mannes un-

geachtet so lange in Kraft, als die Frau nicht durch

ausdrücklichen oder stillschweigenden Consens dar-

auf verzichtet hatte und die Provincialgesetze wollen

nicht die Frau gegen Veräusserungen des Man-

nes, sondern die Gläubiger des Mannes und

wer sonst mit diesem contrahirt, gegen Anfechtungen

von Seite der Frau, wenn diese ihre Hypothek

geltend machen wollte, sicher stellen. Der Justiz=

rath gieng aber auch zu weit, und griff in die

Gesetzgebung ein, indem er anordnete, der Frau

eine achttägige präjuricielle Frist zu geben; denn

ohne Gesetz giebt es keine Präjudicien und wenn

der Justizrath die Bestimmung der Judenordnung

vom 20. März 1737 :) auf alle Verträge der

17) S. oben Note 14.
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Ehemänner analog anwenden lassen wollte, so ver-

fehlte er gegen die Rechtsregel, daß exorbitante

Gesetze nicht analog angewendet werden sollen. 20)

Jeve Entschließung kann sonach zur Beantwortung

der vorliegenden Frage nicht wirken.
(Fortsetzung folgt.)

Zur Lehre von der Einklagung der Zinsen einer

hopothekarischen Forderung.

Hvp. Gs. Daß der Gläubiger das Kapital selbst

9. 62. eingeklagt und seine Klage auch auf die

Zinsen erstreckt hat, macht denselben des Rechts
nicht verlustig, bei längerer Dauer des Processes
über das Kapital — hinsichtlich der Zinsen der

letzten zwei Jahre den besonderen Antrag zu stel-

len, welcher dem Hypothekengläubiger im " 52
des Hyp. Gs. gestattet ist.

Eben so wenig wird die Einforderung der

Zinsen nach §. 52—durch Eintragung einer Pro-

testation gegen die Kapitalforderung gehindert. 1)

Mieöcelien.

Rach der allgemeinen Zeitung vom 22. Jan. war die Kam-

mer der Abgeordneten zu Dresden von Wcihnachten bis zum

13. Jannar ausschließend beschäftigt mit Anträgen über „die Ver-
tilgung der Sperlinge, das Wegschießen der Katzen durch die Jagd-
berechtigten, das Treiben von Schweinen und Gänsen auf Kom-

munikationswegen, und über unbefugtes Viehhalten.“ Bielleicht
sind jetze Raben und Tauben an der Tages-Ordnung, in welchem

Falle der alte Satz, den wir Criminalrichter Kraft Art. 266

und 328 Thl. . des StG. täglich in Ausübung bringen,
„Det veniam coreis, vezat censura columbas“

wahrscheinlich eine neue Sanktion erhalten wird.

20) Ro te

1) 2 v.F523138.
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Nr. 6. Samstag, den 11. Februar 1337.

Zur Lehre vom GerichtsstandeinStrafeachen.

Wenn eine Person wegen eines begangenen

Vergehens verhaftet wird, und es zeigt sich, daß

sie Urheberin eines in einem anderen Gerichtsbe-

zirke vorgefallenen Verbrechens sey, so wird es

zweifelhaft: ob auch hier die Prävention über die

Gerichtszuständigkeit entscheide?
Im Gesetze ist dieser Fall nicht vorgesehen:

denn die Bestimmung des Art. 22 Absch. 3 Thl. 11.

des Str. G. B. berührt nur den Fall, wenn sich

eine Person mehrerer Verbrechen in verschiede-

denen Gerichtsbezirken schuldig gemacht hat, und

es relevirt daher auch die Beziehung auf den Akt.
482 nichts, weil die Identität nur dann vorhan-

den wäre, wenn die Person mehrere Vergehen

in verschiedenen Gerichtsbezirken begangen hätte.
Für die Kompetenz des Gerichtes, wo das

Verbrechen begangen wurde, sind jedoch die allge-

meinen Grundsätze über Concurrenz der Verbrechen

und Vergehen entscheidend; denn die Vergehen sind

den Verbrechen in materieller und formeller Hin-

sicht untergeordnet.
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Nach Art. 14 II. hat nämlich das Criminal-

gericht auch dann, wenn mit dem angeschuldeten Ver-

brechen noch nicht bestrafte Vergehen in ein= und

derselben Person zusammentreffen, über letztere zu
erkennen. Zieht aber die Competenz des erkennen-

den Criminalgerichtes auch jene des erkennenden

Civilstrafgerichtes an sich, so muß Gleiches auch

bei den Untersuchungsgerichten gelten.

Dieser Grundsatz erhielt eine neue Bestäti-

gung durch die Novelle v. 13. März 1618 (lith.

Slg. Nr. 187) wo die Frage: Ob, wenn Jemand

zugleich eines Verbrechens und Vergehbens ange-

schuldet ist, und bei, dem Vergehen einen Mitschul-

digen hat, der nicht zugleich Mitschuldiger des

Verbrechens ist mübe#odiesen Mitschuldigen das
Criminal-oder Civicstoafgericht zu erkennen habe 2—

dahin beantwortet wäd,, daß das Erkenntniß über

den Mitschuloigen des Vergehens demjenigen Ge-

richte zustehe, welches über den andern zugleich we-

gen eines Verbrechens untersuchten Mitschuldigen zu
erkennen hat.

Dieses Erkennen setzt aber auch eine bei

demselben Gerichte geführte Untersuchung voraus,
indem über die Competenz des Untersuchungs= und

erkennenden Gerichtes nirgendwo verschiedenartige

Grundsätze aufgestellt sind.
Vergehen sind bei einer concurrirenden Bestra-

fung mit Verbrechen nur als erschwerender Um-

stand anzusehen, (Novell. Nr. 130); und so wie

die Bestrafung richtet sich auch das Verfahren nach
dem Verbrechen.

Wenn der Art. 472 II. verordnet, daß, wenn

sich während der wegen eines Vergehens eingeleiteten

Untersuchung bestimmte Verdachtsgründe zeigen, daß
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die der Anschuldigung zu Grunde liegende That die

Eigenschaften eines Verbrechens an sich trage,

oder daß von dem Angeschuldigten außer jenem

Vergehen auch Verbrechen begangen worden, der

Untersuchungsrichter die Sache unverzüglich in die

Form des ordentlichen Criminalprozesses einzuleiten

habe, so setzt dieser Artikel voraus, daß die Ver-

brechen und Bergehen in demselben Gerichtsbezirke

begangen worden sind.

Im Falle des Gegentheiles entsteht die Folge,

daß der cinvilstrafgerichtl. Untersuchungsrichter die

Einleitung des Ermminalprozesses bei dem compe-
tenten Criminal-Untersuchungsgerichte zu veranlassen
habe. i 1DIn

Diese Gründe sprechen#w#aher für die Compe-

tenz desjenigen Gerichtes,#woistus Verbrechen vor-

gefallen ist. (O. A. G. Erkenntniß v. 27. Juni

1834.0 J. N. H.

Zur Lehre von der ehelichen Errungenschaftsge-

meinsshalt im Ansbachischen.
Von Appellationsgerichtsassessor Arnold.

(Fortksetzung.)

Bis zu der oben schon erwähnten Verord-

mung vom 31. August 1789. war es demnach

provinzialrechtlich, daß die Männer bei Veräusser-

ungen ihres Eingebrachten einer Einwilligung der

Frau nicht bedurften, um solche Veräußerungen

(im weitern Sinne) gültig vornehmen zu können,

und daß solche Einwilligung nur erfordert ward,

damit die Frau ihr stillschweigendes Pfandrecht

nicht geltend machen könne. Jene Verordnung
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aber sagt, daß „von nun an kein über Häuser

und andere unbewegliche Güter geschlossener Kaufs=

und Verkaufshandel eher seine Gültigkeit erlangen
soll, als bis solcher bei dem Amte, wohin das

Grundstück gehört, auf die daselbst zu machende

Anzeige von dem eingegangenen Contract ordent-

lich protokollirt und das hierüber abzuhaltende

Protokoll von den beiden Contrahenten und de-

ren Eheweibern mit wechselseitiger Einwilli-

gung freiwillig unterschrieben seyn wird, ausserdem

bei eines oder des andern Theils Reufälligkeit ein

solcher Contract niemals eine rechtliche Verbind=

lichkeit erlangen, sondern wegen Mangels jener

gesetzlichen Vorschrift Jederzeit für null und nich-
tig zu erkennen seyäufoll!“ —

Wäre diese ünter Vordruckung des fürstlichen
Regierungs-Insiegels-21und l. Senats edirte und

in mehreren Abdrucken vorhandene Verordnung

promulgirt worden, so würde die Frage zu erör-

tern seyn, ob die Regierung, namentlichder1.Se-

nat, im Namen des Landesherrn Gesetze geben

konnte :7)2— allein es hat sich ergeben, daß diese
Verordnung — sey es nun, weil man den Wi—

derspruch derselben mit dem bestehenden Provin-

cialrecht und die Gefährdung der Rechte der Ehe-

männer noch zur rechten Zeit einsah, oder aus

anderem Grunde—gar nicht promulgirt wurde. 22)

Es haben sich nämlich bei dem Gerichtshof

des Rezatkreises noch mehrere versiegelte, aber noch

nicht überschriebene Pakete mit Exemplaren dieser

21) Bgl. oben Rote 18
22) OAGE. v. 10. Okr. 1836. (AGA. H. 102033.)



Von der Errungenschaftsgemeinschaft im Ansbachischen. 45

Verordnung vorgefunden, woraus besonders im

Verhältniß der Zahl dieser Pakete zu der Zahl der

damaligen Gerichte 29) die Vermuthung entsteht,
daß jene Verordnung den Gerichten in Kraft

der Promulgation zugeschickt werden sollte, aber

nicht zugeschict wurde. Auch wurde schon im

Jahr 1703 :/) bei dem damaligen kaiserl. Land-

gerichte des Burggrafthums Nürnberg zur Sache
T. wider V. und später bei dem Gerichtshof zur

Sache D. wider St. 25) bemerke, daß jene Ver-

ordnung nicht promulgirt sey, ja die ehemals kön.

preußische Regierung (das damalige Obergericht
zu Ansbach) hat unterm # Juni 1803 einem Ju-

stizcommissär auf dessen Anfrage reseribirt, daß
jene Verordnung nichtzl huhlicirt worden, also
auch keine Gültigkeit hatze, und sämmtliche Unter-

gerichte des ehemaligen Furstenthums Ansbach be-

sitzen jene Verordnung entweder gar nicht, oder

haben solche erst in neuester Zeit, wo deren Eristenz

zufällig bekannt wurde, theils auf Privatwegen,

theils durch Anwälte als Beilage zu deren Prozeß-

schriften erhalten. »“) Es unterliegt daher keinem

Zweifel, daß diese nicht promulgirte Verordnung
Gesetzeskraft nicht haben könne.

(Fortsegung folgt.)

33) Bgl. den Onolzbachischen genealogischen Kalender, und
Addreßhandbuch für das Jahr 1788

24) — also zu einer Zeit, wo noch Zeitgenossen, ja wohl

och- die Verfasser der Verordnung v. 31 Aug. 1739
25) o#. v. 8. Juni 1822 und OAGE. v. 2. Apr.

1823. D. 377
26) AGE. v. 30. Bept. 1836. AGA. O. 687. 1833.

AGA. HRep. I. et 33.
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Zur Lehre vom Gerichtsstande der Orkiziere.

u. Die Offiziere des stehenden Heeres haben in

5. 41. Personalsachen einen von dem landgerichtli-

chen befreiten Gerichtsstand vor demjenigen Kreis-

und Stadtgerichte, in dessen Bezirk sie in Garnison

liegen. 1) In Ansehung der Offtziere derjenigen

Regimenter, deren einzelne Abtheilungen in mehre-

ren Städten sich befinden, ist neuerdings die Zwei-

felsfrage entstanden: ob als Garnison für das

ganze Regiment diejenige Stadt zu betrachten sei, in

welcher der Stab liegt, oder ob überall diejenige

Stadt, in welche einzelne Abtheilungen des Regi-

ments dislozirt sind,alsGarnisondieserAbtheilung
gelte? — Das Ay#yellet#onsgericht für den Rezat-

kreis hat in einem Erkenn##nisse vom 21. Oct. v. J.“)

für das letzte entschieden,ausfolgendenGründen:
Unter Garnison versteht man denjenigen Ort,

an welchem eine Abtheilung des stehenden Heeres

ihren ständigen Aufenthalt hat. Ob diese Abthei-
lung ein ganzes Regiment sey, oder nur in dem

Theile eines solchen bestehe, macht keinen Unter-

schied. Auch ist es weder verordnet, noch liegt

es in der Natur der Sache, daß derjenige Ort, an

welchem der Stab des Regiments sein Standquartier

hat, als einziger Garnisons-Ort auch für diejeni-
gen Abtheilungen des Regiments, welche an andern

Orten ständigen Aufenthalt haben, angesehen werde.
Im Falle einer solchen Dislokation kann man nicht

1) Geseh vom 15. Aug. 1828, die Militärgerschtsbarkelt in

bürgerl. Sachen betr. 8. 3.
2) H. 80233.
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sagen, daß die Individnen, welche den vom Stabe ge-

treunten Abtheilungen angehören, in dem Standquar=

tiere dieser Abtheilungen nur temporär com-

mandirt seyen. Oieser Ausdruck paßt nur auf

einen schon zufolge seiner Bestimmung der Zeit nach

begränzten Aufenthalt; er würde bei mehreren Gar-

nisonsorten eines Regiments nur in dem Falle pas-

sen, wenn die einzelnen Abtheilungen die Garni-

son des Stabes abwechselnd immer nur auf gewisse

Zeit verlassen.

Vom Kauf und berktauf der Früchte auf
dem Halm.

Es ist sowohl durch ältere veutsche Reichsgesetze,
namentlich durch die N. B von 1533. Tit. 10

und von 1577 Tit. 10, als auch neuere bayerische

Verordnungen vom 30 Januar 1813 1) S. W.

und vom 15 Juni 13172), der Kauf und Verkauf

des Getreides auf dem Halm oder der Wurzel bei

Strafe der Nichtigkeit verboten, und nach Art. I. der

zuletzt allegirten Verordnung umfaßt dieses Verbot
nicht nur alle Gattungen von Getreide ohne Unter—

schied, sondern auch die übrigen zur menschlichen

Nahrung dienenden Früchte, welche auf den Aeckern

gebaut werden. Schutz des Landmanns vor gewinn-

süchtigen Käufern und des Publikums vor Mangel

an den nothwendigsten Nahrungsmitteln, welchen

wucherliche Aufkäufe durch Spekulanten herbeifüh-

ren könnten, sind die aus den allegirten ältern und

1) Reg.-Bl. 1813. St. VII. S. 153— 157.
25 Reg.-Bl. 1817. St. XXV. S. 587— 592.



48 Verkauf der Fruchte auf dem Halm.

neuern Gesetzen deutlich zu entnehmenden Motive

jener Beschränkung der naturlichen FreiheitdesVer-

kehrs.
Diese Verbotsgesetze sinden jedoch auf den Fall

keine Anwendung, wenn zwischen Hopfenhändlern ein

Geschäft abgeschlossen wird, vermöge dessen sich der
eine verpflichtet, dem andern eine Quantität des im

Laufe des Jahrs erzeugt werdenden Hopfens

für einen bestimmten Preis zu verschaffen oder zu

liefern. Wenn man auch annehmen könnte, daß der

Hopfen — obwohl kein selbstständiges Nahrungs-

mittel — dennoch unter jenen Verbotsgesetzen be-

griffen sey, so ist voch das fragliche Geschäft seinem

Wesen nach kein eigentlicher Kauf, vermöge dessen

der Eigenthümer eine bestimmte Quantität seines

künftigen Erzeugnissts einem Andern um einen be-

stimmten Preis überläßt, sondern es liegt ein Lie-
ferungs-Vertrag vor. Auf Geschäfte der Art er-

strecken sich die allegirten Verbotsgesetze weder ih-

rem Wortverstlande, noch ihrem Grunde nach ).

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete
des Civil-Processes.

III.

Bei Gleichförmigkeit der Erkenntnisse erster

und zweiter Instanz in der Hauptsache hat der

Umstand, daß sie im Kostenpunkt abweichend sind,

keinen Einfluß auf die Revisibilität, weil die Kosten

nicht in die Revisionssumme eingerech net werden:).

3) AGE. v. 9. Dec. 1825. C. 10433.

1) OAGE. v. 20. Rov. 1826. P. 31333.



Blätter

für

Rechtsanwendung
zundchst Bayern.

Nro. 7. Sanstag, den 18. Februar 1337.

Heitrag zur Lehre von der Alimentation ausser-
ehelicher Kinder.

Wenn die Gesetze 7) ausdrucklich verordnen,
daß, im Falle der außereh;lich, Vater für den

Unterhalt und die Erziehung, seines Kindes in der

Art, wie ihm obliegt, zu sorgen nicht vermögend

ist, und auch die Mutter des Kindes ein hiezu

hinreichendes Vermögen nicht besitzt, diese Pflicht
auf die Großältern von väterlicher Seite über-

gehe, ohne hiebei zwischen verfallenen und kunf-
ngen Alimenten zu unterscheiden, und etwa die sub-

sidiäre Alimentationspflicht der väterlichen Groß-

ältern blos auf die künftigen Alimente zu be-

schränken, so können sich diese subsidiär Verpflich-
teten, eben deßhalb, weil das Gesetz die Alimenta-

tionspflicht in demselben Umfange, wie sie dem

außerordentlichen Vater obliegt, auf sie überträgt,

1) z. B. das preuß Landr. 1. 2. S. 628. 630. — Ueber das

gemeine Recht hinsichtlich der Haftung der väterlichen Groß-
ältern (2) vergl. Gett die Rechtsverh. aus der außerebe-

lichen Geschlechtsgemeinschaft S. 97 ff.
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der Verbindlichkeit auch für die verfallenen Ali-

mente, mit denen der Hauptverpflichtete im Ruck-

stande geblieben ist, zu haften, in der Regel nicht

entziehen, so fern nicht nach den beson dern Ver-

hältnissen des gegebenen Falles ein specieller Be-

freiungsgrund in dieser Hinsicht obwalten sollte;

z. B. wenn der jenige, welcher die Unterhaltungs-

kosten einstweilen vorgeschossen, auf deren Ersatz

verzichtet hat u. dgl.

Wenn nun der Fall eintritt, daß die subsi-

diär Verpflichteten zu belangen sind, so wird ge-

wöhnlich von dem Curator des Kindes, Namens

der Curatel, die Klage gegen dieselben auf Zah-

lung der von dem unebelichen Vater des Kindes

rückständig gelassenen und der laufenden Alimente
erhoben und zur (Klagbegründung lediglich ange-

führt, daß der untheliche Vater unvermögend sei,

seiner Alimentationspflicht nachzukommen. Eine in

dieser Art angestellte Klage der Curatel ist aber,

in soweit sie die Alimentenrückstände betrifft, an-

gebrachtermaßen für begründet nicht zu achten.
Der Alimentand als solcher hat nur darauf

Anspruch, daß ihm die Alimente, deren er bedarf,

fortgereicht werden und dies Bedürfniß ist nur

auf die Gegenwart und Zukunft beschränkt; denn

für die vergangene Zeit, in welcher für dessen

Unterhalt bereits gesorgt wurde und gesorgt wer-

den mußte, weil man ihn nicht verhungern lassen

durfte, besteht ein deßfallsiges Bedürfniß für den

Nährling nicht mehr, und er kann das bereits Ge-

nossene nicht noch einmal fordern. Die Klage auf
Zahlung der Alimente aus der vergangenen Pe-

riode, welche zur Zeit der Klaganstellung gegen
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den subsidiär Alimentationspflichtigen schon verfal-
len und von dem Principalverpflichteten im Rück-

stand gelassen waren, beruht daher, dem nunmeh-

rigen Beklagten gegenuber, auf einem ganz ande-

ren Grunde, wie die Klage wegen der laufenden

Alimente. Da in der Zwischenzeit für die Er-

nährung des Kindes gesorgt werden mußte, so

bezweckt die Klage auf Nachzahlung der gedachten
Alimentenrückstände nichts weiter, als die Geltend-

machung des Anspruches auf den Ersatz bestrit-

tener Auslagen, und dieser Anspruch kann immer

nur von demjenigen verfolgt werden, welcher einst-

weilen, statt des Verpflichteten, für den Unterhalt

des Kindes gesorgt und dadurch die fraglichen

Auslagen bestritten hat. Djeser Ersatzanspruch
setzt mithin einen besondern,Rechtsgrund voraus,
welcher den Belangten zum Ersatz verpflichtet, und

nach Umständen auf einem Mandatsverhältnisse,

auf einer negotiorum gestio c. beruhen kann :).

Die Anführung dieses besondern Rechtsgrundes
ist aber zur Klagbegründung unerläßlich. Wollte

man die Klage der Curatel wegen der Alimenten=

rückstände gegen den subsiviär Verpflichteten so

ohne weiters zulassen, obschon es ihr an der er-

ferderlichen Begründung in der vorbemerktenBe-

ziehung gebricht, und wollte man den Beklagten

geradehin verurtheilen, die Rückstände zu bezahlen,

ohne daruber Gewißheit zu haben, ob der Cura-

tel auch wirklich ein Ersatzanspruch wegen deßfalls

2) Bon Fällen, wo der Ersatzanspruch auf den Grund eines

Vertrags, einer letztwilligen Verfügung, oder cines gegen
den Beklagten selbst ergangenen Judikats erhoben
wird, ist hier nicht die Rede.
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gehabter Auslagen zustehe, so würde. der Beklagte

der Gefahr ausgesetzt, wegen derselben Alimenta=

tionskosten von demzenigen, der sie bestritten hat

und einen Ersatzanspruch gegen ihn begründen

könnte, ebenfalls belangt zu werden. ?)

Glück.

Zur Lehre von der Errungenschaftsgemeinsthaft

im Ansbachischen.
Von Appellationsgerichts rath Arnold.

(Forksetzung.)

Es kommt zwar in den vorhandenen Aus-

zügen aus den Ansbacher Provinzialgesetzen 7)

vor, daß nach einer Verordnung vom 12.

April 1737. „der Ehe eiber Consens bei ihrer
Männer Gutsverkäufen“ erfordert werde, wenn

der Kauf seine Gültigkeit haben solle“; allein es

konnte diese Verordnung aller Recherchen unge-

achtet nicht aufgefunden werden, :7) jene Aus-

züge sind Privatarbeiten, beweisen also noch nicht
die Existenz der Verordnung und die Richtigkeit

des Auszugs :5), die Uebereinstimmung beider

Auszüge kann sehr leicht daher rühren, daß Heu-

3) Nach obiger Ansicht ist vom biesigen Gerichtshofe erkannt

weorden. Bergl. AGE. v. 29. Dec. 1826. 9833.. v. 18. Rov.
1836. 5036. u. v. 12. Jan. 1837. 1603K.

27) - Realinder, S. 121. Heub Realindek,

28) In 441 geschriebenen Zusammenstellung der bis zum Schluß
des Jahres 1738 erschienenen ansb. Verordn. ist die vom

12. Apr. 1737 nicht erwähnt. S. die Note26alleg.Acten.

27) Wan erinnere so nur an den unrichtigen Auszug in Bd. I.
S. 306. R. 1. der Novellen zur bahr. Ordn. und
an die Walh, erzeugten Mißßriffe. diese Blätter,

Jabrg. 1836. S. 97f.
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ber, wie er in seinem Vorbericht sagt, so Man-

ches aus dem früheren Realinder von Hirsch

aufnahm, und dieß auch mit vorliegendem Aus-

zug der Fall war und es sind gewichtige Gründe

vorhanden, an der Existenz dieser Verordnung

zu zweifeln und anzunehmen, daß der Auszug aus

der oben erwähnten Judenordnung vom 20. März

1737 genommen und nurder Tag und Monat unrich-

tig angegeben sey. Denn wenn jene Verordnung

wirklich eristirt hätte, so würde gewiß die oben

erwähnte Entschließung des Justizraths zu Ansbach
vom 22. Mai 1739. eben so wie die oben gedachte

Verordnung vom 31. Aug. 1789. sich auch hier-

auf und nicht blos auf die Verordnung vom 23.

Juli 1734. berufen und die Verordnung vom 31.

Aug. 1789. würde nicht bestimmt haben, daß erst

von nun an die EheweiberbeiVermeidungder

Anfechtbarkeit des Vertrags zugezogen werden

sollen.
Aus Allem, was bisher dargestellt worden,

ergicbt sich, daß zu der Zeit, wo das Fürstenthum

Ansbach an die Krone Preußen kam und dann

das allgemeine preußische Landrecht in diesem Für-

stenthum eingeführt wurde, dem Provincialrechte

gemäß der Ehemann die ihm gehörigen Immo-

bilien zwar ohne Einwilligung der Frau veräusf-

sern oder verpfänden konnte, daß aber, um nicht

den Käufer oder Hypothekgläubiger der Gefahr

auszusetzen, daß das der Frau des Verkäufers

oder Verpfänders wegen ihres Eingebrachten ge-

setzlich zustehende Pfandrecht gegen ihn geltend
gemacht werde, bei der gerichtlichen Protokollirung

der Veräusserung oder bei der Hypothekenbestellung
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die Frau zugezogen, über ihre Rechte belehrt und

wenn sie darauf freiwillig verzichtere, der Verzicht

protokollirt werden mußte. Mehr geschah auch in

den Gerichten nicht und daß der Mann ohne die

Frau gar nicht veräußern könne, dürfte einem

ansbachischen Juristen nicht leicht eingefallen seyn.
(Fortsetzung folgt.)

Tagebuch der Hraris.

Hinsichtlich der Frage, ob der Beweisführer,

nachdem sein Gegner die Erklärung auf den even-

tuell deferirten Schiedseid versäumt hat, die

primär gebrauchten Beweismittel fallen zu lassen

und so die evenuelle Eideszuschiebung zum un-

mittelbaren und inzigen Beweismittel zu machen

befugt sey? — % der hiesige Gerichtshof
am 3. Jän. l. " in, zwei verschiedenen Sachen
(S. 10133 und L. 120033) — für die von Dr.

Feust in v. Zurheins Zeitschrift Bd. I. S. 51

vertheidigte verneinende Ansicht entschieden 1).

Die Streitfrage, ob die provocatio ex lege

Diffamari ein subsidiäres Rechtsmittel sey? —

wurde unter Anwendung der in Nr. 14. des

1. B. dieser Blätter aufgestellten Grundsätze, ver-

neinend beantwortet am 16. Dez. 1836 in der

Rechtssache W. 72133, am 27. Dez. 1836 in dem

mit F. 93134 bezeichneten Prozesse, und am 31.

Jänner 1837 in der Sache R. 5323.

Die Einklagung von Mehrbezugsrückständen
aus der Zeit nach dem 30. Sept. 1811 — ge-

1) Die bejahende vertheidlgt Dr. Debes „Beiträge zu
der Lehre von dem Verhältnisse des freiwilligen zu den noth-

wendigen Eiden S. 27 ff.“



Kaution wegen der Proceßkosten. 55

hört, wenn gleich das dem Anspruche zu Grunde

liegende Dekret ein früheres Datum trägt, nicht

an das Forum der Staatsschuldentilgungsanstalt.

(OA##E. vom 28. Dez. 1836. P. 113633). )

Oie allgemeine Behauptung, die Klägerin habe

zur kritischen Zeit auch andern Personen den

Beischlaf gestattet, ist zur Begründung einer wirk-

samen Einrede nicht geeignet. (AGE. vom 13.

Januar 1837. K. 10034. 3?)

Kaution wegen der Prorelskosten.

Nov. v. 22. Juli Bei Streitigkeiten der Landesunter=

1819. 5. 6. thanen kann keine Kaution gefordert wer-

den. Diese Regel erleidet auch pann keine Ausnahme,
wenn der Kläger unanzesssseih anf zugleich schlechten
Leumunds ist. Zwar scheintd#eNovelle a. a. O.

durch Hinweisung auf die Bistimmungen der §. 8. 6.

und 7. Kap. VIII. der GO. eine Ausnahme für

Fälle solcher Art anzuerkennen. Allein im bezeich-
neten §&amp;. 6. ist von Kautionen die Rede, welche

der Beklagte zu leisten hat, im s. 7 davon, daß

eine Arrestation oder Sequestration durch genug-

same Kautionsleistung abgewendet, beziehungsweise

beseitigt werden kann. Jene Hinweisung hat da-
her eine ganz andere Bedeutung. Zudem wäre

es eine ganz erorbitante Bestimmung, welche mit

der Eigenschaft des schlechten Leumunds und der

Vermögenslosigkeit die Folge verknupfte, daß die

fragliche Person außer Stand gesetzt wäre, irgend

2) Registr.-Zeichen des OAG. F. 126332.
3) S. oben S. 13—16dieser Blätter.
1) Bgl. Gönner im Kommentar zur
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einen rechtlichen Anspruch geltend zu machen. Das
wäre nicht viel anders, als den vermögenslosen

übelberüchtigten Menschen für rechtlos zu erklä-
ren. — Oaraus, daß Ausländer, die im Inlande

nicht ansäßig sind, durch die Einrede der Kauti-
onoleistung wegen der Proceßkosten auf der Schwelle
des Gerichtes festgehalten werden können, läßt
sich nichts folgern; — denn dem Ausländer ist

der Staat zum Rechtsschutze überhaupt nicht ver-
pflichtet. (AGE. vom 4. Jan. 1837. II. 11363.)

Der Unterzeichnete ist von mehreren vaterlän-

dischen Rechtsgelehrten aufgefordert worden, ihre
im Laufe des vor. J. erschienenen Schriften in

diesen Blättern anzuzeigen. Mittheilungen aus
der neuesten Literatur, insbe sondere der vaterlän-

dischen, liegen allerrngsimPlane dieser Wochen-
schrift, und ich würdennicht verfehlt haben, von
Allem, was in Bayzenpwährend des v. J. im Ge-

biete der Rechtskundseerschien, Anzeigen und Aus,
züge zu liefern, wäre nicht ein Hinderniß einge-
treten, welches — mit diesem noch manches andre

Vorhaben zunichte machte. Seit 8 Monaten
lähmte ein tiefgewurzeltes Nervenleiden meine Kräfte,
einen großen Theil dieser Zeit hindurch war ich
ganz arbeitsunfähig, und ohne den Beitritt des

Orn. Dr. Glück als Mitherausgeber, hätten
diese Blätter aufhören müssen zu erscheinen. —

Auch jetzt noch ist jede Zeile, die ich schreibe, ein
Schmerzenskind, und jeder Gedanke über Recht
und Unrecht wird in Wehen geboren. — Doch

sebe ich mit guter Hoffnung dem Frühjahr. entge-
gen; möge mit der Natur auch meine Kraft ver-

jüngt, und ich in den Stand gesetzt werden, die
Fortsetzung des Kommentars zur GO. zu unter-

nehmen. Seuffert.

Berichtigung. S. 38. Z.s v. u. soll eß 1729 st. 4729 heißen.
S. 45. Note 26. lese man (st. ct) A.
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für

Uechtsanwendung
zundchst in Bayern.

Nr. 8. Samstag, den 25. Februar 1337.

Von dem Zeugnip der Mitschuldigen.

Nach Art. 284. Abs. 2. und 3. II. Theiles

des Strafgesetzbuches hat die Aussage

„eines reumuthig bekennenden Verbrechers ge-

gen seinen Mitschuldigen)! wenn er sie wäh-

rend der Untersuchung'lgemacht, bei der ge-

richtlichen Gegenstellung"imdasAngesicht wie-
derholt, und nach der ihm geschehenen Ver-

kündung des Strafurtheiles von neuem be-

kräftiget hat, —“

die Kraft eines vollgültigen Zeugnisses; —

die Confirmation nach der Verkündung wird als

Surrogat der Vereidung angesehen —

(Reser. v. 22. May 1814 lith. Slg. Nr. 42.); jene

Aussage wird nach Art. 286. einem halben Be-

weise gleich geachtet, und es unterliegt nicht dem

geringsten Anstande, auf dieselbe in Verbindung
mit andern Beweismitteln durch zusammengesetzten

Beweis (Art. 331. u. ff.) die Verurtheilung des

Mitschuloigen zu bauen.
Es bleibt aber immer ein bedenklicher Noth-

behelf, die Gewißheit der Schuld eines Ver däch-
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tigen durch einen richterlich erklärten Verbre-

cher erheben zu lassen.
Freilich, wenn man sich unter einem reumü-

thig Bekennenden nur einen — sogenannten —

bußfertigen Sünder vorstellen dürfte, der, nachbem
er aus der dospelten Feuerprobe stiner Stand-

haftigkeit während der Untersuchung siegreich her-
vorgegangen, nunmehr auf dem Punkte ist, seine

Rechnung mit dieser Welt abzuschließen, dann

könnte man allerdings annehmen, daß er sich mit

noch mehr fündigem Ballast auf die Reise in eine

andere Welt nicht zu beladen Lust tragen werde.

Oft ist es aber ein verhärteter Bösewicht auf

einer, ein durch ein unglückliches Zusammentreffen

von Umständen in Vrrracht gerathener, wo nicht
ganz unschuldiger, bochwenigstens bei weitem ge-
ringer gravirter I ümt auf der andern Seite.

Jener bereut! nach verkündetem Urtheile nicht
die That, (er würde sie, wüßte er sich vor Strafe

sicher, in der Freiheit heute wieder begehen) — nein,

er schlägt sich im Kerker wegen seiner eigenen Un-

klugheit vor die Stirne, daß er durch die Verstan-

des= Ueberlegenheit des Inquirenten sich ein Ge-

ständniß entlocken ließ, welches — trotz der ange-

priesenen Vortheile — ihm jetzt so bittere Folgen

bereitet.

Einem solchen Menschen, dem Wahrheitsliebe

stets fremd geblieben, ist auch in den letzten Le-

bensmomenten, nicht nur Erdichtung, und Ueber-

treibung, sondern selbst Schadenfreude,Racheund
Bosheit zuzutrauen, und nicht immer sleht ihm

auch eine Kapitalstrafe bevor. Dennoch wird sein

Wort, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, dem
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des ehrlichen Mannes gleich, ja gewissermassen hö-

her gestellt, da dem unbeschwornen Zeugnisse des

Letzteren nicht geglaubt wird, für ihn keine For-

malität als Surrogat der förmlichen Eidesleistung

eintritt. Wenn es daher einige Gerichte mit der

Anwendung des Art. 284. sehr strenge nehmen,

und z. B. Personen, welche nach Art. 281. ihres

Alters wegen eidesunfähig sind, davon aus-

schließen, so ist dieses gewiß nur zu billigen, da

für denjenigen, der überhaupt nicht schwören darf,

auch kein stellvertretendes Mittel geltend gemacht

werden soll; wiewohl auch hier die Praxis in

einem schneidenden Gegensatze erscheint; denn sie

läßt, weil das Gesetz nicht unterscheidet, Personen,

die zur Kettenstrafe verurtheilt, also mit der

Verkündung des rechtskraftigen, Urtheils burgerlich
todt sind, oder bei denen die Umfabigkeit zur Able-

gung eines Zeugnisses oder Eides ein gesetzlicher

Zusatz der Strafe ist, unbedenklich zu, während

doch diese Personen nach Art. 278. 5. u. 6. un-

tüchtige, völlig unglaubwürdige Zeugen sind, wel-

chen gleich denen, die das erforderliche Alter nicht

haben, nach Art. 211. nie ein Eid abgenommen

werden darf.

J. N. H.

Zur Lehre von der Errungenschaftsgemeinsthaft

im Ansbachischen.
Von Appellationsgerichtsrath Arnold.

(Fortsetzung.)

Die Einführung des preußischen Land-

Rechts änderte hieran nichts, im Gegentheil das
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beßfallsige Promulgationsedike 3) verordnet: „Oie

in jedem der fränkischen Fürstenthümer bisher be-

standenen besondern Provinzialgesetze, Statuten
und wohl hergebrachte Gewohnheiten, insofern letz-
tere gehörig bescheint werden, bebalten vor der

Hand und in so lange, bis sic revidirt und nach

dem Plane der allgemeinen Gesetzgebung geord-

net, und als Provinzialgesetzbuch Unsern Unter-

thanen bekannt gemacht werden, noch ihre gesetz-

liche Krast und Gultigkeit.“

Diese Stelle des Promulgationsedikts ist be-

sonders deshalb hier zu beachten, weil sie eben

dadurch, daß sie nicht wie das frühere für die

älteren preußischen Gebietstheile gegebene Pro-
mulgationspatent17)dieProvi buh

insoweit sie von! Vemn kandrecht abweichen, nur
für den Fall alb galk# erklärt, wenn das Land=

recht in einzelnen Mäterien ausdrücklich auf

solche verweißt, im Gegentbeil alle wohl her-

gebrachten Gewohnheiten„ soferne sie
nur gehörig bescheint werden, in Kraft läßt. Es

ergiebt sich aus dieser Stelle, daß, wenn gleich

im preußischen Landrecht bestimmt ist: „Wo Ber-

träge, Statuten oder Provinzialgesetze nicht ein

Anderes ausdrücklich verordnen, da finden

30) Patent wegen Einföhrung des allgemeinen Landrechts
und der neuen allgemeinen Gerichts= und Prozeßordn#ung

in den fränkischen Fürstenthämern Ansbach u. Bayreuth,
d. d. Berlin den 29. Rovember 1795. H. U. — Richt

zu verwechseln mit dem — dem preuß. Landrecht vorge-

druckten in Franken nicht gültigen Promulgations-Edik#t
vom 5. Februar 1794.

31) Das in voriger Rote erwähnte Promulgations-Edilt v.

5. Febr. 1794. H. Ul. u. VII.
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wegen der Gütergemeinschaft und deren rechtlichen

Folgen nachstehende allgemeine Vorschriften An-
wendung.““?2)— „Der Mann kann Grundstücke

und Gerechrigkeiten nicht ohne Einwilligung der

Frau verpfänden oder veräußern.“ 22) — „Au-

ßer den Bestimmungen der 88. 402 bis. 410 gilt

wegen der Rechte und Pflichten der Eheleute bei

einer Gemeinschaft des Erwerbes eben das, was

wegen der Gemeinschaft der Güter überhaupt 8.

378 bis 388 verordnet ist; 4)"“ — doch diese

Bestimmungen, welche mit der oben erwähnten

Stelle des in Franken nicht gültigen älteren

Promulgationsedikts 35) zusammenhängen, durch
das für Ansbach und Bayreuth gegebene Promul=

gationsedikt, 325) welches als neueres Gesetz dem

älteren derogirt, ja dieseß mur,mit dem im Pro-

mulgationsedikt enthaltenen, Beschränkungen ein-
fuhrt, dahin modisieirt sind, daß bei der ehelichen

Gutergemeinschaft und namentlich bei der Erwerbs-

gemeinschaft die Provinzialrechte und Gewohnhei-

ten gelten, wenn sie gleich im Provinzialgesetz

nicht ausdrücklich enthalten sind. Da nun

klar dargethan ist, daß im ehemaligen Fürsten-

thum Ansbach bei Veräußerungen oder Verpfän-

dungen, welche die Ehemänner rücksichtlich ihres

Vermögens vornehmen, eine Einwilligung der

Frau zur Gültigkeit des Vertrags nicht

32) A. 2. N. . 1. 5. 360.

335 Ebendaselbst K. 378.
34) Ebendas. 5. 411.
35) oben Rote 31.
36) oben Rote 30. — Stlehe auch diese Blätter Jahrgang

1830. Seite 394.
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blos vermöge eines Provinzialgewohnheitsrechts,

sondern vermöge des Provinzialgesetzes selbst, und

dessen Geist nicht erforderlich ist, vielmehr es

Widersrruch und Ueberfluß wäre, von der Frau

bei solchen Veräußerungen und Verpfändungen

einen Verzicht auf ihre gesetzliche Hnpothek zu

verlangen, als wenn ohne ihre Einwilligung die

Veräußerung gar nicht geschehen könnte, so ist es

auch klar, daß dieses Provinzialrecht der oben er-

wähnten Stellen des Landrechts ungeachtet fort

bestehen blieb.

Das preußische Landrecht, großentheils auf

norddeutsche Rechts-Institute und Rechts-Gewohn-

heiten gegründer?7), konnte fränkischen Provin-

zialrechten nicht unbedingt derogiren, in Franken

aber ist bei der Etrungenschaftsgemeinschaft der

Grundsatz herrschend, daß der Ehemann unbe-
schränkter Eigenthümer" seinesin die Ehe eingebrach-

ten Vermögens bleibe. Dieß verordnet auch das

bamberger Landrecht35*),undnach würz=
burger Recht kann der Mann nur dann seine

liegende Guter (auch hier freie Mannslehen

ausgenommen) ohne Einwilligung der Ehefrau oder

des Gerichts nicht veräußern, wenn er der Frau

wegen ihres Eingebrachten eine Generalhy=

pothek bestellt hatte. Hatte er ihr eine Spe-

cialhppothek bestellt, und hatte die Frau i

37) Bornemann, sßB Kaftellung des preuß.
Civilrechts 1834, Bd. 1. S. folg.

38) Th. 1. Cap. 1. it.3.l io 8 19. 24. S. 38 fg.

Kommentarzudieser Stelle.

3) von Schelhaß, Beiträge zm- tkeusschen Geseskunde,
1. Heft. 1827. S. 31. vgl. S. 4
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gehöriger Form sich damit zufrieden gestellt, so
ist ihre Einwilligung nur hinsichtlich der speciell

verpfändeten Objekte erforderlich, so daß hieraus.

klar erhellet, daß nach würzburger Recht die Frau
in die Veräußerungen ihres Mannes nur um des-

willen und nur insoweit zu willigen hat, weil

und insoferne ihr eine Hypothek auf dem Verms-

gen des Mannes zusteht. Das nürnberger

Recht ##0) läßt bei verdingten Ehen, wo nur der

Genuß des beiderseitigen Vermogens gemein-
schaftlich ist, jedem Gatten aber das Eigenthum

in seinen zugebrachten — auch während der Ehe

ererbten und erworbenen Gutern verbleibt, dem

Mann freie Disposition über seine Güter, und

nur dann kann er solche ohne Einwilligung der

Frau nicht veräußern, wenn, er derselben auf

solche Göter wegen des Hetrathsguts und Ge-

genvermächtnisses ausorüsklich und in gesetzli-
cher Form eine Gen eralhypothek bestellt hat;

ja selbst dann bedarf er in gesetzlich bestimmten

Fällen der Einwilligung der Frau nicht, wenn

er eine Specialhypothek bestellt, und die

Frau sich hiemit begnügt hat; hier bedarf er hin-
sichtlich anderer der Specialhppothek nicht unter-

worfenen Güter der Einwilligung der Frau bei

Veräußerungen nicht. Das bayerische Recht!)
verstattet zwar bei der dort herrschenden ehelichen

Errungenschafts-Gemeinschaft dem Mann nicht,

Grundstücke ohne Einwilligung der Frau zu ver-

40) Rürnberger Resormatten Fit 28. Ges. 2. S. 2 Gef.
4. S. 1. und Tit. 21. 3 8. 1. bis 4, dann Tit.
28 Ges. 4. 5 5. —* Einleitung in dic nürn-
berger Nechte, 8.9

1) Cod. bav. i l. " I. Cap. 6. S. 26 n.7.
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äußern, sofern sie nicht in anderweg auf seinem
ubrigen Vermögen noch genugsam gesichert ist;
es geht aber nicht nur schon aus diesem Beisatz
hervor, daß die Einwilligung der Frau nur ver-

langt wird, damit die Sicherheit für ihr Einge-
brachtes nicht gefährdet werde, sondern es sagt
auch Freiherr von Kreittmayr,“")daß dieß
contra regulam juris communis verordnet sey.—

(Fortsetzung folgt.)

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete
des Civil-Processes.

IV.

Zur Lehre von den Pflichten des riehterlichen
Amtes!).

Sache der Partheien ist es, sich die zu ihrer
Rechtsvertheidigung erforderliche Information
selbst zu verschaffen, und, wenn dazu die Einsicht

gerichtlicher Akten vonnöthen ist, dasjenige Gericht,
in dessen Registratur sich die fraglichen Akten be-
finden, auf geeignete Weise um Vorlage derselben
anzugehen. Wird nun der jetzt schwebende Pro-
ceß vor einem andern Gerichte geführt, so kann

letzterem der Regel nach nicht zugemuthet werden,
den Partheien die gedachte Akteneinsicht auf dem
Wege der Requisition zu verschaffen.

Eine solche Besorgung der Geschäfte der
Partheien und ihrer Anwälte liegt ganz ausser
der Sphäre des richterlichen Amtes, und kann,

abgesehen von Sachen der Armen und anderer

gesetzlich begünstigten Personen, um so weniger
zugestanden werden, als man alle Ursache hat,

jede fremdartige Vermehrung der Geschäfte des
Richteramtes abzulehnen.

2) Anmerkungen zur vorhin angeführten Stelle des Cod.
IV. n* 7.

1) AGE. vom 9. September 1836 (#. 856#)



Blätter
für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nro. 9. Sanmstag, den a. März 1837.

Zur Kriminalpraris.

Der Unterzeichnete war vor Kurzem in dem

Falle, bei der Verurtheilung eines jungen Men-

schen von 10 Jahren zur Arbeitshausstrafe mit-

wirken zu muüssen.

Derselbe hatte über 25 fl. gestohlen, und so-

gleich im summarischen Verhör ein offenes Geständ-

niß abgelegt. — Wohl mag dem Menschenfreunde

das Herz bluten, wenn er an die Zukunft eines

solchen Individuums denkt. — Er ist zum Arbeits-

haus verurtheilt, d. h. zu einer sowohl nach der

Gesetzesvorschrift als nach der öffentlichen Meinung
infamirenden Strase. Rehmen wir an, daß die

Gesellschaft, in welche das Urtheil ihn verstoßen hat,

seinen sittlichen Zustand nicht verschlimmert, den

(so häufig vorkommenden) Einfluß einer hohen

Schule des Verbrechens nicht auf ihn äußert 1); neh-

1) Bgl. meine Beiträge zur Gesetzgebung S. 23. Die Ein-
fübrung des nunmehr hinreichend erprobten Pönitentiar=
sysiems in unfre Straf-Anstälten dürste noch lange zu
den frommen Wünschen gehören.
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men wir an, daß er mit dem Vorsatz, künftig

nur redlichen Erwerb zu suchen, die Strafanstalt

verläßt. Er sucht redlichen Erwerb, aber er sin-

det ihn nicht; ihm ist zwar kein Brandmal auf
die Stirne gedrückt, aber in sein Dieust- oder

Wanderbuch ist es eingeschrieben; er klopft an

jede Thüre und nirgends wird ihm aufgethan.

Der Bauer will keinen Dieb zum Knechte, der

Handwerksmann ihn nicht zum Gesellen haben.
Die Einzelnen stoßen ihn zurück, das Gemeinwe-
sen bekümmert sich nicht um ihn; wer will den

Stein gegen ihn aufheben, wenn er verzweifelnd

abermals die Bahn des Verbrechens einschlägt?

— In der That mird häufig aus dem Verbrecher,

nach überstandenetz Btrafe ein Verlassener, Un-
terdrückter — unmu-#;

Der schönste Ruhm ist, Noth der Unterdrück,

ten wenden;

's ist Gottes Aufgab’' thun, und Himmels-

Segen spenden.
Es handelt ssch nicht davon, die unmittelbare

Einschreitung der Staatsregierung aufzurufen,
man mag es sich vielmehr wohl gefallen lassen,

daß in solchen Dingen nicht — regiert wird.

Aber die Staatsregierung wird gern fördernd mit-

wirken, wenn sich — nach den aus andern deutschen

Staaten, aus Frankreich, England und Nord-

amerika vorleuchtenden Beispielen — patriotische

Vereine bilden, welche es sich zur Aufgabe machen,
dem aus dem Straforte entlassenen, besonders

dem jugendlichen Büßer — nicht blos Arbeit?)

2) z. B. Beschäftigung bei dem Kaual- oder Festungsbau.
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zu verschaffen (was der Forderung der Nächstenliebe

nicht genügen würde), sondern ihn auch in solche

Verhältnisse, in solche Umgebung zu bringen,

welche geeignet sind, den noch nicht erstorbenen

Keim des Guten zu nähren und zu entwi-

ckeln, und dem Gefallenen in dem Streben, sich

wieder aufzurichten, den nsthigen Beistand zu ge-

währen.
Die Thätigkeit dieser Vereine würde darin

bestehen: a) Beiträge zu dem menschenfreundlichen

Zwecke zu sammeln, welche wohl, etwa in mo-

natlichen Reichnißen von 3 bis 30 Kreuzern, von

den Meisten, die es vermögen, zu erwarten sind;

aus diesen b) den aus dem Serafort Entlassenen

— bis zur Verschaffung ehes'Nahrungsstandes,

überhaupt nach Bedarf — zu umterstützen;c) Män-

ner und Familien von ers#otzter Redlichkeit aus-

zumitteln, welche dem Bestraften Dienst und Ar-

beit zu geben, und zugleich für die Heilung seiner

Seele liebevoll zu wirken bereit sind, — welchen

übrigens, wenn der Versuch fehlschlagen und Scha-

den daraus für sie erwachsen würde, aus der Ver-

einskasse Entschadigung zu leisten wäre; d) über

das Betragen der zu Bessernden fortwährend Er-

kundigung einzuziehen, zu Erreichung des Zieles
mahnend und warnend, ermunternd und belohnend

— einzuwirken; e) denjènigen ehemaligen Büßern,

welche eine Reihe von Jahren hindurch ihre Bes-

serung und Arbeitsamkeit erprobt haben, zum Be-

hufe der Begründung eines selbstständigen Daseyns

einen Geldbeitrag als Geschenk zu reichen 2).

3) Wer etwa hlerin eine-Begünfligung des Verbrechers
vor dem, der nie die Bahn des Rechtes verlassen, sinden
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Es wäre zu wünschen, daß ein Verein sol-

cher Art sich in jedem Gerichtsbezirke bilde. Ms-

gen, wie bei Gründung der Kleinkinderschulen,

edle Männer und Frauen, welche sich des Ver-

trauens ihrer Mitbürger bewußt sind, die Initiative
ergreifen! — und ich zweifle nicht an dem segens-

vollen Gelingen. Mögen insbesondere diejenigen,
welche in der Lage sind, über ihre Zeit zu verfü-

gen, z. B. durch Quiescirung das Ziel ihrer amt-

lichen Thätigkeit erlangt haben, ihre Stirne durch
gemeinnützige Wirksamkeit solcher Art mit der

Bürgerkrone schmücken!
Von den Gemeindeverwaltungen ist zu erwar-

ten, daß sie solche wohlthätige Bestrebungen auf

jede Weise, z. B. dadurch fördern, daß sie die

Einsammlung der! Beiträge durch die Gemeinde=
diener besorgen lassen.

Die Landräthe der Kreise werden bereitwillig,

wenn es noth thut, Beiträge zu den Vereinskassen

solcher Gegenden votiren, in welchen die Armuth

der Bewohner die Reichnisse der Einzelnen in un-

genügendem Betrage fließen läßt, und zugleich die
Ursache eines größeren Berurfnisses ist. — Sie

werden, durch ehrenvolle Erwähnung in ihren Pro-

tokollen, die thätigen Mitglieder der Vereine,

nicht minder diejenigen Männer und Familien

auszeichnen, welche den Verlassenen aufgenommen,

den Verirrten wieder zurechtgeführt haben.
Die Staats-Regierung wird gern die Ver-

eine als moralische Personen anerkennen, und der

wollte, bedenke den Satz der heil. Schrift, daß ein reul-
ger Sünder dem Himmel angenehmer ist, als 90 Ge-

rechte.
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Lösung ihrer Aufgabe dadurch Vorschub leisten,

daß sie die Behörden anweist, denselben jederzeit
von der Entlassung eines Büßers Anzeige zu ma-

chen, und ihnen Abschrift des Urtheils so wie

Nachweisungen uber sein Betragen im Straforte

und Notizen über seine frühern Lebensverhältnisse

mitzutheilen.
Wohl häufig wird die sorgfältigste Bemuhung

des Erfolges entbehren, und Undunk der Lohn

der guten That seyn; — aber wenn von hundert

Seelen auch nur eine gerettet, wenn von Hundert

nur Einer der Ehre, der Tugend, dem Glücke

wiedergegeben wird, so ist doch, sollte ich meinen,

die Aerndte für tausendfältig zu achten.
Vorliegende Blätter kommen nur in die

Hände von Rechtsgelehrten.: Ich ersuche die Le-

ser, für die weitere Verbreitung dieses Aufsatzes

zu sorgen, und etwa auch die Redactionen anderer

Blätter zum Aborucke zu veranlassen.

Möge meine Stimme nicht in der Wüste

verhallen, vielmehr eine Antwort finden im Sinne

des Spruches:

Wer gleich die Sache thut,

Antwortet kurz und gut.

Seuffert.

Zur Lehre von der Errungenschaftsgemeinschaft

im Ansbachischen.
Pon Appellationsgerichtsrath Arnold.

(Fortsetzung.)

Der im Fürstenthum Ansbach auch nach Ein-

führung des preußischen Landrechts noch bestandene



70 Won der Errungenschaftsgemeinschaft im Ansbachischen.

Rechtssatz, daß die Frau zu Veräußerungen und

Verpfändungen ihres Mannes deshalb, aber auch

nur deshalb beigezogen werden mußte, damit sie

ihr stillschweigendes Hypothekenrecht auf die ver-
äusserten Objekte und zum Nachtheil des Pfand-

gläubigers nicht geltend machen könne, konnte

nach EinführungdespreußischenHypothe-
kensystems und der preußischen Loca=

tionsordnung nicht mehr bestehen. Mit dem

1. Juni 1801. trat nämlich 2) die preußische Hy-

pothekenordnung nebst der preußischen Locationsord=

nung in den Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth
in Wirksamkeit und es ward hiebei verordnet 15):

„Wir setzen fest, daß * der gesetzliche oder
stillschweigende Hypdiheten hat und verlangt, daß

sie auch auf den vb#tetteBesitzer der damit behaf-
teten Sache, welcheWever bei der Erwerbung

des Grundstucks von jenen Hypotheken unterrich-

tet, noch Erbe seines Vorfahren geworden ist,

übergehen sollen, bis zum 1. Juni 1801 freistehen

solle, zur Eintragung eines solchen Rechts in das

Hppothekenbuch sich gehörig zu melden.“—Hier-
nach und vermöge der nun eingerretenen Bestim-

mungen des preußischen Landrechts ") war die ge-

setzliche Hypothek der Frau wegen ihres Ein-

gebrachten in einen gesetzlichen Titel zur Er-

werbung einer Hypothek umgewandelt, und

so lange die Frau von diesem Rechtstitel kei-

nen Gebrauch gemacht hat und eine Hypothek für

sie nicht eingetragen ist, so lange steht ihr nach

43) Patent vom 1. Mai 1800.
44 bendal. 8.1155 ANK.J. 20. 1. 411. 412. u. U. 1. 8. 254.
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preußischem, wie jetzt nach bayerischem"°)
Hypothekenrecht keine Hypothel zur Seite, sie hat
statt sonst die zweite Classe im Concurs nach

preußischem Recht 17) wie nach bayerischem Recht
die bierte Classe Insoferne sie nun nicht durch

Eintragung ein Hypothekenrecht erworben hat, in-
soferne kann sie auch mit einem solchen keinen

Erwerber einer Besitzung des Mannes und keinen

Hypothekengläubiger desselben beschränken. Die
Vorschriften, welche deshalb in der Civiltarord=

nung v. J. 1720, in der Concursordnung v.

J. 1731 und in der Verordnung vom 23 Juli

1734, Gta selbst in der Verordnung vom 12. April

1757, wenn solche je existixt hätte) gegeben wur-
den, sind, weil die gillschweigende Hypothek der
Eheweiber auf das Vermögen ihrer Männer als

dingliches Recht vom Gesetzgeber ausdrucklich

aufgehoben worden ist, als Folgen jener gesetzli-
chen Hypothek mit aufgehoben "##) und es würde

an das Lächerliche gränzen, bei Veräußerungen

oder Verpfändungen der Ehemänner die Frauen

noch jetzt in Folge jener Vorschriften wegen ihrer

auf den veräußerten Immobilien haftenden hypo-

theca legalis und desfallsigen Prärogativen der

zweiten Classe 10) belehren und sie auf Rechte

verzichten lassen zu wollen, welche ihnen nicht
mehr zustehen. Hat aber die Frau ihr Einge-

465) Hyp. Ges. vom Jahr 1822. S. 9. 10.

#&amp;—’’r Ger. Ordn. I. 50. 2 406. — —ie Prior.
rdn. v. 1. Juni 1822. S. 2

4APLR. Eialtg. 8. 59. Vgl. auch AGE. v. 30. Juni

1820 451#
19) *. lauten ja 25 rorgeschriebenen Belehrungen.
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brachtes auf die Güter ihres Mannes in das Hy-

pothekenbuch eintragen lassen, so fällt wieder di
Anwendbarkeit der erwähnten provinzialgesetzlichen

Vorschriften weg; denn nun handelt es sich nicht

mehr von einer hypotheca legali, von einem still-

schweigenden Pfandrecht, wodurch, wie die Civiltax=

Ordnung v. J. 1720 und die Concurs-Ordnung

v. J. 1731 sagen, diejenigen ohne ihr Wissen
in Nachtheil gebracht werden könnten, welche mit

dem Manne contrahirt haben, sondern es ist nach

preußischem, wie nach bayerischem Recht, das

Hypothekenbuch, welches Jeden, der ein Im-
mobile kauft oder sich verpfänden läßt, darüber

belehrt, ob auf solchem Immobile eine Hydothek

hafte2)7.Daß man aber statt der provinzial-

rechtlich vorgeschriebenen Belehrung und Ver-

zichtleistung nicht eine eigentliche Einwilligung
der Frau in die Veräußerungen oder Verpfän-

dungen des Mannes in der Art substitufren kön-

ne, daß der Mann in der Dispositionsbefugniß

über sein der Substanz nach ihm eigenthüm-

liches Vermögen gehemmt wäre, das ist um des-

willen klar, weil solche Beschränkung bisher nicht

provinzialrechtlich war und ohne Gesetz nicht ver-

fügt werden kann.

(Schluß folgt.)

50) APrR. I 20. *# 411. 412. — Hyp. Ges. vom J.
1822. 4.9



Beilage
Blattern furNechtsanwendung.

Samstag den 4.denu.Merz1837.

Zur Gesetzgebung.

Der Gesetzesvorschlag, die Herbeiführung gleich-
förmiger Entscheidungen des obersten Gerichtshoses
betreffend, ist nach dem Ermessen des Unter-

zeichneten unausführbar. Die Zahl der täg-
lich zur Entscheidung kommenden und seither ver-

schiedenartig gelösten Kontroversen ist Legion. Der
oberste Gerichtshof würde Jahrelang kaum etwas an-

deres zuthun haben, als Plennrsitzungen zuhalten, und

mittlerweile die Unzahlrb##cRockstände sich verdop-

peln. (Vgl. Nr. 1 S. 5 1u##-So kann nicht ge-

holfen werden. Eine Reihe anderer Bedenken und

Amendements behalte ich billig in Petto; nach obi-

ger Voraussetzung wäre es zwecklos, sie zu äußern.

Hier zum Ersatze einen andern Vorschlag, der,

wenn man nur rüstig ohne Aufschub ans Werk geht,

sich noch während des gegenwärtigen Landtags zur

That machen läßt.—Manwähleausdenan gründ-
licher Bildung, Einsicht, Erfahrung — reichsten Mit-

gliedern des OAG. eine Kommission — etwa von

a Personen unter dem Vorsitze des Gesetzgebungsre-

ferenten im Justizministerium, — und beauftrage die-

selbe, die gangbarsten und wichtigsten Kontroversen
aus dem Gebiete des Civilrechts, (die verschiedenen

Land= und Provinzialrechte einbegriffen) und des Ci-

vilprozesses (soweit die vorgelegte Novelle nicht schon
Hülfe bringt) zusammenzustellen, und eine Entschei-
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dung derselben, in Form von Gesetzentwürfen vor-

zuschlagen. (Bezüglich des Strafrechts halte ich das

Bedürfniß für minder dringend.)

Die Sache ist in der That nicht so schwierig, als

Manche wohl glauben. Man durchlaufe das Rechts-

gebietanderHandder Gesetze oder eines Handbuchs,
die Feder in der Hand, und, wenn die viel-

erfahrnen Männer die Arbeit theilen, wird

die Zusammenstellung in wenig Wochen fertig
seyn. — Was die Entscheidung betrifft, so handelt

es sich nicht von gelehrter Begründung, sondern die

Instruktion bestehe einfach in den Worten: entschei-

det nach der Natur der Sache, nach dem

gesunden Rechtsgefühle.
Ich bringe übrigens hier keinen neuen Gedanken

zu Markte, sondern hubhe# Bereits vor 14 Jahren den-

selben Vorschlag nichtenunim Allgemeinen gemacht,
sondern auch den Entwurf der Ausführung — in

mehr als 120 motivirten Entscheidungen gemein-

rechtlicher Kontroversen — dem Publikum überge-

ben. 1) Ich erlebte die Freude, daß die Gesetzge-

bung anderer deutschen Staaten, z. B. von Hessen-

Darmstadt, Frankfurt, Sachsen, Hannover —

manche meiner Vorschläge verwirklicht hat. — Ein
Sprichwort mahnt uns, im Vaterlande nicht auf

Anerkennung und Erfolg zu rechnen; ich habe in

dieser Beziehung manche Erfahrung gemacht; aber
ich lasse mich dadurch von neuen wohlgemeinten

Versuchen nicht abschrecken, ich thue das meinige,
der Erfolg steht in andrer Hand.

1) In meinen Beiträgen zur —- insbesondere
des Königreichs Bayern. 1823. 67— 138.
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Nachschrift. Dem Vorstehenden hat es

wohl Jedermann angesehen, daß es im ersten Ei-

fer gezeugt, und in ununterbrochener Zeitfolge

gedacht, geschrieben und (in der Korrektur wenig-

stens) gedruckt wurde. Es drängte mich die Vor-

stellung, als sei Gefahr auf dem Verzuge. Nun

ist aber der Samstag doch nicht so schnell heran-

gekommen, und noch ist es Zeit, einige erläutern-

de Bemerkungen beizufügen:
1) der fragliche Gesetzentwurf ist dem preu-

ßischen Kabinetsbefehle nachgebildet, von welchem
in Nr. 33. des I. Bos. dieser Blätter die Rede

war. — Aber wie verschieden sind die Verhält-

nisse in unserm Vaterlande? Preußen belitzt ein

allgemeines Landrecht, dessen Abfassung zwar der
Kritik viele Blösen bicken) rwelches aber jedenfalls
den größten Theil ’denugemeinrechtlichen Kontro-

versen gelöst, durch seine Kasuistik vielen Zwei-
felsfragen vorgebeugt, und selbst nur verhältniß-

mäßig wenige Streitfragen hervorgerufen hat.
Die Schwierigkeiten der Anwendung des preußi-

schen Landrechts betreffen nicht sowohl die Ausle=

gung der einzelnen Gesetzesvorschriften, als das

Zusammenfinden und Ineinanderpassen der auf

den gegebenen Fall anwendbaren Stellen. — Eine

Folge dieses günstigeren Zustandes in Preußen
ist, daß der dortige oberste Gerichtshof ungeach-

tet des größeren Umfangs seiner Wirksamkeit doch

bei weitem seltner in den Fall kömmt, Prinzipien-

fragen zu lösen, als es sich in Bayern bei der Herr-

schaft des gemeinen Rechts in einem großen Theile
des Landes und der Buntscheckigkeit der Gesetzge-

bung ereignet. Auch ist das Personale des preußi-



76 Zur Gesetzgebung.

schen obersten Gerichtshofs viel weniger zahlreich;
er zerfällt nicht in so viele von einander unabhän-

gige Senate. — Wenn sich die Sache in Preußen

ausführen läßt, so folgt daraus nicht, daß sie auch

in Bayern Erfolg verspreche.
2) Mein Vorschlag bezweckt, eine baldige Be-

seitigung der gangbarsten und wichtigsten
Kontroversen auf dem Wege der authentischen Aus-

legung herbeizuführen.— Allerdings mag sich wegen-
des Dranges der Zeit auf eine vollständige Lösung

der Aufgabe nicht rechnen lassen. — Aber soll man

deßwegen, weil man nicht Alles leisten kann, auch

auf den Theil, welcher sich vollbringen läßt, ver-

zichten? — Soll man ezwa gar nicht anfangen,

weil man nicht auf uinmas#fertig werden kann?

— Was im Jahre 1837 übangangen wurde, kann

das nicht im Jahre 1840%m#hgeholtwerden?—

Ist einmal der Anfang gemacht, so läßt sich wohl

auch erwarten, daß die Zwischenzeit gut benützt,
daß eine Einrichtung getroffen wird, um die Vor-

kommnisse der Praxis sofort für das Geschäft der

authentischen Auslegung zu sammeln und zu redi-

giren. — Auch wäre zu wünschen, daß mittler-

weile das amtliche Jahrbuch der Entscheidungen

des obersten Gerichtshofs gegründet werde, welches

von mir in Nr. 43 a. a. O. in Vorschlag ge-

bracht wurde, und worüber nun auch wieder aus

Kurhessen ein Muster vor Augen liegt.

3) Um das Gute, was geleistet werden kann,

nicht zu gefährden, vermeide man in jetziger Zeit

die Lösung solcher Kontroversen einzumischen, die
als politische Streitfragen aufgefaßt werden könn-

ten.— Diesen Rath beizusetzen, veranlaßt mich die Er-
fahrung des J. 1351. — Seuffert.



Blätter
für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nro. 10. Samstag, den 11. März 1837.

Von den Rückständen des Oberappellations-
gerirhts.

Infandum, regina, jubes renovare dolorem!

— Wie ist va zu helfen? Wohl hatte Menan-

der Recht, als er sagte:

„Es ist ein heilig Ding um einen guten

Rath.“
Indessen fehlt es nicht an wohlgemeinten

Vorschlägen. Man empfiehlt:
1) Vermehrung des Personals. Wenn

40 edle Rosse nicht im Stande sind, die Last von

der Stelle zu bringen, so muß man es mit 50

versuchen. Das ist einleuchtend. Das Bedürfniß

spricht zu laut, und es werden wohl Staatsregie-

rung und Ständeversammlung zur Realisirung die-

ses Vorschlags zusammen wirken!).
2) Aenderung der Referirmethode.

In dieser Beziehung sind die Meinungen getheilt,

3) Auch habe ich hierüber noch kein anderes Bedenken
äußera hören, als den harmlosen Scherz: wenn es so

fertgehe, so werde der oberste Gerlchtshof noch zu einem
„Leibregiment der Gerechtigkelt“ anwachsen.
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gerichts. — Die Einen sagen: „in letzter Instanz

könne man es nicht genau genug nehmen; den

Partheien gebuhre, mit Allem, was sie zu ihrer

Rechtsvertheidigung vortragen, von Allen, die über

ihre Sache zu Gericht sitzen, vollständig gehört zu
werden; es gehe nicht an, dem Referenten die

Ausscheidung des Relevanten vom Irrelevanten zu

überlassen; die menschliche Natur stehe dem Irr-

thum näher als der Wahrheit u. s. w.“ — Die

Andern erwiedern: „vorlesen und angehört

werden seyen zweierlei Dinge; wenn nicht der Vor-

leser klare Darstellung, ein biegsames Organ,

scharfe richtige Betonung und Lebhaftigkeit des

Vortrags vereinige (was selten der Fall), sey es

für Viele nicht möglich, lange Zeit mit ge-

spannter Aufmerksamkeit zu folgen; eine natürliche

Folge des mehrere Stunden hindurch ununterbro-

chenen Zuhörens sey Betäubung und Abstumpfung

der Sinne 2); aus den Fragen, welche alltäglich von

den Votanten nach Beendigung der genauesten und

bestens abgefaßten Vorträge gestellt würden, lasse
sich deutlich entnehmen, daß der Aktenertrakt spur-

los an ihnen vorüber gegangen sey; — bei einer

dem Prinzip der Kürze huloigenden Methode möge
wohl mitunter ein relevanter Umstand unerwo-

gen bleiben; — aber hier sey es tägliche. Er-

fahrung, daß die gewissenhaften Richter vor lau-

ter Bäumen den Wald nicht sehen; eine Referir-

methode, deren Princip es sey, die Körner mit

der Spreu vermischt aufzutischen, schaffe nur ein

2) In solcher Lage hat wohl Mancher mit Horatlus geseufge:
„Demitto auriculoee, ut iniquse mentis asellus,

Dum gravjus dorso eubiit onus.“
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Trugbild von Gründlichkeit, und sey eher hinder-

lich als förderlich für die Aufgabe der Berathung;

allerdings sei die bisherige Referirmethode die be-

quemere, und darin liege bei Manchen der Haupt-

grund des beharrlichen Festhaltens."—So die Min-

derheit. Mir Unterzeichnetem ziemt es nicht, in dem

Meinungszwist meiner verehrten Vorgesetzten ein

Votum zu äußern; ich beschranke mich daher auf die

Bemerkung, daß der Zustand meiner Gesundheit

mich zwingt, ein eifriger Anhänger der Lichtmeß=

Verordnung zu seyn 2).

5) Erhöhung, etwa Verdopplung der

Revisionssumme. Ob dieser Vorschlag nicht,

so lange noch die reichen Leute in der Minderheit

sind, der „Gleichheit vor dem Gesetze“ zuwider-

laufe, — ob bei dem Geschäftsdrange, unter wel-

chem manche Gerichte II. Instanz seufzen, die je-

des weitere Rechrsmittel entbehrlichmachende Reife

des Urtheils überall vorausgesetzt werden könne, ob

nicht wenigstens für diejenigen Sachen, welche in
den letzten 3 Tagen vor dem Quartal= oder Jah-

resschlusse vorgetragen werden, eine Ausnahme fest-

zusetzen sey? — alles dieses und noch vieles andre

3) Ich könnte noch beifügen, daß ich 15 Jahre hindurch
(darunter 6 Jahre als Vorstand) Mitglied eines akade-
mischen Spruchkollegiums war, und in dieser Praxis
Gelegenheit hatte, mir von den Vorzügen der Referir-
metbode, nach welcher „ein klares bündiges Faktum vor-

ausgeschickt, hierauf der Streitpunkt nach der gegenwir-
tigen Aktenlage fesigestellt, hicrnächst, was auf die Ent-
schedung unmittelbar Einstuß hat, aus den Akten ver-

lesen, uud die näheren Angaben und Ausführungen der

Parthelen erst im Gutachten bei ihrer Würdigung zur

Sprache gebracht werden“ — volle Ueberzeugung zu

verschaffen.
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wird von den eben versammelten Vatern des Va-

terlandes zum Heile der Rechtsuchenden unbefan-

gen erwogen werden.

4) Ordnung der Verhältnisse des O.

A. G. nach den Grundsätzen der Verord-

mung vom 20. August 1811 über das

Schuldentilgungswesen. Die Verwirkli-

chung dieses Vorschlags halte ich für eine uner-

läßliche Bedingung der allmähligen Herbeiführung
einer bessern Zukunft. Es müssen der Dienst

der Rückstände (etwa vom 1. Oktober 1336

rückwärts) — und der laufende Dienst von

einander geschieden werden. Nur so ist allmählige

Aufarbeitung der Rückstände zu hoffen, nur auf

solche Weise läßt sich ermitteln, welche Kräfte der

laufende Dienst erfordere, und auf welche Zahl

das Personale des O. A. G. künftig zurückge-

führt werden könne. — Demzufolge müßte der

oberste Gerichtshof in zwei Abtheilungen zerfallen;
dem einen die Erledigung der Rückstände, dem

andern die Bearbeitung des neuern Einlaufs zu-

gewiesen werden. — Gegenseitige Aushülfe in

Nothfällen wäre natürlich nicht ausgeschlossen.

Seuffert.

Zur Lehre von der Errungenschaftsgemeinschaft

im Ansbachischen.
Von Appellationsgerichtsrath Arnold.

(Schluß.)

Daß seit Einführuug des preußischen Hypo-

theken= Systems das ansbacher Recht in der jetzt
dargestellten Art aufgefaßt und angewendet wer-
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den müsse, das haben die Justitzbeamten des ehe-

maligen Fürstenthums Ansbach in allen Aemtern

wohl eingesehen und seit jener Zeit bei Veräus-=

serungen der Ehemänner eine Einwilligung der

Fran nicht mehr verlangt1). Bel Verpfändun-

gen hat sich die Praxis nicht so allgemein gestal-
trt, es war einmal ein gedrucktes Formular für

Pfanoverschreibungen vorhanden, es war beque-

mer, solches auszufüllen, als zu verbessern, und der

Gedanke an mögliche Regreßklagen mag so man-

chen Sypothekenbeamten bestimmt haben, lieber zu

viel als zu wenig zu thun. Häufig aber wurde

die Ehefrau nicht mehr beigezogen, fast Niemand

fiel es ein, an der Gültigkeit solcher Hypotheken

zu zweifeln und in einem Fall, wo ein solcher

Zweifel zur gerichtlichen Entscheidung gebracht
wurde, entschied der oberste Gerichtshof für die

Gultigkeit der ohne Zuziehung der Frau bestellten

Hypothek).
Wer ängstlicher Natur ist, wer in seinem Ge-

schäft dem Satze huldigt: superflus non nocent,

der mag die Zuziehung des Weibes bei Veräuße-

rungen und Verpfändungen verlangen, welche der

Mann hinsichtlich seines Eigenthums vornimmt,
er mag die Weiber noch jetzt wegen ihrer hypo-

theca legalis und desfallsigen Prärogativen beleh-

ren, obgleich solche nicht mehr bestehen, oder

er mag die Weiber beiziehen, ohne selbst eines

Grundes sich bewußt zu seyn: wer aber das Ge-

schäft der Rechtspflege auf gründliche Gesetzkennt-

51) Siehe das Rote 26. allegirte Erkenntniß.

52) OAGE. v. 1. Sept. 1827. AGA. 8. og #.
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niß stützt, der wird sich hüten, durch Aufstellen

unnöthiger Erfordernisse bei Aufnahme der Ver-

träge die Staatsburger zu belästigen und in An-

sichten über Rechtsverhältnisse irre zu machen,

welche auf den Credit so wesentlichen Einfluß ha-
ben. —.

Uebrigens darf mit der Frage, welche Befug-

nisse der Mann hinsichtlich seines eigenthümlichen

Vermögens habe, nicht die verwechselt werden,

welche Befugnisse ihm binsichtlich des Eigenthums

seiner Frau und hinsichtlich desjenigen zustehen, was

zur gemeinschaftlichen Errungenschaft gehört. Die
Immobilien der Frau kann er ohne deren Ein-

willigung we der veräußern noch verpfänden ?2);

welche Rechte ihm aber hinsichtlich der Errungen-

schaft gebühren, bleibt einer besonderen Abhand-

lung vorbehalten.

Ueber die Einreichung der Advokaten-Er-

penlarien.

Es ist schon öfter vorgekommen, daß Ge-

richte auch in dem Falle, wenn kein End= sondern

blos ein Zwischen-Urtheil gefällt wurde, gegen

Anwälte eine Geldstrafe um deswillen verfügt haben,

weil vieselben ihre Expensarien vorher nicht zur

Festsetzung übergeben hatten. In dem bemerkten

Falle läßt sich aber eine Strafverfügung nicht recht-

fertigen. Die Disciplinar-Verordnung vom 23.

März 1813 schreibt unter Nr. 5 vor:

„Jeder Advokat soll bei Strafe von einem
— — —

53) AeR. 1. 1. S. 232. 278. vgl. 411.
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Thaler das-ganze Kostenverzeichniß mit der letz-
ten Schrift, oder bei mündlich gepflogenen Ver-

handlungen acht Tage nach der letzten Gerichts-

Kommission einreichen. Jede deßfalls nöthige An-
mahnung geschieht auf Kosten des säumigen Ad-

vokaten, und soll mit Bedrohung einer erhöhten
Geldstrafe verbunden seyn.“

Wenn auch dieses Gesetz die letzte Schrift

mit welcher, und die letzte Kommissions- Verhand-

lung, von welcher an binnen acht Tagen das Ko-

stenverzeichniß eingereicht werden soll, nicht naher
bezeichnet, und insonderheit darüber nicht ausdrück-

lich sich ausspricht, ob das Kostenverzeichniß jedes-

mal, so oft die Acten zur Fällung eines Urtheils

reif werden, oder nur alsdann, wenn ein Endur-

theil zu erwarten ist, zur bemerkten Zeit einzu-

reichen sei, so kann dasselbe doch nur von diesem

letztern Falle verstanden werden.

Hiefür spricht schon der im Gesetz gebrauchte Aus-

druck „das ganze Kosten verzeichniß“; denn
dieses kann nur hergestellt werden, wenn der Pro-

ceß zum Endurtheile reif geworden ist. Eignet

sich die Sache vorerst zu einem Zwischenbescheid,

so könnte kein ganzes, sondern blos ein theilwei-

ses Kostenverzeichniß hergestellt werden Die Lücke

oder Unbestimmtheit, welche das allegirte Gesetz zu

haben scheint, wird überdieß durch die GO.

XVII s. 4. Nr. 5. beseitiget, indem daselbst aus-

drucklich festgesetzt ist, daß die Expensarien vor

dem Endbescheide übergeben werden sollen, und

Nr. b. ibid. lehrt, daß zu denjenigen Kosten,

auf welche sich die in Nr. 5 enthaltene Vorschrift

bezieht, auch die Advokatengebühren gerechnet werden.
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Sollte es nach Beschaffenheit der Sache zwei-

felbaft seyn, ob ein End= oder ein Zwischenur-
theil zu erwarten sey, so ist nicht rathsam, die
Expensareinreichung aufs Gerathewohl zu unter-
lassen, damit man sich nicht der gesetzlich bestimmten

Strafe aussetze.
Diese Strase wird übrigens, da sie durch das

Gesetz angedroht ist, durch die Unterlassung, auf
welche sie gesetzt ist, sofort verwirkt, ohne daß
sie erst vom Richter angedroht zu werden braucht.

Zur Lehre von grundherrlichen Forderungen.

Die Vorschriften der 88. 10—14, der VI. Beil.

ur V. U, welche den gutsherrlichen Forderungen,

insbesondere dem Handlohnsrechte, gewisse Gren-
zen setzen, sind im öffentlichen Interesse, aus Rück-

sichten der Staats= und Volkswirthschaft gegeben.
Eine Folge hiervon ist, daß, was gegen die Be-

stimmungen dieser Prohibitivgesetze erhoben, be-
ziehungsweise gezahlt wurde, mit der coodictio
ex injusta causa zurückgefordert werden kann);

so daß es hier auf die Erfordernisse der con-

dictio indebiti nicht ankömmt ).

Füllstein.
Das „ ridendo dicere verum“ hat ein ural-

tes, überall anerkanntes Privilegium; wen der

Scherz verdrießt, dem ist es mit der Wahlheit
nicht Ernst.

1) Fr. 6. de condict. ob turpem vel injustem cau-

sam (12, 5.).— Es tritt hier die Analogie der Zurück-
sorderung wucherlicher Jiusen ein.

2) AGE. vom 21. Febr. 1837. (B. 2533.)



Blätter

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 14. Sanstag, den 18. März 1837.

Ueber die Juziehung von Geistlichen bei Mein--

eids - Verwarnungen.

Nach der Doktrin und Praris des gemeinen

Processes hat, wenn ein Haupteid in einer Civil-

streitsache abzuleisten ist, die Warnung vor dem

Meineide der Regel nach durch den Nichter zu ge-

schehen; es wird jedoch dem Ermessen desselben

beimgestellt, aus besondern Gründen die Meineids-

verwarnung ausnahmsweise durch einen Geistlichen

vornhmen zu lassen, wenn nämlich wegen Wich-

tigkeit des Streitgegenstandes, oder wegen Leicht-

fertigkeit der Parthei, welche schwören soll, zu

besorgen steht, daß der Eid nicht gewissenhaft ab-

geleistet werden möchte !).

maun teutsche eichspraris Th. I. s. 663. S. 108.

Claproth Einl. in den ord. bürgerl. Proceß. Th. II.

8. 331. Malb lanc ile jurejurando §. 65. Danz

Grunds. des ord. Proc. S. 384 (Ausg. 5) Martin

Lehrb. des Proc. §. 230. (Ansg. 9) Glück Pand.
Kom. Th. XII. s. 791 S. 198. Brinckmann Rechts-
kunde Bd. 1. Nr. 11 S. 213. — Hiemit stimmt auch

die preuß. Gerichtsordnung J. 10 8. 369 überein.
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Die bayer. GO. XIII. 5. 1. Nr. 6. schreibt

vor: „daß gegen gemeine ungelehrte oder leicht-

sinnige Leute die vorläufige genugsame Meineids-

Erinnerung niemals unterlassen werden soll.“

Hienach ist die Meineids= Erinnerung nicht
allgemein, d. i. bei allen Personen, welche einen

Eid zu leisten haben, sondern nur bei den vom

Gesetz bezeichneten Personen vorgeschrieben und
zwar nur aus subjectiven, nicht aus objectiven

Rücksichten. Der Grund, warum das Gesetz eine

Rücksichtnahme auf den Streitgegenstand nicht
vorschreibt, kann nur darin gefunden werden,

weil es in Ansehung der Wichtigkeit des Eides

völlig gleich ist, ob er über viel oder über we-

nig geschworen wird.
Ueber die Art und Weise, wie die Meineids=

Erinnerung zu geschehen habe, ist in der GO.

selbst keine Bestimmung enthalten und in den An-

merkungen zur oben allegirten Stelle lit. g. heißt

es: „von vorläufiger Erinnerung des Meineids,

und wie diese zu geschehen pflege, siehe oben Nap.

10. 8. 14. in notis.“ An diesem Orte, wo von

der Zeugenbeeidigung die Sprache ist, wird in

der Note d bemerkt, daß man zuweilen des stär-

kern Eindrucks wegen das Kruzifir vorstellen,

Lichter anzünden, Fenster und Thüre öffnen 2)

2) Das Fenster= und Thürö ten, welches jetzt wohl schwer-
lich mehr als ein Mittel zur Vermehrung der Eidesfeier-

lichkeit gebraucht werden wird, erinnert an einen komi-

schen (Fosfalt welchen Leyser in Med. ad Pand.
Sp. XLV. Coroll. 3. aus Bergeri elect. disc.
Ken. I. und welcher darin bestand, daß ein wegen

Stuprums Angeklagter, wie er eben im Begriffe war,

den ihm auferlegten Reinigungseid abzuleisten, durch ei-
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und eine Erinnerungsformel?) ablesen lasse. —

Da nun die Gerichtsordnung nicht vorschreibt,

daß im Falle eines abzuleistenden Haupteides zur
Meineids-Erinnerung, da wo sie aus subjectiven

Rücksichten überhaupt nothwendig erscheint, ein
Geistlicher zugezogen werden solle oder könne, und

da auch die Anmerkungen hievon nichts erwähnen,

so ist die Frage über die Zulässigkeit dieser Art

der Meineids-Erinnerung schon öfters bei den

bayerischen Gerichten streitig geworden und die

Entscheidung mitunter dahin ergangen, daß

die Zuziehung eines Geistlichen zur Meineids-Er-

innerung nicht zulässig sey.
Allein daraus, daß die GO. die fragliche For-

malität weder vorschreibt, noch gestattet, folgt an

und für sich noch keineswegs, daß dieselbe zu ver-

werfen sey. Dieses Argument würde zu dem ge-
wagten Schlusse führen, daß Alles, worüber die

GO. nichts bestimmt, im Processe verboten sey.

Dieselbe enthält über mancherlei Punkte, welche

in Drocessen zur Sprache kommen, keine Bestim-

mungen; dieser Mangel kann aber nicht als hin-

reichender Grund gelten, einen Antrag blos deß-

halb abzuweisen, weil sich das Gesetz über dessen

nen Kaminfeger, der aus Reuglerde zu dem geöffneten

Fenster hereinblickte, und von dem Stuprator für den

Teufel gehalten wurde, dergestalt aus der Faffung kam,
daß er sofort sein Vergehen einbekannte.

Diese blos für Jeugen passende Erinnerungsformel ist
der alleg. Rote zur GO. einverleibt und enthält fast

wörtlich dasselbe, was bezüglich des den Zeugen in Cri-

minalsachen zu machenden Vorhaltes in den Roten zum

Criminal-Codex v. J. 1751 P. 2. C. 5 8. 10. Lit-
vorkommt, auf welche die Aumerkungen zur GO. X.

8. 14. lit.d.hiuwelsen.

—
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Zu= oder Unzulässigkeit nicht speciell ausspricht.
So z. B. enthält die GO. nichts davon, daß es

genügt, wenn ein Haupfeid, den eine Gemeinheit

abzuleisten hat, blos von einigen Mitgliedern der-

selben, welche von der Sache die beste Wissen-

schaft haben, abgeleistet wird; dessenungeachtet
hält man diese Art der Eidesleistung für zulässig,

und es wird wohl keinem Richter in den Sinn

kommen, den Eid von sämmtlichen Gemeindeglie-

dern schwören zu. lassen. — Daraus, daß die GO.

von der Meineids, Erinnerung durch einen Geistli-

chen nichts erwähnt, folgt blos soviel, daß dieser
Akt in der Regel von dem Richter allein vor-

genommen werden soll, was auch dem gemeinen

Processe angemessen ist. Dagegen verbietet die

GO. aber auch nicht, daß in besondern Fällen

entweder von Amtswegen, oder auf Antrag der

Gegenparthei die Beiziehung eines Geistlichen zur

WarnungvordemMeineid Platz greifen dürfe,
und eben der Mangel eines deßfallssgen Verbots

spricht für die Zulässigkeit einer Ausnahme von

der gesetzlichen Regel, indem das Gesetz durch sein

Stillschweigen es dem Ermessen des Richters an-

heimstellt, ob er nach Beschaffenheit der Umstände

jene ausserordentliche Art der Meineios-Erinnerung
eintreten zu lassen für gut finde oder nicht

Schon das Publ. Patent zur GO. vom 14.

Decbr. 1753 macht es den Richtern zur Pflicht,

solche Dubia juris, welche sich weder aus den Wor-

ten, noch dem Verstand der GO. decidiren lassen

sollten, aus denen gemein —geschrieben — na-

türlich und andern bisherigen Rechtsprincipiis

ihrem besten Wissen und Gewissen nach ohne An-
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frage zu entscheiden.— Aus den Worten und

Verstand der GO. läßt sich aber nicht ableiten,

daß die Zuziehung eines Geistlichen zur Meineids-

verwarnung (sofern letztere an und für sich einzu-

treten hat) unzuläßig sey; nicht aus den Worten,

weil die GO. diese Zuziehung nicht verbietet;
nicht aus dem Geiste der GO., weil die Absicht

des Gesetzgebers dahin geht, möglichst zu verhü-
ten, daß Eide leichtsinnig oder gewissenlos abge-

leistet werden, und diese Absicht durch Mitwirkung

des Geistlichen bei der Meineids-Verwarnung nur

um so eher erreicht werden kann. Hienächst hat

dieses Verfahren auch die Auctkorität des gemeinen

Processes und der Praxis für sich, wie insonder=

beit ver in den Anmerkungen der GO.“") nament-

lich allegirte Seyfarto?) lehrt.
Nicht minder spricht die Natur der Sache

ein sehr entscheidendes Wort für die Zuziehung

des Geistlichen zur Meineids-Verwarnung, wenn

erwogen wird, daß es bei der Eidesleistung nicht

allein auf die Rechtlichkeit, sondern auch vorzüg-

lich auf die Religiosität des Schwörenden an-

kommt?).Der Richter kann, ohne seine Sphäre
als weltlicher Beamte zu überschreiten, die seiner

Seits geschehende Meineids-Verwarnung doch
eigentlich nur darauf beschränken, daß er bie

Parthei, welche schwören soll, auf die Rechtswi-

drigkeit des Meineids und dessen Folgen in pri-

vat= und Ktrafrechtlicher Hinsicht aufmerksam

AXm. S. 1 kt. g.

5) S. das Allegat in Note 1.

6) Bgl. die Motive zum revid. Entw. d. Proceßordnung.

Mänchen 1827. S. 190.
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macht. Die Beleuchtung der Wichtigkeit des Eides

in religiöser Beziehung, die Ermahnung an das,

was zur Erhaltung der Gewissensreinheit zu bedenken

ist, und die Hinweisung auf die schweren Folgen,

welche den Meineid nach den Lehren der Kirche

treffen, — dieses Alles gehört in das Gebiet des

Geistlichen, als Religionslehrers, und kann daher

auch nur von ihm am zweckmäßigsten dem, der.

schwören soll, zu Gemüthe geführt werden. Dem

Richter, als solchen, kann nicht zugemuthet wer-

den, daß er das seinem Berufe fremde Amt des

Religionslehrers übernehme und seine veffallsige
Bemühung dürfte da, wo es darauf ankommt,

den Leichtsinn zu bannen und religiöse Gefühle

zu wecken, kaum den Erfolg erwarten lassen, den

eine zweckmäßige Admonition von Seite des Geist-

lichen hoffen läßt. Sollte überdieß, was nicht
selten vorkommen wird, der Richter einer andern

Confession zugethan seyn, wie die Parthei, welche

den Eid leisten soll, so möchte vielleicht schon hie-

durch der Besorgniß Raum gegeben seyn, daß die

richterliche Meineids-Erinnerung, in so weit sie

die religiöse Seite des Eides berühren würde, ge-

rade bei denjenigen Personen, deren Individuali-

tät die Meineids-Erinnerung nothwendig macht,

(nämlich bei gemeinen, ungelehrten oder leichtsinni-

gen Leuten) ihren Zweck geradezu verfehlen könnte.

In dem reichhaltigen Gebiete der Bedenklich=

keiten könnte auch noch der Zweifel gefunden

werden, daß durch die Procedur mittelst der

Zuziehung eines Geistlichen, eine Gemüths-Er-

schütterung und Seelen-Tortur dessen, der schwö-

ren soll, bewirkt und derselbe dergestalt eingeschuch-
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tert werden könnte, daß er von dem Eide, den er

vielleicht mit gutem Gewissen härte schwören können,

abstehe und auf diese Weise eher sein gutes Recht

opfern, als sich dem Scheine, falsch geschworen zu

haben, Preis geben wolle. Dieser Zweifel findet
jedoch durch den Grundsatz, den schon Mevius?)

aufgestellt hat, und der sich von selbst versteht,

seine Widerlegung, daß die Meineids-Erinnerung
nie dahin ausarten darf, vom Eide, der zur Ehre der

Wahrheit mit gutem Gewissen geschworen werden

kann, abzuschrecken und das Gewissen dessen, der

seiner Sache und ihrer Gerechtigkeit gewiß ist, zu

beunruhigen. Ein taktfester Richter und ein klu-

ger Geistlicher werden nie auf diesen Irrweg ge-

rathen; diese Eigenschaften müssen aber schon vorne

herein ebenso vorausgesetzt werden, als bei der

Parthei, welche schwören soll, die Fähigkeit, zwischen
Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden, und das

Bewußtseyn über das eine oder andere.

Eine Anerkennung, daß die Beiziehung eines

Geistlichen bei Meineids-Verwarnungen nicht un-

zuläßig sey, ist übrigens auch darin zu finden,

daß in einem vorliegenden Ministerial-Ausschreiben

d.d.München den 31. Jan. 1827 die Gebühren

der Geistlichen für dergleichen Mühewaltungen fest-

gesetzt wurden, und dieses Gebühren-Regulativ ist

seiner Fassung nach nicht blos auf solche Fälle be-

schränke, wo die Partheien darüber einig sind, daß ein

Geistlicher zur Meineids-Verwarnung beigezogen
werde. Endlich fehlt es auch nicht an ober" und

7) Decisionum Pars IV. Dec. 118 Not. 7.
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oberstrichterlschen Präjudicien, nach welchen die
hier erörterte Frage bejahend entschieden wurde 2).

Glück.

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete
des Civil-Processes.

V.

Zur Lehre von Caution und Arrest.

Die Ansässigkeit durch Ausübung besteuerter
Gewerbe, mit welchen ein Grundbesitz nicht ver-
bunden ist, bezieht sich nur auf staatsbürgerliche
Verhältnisse und paßt nicht auf den Begriff, den
die GO. mit der Ansäßigkeit, als Befreiung von

Cautionen und Arresten, verbindet; die Ansässig-
keit mit dieser Wirkung ist allein durch den Brsitz

von Immobilien, oder was diesen gleich geachtet
wird, bedingt ).

Entlassung von der Instanz.

Einstellen den Proceß ob mangelndem Beweis
Ist in der That die Kunst, zu waschen Mohren

weis.

Auristische Cesefrüchte.
(Mitgetheilt von J. R. H.)

In der bürgerlichen Gesellschaft ist die Rechtspflege

der Schornstein, wodurch der Rauch fortgehr, der im gan-

zen Hause herumzieht, und allen LeutenindieAugen beißt;
kein Wunder also, daß im Rauchfange selbst sich zuwellen
etwas Ruß ansetzt. "

Der Astrolog v. Walter Scott.

2) *mrx des A. G. f. d. Rezatkr. v. 16. Dec. 1823.
367743 u. v. 17. Mal 1830 W. 59933 OAGE.

* 3. März 1827 in den A###ten 8. 791

1) AGE. v. 21. Jannar 1821, bestätigt durch AGE. v.
22. Junt g. Is. B. 6357.
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für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern-

Nro. 12. Samstag, den 25. März 1837.

von der thätigen Neue in Bezug auf den Wild-

Hiebstahl.

Ob der Wilodieb, wenn er das erlegte Wild

vor angefangener Untersuchung dem Revierförster

zustellt, oder durch seine Veranstaltung zustellen
läßt, den Anspruch auf die Vortheile der thätigen

Reue (Art. XI. des Gesetzes vom 15. März 1310)

erworben habe, möchte aus nachstehenden Grün-

den zweifelhaft seyn.

Dafür spricht nämlich folgendes:

1) der besagte Art. XI. bezieht sich auf den

Diebstahl im Allgemeinen; er macht keine Aus-

nahme in Ansehung der Art des Oiebstahls. Der

Diebstahl eines Wildes ist aber immer ein Dieb-

stahl, und derselbe ist von dieser Rechtswohlhat

nirgendswo ausdrücklich ausgeschlossen.
2) Die Diebstahlsnovelle v. 25. März 1816

derogirt dem älteren Wilodiebstahlsmandate v. 9.

August 1006.
3) Der Art. 2. des Promulgationspatentes

vom 16. Mai 1313 spricht als allgemeinen Grund-

satz aus, daß in Strafsachen das neuere Gesetz,
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vor der Promulgation des neuen Strafgesetzes be-

gangenen und noch nicht abgeurtheilten strafbaren
Handlungen anwendbar seyn soll.

9 Wenn das StGB. Thl. J, Art. 18,
Abs.2und das Edikt vom 25. Mäzz 1816 be-

stimmen:
„daß die Bestrafung des Wilddiebstahles sich
nach besondern Verordnungen richte,“

so ist hier nur von Bestrafung, nicht aber von

Befreiung von der Strafe die Rede, um welch?
letztere es sich handelt.

In die entgegengesetzte Wagschale fallen aber
nachstehende Berücksichtigungen:

Gerade die letztere Bestimmung dürfte die An-
wendungdesArt.X1ausschließen.Denndie
Gesetzeskraft besitzenden Anmerkungen Bv. 2. S.
122 sagen zu. Art. 318, I. vesStG.:

„die Bestrafung des Wilddiebstahls rich-
tet sich, wie diesem Artikel am Ende bei-

gefügt worden, um da mehr nach beson-
deren Verordnungen, als ohnehin derselbe

nicht unbedingt aus dem Gesichts-

punkte des Diebstahls, sondern zu-
gleich aus andern polizeilichen Rücksich-
ten zu betrachten ist.“

Nicht blos das StrafgesetzbuchArt.218Abs.2

sondern auch selbst dasselbe Edikt, welches im
Art. XI von der thätigen Reue handelt, beruft

sich im Art. VIII wegen des Wilddiebstahls auf

die besondern Verordnungen, wodurch es das
Wilvdiebstahlsmandat vom 9. August 1806 als

ein nach seinem vollen Umfange jetzt noch bestehen-

des Spezialgesetz erklärt.
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Oieses Spezialgesetz enthält in 8. 13 wohl

mehrere mildernde Bestimmungen, nirgendswo
aber einen der thätigen Reue auch nur ähnlichen

Milderungsgrund.
Zudem nimmt wirklich der Wilddiebstahl,

aus dem legislativen Gesichtspunkte betrachter,

nicht die reine Natur der Entwendung an, son-

dern die Strafbarkeit wurde in Anbetracht der

manifestirten gefährlichen Triebfedern des Sub-

jektes auf einen höhern Grad, als der gemeine

Oirbstahl, gestellt. Selbst bei letzterem würde es

aber bedenklich seyn, den vollen Ersatz des Jagd-

eigenthümers durch die Rückerstattung eines be-

reits erlegten Wildes, der dem Eigenthümer ge-

wiß nicht gleichgültigen Fortpflanzung der Gat-

tung wegen, anzunehmen.

Daher dürfte die thätige Rene, als ein re-

striktiv auszulegendes Ausnahmsgesetz, oder Pri-

vilegium zu betrachten seyn.

J. N. H.

Miöcellen.

Im Verlaufe des Jahrs 1356 wurden 4 Ap-

pellationsgerichtsräthe zu OAGRaäthen befördert.
Bei den Appellationsgerichten diesseits des

Rheins wurden 4 Rathestellen (durch 3 Appella-

tionsgerichtsassessoren und 1 Kreisgerichtsrath I.

Klasse) besetzt; — 5 Personen, nämlich 1 Land-

richter, 1 Negierungsassessor (Fiskaladjunkt), 2

Kreisgerichtsräthe n. Klasse und 1 1. Landge=

richksassessor, wurden zu Appellationsgerichtsasses-

soren ernannt.
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Die Stelle eines Kreisgerichtsraths I. Klasse

wurde verliehen einem Landrichter, einem Kreis-

gerichtsrathe II. Klasse und 2 Kreisgerichtsasses-

soren 1. Klasse; bei Kreisgerichten II. Klasse tra-

ten als Räthe ein — 2 Kreisgerichtsassessoren

II. Kl., ein Landgerichtsassessor und ein Protokollist.

Zu Assessoren bei Kreisgerichten 1. Kl. wur-

den 3, bei Kreisgerichten II. Kl. 2 Appellations=

gerichtsaccessisten ernannt.

Neun Lanovrichterstellen wurden besetzt; die

Ernannten waren: 1 Polizeikommissär, 6 1. Land-

gerichlsassessoren und — im Untermainkreise —

2 Landgerichtsaktuare.

Die Stelle eines 1. Landgerichtsassessors wurde

14 II. LGAssessoren, einem Landgerichtsaktuar

und 3 Regierungsaccessisten verliehen.

Als Civiladjunkten wurden ein I. LGAssessor

und ein II. Landgerichtsassessor ernannt.

Die erledigten Stellen eines ll. Landgerichts-

Assessors wurden durch 12 Landgerichtsaktuare, 1

Advokaten, 1 Patrimonialrichter und 10 neue An-

stellungen besetzt.
Fünf L GAktuarstellen — im Untermainkreise

— wurden an 1 l. Landgerichtsassessor und 4 ll

eGassessoren; 14 andre durch neue Anstellung

vergeben.
Zu Protokollisten wurden ein Herrschafts-

gerichtsaktuar, 1 Advokat und 5 Appellations-=

gerichtsaccessisten ernannt.

Unter 10 neuen Aodvokaten befinden sich ein

Herrschaftsrichter, 1 Patrimonialrichter und 8

Accessisten und Praktikanten.
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dem Orte ihres Accesses oder ihrer Amtspraxis
17 dem Isar-, 7 dem Unterdonau--, 7 dem Un-

termain-, 6 dem Oberdonau-, 5 dem Regen=

3 dem Obermain= und einer dem Rezatkreise

an.— In den beiden Jahren 1835 und 1836
zusammen sind 30 Aspiranten des Isarkreises, und

nur 4 AngehbrigedesRezatkreises durch Anstel-

lungimJustizfachebeglückt worden.
Der IsarkreishatdenZten,der Rezatkreis.—

bei stärkerer Bevölkerung — nur den 23. Theil

der Gesammtzahl geliefert. Dieses Mißverhält-
niß giebt zu folgender Betrachtung Anlaß.

Es handelt sich hier nicht blos von einer

Personenfrage; es gilt auch einer heiligen Sache,
der Sache der Gerechtigkeit selbst, der Herrschaft

der Gesetze. In einem großen Theile des Rezät-

kreises gilt,dasPreußischeLandrecht—. Particu-
lar= und Stadtrechte, deren Bestimmungen nur

einzelne Rechtsmaterien umfassen, lassen sich ohne
bedeutende Schwierigkeit aneignen; wer mitidem

Lgemeinen Rechte vertraut ist, ist auch im baye-
rischen Landrecht zu Hause; — aber im Preußischen

Landrechte, in diesem unendlich viel Eigenthüm-

liches enthaltenden, so unwissenschaftlich redigirten,
an kasuistischem Detail so reichen, an leitenden

Grundsätzen so armen vier Bänden — früher als

nach mehrjähriger mißgriffvoller Lehrzeit heimisch
zu werden, das gehört zu den Dingen, fieri quae

Posse negamus. Der Schreiber dieser Zeilen
hatte die Pflege der Rechtswissenschaft zu seinem
Lebensberufe gemacht, um so peinlicher empfand
er die Unbeholfenheit und Unsicherheit des Recht-

sprechens nach einem unbekannten oder wenig
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er die Unbeholfenheit und Unsicherheit des Recht-

sprechens nach einem unbekannten oder wenig

bekannten Gesetzbuche. — Am schärlichsten aber

wirket dieser Mißskand, wenn der Unterrichter,

welcher häufig allein zu handeln und unmittelbar

einzugrelfen hat, wenn der Advokat, an welchen,

als den gesetzkundigen Beistand, die Rechtsuchen-

den gewiesen sind, in dem anzuwendenden Ge-

setzbuche, wie der Fremdling im unbekannten

Lande, rathlos umherirren. Möge bei Besetzung
der Untergerichte und der Advokaturen in denje-

nigen Landestheilen, welche unter der Herrschaft

des Preußischen Rechts stehen, vorzugsweise auf

diejenigen Aspiranten Bedacht genommen werden,

welche auf den Vorbereitungsstufen des öffentli-

chen Dienstes mit jenem Gesetzbuche vertraut ge-

worden sind! — Dies ist ein Wunsch, den wohl

die Götlin der Gerechtigkeit selbst, käme sie aus

den olympischen Wohnungen zu uns herab,

geeigneten Ortes mit ihrem Vollworte ver-

treten würde. In Ermanglung einer solchen

Fürbitte muß die Sache für sich selbst sprechen;
möge ihre einfache Beredsamkeit zu geneigtem Ohre

dringen!

Ueber Sldesleistung für den Fiskus.
1. 1)

1) Der Fiskal ist der gesetzlich bestellte Ver-

treter des Staats in allen Rechtsangelegenheiten;

es können also auch nur durch ihn alle Hand-

1) Aus elnem OAGE. vom 18. Otlober 1836 (in einer
bei dem AG. des Untermalnkreises anbängigen Sache

ergangen.)



Ueber Eidesleistung für den Fiskus. 99

lungen, die im Verlaufe des Drocesses einer Par-
tei durch den Richter auferlegt werden, vorge-

nommen werden; derselbe hat daher den Editsons-

eid, wo er ihm aufgetragen wird, zu leisten;

denn, wenn dieses auch gewöhnlich von der Prin-

zivalschaft des Anwalts zu geschehen hat, so fin-
det dieses doch eine Ausnahme bei Vertretern

einer morasischen Person.

2) Zwar glaubt der Fiskal, daß dieser Eid
nux von dem Negistrator der k. Regierung ge-

schworen werden könne, weil nur dieser vermöge

seiner Diensteseigenschaft genügende Wissenschaft
von den zu beschwörenden Umständen babe; allein

von einem Registrator ist wohl eine Kenntniß
der ihm anvertrauten Gegenstände zu erwarten,

nicht aber die Beurthrilung des Inhalts; diese ist

vielmehr von dem Fiskale, der die Akten selbst
zu bearbeiten hat, und dadurch Gelegenheit fin-

det, sih über ihre Vollständigkeit oder Unvoll-

ständigkeit zu überzeugen, anzunehmen.
5) Während der Registrator seine Kenntnisse

allein aus der ihm anvertrauten Negistratur schöp-

sen kann, stehen dagegen dem Fiskale alle Mit-

tel zu Gebote, sich dieselben aus allen Regist-

raturen und Archiven zu verschaffen, und sich da-

durch in Stand zu setzen, den Editionseid zu

schwören.

II. 2)

Es ist klar, daß der Fiskus, als eine mo-

ralische Person, den ihm deferirten Eid nicht selbst

2) OAGE. vom 19. Oltober 1830 (Untermainkreis).
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schwören könne, er muß durch eine physische Per-

son vertreten werden, und die Frage ist daher,

wem steht es zu, den Vertreter zu benennen? Die

Rechtsgelehrten sind hierüber verschiedener Mei-
nung; die richtigste Meinung aber ist:

von Glück Erl. der Pand. 12. Theil S.

222, «

daß die moralische Person, welche schworen soll,

berechtigt sey, denjenigen selbst zu wahlen, der
in ihrem Namen schwören soll, und sollte sie wi-

der Vermuthen eine leichtsinnige oder der Sache

nicht genugsam kundige Person gewählt haben.,
so sey dem Gegner unbenommen, seine Einrede

gegen den Gewählten vorzubringen, die Ernen-

nung eines andern zu fordern, andere in Vor-

schlag zu bringen, und wenn keine Vereinigung

eintrete, habe der Richter zu entscheiden.
Gestützt bierauf wurde von dem obersten Ge-

richtshof dem von dem Fiskus evemtuell gestellten

Antrage dahin entsprochen, daß statt der zwei

ältesten Regierungsräthe, wie der Gegentheil ver-

langt hatte, der Rentbeamte, den dem k. Fiskus

deferirten Eoitionseid über den Besitz eines Weis-

thums für zwei zu seinem Amtsbezirk gehörige
Dorfschaften von Seite des Fiekus zu leisten habe.

Anzee i ge.

Einzelne Rummern dieser Wochenschrift zur Ergänzung
von Defekten werden von nun an blos von der Berlagshand=

lung J. J. Palm und Ernst Enke zu Erlangen abgtgeben.



Blätter

für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 13. Samstag, den 1. April 1837.

Zur LTehre von den unehelichen Kindern.

Nach dem preuß. Landr. II. 2. §. 622. hängt

es von der Wahl des außerehelichen Vaters ab,

die Verpflegung und Erziehung des Kindes, nach

dessen zurückgelegtem vierten Jahre, selbst zu be-

sorgen, oder sie der Mutter auf seine Kosten fer-

ner zu überlassen. ) — Wenn nun, was häufig

1) Ob dem außerehelichen Vater diese Befugniß auch nach
gemeinen Rechte juslehe, ist kontrorers. Für die
Verneinung der Frage hat am 20. Marz 1832 das

Oberappellationsgericht zu Wolfenbüttel entschieden, aus
solgenden (in dem zu Braunschweig bei Meyer sen.
erscheinenden jur. Magazin Heft U. S. 121 f. mit-

getheilten) Gründen:
Rach römischem Rechte folgt das nneheliche Kind der
Mutter (L. 24. sf. de statu hominum I. 5.) und ge-

bört ausschließlich zu deren Familie; es ist daher auch
nur diese, welcher älterliche Gewalt üiber dasselbe zu-

stebt, und solches, Krast dieser Gewalt, von ihr zu er-

ziehen, jedoch unter des Vormundes und der Obrigkeit

Aufsicht in gleichem Maße, wie selbst eheliche Kinder.
(L. 1 et 2. C. ubi pup. educ. V. 49. L. 5. D.

ubi pup. educ. XX VII. 3. L. 1. S. 5. L.5 S. 4.
D. de 9— exhib. XLIII. 30.)

b) Von des Kindes Erziehung ist aber dessen Ernährung
unzertrennlich, daher diese auch nur da, wo jene siatt-

fndet. geschehen kann.

—
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vorkommt, die Mutter und der Curator des Kin-

des nicht damit einverstanden sind, daß solches dem

c) Zu der kllimentation des unchelichen Kindes leistet
dessen Pater in der Regel nur einen auf olimenta nu-

turalia beschränkten Beitrag, alle Übrigen allimenta
noluralia und civilia werden von mütterlicher Selte

bestritten. Dieser Zustand kaun aber durch des Vaters

Erklärung, das uneheliche Kind bei sich ernähren zu
wollen, wider den Willen der Mutter selbst dann nicht

verändert werden, wenu auch der Pater die vollständige

Leisiung aller Alimente übernehmen will, weil die Mut-

ter die mit, ihrer Concurrenz zur Ernährung des Kindes

und mit dessen davon unzertrennlichen Erziehung verdun-

denen vorzüglichen Rechte, dem Vater nicht zu überlassen
braucht.

d) Geht nun gleich des Vaters Verbindlichkeit an und für

sich zunächst auf Leistung der Alimente in nakura, nicht

einer Entschädigung in Gelde, so folgt doch hleraus
noch nicht die Berechtigung des Vaters, das Kind

bei sich zu ernähren, sondern nur die, die Ratural-

alimeute immer zeitig und in geeigueter Beschaffenheit
und Maße an den rechtlich zuständigen Aufenthaltsort

des Kindes zu leisten; bei der in der Sache selbst liegen-

den offenbaren Unthunlichkeit einer solchen Leistung recht-
fertigt sich dann aber die auch durch einen bestäu-

digen Gebrauch bestätigte Abweichung von jener Re-
gel, daß statt des Naturalbeitrags ein mäßiger Geld-

beitrag erfolgt.
e) In dem Falle, wo der Mutter die Erziehung des Kin-

des ohne dessen Rachtheil nicht überlassen bleiben kann,
darf wohl dem Wunsche des Vaters, das Kind bei sich

zu alimentiren und zu erziehen, nach des Vormundes

und der Obrigkeit Ermessen, wohl nachgegeben werden;
auf der undern Seite kann die Gewährung sehr bedenk-

lich erscheinen, wenn das Kind eine Tochter ist, welche

hauptsächlich eine weibliche Ersiehung bedarf, welches
Bedenken durch den Umstand, daß der Vater des Kin-

des nun etwa an eine andere Frauenspersou verhei-

rathet ist, nicht gehoben ird, indem diese Ebefrau in gleichsam
stiefmütterlichem, mithin in einem solchen Verhältnisse zu dem

Kinde slehen würde, welches die Gesetze selbst als nach-
theilig für das Kind erklären. L. 1. C. ubi pup. educ.
V. 49. verbis: „6i non vitricum eis indurerit“

auch A. D. de inoll. testam. V. a. Roch mag
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Vater zu dem bemerkten Zwecke überlassen werde,

und die Partheien hierüber in Güte sich nicht ver-

einigen, so geschieht es nicht selten, daß dieselben
von dem vormundschaftlichen Gerichte zum Rechts-

wege verwiesen und über die Frage, wem das

Kind zu überlassen sey, proceßualische Verhandlun-

gen gepflogen werden. — Ein solches Verfahren

ist aber der Natur der Sache und den gesetzli-

Gen Bestimmungen geradezu entgegen. Die An-

siht, daß das in Rechtskraft erwachsene Erkennt-

nis. wodurch der außereheliche Vater zur Alimen=

tatim resp. Alimentenzahlung verurtheilt wurde,

erst urch ein weiteres die Rechtskraft erlangendes

Erkemtniß, welches ausspricht, daß das Kind dem

Vater zu überlassen sei, außer Wirkung gesetzt

werden nüsse, ist offenbar unrichtig; denn es han-

delt sich a nicht von Aufhebung jener judicatmäs-

sigen Venindlichkeit, sondern davon, wie dieselbe

fernerhin efüllt werden soll, und das Wahlrecht,

welches dar Gesetz in dieser Hinsicht dem außer-

ehelichen Vaer einräumt und welches, als vom

Gesetz selbst vebehalten, eines richterlichen Vorbe-

bhaltes in jenem Erkenntnisse ohnehin nicht bedurfte,
kann an und fu sich keinen Srreitgegenstand bil-

den; es hat viemehr, wenn der Vater vermöge

des ihm zustehenden Wahlrechts verlangt, daß ihm

das Kind zur eignen Verpflegung und Erziehung

uberlassen werde, nur darauf anzukommen, ob die

f. erwäbu werden, daß Grund vorhanden ist, die Bereit-
willzkeit des außerehelichen Vaters zur Erfüllung der

vätrlichen Pflichten des Kindes in Zweisel zu ziehen,

wen derselbe seither in Entrichtung der limentations-

ge#er säumig war, und dazu östers richterlich angehal-
te werden mußte.
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Bedingung, an welche diese Befugniß des Vaters

geknüpft ist, auch wirklich vorhanden sei;—unddiese
Bedingung besteht einzig und allein darin, daß

dem Vater die Erziehung des Kindes ohne Be-

sorgniß eines Nachtheils für dasselbe anvertraut
werden könne. — Von dem Vorhandenseyn einer

Civilproceßsache 2) kann hier durchau keines

Sprache seyn; denn es soll hier nicht nach Rechts-

normen entschieden, sondern nach Gründen da

Rathsamkeit und Zweckmäßigkeit erwogen werdn,

ob dem außerehelichen Vater die Erziehung oes

Kindes anvertraut werden könne oder nicht? — Die

Untersuchung hierüber und der hierauf zu fasende

Beschluß kommt daher nicht dem Proceßichter,

sondern ausschließlich dem vormundschaftligen Ge-

richte zu; denn das preuß. Landr. bestimmt". S. 624

und 625 a. a. O. mit klaren Worten: „Findet

das vormundschaftliche Gericht 5) daß

dem Vater, ohne Besorgniß eines Naotheils für

das Kind, die Erziehung nicht anverfaut werden

könne, so kann es dieselbe, auf Kosta des Vaters,

der Mutter übertragen. Ist die Aführung bei-

der Aeltern so beschaffen, daß Keirem von Ihnen

die Erziehung des Kindes anvertreut werden kann,

so muß das vormunoschafteliche Gericht

nach der Vorschrift § 08 ff. verhren.“ — Selbst

bezüglich der ehelichen Kinder will das Landr. die

vorkommenden Streitigkeiten zwischen dm Eheleu-
ten über die Art deren Pflezung nicht aß Proceß-

2) Bgl. Seufferts Komment. zur GO. I. 6. 117. f.

3)) Dieses ist dasjenige. zmter welchem die Nrr steht.
Pr. 2. R. II. 18. J. 6
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sachen behandelt wissen, indem §. 72 a. a. O. vor-

schreibt „Das vormundschaftliche Gericht muß die

Sache untersuchen und den Streit, jedoch ohne

Zulassung eines fövumlichen Processes,

entscheiden.“ Oiese Bestimmung über Competenz
und Verfahren findet unzweifelhaft auch bei un-

ehelichen Kindern Anwendung. )
Glück.

von den Kolten der durch Selbstentleibungen

veranlalsten Generaluntersuchußgen.
Ueber die diesen Gegenstand betreffende Streit-

frage hat- mein verehrter Kollege Arnold in Nr.
38 des ersten Bandes dieser Blätter eine gründ=

liche Erörterung geliefert. Ich theile die von ihm

ausgeführte Ansicht, daß es unstatthaft sey, die

fraglichen Kosten dem Nachlasse des burch eigene

Hand Getödteten aufzubürden.

Die gegentheilige Meinung stüzt sich auf Art.

A#d. Th. Il. des Str.G.B.
„Fur die Kosten eines Kriminalprozesses haf-

tet zunächst derjenige, welcher sie durch sein

Verschulden veranlaßt hat.

Angenommen (aber nicht zugegeben), daß am

Schlusse der Generaluntersuchung ein Ausspruch über

Schuldhaftigkeit—inBetreffderKosten—im
Allgemeinen zulässig sey,“!) —so wird doch durch den

4) Bgl. uch HielitKo zum Pr. 2.R.Bd. V. S. 585.—
AGE. v. 11. Oct. 1836. M. 1082

1) Die nirgends kundgemachte Ministerilentschließung vom
3. Juni 1818 ist aus der Zeit nach der Verfassung.
Wie übrigens das Ministerium selbst von der verbind-

lichen Kraft solcher Erläuterungsrescripte denkt, das er-
sehe man aus den Verhandlungen der Kammer der Ab-

geordneten von 1834. Bd. 11 S. 195.
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Inhalt des angef. Art. die Belastung der Verlassen-

schaft des durch Selbstentleibung Umgekommenen mit

den fraglichen Untersuchungskosten nur insofern ge-

rechtfertigt, als sich behaupten läßt, daß in der Selbst-
entleibung nicht blos die Veranlassung, sondern

die schuldhafte Veranlassung der Untersuchung

liege.
Die Schuld ist eine dolose, wenn die Handlung

mit dem Bewußtseyn begangen wird, daß darin

ein Eingriff in fremdes Rechtsgebiet liege; das
müßte abeuollin der That ein schlechter Psycholog

seyn, welcher annehmen wollte, daß der Perzwei-
felnde in dem Seelenkampfe, welcher zur Kata-

strophe der Selbstentleibung führte, an die bevor-

stehende Generaluntersuchung gedacht habe. — So

wenig sich aber unter solchen Umständen eine absicht-

liche Veranlassung der Untersuchung annehmen

läßt, mit eben so wenig Grund kann man bei

der Gemüthsstimmung, wie sie einem solchen

Austritte aus dem Leben überall vorhergeht, die

Nichtbeachtung der gesetzlichen Folgen — zur gro-

ben oder auch nur zur geringen Fahrläßigkeit

zurechnen.— Wem in den Stunden, in welchen
er seine Rechnung mit Gott und der Welt für

Zeit und Ewigkeit abschließt, der Art. 75 Th. .

des Str. G.B.in den Sinn käme, der wäre eine

Person von übermenschlicher Besonnenheit, ein

wahres Ungeheuer von Kaltblütigkeit; er hätte

unzweifelhaft „aes tripler circa pectus“. Ein so

abnormer Grad von Seelenverhärtung kann na-

türlich in keinem Verhältnisse gefordert, und der

Mangel derselben, ohne eine Ungereimtheit zu
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begehen,, nicht als Verschulden zugerechnet wer-
den. *)

Soll nun etwa die schuldhafte Veranlas=

sung der Untersuchung in der Thatsache der Selbst-

entleibung selbst liegen, d. h. die Selbstentleibung

überhaupt als schulohafte Handlung angesehen
werden?

Es ist bekannt, daß eine weit verbreitete philo-

sophische Schule des Alterthums die Selbstent-

leibung nicht blos als ein Rettungsmittel aus un-

erträglichen Leiden entschuldigt, sondern selbst als
einen Akt der Weisheit empfohlen, daß die Stoa in der

Möglichkeit, durch Selbstentleibung den Bedräng-

nissen des irdischen Lebens zu entgehen, Grund

und Bürgschaft heitern Muthes und froher Zu-

versicht gefunden hat. Der jungere Plinius
äußert von dem freiwilligen Tode eines seiner

Freunde 3);: Corellium summa ratio, quae 8a-

Pientibus pro necessitate est, ad hoc consilium

compulit. Plutarch sagt: 7) „Wenn ein uner-

warteter und gewaltiger Sturm den Menschen er-

greift und überwältigt, so hat er in der Nähe

den Hafen, zu dem er sich schwimmend retten

kann, von dem Körper, ie von dem leckgewor-

2) Selbst diejenigen, welchen das (bekanntlich grundfalsche)
Dogma von der Dreiglledrigkeit der Culpa für richtig gilt, kon=
nen es nicht für zweifelhaft halten, daß solche Fälle außer
der Sphäre der Jurechnung liegen. Vgl. Cod. iv.
bavar. Th. IV. Kav. I. §S. 20, Nr. S., Beruhet Gra-

dus culpae lediglich auf Beschaffenheit der schuldhaften
Person, dann andern Umständen und deren richterlicher
Ermäßigung.“ — S. meine Erörterungen einzelner Leh-

ren des röm. Pr.R.Abth. 1. S. 101 —2.
2) Epistol. Lib. 1. Nr. 12.
*) Ju der Abhandlung über die Gemüthsruhe Kap.

17, 18.
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denen Schiff. — Wer sich von allem Fremden,

die Natur überwältigenden, ohne Furcht losmachen
kann mit den Worten:

„Befrein wird mich der Dämon selber,

ich will“
— wie sollte den noch ein Unfall, Kummer oder

Angst treffen können77—

Aber — höre ich die Gegner einwenden, wir

sind Christen; — nach den Lehren des Christen-

thums. ist die Selbstentleibung offenbar ein schuld-

haftes Beginnen. — Fern sei es von mir, die

Wahrheit dieser Lehren des Heils in Zweifel zu

ziehen; ich bemerke nur: wer von diesem Stand-

punkte aus in der Selbstentleibung eine schuld-

hafte Veranlassung der eingeleiteten Untersuchung
findet, urtheilt als Meinungs — als Glau-

bens-Richter, er übt das Amt des Inquisi-

tionstribunale.

In England pflegt die Coroner-Jury bei Selbst-

entleibungen das humane Verdikt zu geben: Der

Unglückliche sei an einer „Heimsuchung Gottes“

gestorben. — In welch auffallendem Kontraste

würde mit diesen Verdikten ein Erkenntniß ste-

hen, welches ohne nähere Untersuchung über den

Gemüthszustand des Menschen, „der vorsätzlich

seine Seligkeit gesucht hat“ 5), — ohne die betheilig-
ten Erben zuvor gehört zu haben, — wegen an-

geblich schulohafter Veranlassung die Untersuchungs-
kosten dem Nachlasse aufbürdet! Wahrlich in ei-

nem solchen Erkenntnisse möchte keine Spur, weder

von Humanität noch von Gerechtigkeit, zu fin-

den seyn.

Seuffert.
5) Hamlet, V. Aufzug 1.



Blätter

für

Rechtsanwendung
zunachst in Bayern.

Nro.- 14. Samstag, den 3. April 1857.

Zur Lehre von dem Umfange des oberrichter-

lichen Amtes.

S#n Es unterliegt keinem Zweifel, daß der
Richter ister Instanz defsinitiv, wenn die Sache

dazu gelagert ist, entscheiden darf, sollte auch von

der Parthei, zu deren Gunsten diese definitive

Entscheidung gereichen wird, in ihrer Schlußer=

klürung zunächst auf Erlassung eines Interlokutes
angetragen haben. 1)

In der Hauptsache und virtualiter erstrebt

jeder Kläger Zuerkennung des Eingeklagten nach
Maßgabe der Klagbitte, und jeder Beklagte den

günstigen Erfolg der gewählten Vertheidigung, d.

h. Zurückweisung der Klage; naturlich insoweit
er den Anspruch überhaupt beftreitet. Diese

Hauptrichtung des beiderseitigen Strebens ist es,

worauf der Richter bei Fassung Der Entscheidung

sein Augenmerk zu richten hat.

1) Bgl. meinen Kommentar zur GO. Bd. J. S. 307.
mit den Anmerk. zur GO. Kap. XIV. 8 7, lit. b.
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Wie aber, wenn der Unterrichter auf Beweis

erkannt, z. B. dem Beklagten eine Beweisauflage

gemacht hat und dieser bei dem Oberrichter nur

darüber Beschwerde führt, daß ihm und nicht dem

Kläger der Beweis aufgelegt worden, — find

nun dem Oberrichter die Hände gebunden, oder

kann er, wenn er die Sache zur Klageabweisung

geeignet findet, die hierauf in den Verhandlungen

ister Znstanz gerichtete Bitte des Beklagten be-

rücksichtigen, und diese Abweisung, obwohl sie in

der Berufungsschrift nicht beantragt ist, ausspre-

chen 2

Ich trage kein Bedenken, das zweite Glied

der Frage zu bejahen, aus folgenden Gründen:

1) Durch die Berufung ist das erstrichterliche

Erkenntniß, welches nur aus jener Beweisauflage

besteht, gänzlich der Rechtskraft entbunden; es

läßt sich durchaus nicht annehmen, es bestehe in

soweit Rechtekraft, daß vor der Hand nur inter-

lokutorisch, nicht definitiv, zu sprechen sey; eine

solche gewissermaßen abstrakte Rechtskraft giebt es
nicht. Ist aber an dem erstrichterlichen Erkennt-

nisse nichts rechtskräftig, so hat
2) der Oberrichter freie Hände, und die

Aufgabe, die er zu lösen hat, besteht in der Be-

antwortung der Frage:

„wie hätte der Unterrichter nach Lage der

vor ihm gepflogenen Verhandlungen er-

kennen sollen?“

Das Resultat, das er bei dieser Prüfung

findct, hat er nun als oberrichterliches Urtheil

auszusprechen.
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3) Daß der Berufungslibell nur um Aende-

rung der Beweislast bittet, steht nicht im Wege.

Es kömmt hier analog zur Anwendung, was

Kreittmayr in den Amerk. zur GO. Kap.

XIV. J 7 lit. b. Zto sehr treffend äußert:

„Der Richter ist hierinfalls nicht an das

Klaglibell gebunden, sondern wenn das

Petitum nur aus den übrigen Actis

erscheint, so kann er keck darauf spre-

chen, ohngeacht die Klag vielleicht gar

nichts, oder ein ganz anderes davon besa-

get; — anerwogen . . das Jucdicium

. in Actis integtis bestehet, folglich
sich auf Alles, was darin expresse oder

tacite, realiter et co#secutive enthalten ist,

nothwendig erstrecken muß.“
Daß nun der Appellank, der in der Verhand-

lung ister Instanz um Abweisung des Klägers
gebeten, auch in Ilda virtualiter et consecutive

dasselbe begehrt, liegt auf platter Hand.
4) Vergebens habe ich mich in den neuern

Lehr= und Handbüchern, Monographieen, Zeitschrif-
ten und Magazinen nach einem Responsum

über den Gegenstand dieser Erörterung umge-

sehen.:) — Aber ein alter Praktiker, welchen

ich sehr hoch halte und der mir schon aus man-

cherNoth geholfen, hat mich auch hier nicht

2) jedoch Heffter in dem Institut. des Civilprog.
. 478: „Der Oberrichter darf sich freilich nur an das-
* hatten, was ursprünglich in judlicium venit,

aber nach den sämmtlichen ihm vorliegenden Verhand-
lungen,“
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verlassen. Es wird nämlich von Mevius?) die

Frage:
Judex ad quem an et quando, cum ap-

pellatum est ab articulo incidente, hoc

Praetermisso, possit in causa principali

cognoscere?““
ganz in obigem Sinne beantwortet, und nur die

Beschränkung beigefügt, das Definitiverkenntniß
in der Hauptsache könne nicht stattfinden, wenn

der Appellat ausdrücklich dagegen Ver-

wahrung eingelegt hat. )
Diese Ansicht des gediegenen Mannes hat

für uns bayerische Juristen in dieser Materie um

so mehr Gewich', als Kreittmayr in den Anmer-

kungen zur GO. Kap XV. G9. bei Erläuterung

der Vorschrift, daß die Sache nach Maßgabe

der Beschwerden an den Oberrichter devolvirt

werde, zwar nicht besonders auf die angeführte

Dezision, aber doch überhaupt auf die Meinung
des Mevius, als die von der GO. adoptirte,

ausdrucklich Bezug nimmt.

Uebrigens versteht sich von selbst, daß das

hier Ausgeführte auch von dem umgekehrten Falle

gelte, nämlich von dem, wenn der Kläger blos

über die Beweislast, oder die Fassung der Be-

weisauflage Beschwerde führt, und der Oberrich-

ter die Sache zum verurtheilenden Enderkenntnisse

reif findet. Seuffert.

3) Decis. P. V.; deecis. 197.
1) In der Bitte um Bestätigung des erstrichterlichen Er-

kenntnisses ist eine solche Verwabrung nicht enthalten.
Aber auch der ausdrücklichen Verwahrung würde ich, in

Fällen der bezeichnenden Art keine Wirkung beimessen.
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Zur Lehre vom Funddiebttahl.

Der sogenannte Funddiebstahl, — in dem

Entwurfe von 1631 richtiger unter den Gattungs-

begriff von Unterschlagung (nach der Sprache des

österreichischen Strafgesetzbuches Veruntreuung)
gestellt — ist einer der vielen Beweise, wie schwer

es der Gesetzgebung immerdar fällt, irrige Be-

griffe von Recht und Unrecht, die sich als mora-

lische Vorurtheile in der Volksmeinung eingewor-

zelt haben, auszurotten.
23 Jahre sind vorüber, daß das Strafge-

setzbuch ins Leben getreten ist, und noch hat sich

unter dem gemeinen Volke die Idee nicht einhei-

misch gemacht, daß derjenige, welcher eine gefun-
dene Sache nicht innerhalb einer bestimmten

Zeit bei der Obrigkeit anzeigt oder sonst als

Fund öffentlich bekannt macht, einem Diebe

wöllig gleich zu achten sei.

Ja man wird versucht, zu glauben, daß die-

ses selbst unter den Gebildeten der Fall seyn

dürfte; denn wie könnte man, die häufigen Ap-

pellationen an die Ehrlichkeit und Redlich-

keit des Finders, — wie die übermäßigen Belo-

bungen einer erfolgten Rückerstattung sonst in öf-
fentlichen Blättern lesen, und sich erklären, wenn

solche Handlungen nicht bloß Beweise größerer
Ehrlichkeit — sondern so beschaffen sind, daß im

Falle ihrer Unterlassung die Sterafe des Dieb-

stahles unmittelbar eintritt?

Der Schutz des Eigenthums, soferne er durch

Strafgesetze erreicht werden soll, steht mit den

von Erwerbung des Eigenthums in der öffentli-
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chen Meinung begründeten Begriffen in nothwen-

digem Zusammenhange.
Der Begriff des von einem anderen aufge-

gebenen Eigenthums (rei derelictae) vereinigt sich
aber mit dem Reize der Habsucht so leicht in dem

Ideengange des Finders einer verlornen Sache,

daß die Macht der Strafandrohung in diesem Au-

genblicke wohl schwerlich ihre Wirkung äußern
wird, wenn nicht von Jugend auf richtigere Vor-

stellungen hieruber eingepflanzt worden sind.

Wird aber wohl dem Kinde, das freudig

den Fund eines schimmernden Gegenstandes ver-

kündet, begreiflich gemacht, daß es kein Recht auf

den fortdauernden Besitz desselben habe, und sieht

es nicht täglich, wenn es heranwächst, von seinen

Eltern und Anderen das Zurückbehalten gefunde-

ner Dinge? Die Regierungen selbst sahen sich i

die Nothwendigkeit versetzt, über das Finden ei-

nes Schates, Entdecken von Alterthümern u. s. w.

singulaire Gesetze zu erlassen. Damit sey kein Ta-

del des Art. 212 ausgesprochen, nur Vorsicht i

seiner Anwendung empfohlen.
Die Fälle sind auch oft von sehr verschiede-

ner Art.

Man nehme an: eine Magd in einem Gast-

hofe findet beim Aufräumen eines kurz vorher von

einem bekannten Gaste verlassenen Zimmers eine

goldene Uhr, und eignet sich dieselbe zu.

Gewiß hat diese That wenig Aehnlichkeit
dem folgenden Falle:

Ein Fuhrmann, welcher neben seinen Pfer-

den geht, erblickt im Straßengraben etwas Glän-

zendes, Es ist ein gelbes Kettchen, das in den



Zur Lehre vom Funddiebstahl. 115

Boden eingetreten ist; er zieht es hervor, steckt

es zu sich, und legt es, zu Hause angekommen,

in seinen Schrank. k

Nach Verlauf von mehr als einem Jahre

durchsucht er einmal seine Habseligkeiten wieder

und findet da das längst vergessene Kettchen, das

jetzt, nachdem der Schmuz davon abgefallen, in

verändeter Gestalt erscheint.

Jetzt erst wird der Gedanke in ihm rege, es

könne dieß ein werthvoller Gegenstand seyn.

Er begiebt sich damit zu einem Goldarbeiter;

dieser erkennt in dem gefundenen Gegenstande das

Stück einer Uhrkette von feinstem Golde, mit ei-

ner kostbaren Camee, hält den Ueberbringer unter

einem fingirten Gespräche auf, uad schickt insge-

beim nach der Polizei.

Er wird festgenommen, untersucht, nach Art.

212 im Verhältniß des Werthes des Gefundenen

bestraft, jedoch der allerhöchsten Gnade mit dem

Antrage auf ein sehr geringes Surrogat der

Strafe empfohlen.
Ohne das in diesem Ausspruche liegende,

vielleicht von dem Richter selbst zu hebende Miß-

verhältniß berühren zu wollen, war gewiß, wenn

irgendwo, so hier, die Anwendung des Art. 90. I.

am geeigneten Orte.

J. N. H.

Geletzesauslegung.
Es fordert das Gesetz, zu rechten Sinns Erbeutung,

Auf jedem Blatte fast ein schweres Amt der Deutung.
Nach Rückert.
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Ueber den Geweis des Eingebrachten der

Ehefrau.)
I. §. 30. der Prior.O.beläßt es im Concurse in

Ansehung des Beweises des Eingebrachten

der Ebefrau bei den bieher in den einzelnen

Gebietstheilen gesetzlichen Bestimmungen.
In dieser Beziehung ist im vormaligen

Fürstenthum Ansbach nicht auf diejenigen der

Ansbachischen Concurs-Ordnung v. 1751.

zurückzugehen, sondern Kraft der Patente v.

5. Juli und 20. Nov. 1705. kommt die

Preußische Gesetzgebung (Landr. Th. II. Tit.

1. S 200.) zur Anwendung.)

.das eheherrl. Zugeständniß des, von der

Ehefrau beim Hyp. Amte angegebenen Ein-

bringens, ebenda abgelegt, ist blos ein au-

ßergerichtl. Empfangsbekenntniß (GO. Kap.
12. S 1. Nr. 5 — 7).3) (1,

— —

Ueber Erxtrajudizial-Belchwerden.
3 K Bei Ertrajudizial-Beschwerden soll es

zwar mit den Fatalien nicht so genau genommen

werden; allein es darf die gesetzliche Nachsicht doch

keineswegs mißbraucht und die Anbringung der

Beschwerde auf Monate hinaus verzögert werden.

In einem solchen Falle ist die Beschwerde für

versäumt zu erklären.7)

1) Aus einem OAGE. v. 5. Jan. 1837. M. 92.183 zurApp. Sache S. 450. isi-
2) Das P. 2. R. stimmt ubrigens mit der Ansb. Concursord.

(S. XI.) darin überein, daß des Chemanns Geständ-
niß nicht genügt

3) Man vergl. S 2. des Syp. Ges. u. F. 415. Tit. 20.
Th. 1. des Pr.L. R.

1) AGE. v. 26.- Juni 1818. H KS- DAGE. v. 15.
Nov. 1828. 2 10782(###cten “ms
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für

Rechtsanwendung.

Bemerkungen über den Gesetzentwurk, einige Ver-
besserungen der Gerichtsordnung betrefkend.

Unsre Staatsregierung scheint sich in neuerer
Zeit die Reform-Maxrimen der Whigs angeeignet
zu haben; von umfassenden Radikalreformen im
Gebiete der Gesetzgebung ist nicht mehr die Rede;
nur allmähliche, theilweise Verbesserungen und
Fortschritte sind die vorgesteckte Aufgabe. — Ich.
beklage, daß in Folge der in den Regierungsma-
rimen eingetretenen Veränderung auch die Erfül-
lung des dringensten Bedürfnisses, die Vollbrin-
gung eines von der Verfassung gebotenen

Werkes, die Radikalreform des trostlosen Zustan-
des der Civilgesetzgebung durch Einführung eines
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs — auf unbe-

stimmte Zeit vertagt wurde; — dagegen halte ich

das Beginnen, den gemeinschädlichsten Gebrechen
des Verfahrens durch partielle Verbesserungen
der bestehenden Gesetze abzuhelfen, nach Erwä-
gung aller Verhältnisse für sach= und zeitgemäß.
Ich habe die der Kammer der Abgeordneten ge-

genwärtig vorliegende Proceß-Reformbill mit freu-
digem Willkommen begrüßt, ich würde, um mich
der technischen Ausdrücke des Parlaments zu be-

dienen, für die erste und zweite Lesung unbedenk-
lich stimmen, und mir nur für die Berathung im

Comité die Aeußerung einer Reihe einzelner Be-
denken vorbehalten.

Der vorgelegte Entwurf bezweckt
1) Reformen in Bezug auf einige

Grundmaximen des Verfahrens. Von
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der größten Wichtigkeit sind die Bestimmungen,
über Einführung des Präjudizes der bejahenden
Streiteinlassung und uber Aufhebung der Wirk-

samkeit des allgemeinen Widerspruchs. Nach mei-
nem Dafürhakten sollten hier die Stände mit bei-

den. Händen zugreifen; es ist eine große Wohl-
that, die hier geboten wird. — Doch habe ich

schon manche Stimmen erfahrener Praktiker ver-
nommen, welche von dieser Neuerung arges Un-

heil prophezeihen, nämlich häufige Unterdrückung
des materiellen Rechts durch das formelle, insbeson-

dere Benachtheiligung solcher Partheien, auf deren
habituelle „simplicitas, inertia, ineptia, segnities,
imperitia“ schon das römische Recht milde Rucksicht
nimmt. — Ich kann diese Bedenken nicht theilen.

— So in der Gesetzgebung, wie überhaupt in

menschlichen Dingen, muß man vornherein darauf

verzichten, absolut Vollkommenes zu leisten; Ein-
richtungen zu erfinden, welche immer nur Heil
und Segen bringen und niemals zum Schaden
gereichen, das liegt außer den Gränzen, die dem

menschlichen Geiste gesetzt sind; es handelt sich
überall nur davon, das meistentheils Zweck-

dienliche, das vergleichungsweise Bessere
zu wählen, und das größere Uebel, das häufiger

Schädliche zu vermeiden. Von diesem Stand-
punkte ausgehend bekenne ich mich — hinsichtlich

der Bestimmungen über das Verfahren — zu dem
Prinzip einer Form-Strenge. — Allerdings
wird die Anwendung dieses Prinzips in manchen
Fällen dem materiellen Unrecht den Sieg verschaf-
fen; aber von der Durchführung des entgegenge-
setzten Prinzivs der Barmherzigkeit mit
den menschlichen Schwächen sind weit häu-

figere und größere Gefahren für das materielle
Mecht zu besorgen. Die Erfahrung lehrt nam-
lich, daß jede Nachsicht, welche man dem Unver-

stande gewährt, jede Hinterthüre, die der Säum-
niß offen bleibt, jede Rechtshülfe, die dem Schwa-



chen geboten wird, — dem bösen Willen, der Chikane,
der Streitsucht zum bereiten Mittel dient, um

den Sieg des guten Rechtes zu vereiteln oder doch

zu verzögern; die Erfahrung lehrt, daß der häu-

figste Gebrauch der Rechtswohlthaten aller Art
in dem schnödesten — nur zu oft erfolgreichen—

Mißbrauche besteht, und daß, was zum Segen
des materiellen Rechtes bestimmt ist, dem Resul-
tate nach zum Fluche desselben gereicht. — Dem-

zufolge geschieht es im wohlverstandenen Interesse
des materiellen Rechts, wenn die Gesetzgebung

processualische Versäumnisse mit wichtigen Nach-
theilen bedroht, und, überall bestimmte Erklärun-
gen fordernd, die weiten Gewissen aus dem Ver-
steck des allgemeinen Widerspruchs vertreibt. —

Man sorge für gehörige Verkündung der neuen
Gesetzesvorschriften, z. B. durch Anordnung

jährlicher Vorlesung sachgemäßer Auszüge in den
G gen, durch Anheften derselben
in den Gemeindehäusern; man drücke das Prä-

judiz — etwa uater Benützung gedruckter For-

mulare — in jeder Ladung deutsch und deutlich
aus; und es wird auch dem beschränkten Ver-

stande kein Vorwand zur Vermeidung der nach-
theiligen Folgen des Ungehorsams bleiben. We-
der unsre Städtebewohner noch unsre Landleute
stehen auf einer so tiefen Stufe der Ciwvilisation,
eben so wenig sind sie gemeinhin so in Trägheit
und Sorglosigkeit versunken, daß anzunehmen wäre,
die gehörig geschehene Bekanntmachung und An-
drohung des Präjudizes werde die beabsichtigte

Wirkung verfehlen. — Aber auch angenommen,
daß, besonders in der ersten Zeit nach Einfüh-
rung des neuen Gesetzes, Fälle des Ungehorsams
aus Unbedachtsamkeit häufiger vorkommen; — je-

der Uebergang, selbst der vom Schlechten zum

Guten, führt Unbequemlichkeiten und Beschädigun-
gen Einzelner mit sich; aber es bedarf wohl der
Beweisführung nicht, daß sich hieraus ein Argu-
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ment gegen die Reform nicht ableiten läßt. Nicht
größeres Gewicht ist dem Einwurfe beizumessen,
es werde mitunter vorkommen, daß der Geladene

von seinem Gegner durch falsche Vorspieglungen
zum Nichterscheinen verleitet wird. Fälle solcher
Art dürften jedenfalls zu den seltenen gehören,
und können daher auf die Fesestellung des Prin-

zips keinen Einfluß äußern; zudem ist der Be-
trug bekanntlich ein Restitutionsgrund.

Wenn übrigens die Gesetzgebung das Prin"
zip der Form-Strenge durchführt, so thut es noth,
den Partheien die Zuziehung eines Rechtsbeistan-
des möglichst zu erleichtern. Erhalten die fragli-
chen Bestimmungen des Entwurfs Gesetzeskraft,
so möchte zu erwägen seyn, ob nicht hier und
dort die Zahl der Advokaten zu vermehren sey.

Bei dieser Gelegenheit komme ich auf einen von
mir, zur Emporhebung der Würde des Advokaten-=
standes an einem andern Orte, gemachten Vor-

schlag zurück. Ich halte es nämlich für zweckge-
mäß, eine allgemeine Vorschrift zu erlassen, zufolge
welcher allen Aspiranten des öffentlichen Dienstes,
welche in der Konkursprüfung die erste Note, oder

auch die zweite, annähernd der ersten, erhalten
haben, die Befugniß zur Ausübung der Advoka-
tur zuerkannt wird. Gegen diesen Vorschlag, für
welchen auch die Erfahrung anderer Staaten spricht,
kann nicht eingewandt werden, daß seine Verwirk-
lichung dem Richteramte die besten Individuen
entziehen würde. Dieser Einwurf hebt sich, wenn
man, auch hier dem Beispiele anderer Staaten

folgend, ausgezeichnete Advokaten zu höhern Rich-
terstellen beruft, und im Allgemeinen dem Ueber-
tritte von der Advokatur zum Richteramte kei

Hinderniß in den Weg legt.
Seuffert.



Blätter

für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 15. Samstag, den 15. April 1837.

Ueber die ZulätligkeitderWechlelklageinGayern
vor dem Werhtelgerichte gegen zwar berechtigte,

aber in der Wechtelmatrikel nicht eingetragene

Handelsleute und Fabrihanten.
on Herru Wechselgerichtsrath Gett in Memmingen.

Nicht selten liegt der Fall vor, daß, unge-

achtet der ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung,)

wornach alle berechtigten Handelsleute und Fabri-

kanten Bayerns in die bei jedem Wechselgerichte

zu führende Wechselmatrikel einzutragen sind,
dennoch solcher Eintrag binsichtlich des einen oder

des andern der berechtigten Handelsleute und Fa-

1) Bahr. Wechs.O.v. 24. Nevbr. 1785. J. 4, wo
die Anzeige der Firmen bei dem Wechs. Ger. den neu
antretenden Handelsleuten bei Vermeidnag von 50 Rthlr.

trase geboten ist. Gleiche Bestimmung unter Anfü-
gung der Verpslichtung fur bereitd bestehende Handlun-
gen zur Anzeige etwaiger Veränderungen an der Firma

traf mit Festsetzung eines Termins von 3 Monaten jur

Anzeige das Mandet v. 14. Juli 1801 (neue Mayr.

Gen. Samml. Bd. II. S. 151). Eenenert wurde diese

Anordnung durch Vrdg. v. 17. Juni 1803 (churpfals=
bahr, Reg. u. Int. Bl. 1803 S. 406), ebenso durch
Prdg. v. 9. Juni 1806 (allg. Regkl. 1306 S. 221)

u. 4. März 1807 (Regbl. 1807 S. 117).
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brikanten nicht besteht; sey es, in Veranlassung
umgangener Anmeldung, ober aus welchem andern

Grunde immer. Es könnte sofort die Frage zur

Sprache kommen: inwiefern ist bei einer Wech-

selkllage gegen einen solchen berechtigten, jedoch in

die Wechselmatrikel nicht eingetragenen Handels-

mann die Kompetenz des Wechselgerichts gegeben,

oder ist nicht vielmehr die Klage wegen Unzuläs-

sigkeit vor diesem Gerichte mit Rückblick auf die

bapyr. Wechselgerichtsordnung cap. IV. 9 5 deß-

halb sogleich von Amtswegen abzuweisen?

Für letzterwähnte Ansicht möchte man etwa

anführen: das Gesetz v. 11. Seßt. 18375 &amp; 4.

lasse die Wechselfähigkeit den berechtigten Han-

delsleuten zukommen, welche in die Wechselmatri-

kel einzutragen sepen, es werde durch dieses kate-

gorische Gebieten des Eintrags in die Wechsel-

matrikel dieses sofort als Bedingung der Erlan-

gung der Wechselfähigkeit gesetzt, läge demnach

diese Bedingung nicht als erschöpft vor, so cessire

auch das Bedingte, nämlich die Wechselfähigkeit,
und mit ihr die Kompetenz des Wechselgerichts

im Falle der Klagestellung; dieses müße vielmehr

der Wechselklage aus diesem Grunde a li ine ju-

dicii die Abweisung bedeuten.

Indeß zeigt sich die Unrichtigkeit dieser An-

sicht, sobald man das Gesetz näherer Beleuchtung

unterstellt. Das Gesetz v. 11. Sept. 1325 8 4.

unterscheidet nämlich zwischen berechtigten:)

2) Als berechtigt ist derjenige zu betrachten, welcher in
Gewäßheit des Art. 1. des Gesetzes, die Grundbestim-

mungen für das Gewerbswesen betr. v. 11. Septbr
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Handelsleuten7)und Fabrikanten!) ei-
ner= und Gewerbsleuten und sonstigen

Personen, welche die Wechselfähigkeit erlangen
wollen, andrerselts. Bei letzteren ist die Eintra-

gung in die Matrikel und dadurch die Wechsel-

fäbigkeit bedingt durch besonderes Ansuchen um

Eintrag in die Wechselmatrikel, und der Eintrag

hat erst zu erfolgen auf den Grund der Beschei-

nigung, daß sie die Wechselfähigkeit zur Betrei-

bung ihrer Geschäfte bedürfen, die zur Führung
von Wechselgeschäften erforderlichen Kenntnisse be-

sitzen und unbescholtenen Rufes sind. Nicht so

verhält es sich mit den berechtigten Handelsleuten

und Fabrikanten; diese sind schon Kraft des

1825 (Gesetzbl. 1825 S. 120) die besondere Conces-
sion zur Ausübung des fraglichen Gewerbes erlangt
hat.

3) Handelsmann ist jeder, dessen Geschäft es ist, des
Gewinns wegen Waaren durch Kauf oder Tausch an

sich zu bringen, und sie umgearbeitet an Andere mit

Gewinn abzugeben; zeigt sich dieses im Großen, so bil-
det sich der Begriff des Großhändlers, — wenn im

Kleinen, der Begriff,eines Krämers, Detailhandelsmanns.
Bei den letztern macht es keinen Unterschied, ob der

Handel in Läden oder auf Märkten betrieben wird; zu

den berechtigten Handelsleuten gehören sogar die auf
Märkten handelnden Juden, elche gegen jährlich von

der k. Reglerung zu ernenernde Marktpatente ihren

Handel betreiben. M. s. Erkenntniß des Wechs. Appell.
G. Augsburg v. 25. Juni 1833 Nr. Reg. 833.
Fabrikant ist der Vorsieher einer Anstalt, wo auf
seine Rechnung und unter seiner Leitung Waaren in

Kroßen Quantitäten verfertigt werden, wobet die hierzu
Beihelfenden nur für eine gewisse Arbeit, und bei zu-

sammengesetzten Gegenständen nur für Fertigung einzel-
ner Theile verwendet erden. Größtenthells liegt dieses

vor bei Waarenverfertigung durch Feuer oder durch die-

ses mit Anwendung des Hammers unter erarbeiung
von Mineralien.

14
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Gesetzes wechselfähig, und hinschtlich ihrer ist
blos bestimmt, daß sie in die Wechselmatrikel ein-

zutragen seyen, wie es auch schon der &amp; A. der

bayr. Wechselordnung angeordnet hat. Deutlich
liegt dieses in den Worten: „welche in die Wech-

selmatrikel ein zutragen sind,“ während, wenn die

Wechselfähigkeit auch bei ihnen vom Eintrage in

die Matrikel durch das Gesetz habe abhängig ge-

macht werden wollen, es hätte heißen mussen:

„welche in die Wechselmatrikel ein getragen wor-

den sind.“ Oer Imperativ des Eintrags für die

berechtigten Handelsleute und Fabrikanten ist le-

diglich zu dem Zwecke gegeben, um sogleich aus

der Einsicht in die Matrikel ohne näheren Nach-

weis über die Concession zum Handel oder zur

Fabrikbetreibung bemessen zu können, ob der frag-

liche Handelsmann oder Fabrikant auch zu den

berechtigten Inoividuen seines Geschäftes ge-
höre, und um, falls der Eintrag in die Matrikel

für sie nicht zu ersehen ist, wegen der im Gesetze

gegen die Nichteintraglassung gesetzte Strafe das

Geeignete zu verfügen.
Das Gesetz beabsichtigte überdieß mit dem

Gebieten des Eintrags in die Matrikel auch noch

den Zweck, um, falls Jemand auf die Wechsel-

fähigkeit verzichtend eingetragen ist, und dennoch

Wechsel ausstellt, auch deßhalb die geeignete Ein-

schreitung veranlassen zu können.

Die Unterlassung des Eintrags in die Ma-

trikel von Seite berechtigter Handelsleute und

Fabrikanten hat keineswegs das Wegfallen der

Wechselfähigkeit, die ihnen ja schon Kraft des

Gesetzes zukommt, zur Folge, sondern blos das
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Verfallenseyn in die durch § 4 der Wechs. Ordg.

hierauf gesetzten Strafe von 50 Rthlrn. Wäre

dem nicht so, so hätte dieser 8 . keineswegs

Gelostrafe auf die Unterlassung der Anzeige der

Firmen, sondern konsequent den Rechtsnachtheil

des Verlustes der Wechselfähigkeit setzen müssen.
Anders liegt der Zweck der Wechselmatrikel

bei berechtigten Gewerbsleuten und andern

Personen vor, welche erst durch den Eintrag

in die Wechselmatrikel der Wechselfähigkeit theil-

haftig werden. In Beziehung auf diese wird

durch solchen Matrikel-Eintrag erst beabsichtigt,
bei Einsichtnahme der in der Matrikel aufgeführ-

ten Individuen entnehmen zu können, falls der

Eintrag für sie besteht, daß wegen der Kompe=

tenz des Wechselgerichts bei Klagen gegen solche

Personen nichts zu erinnern sey. Ergiebt sich

dagegen aus Einsicht der Matrikel, daß ein be-

rechtigter Gewerbsmann oder eine sonstige, zur

Klasse der berechtigten Handelsleute oder Fabri-

kanten nicht gehörige Person in die Matrikel nicht

eingetragen sey, so liegt bei etwaiger zum Wech-
selgerichte auf den Grund von solchen Individuen

ausgestellter Wechsel eingereichter Wechselklage die
Inkompetenz des Wechselgerichts offen vor.

Da nun berechtigte Handelsleute und Fabri-

kanten schon ipso jure wechselfähig sind, so ist die

Kompetenz der gegen sie gerichteten Wechselklage

vor dem Wechselgerichte auch nicht vom Eintrage

in die Wechselmatrikel abhängig; 5) besteht dem-

5) Dr. Jos. Warmuth über Bechs. JSähigkelt.
7 isen S. 46 Rote ).
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nach solcher Eintrag, sey es aus welcher Veran-

lassung immer, hinsichtlich ihrer nicht, so ist denn

doch für Wechselklagen gegen sie die Kompetenz

des Wechselgerichts gegeben. M. (. Erkenntniß

des k. Wechs. Appell. Gerichts Augsburg vom 0.
Oktbr. 1826. Nr. Reg. 933 und v. 30. Juni

1831. Nr. Reg. 937.

Zur Lehre vom Erekutioprozelle.)

Wenn im Erekutivprozesse die Einrede der

nicht richtig gewählten Prozeßart entgegengesetzt
und die eventuelle Erklärung über die urkundli-

chen Vorlagen des Klägers nicht beigefügt wird,

so sind letztere, im Falle die erwähnte Einrede

als ungegründet erscheint, für anerkannt zu ach-

ten. Fur diesen Rechtssatz sprechen folgende
Grunde::)

1) Die Unterlassung der Erklärung über die

Aechtheit der im Agnitionstermine vorgelegten Ur-

kunde ist mit dem Präjudize der fingirten Aner-

kennung bedroht. Allerdings kann jene Erklärung
abgelehnt werden, und die Verwirklichung des

Präjudizes tritt nicht ein, wenn dem Beklagten

eine Prájudizialeinrede zur Seite steht; d. h. eine

solche, die es wirklich ist, und nicht blos vom

1) AGE. vom 24. März 1837 (H. 80535).
2) Bayer summar. Proc. &amp; 47: Von der Berbindlich-

kelt, eine Erklärung über die Acchtheit der Urkunden ab-
zugeben, befreien nur die gerichtsstandablehnenden Ein-

reden. Bei allen Übrigen muß sich der Beklagte wenig-
stens eventualiter über die Aechtheit erkldren. Ueber-

elnstimmend ist Kori über den Exekutivprozeß. §. 23.
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Beklagten dafür ausgegeben wird. Nach
der Gesetzesvorschrift soll die eventuelle Einlassung

(welcher im Erekutivprozesse die Erklärung uber

die Aechtheit der Urkunde gleichsteht) ohne Nach-

theil nur in bestimmten Ausnahm fallen un-

terlassen werden dürfen. — Wo ein solcher Aus-

nahmsfall nicht vorliegt, ist kein Grund zur Un-

terlassung der Erklärung resp. Einlassung vorhan-

den, und wenn diese Unterlassung ohne gesetzlichen

Grund geschieht, ist das auf die Unterlassung ge-

setzte Präjudiz verwirkt. — Gegen diese Schluß-

folgerung läßt sich wohl nichts einwenden. — Die

Verwirklichung des Präjudizes für alle Fälle aus-

zuschließen, in welchen es dem Beklagten beliebt,

eine Einrede für eine präjudizielle auszugeben,

hieße gerade soviel, als zur Regel machen, was

das Gesetz nur als Ausnahme gelten lassen will,

bieße der Chikane Thüre und Thor öffnen, und

es ganz der Willkür des Beklagten anheimgeben,

aus jedem Prozesse deren zwei zu machen. —

Eine Gesetzesauslegung oder Praris, welche solche

Ungebühr hegt und pflegt, ist offenbar verwerklich.

2) Unter Einreden, welche naturam praeju-

dici#haben, können nach dem Wortlaute, nach

den Anmerkungen und dem daselbst angeführten

Zanger nur solche verstanden werden, welche den

Stoff zu einer selbstständigen actio praejudicia-

lis (praejuclicium) — in sich enthalten.3) Dieß

ist aber bei Einreden, welche nur Mängel des

Klaglibells oder seiner Beilagen rügen, augen-

scheinlich nicht der Fall.

3)) Jedoch nicht auf quaestiones stetus beschränkt. Bgl.
Gönner im Kommentar zur ovelle S. 59—60.
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5) Daraus, daß die Novelle von 1319 selbst-

ständige Berufungen über die Prozeßart zuläßt,
folgt offenbar nicht, daß die erceptio non rite
sormati processus als präjudiziell anerkannt; —

und daß im Falle ihrer Verwerfung vorerst auf
die bisher unterlassene Erklärung zu erkennen sey.
— Eine Bestimmung über die hier in Frage be-

findliche Kontroverse lag ganz außer der Sphäre
des § 19. der angeführten Novelle; und die er-

wähnte Vorschrift kann ihre Wirksamkeit äußern,
ohne daß man der bezeichneten Einrede eine solche
der Natur der Sache zuwiderlaufende Bedeutung

beimißt. Dieselbe kömmt nämlich zur Anwendung,
wenn der Unterrichter ausgesprochen hat, daß der

Erekutivprozeß unzulässig, daher die Klage ange-
brachtermaßen abzuweisen sey; sie kömmt ferner
zur Anwendung, wenn eine der andern summari-

schen Prozeßarten in Frage, und über die Statt-

haftigkeit derselben ein Ausspruch erfolgt ist.
a) Die Bestimmung des Erekutivprozesses ist

es, dem klargemachten Rechte schnell zur Anerken-
nung und Verwirklichung zu helfen. Läßt nian
die hier bekämpfte Ansicht gelten, so ist es in je-
dem Falle dem Belieben des Beklagten freige-

geben, die Sache durch Erhebung eines Vorpro=
zesses auf die lange Bahn zu schieben.

Praktilche Gemerkungen aus dem Gebicte des

TCivil- Prozelles
VI. Vom Calumnieneid.

Der Calumnieneid kann wrgen eines Difes-

sionseides nicht verlangt werden; denn letzterer ist
kein Schiedseid.:)

1) AGE. v. 17. Oct. 1827. W65433.



Beilage
zu

Nr. 15. der Blatter

für

Rechtsanwendung.
Bemerkungen über den Gesetzentwurf, einige Ver-

besserungen der Gerichtsordnung brtrekkend.

II.

Der Abschnitt IV. enthält Bestimmungen über

Fristverlängerungen und Terminsverlegungen,

welche dem Verfahren einen rasch zum Ziele ei-

lenden Gang zu sichern, und jeden ungebührlichen
Sachverschleif zu verhindern bezwecken. — Aller-

dings thut Strenge und Genauigkeit der Vor-

schriften auch hier noth; aber es gilt auch, in

dieser Strenge nicht die von der Natur der Sache

gesetzten Gränzen zu überschreiten; vieselbe darf
nicht so weit gehen, daß Erschwerung der Rechts-

vertheidigung ein häufiges Resultat ihrer Anwen-

dung wäre. Jedes Uebermaß fuhrt zudem das

Gegentheil dessen herbei, was der Gesetzgeber er-
reichen will; es entstehen Zwischenve
welche zeit. Mühe, Kosten verursachen; es Nuß
Manches rückgängig gemacht, anderes nachgeholt
werden; die zu sehr gedrängten Sachwalter suchen

und finden in gegenseitigen Konzessionen ein Aus-

kunftsmittel, dessen Mißbrauch durch Disciplinar=

einschreitungen nicht wird verhindert werden kön-

nen. Ohnehin ist es eine mißliche Sache, das

Heil von solchen Einschreitungen zu erwarten;
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um so mehr dann, wenn ein Uebermaß gesetzlicher

Strenge selbst auf Seitenwege gedrängt hat.
Einen besondern Anlaß zu vorstehenden Be-

merkungen habe ich in zwei Bestimmungen des

Entwurfs gefunden:
a) Nach 69 35. lit. b. gilt es nicht als er-

beblicher Grund eines Ter insverlegungsgesuches,

wenn der Anwalt bescheinigt, daß er an demsel-

ben Tage zufolge Dekrets eines andern Gerichts

von älterem Datum eine Tagfahrt in einer an-

dern ihm anvertrauten Sache abzuwarten habe.

Das Gesetz geht von der Ansicht aus, es stehe

nichts im Wege, die eine Terminshandlung durch

einen Substituten besorgen zu lassen. Aber welche

Schwierigkeit, welche Gefahr für das Interesse

der Partheien ergiebt sich aus solchem Zwange?
— Sehr häufig wird vollständige Information

von dem ganzen Detail des Rechtsverhältnisses

vonnsthen seyn, um die Parthei auf der fragli,

chen Tagfahrt gehörig vertreten zu können, und

mit welchem Aufwand von Zeit, Mühe, Kosten

wäre in vielen Fällen diese Information des Sub-

stituten verbunden? — Wie? läßt sich erwar-

ten, daß der Substitut, welcher nur die einzelne

Handlung in dieser Sache vorzunehmen hat, seine
Aufgabe mit dem erforderlichen Eifer, mit dem

lebhaften Interesse lösen werde, welche so förder-

lich sind für das Gelingen einer geistigen Arbeit?
— Man muß die Menschen nehmen, wie sie lei-

der nicht als Ausnahmen vorkommen; die Frage
ist zu verneinen. — Aber, wendet man ein, die

Schwierigkeit der Information des Substituten

kann ja als unvermeidbarer Abhaltungsgrund
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angesehen, und demzufolge nach Umständen die
Terminsverlegung gemäß der angeführten Vor-
schrift des Entwurfs bewilligt werden! Täu-
sche man sich nicht; der Unterrichter wird von sei-

nem Ermessen niemals einen so liberalen Gebrauch
machen; man lese

b) den §&amp; 37 des Entwurfs, welcher den Ge-

richten, die gegen die Bestimmungen der vorher-

gehenden Paragraphen Fristverlängerungen oder
Terminsverlegungen bewilligen, Gelostrafen von
5 bis 50 fl. droht. Wie kann der gewissenhaf-

teste Landgerichtsassessor, mit 600 fl. Gehalt, ein
solches Wagniß gegen seine Kinder verantworten?
— Man muthe den Menschen nicht zu, was nicht

menschlich wäre! — Die Verlegungegesuche wer-

den im Zweifel immer abgeschlagen werden.

Ist es mir vergönnt, meine Meinung gut-
achtlich zu äußern, so geht sie dahin, daß der
8 37 besser wegbleibe, und daß es unbedenklich

sey, die bescheinigte Thatsache der kollidirenden
früheren Terminsanberaumung von Seite eines
andern Gerichtes als statthaften Grund des Ge-

suches um Verlegung gelten zu lassen.
Nach meiner Erfahrung liegt die Ursache

der so häufig vorkommenden Prozeßverzögerung
nicht mehr in Partheien und Anwälten, als
in unverschuldeten Gebrechen der Gerichte; in
der hie und da sowohl der Personenzahl, als

der Befähigung nach ungenügenden Besetzung der-
selben, in der Ueberladung mit fremdartigen, ins-
besondere mit den ungeachtet aller Vereinfachungs-

verheißungen immer sich mehrenden Administrativge-
schäften; in der an vielen Orten eingetretenen

Mehrung der Rechtsstreite sowohl als der Notg-

riatsverhandlungen,:!)und hauptsächlich auch in
dem Mangel an einem allgemeinen Civilgesetzbuche,

1)) Die Geschäftstabellen der letzten 10 Jahre verglichen
mit denen der Zeit, in welcher die gegenwärtig besie-

hende Gerichtsformation geschah, werden die Richtigkeit
dieser Thatsache beurkunden.
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welcher Mangel die Richter zwingt, einen großen
Theil der Arbeitsstunden auf mühsame Nachfor-
schungen über frühere Territorialverhältnisse, auf
das Zusammenfinden der zum Theil ungedruckten

und ungesammelten Partikularverordnungen, )
sodann auf das Studium der mannigfaltigen
Gesetzgebungen zu verwenden. ) Wo und so
lange diese störenden und hemmenden Verhältnisse
noch bestehen, werden Gesetzesvorschriften, wie die
obenerwähnten, die Beschleunigung der Rechts-

pflege keineswegs bewirken; was zunächst noth thut,
ist, die Untergerichte mit Individuen zu bese-
tzen, welche die am Orte ihres amtlichen Wir-

kens anzuwendenden Landrechte nicht erst durch
Routine) sich anzueignen haben; ferner das
Personale der in solcher Weise überlasteten Ober-
und Untergerichte nach Bedarf zu vermehren. —

Die Tarxen haben gegen den Budgetsatz eine Mehr-
einnahme geliefert:?)

im Jahre 1833. — von — 329,998 fl.

: 1641 — — 446,734 fl.

: „ 1834 —.. —3386,338fl.
Diese Gweifellos nachhaltige) Mehreinnahme ist

größtentheils der Ertrag der vermehrten Arbeit
der Gerichtspersonen; es wäre wohl billig, einen
Theil davon zu einer der vermehrten Arbeit ent-

sprechenden Vermehrung des Personals, zur Be-
förderung der Sache der Gerechtigkeit
zu verwenden. Seuffert.

25 Z. B. der Cichstädtischen und Deutsch-Ordenschen.
3) In den Arbeitsstunden, welche die Mitglieder des AG.

für den Rezatkreis sortwährend auf solche Vorbereitun=
gen verwenden müssen, könnten wohl so viel Vorträge

geliefert werden, um einen Senat, zweimal wöchentlich,
das ganze Jahr über zu beschäftigen.

4) Von einer wissenschaftlichen Aneignung ist im Geschäfts-
drange ohnehin nicht die Rede.

5) Auf Geschäftszuwachs, als Quelle der Einnahmsmeh-
rung, deutet besonders der Umstand, daß sie nach Auf-

bebung der Tantiemen eintrat.



Blät'ter

für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern

Nro. 16. Sanstag, den 22. April 1337.

Zur Lehre von der vorgängigen Getretung des

Administrativ-Weges.

WW- Was muß die Beschwerde enthalten,

deren Führung bei der obern einschlägigen Admi-

nistrativ-Behörde der Betretung des Rechtsweges

gegen den kgl. Fiskus vorhergehen soll? —

Wenn es sich insbesondere von einer Ent-

schädigungsforderung handelt, genügt es, daß über

die widerrechtliche Handlung oder Verfügung,

welche diese Forderung begründen soll, im Allge-

meinen Beschwerde geführt, beziehungsweise Un-

terlassung oder Zurücknahme begehrt worden; —

oder muß die einzuklagende Entschädigung selbst

schon von der Administrakivstelle gefordert und

diese Forderung nach deren Zurückweisung von

Seite der Unterbehörde auch bei der obern Admi-

nistrativbehörde angebracht worden seyn? —

Die richtige Antwort wird ssch durch eine

Unterscheidung finden lassen. Ist die Rechtsver-

letzung, aus welcher die Entschädigungsforderung
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entspringen soll, als solche von den Administrativbe=

hörden überhaupt nicht anerkannt, und der Bethei-

ligte mit seinem Antrag auf Abhilfe oder Zurücknahme
schlechthin zurückgewiesen worden, so kann derselbe

im Rechtswege die Entschädigung fordern, ohne

zuvor diese Entschädigungsforderung selbst im Ad-

ministrativwege aufgestellt, und deren Anerken-

nung verlangt zu haben.

Wenn hingegen die fragliche Widerrechtlich-

keit, als solche, auf geführte Beschwerde oder er-

hobenen Einspruch, von Seite der Administrativ=

Stellen anerkannt, wenn auch vielleicht Abhilfe

für die Zukunft gewährt worden, und es sich nur

blos davon handelt, für den bereits zugefügten

Schaden oder für den unbefugter Weise bereits

gezogenen Vortheil Ersatz zu gewähren, so ist al-

lerdings erforderlich, daß diese Ersatzforderung
vor Betretung des Rechtsweges bei der Admini-

strativstelle bereits angebracht, und ungeachtet des

Rekurses an die Oberbehörde eines günstigen Er-

folges nicht theilhaftig wurde.

II.

Wu Ourch die Vorschrift des Finanzgese-
setzes vom a3. Decbr. 1831. §&amp; 50, welche die

Forderungen an die Staatskassen aus der Zeit

vom 1. Oktbr. 131 1. bis 1. Oktbr. 1630., wenn

sie nicht längstens bis zum 1. Oktbr. 1833. bei

dem Finanz-Mi isterium angemeldet worden, mit

der Erlöschung bedroht hat, ist die Anwendung

desjenigen, was der § 0. der Novelle vom 22.

Juli 1610. über die vorläufige Betretung des Ad-
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ministrativweges verordnet, in keiner Weise aus-

geschlossen.
Jene Vorschrift des Finanzgesetzes bezweckt

nur die Möglichkeit eines finanziellen Abschlusses

über die Schuldigkeiten der Staatskassen resp.

die Ansprüche an dieselben; die Verfügung der

Prozeß-Rovelle hingegen hat den Zweck, die vor-

eilige Erhebung von Prozessen gegen den königl.

Fiskus, welche etwa durch die Beschwerdeführung

auf dem Administrativwege und die von dieser

Seite zu gewährende Abhilfe vermieden werden

könnten, zu verhüten.

Die Betretung und Durchführung des Admi—-

nistrativweges, wie sie hier vorgezeichnet wurde,

ist von jener bloßen Anmeldung bei dem Finanz-

Ministerium wesentlich verschieden; für letztere ge-

nügt es, die Forderungen nach ihren unterschei-

denden Merkmalen kurz zu bezeichnen; bei der Be-

schwerdeführung auf dem Administrativwege hin-

gegen handelt es sich davon, das Gesuch vurch-

vollständige thatsächliche Begründung der Forde-
rung zu rechtfertigen, damit von Seite der Ad-

ministrativ-Behörde eine umfassende Würdigung

des Anspruhs Platz greifen könne. Zudem be-

zieht sich die Vorschrift des Finanzgesetzes nur

auf Forderungen aus der Zeit vor dem 1. Oktbr.

1830., und spricht nur von Anmeldungen bi

zum 1. Oktbr. 1835. Die Wirksamkeit der Vor-

schrift der Prozeß-Novelle hingegen ist auf keine

Zeit beschränkt.
Unerheblich ist es, wenn hiergegen, unter Be-

zugnahme auf den Absatz 5 des 9 30. des mehr-

erwähnten Finanzgesetzes vom Jahre 1831. ange-
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führt wird: die Staatsgläubiger seien durch diese

Gesetzesvorschrift, ohne Rücksicht darauf, ob die

Durchfuhrung des Administrativweges bereits vor-

hergegangen, ihre Forderungen bis zum 1. Oktbr.

1834. einzuklagen genöthigt worden; hieraus
folge von selbst, daß sie auch, und zwar ohne

Rücksicht auf vorgängige Beobachtung der fragl.

Vorschrift der Prozeß-Rovelle, ihre Forderungen
bis zu dem angesetzten Termin einzuklagen be-

rechtigt gewesen seien. Allein einerseits hat es
von der Publikation des Finanzgesetzes von 1831.

an, bis zum 1. Oktbr. 1834, nicht an Zeit ge-

fehlt, nebst der Anmeldung bei dem Finanzmini-

sterium, auch die Durchführung des Administra-

tiv-Weges zu bewirken; andererseits konnte der

Vorschrift des Finanzgesetzes durch Einreichung
der Klage bis zum 1. Oktbr. 1834., genügt, und,

wenn vorher die in der Prozeß-Novelle verord-

nete Vorbedingung noch nicht erfüllt war, in der

Klagschrift der Antrag gestellt werden, die Ein-

leitung der Verhandlung zur Zeit, bis die nach-

trägliche Erfüllung der fragl. Vorbedingung nach-

gewiesen werde, noch ausgesetzt zu lassen.)

Zur Lehre von den Gewerbsrechten.)

Streitigkeiten zwischen mehrern Ge-
werbskonkurrenten über die Erlöschung ei-

nes realen Gewerbsrechtes sind weder nach dem

1) AGE. v. 2. Juni 1835. H. 108 33., v. 3. Okebr.
1835. S. 868 32., v. 27. Dekbr. 1936. kK. 120337.

1) AGE. vom 28. März 1837 (G. 77432).
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Gesetze vom 11. Septbr. 1825., noch nach der

Verordnung vom 8. Febr. 1311. (Regbl.S.233.)

zu entscheiden. Die obenerwähnte Verordnung be-

zieht sich, wie aus deren Vergleichung mit dem

Mandate vom 1. Dezbr. 1301. (Regbl. S. as.)

hervorgeht, lediglich auf das Verhältniß des Ge-

werbsberechtigten zur Staatsgewalt, sie ent-

hält Normen über die Frage, wie die Ansprüche

der ersteren auf Verleihung der zur Aus-

übung des Realrechtes erforderlichen

Konzession — durch Nichtgebrauch binnen ge-

wisser Zeit verloren gehen? — Dagegen lag es

ganz außer der Sphäre jener Verordnung, Pri-

vatrechtsnormen über die Verhältnisse mehrerer

Gewerbsberechtigten zueinander aufzustellen. —

In Fällen dieser Art ist es daher eine ganz mü-

Hige Frage, ob und inwiefern die Verordnung von

1311. durch das Gesetz vom 11. Sept. 1825.

aufgehoben sey oder nicht? — Die Normen zur

Entscheidung solcher Privatrechtsstreite sind ledig-
lich in den Civilgesetzen zu suchen, nämlich in den

Bestimmungen derselben über Extinktivverjährungz:)
insbesondere über Verlust der Privilegien durch

Nichtgebrauch. Privilegien sind nichts anderes,
als individuelle, nicht aus den allgemeinen

Gesetzen fließende Rechte. Zu diesen gehören die
realen Gewerbsrechte, deren Entstehung auch, ganz

nach der Natur der Privilegien, auf Spezialbe=

willigungen von Seite der Staatsgewalt oder auf

Verjährung und Herkommen beruht.

2) * Kr·—. in der Anmerk. zum * eiv.
. Kap. XXVI. &amp; 2, Kap. XXVII. 5 2
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Noch ist zu bemerken, daß die fortdauernde

Versteuerung eines Realrechts im Verhält-

nisse zu den Konkurrenten als Ausübung

des Rechts nicht gelten kann.

Seuffert.

Erwiederung.

Der Referent des I. Ausschusses der Kammer

der Abgeordneten, Herr OAGR. Welsch, hat mei-
nen in der Beilage zu Nr. 9 bezuglich der Kon-

troversen = Entscheidung gemachten Vorschlag in

seinem Vortrage über den fraglichen Gesezentwurf
erwähnt, jedoch nur um den Stab darüber zu bre-

chen. Hier einige Worte zur Erwiederung:

1) Ich habe die Kurze des Aufsatzes und die
Flüchtigkeit der Form durch den Drang der Zeit er-

klärt, übrigens bemerkt, daß derselbe Vorschlag, un-
ter Beifügung des Entwurfs der Ausführung, von

mir bereits vor 14 Jahren gemacht worden. Es

war daher nicht passend, mir ein Selbstbekenntniß

der Unreife in den Mund zu legen.

2) Mein Vorschlag ging dahin, es möge auf
gegenwärtigem Landtage mit Entscheidung der gang-

barsten, ungleichförmig entschiedenen Kontroversen
ein ersprießlicher Anfang gemacht werden. — Herr

v. W. berechuct, das OAGR. werde im Laufe von

3 Jahren (bis zum nächsten Landtage) ungefähr
45mal in den Fall kommen, den ihm zu übertra-

genden Theil der gesezgebenden Gewalt auszunben.—
Wenn nach meinem Vorschlage vier von den an

Einsicht, gründlicher Bildung und Erfahrung reich-
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sten Mitgliedern des OAGR. den Auftrag erhalten

hätten, einen Gesezesvorschlag zur Entscheidung von

45 (oder auch von 90) der gangbarsten und wich-

tigsten Kontroversen zu entwerfen, so wäre eine

gründliche, gediegene Lösung dieser Aufgabe —,
etwa nach Ablauf von 6 Wochen, wohl zu erwarten

gewesen.

3) Daß ein ehrwürdiger Priester der Themi,
ergraut in den Geschäften des Fiskalats und des

obersten Gerichtes, bei der Berufung auf das ge-

sunde Rechtsgefühl die Achsel zuckt und ein
Fragzeichen macht, nimmt mich nicht Wunder. —

Indessen scheint der Geber der Verfassung dem natur-

lichen Rechksgesühle mehr vertraut zu haben, als Herr
v. Welsch. Soust würde er nicht eine größtentheils

aus Richtjuristen bestehende Versammlung zur
Mitwirkung bei der Gesezgebung berufen haben.

Auf die Bedenken über die Gründlichkeit der

aus der Natur der Sache zu schöpfenden Kon-

troversen-Entscheidungen antworte ich mit Rückert:

„Zu Richtern wirft sich auf der Schriftge-

lehrten Zunft;
Doch wir empfehlen dir Schiedörichterin Ver-

nunft.“

4) Weil bei dem OAG. zur Entscheidung

der einfachsten Rechtssache nebst dem Vorstand 6

Räthe erfordert werden, soll zur Vorberathung der-

Kontroversen-Entscheidung eine aus dem Gesetzge-

bungs-Referenten im Ministerium und 4 OAGRa-—

then bestehende Kommission nicht zahlreich ge-
nug seyn! — Ich verzichte darauf, diese Schluß-

folge zu bekämpfen.
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5) Mein Vorschlag ist darauf gerichtet, eine
von Landtag zu Landtag fortschreitende Lösung der

Ausgabe des prätorischen Edikts, des adjuvare, cor-

rigere, supplere jus civile, auf dem Wege der

Gesetzgebung zu bewirken. — Zugleich beantragte

ich die Grundung von Jahrbüchern der Entschei-

dungen des OAGR. — Mögen diese gleich nur

von einzelnen Senaten gefaßt seyn; das Gewicht

der wissenschaftlichen Begründung, der

amtlichen Bekanntmachung, wird in Verbindung
mit dem naturlichen Ansehen der Präjudizien zur

Aufrechthaltung der Gleichförmigkeit in Bayern

eben so gunstig wirken, als es z.B. in Sachsen und

Hessen, durch die von Kind, Gottschalk und

Pfeiffer (in nicht amtlichen Sammlungen) be-
kanntgemachten oberstrichterlichen Entscheidungen
der Fall ist.— Nur muß man hinter den Vorbil-

dern auch in der grundlichen Motivirung nicht

zurückbleiben.
Herr v. Welsch hat meine Zweifel über die

Ausführbarkeit des Gesetzentwurfs nicht gehoben.
Erst wenn die Gesetzgebung den größten Theil

der Kontroversen beseitigt, und der Geschäfts-Rück-

stand sich gehoben hat, wäre demselben, meines Er-

achtens, ein gunstiger Erfolg zu versprechen.
Seuffert.

Die Unterzeichneten, als Verleger dieser Zeitschrift, erklä-
ren, daß sie von nun an nur solche Rummern einzeln abge-

ben können, die sie überzählig haben.

Erlangen, den 8. März 1837.
Pal



Beilage
zu

Nr. 16. der Blatter

für

Rechtsanwendung.

Bemerkungen über den Geletzentwurf, einige Ver-

besserungen der Gerichtsordnung betrekkend.

III.

Der Entwurf enthält
2) Bestimmungen, welche geradezu darauf

gerichtet sind, der Verbindlichkeit des Staates

zum Rechtsschutze engere Grenzen zu ziehen, so
die Arbeitslast der Gerichte zu vermindern, und

das Bedürfniß einer Mehrausgabe fur die Rechts-
pflege zu beseitigen. Solche rein finanzielle, dem
Gebiete der Gerechtigkeit ganz fremde Motive

liegen den Vorschlägen über Erhöhung der Be-
rufungs-- und der Revisionssumme zu Grunde.

Ich vermiße die gehörige Motivirung dieser
Vorschläge, nämlich: a) genaue Vorlagen darüber,
in welchen Verhälenissen bisher die bestätigenden
Erkenntnisse der Obergerichte, beziehungsweise des
Oberappellationsgerichtes, zu den abändernden stan-

den, indem die in dieser Beziehung gemachten Er-
fahrungen offenbar den wichtigsten und sichersten
Anhaltungspunkt für die Prüfung der vorgeschla-
genen Reform an die Hand geben würden; —

b) beruhigende Nachweisungen darüber, daß alle
Untergerichte der Personenzahl nach gehörig besetzt
seyen, und daß den Untergerichtsbeamten, welche

zugleich Verwaltungsbeamte sind, überall so viel
Zeit zu Gebot stehe, als zur gründlichen umsich-
tigen Entscheidung der vorkommenden Rechtssa-
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chen erforderlich ist; — welche Nachweisungen des-

wegen nicht hätten zurückgehalten werden sollen,
weil gar viele Menschen Zweifel darüber hegen,
ob sich die Sache wirklich so verhalte; — c)

gleiche Nachweisungen in Bezug auf die Oberge-
richte, insbesondere befriedigende Aufklärung über
das weitverbreitete Gerücht, daß manche Oberge-
richte, durch immer steigenden Einlauf überbürdet,
die nöthige Beschleunigung der Rechtspflege nur

auf Kosten der Grünllichkeit erstreben könnten 1);
— d) offene Darlegung der Maximen, welche

die Staatsregierung bei Besetzung der Richter-
stellen, insbesondere bei den Beförderungen zum
Oberrichteramte leiten; Mittheilungen über die
Mittel und Wege, durch welche sich das k. Staats-
ministerium volle Gewißheit uber die Qualifilkation
der Anstellungs= und Beförderungs-Kandidaten
verschafft; — indem bei Beantwortung der Frage,

ob die Gerichte II. Instanz für den größten Theil
der vorkommenden Rechtssachen zur letzten Instanz
erhoben werden sollen, ein prüfender Hinblick im
angedeuteten Betreffe nicht umgangen werden kann;
— endlich e) die bestimmte Zusicherung, daß künf-

tig Untergerichtsstellen nur an solche Individuen
vergeben werden sollen, welche mit den an dem

Orte ihres Wirkungskreises geltenden Landrechten
bereits auf den Vorbereitungsstufen des öffentli-
chen Dienstes vertraut geworden sind; — indem

es ja in die Augen springt, daß man in die Er-

höbung der Berufungssumme, und sollte sie auch
nicht mehr als 5 fl. betragen, mit gutem Gewis-

1) Durch die Gesetzentwürfe in Betreff des Wilddiebstahls
und der Koörperverletzungen ist den Gerichten einige Er-

leichterung zugedacht. — Aber diese Erlei terung ist

deßwegen nicht hoch anzuschlagen, weil die Fälle dieser
Art meistens nur zählen, nicht wiegen, und die sich dar-

aus ergebende Minderung in kelnem Verhältnisse zu dem

Geschäftsguwachs der neuern Zeit sieht.
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sen nicht willigen kann, wenn die Wiederholung
dessen zu besorgen wäre, was z. B. in den letz-
ten Jahren — nach Zeugniß des Regierungs-

blattes, im Rezatkreise geschah, nämlich die Be-
setzung des größten Theiles der zur Erledigung
gekommenen Untergerichtsstellen mit Individuen,
welchen das bei den treffenden Gerichten anzuwent

dende Preußische Landrecht bis zu ihrer Anstel-
lung gänzlich fremd geblieben war. —

Ich zweifle nicht daran, daß das k. Staats-
ministerium der Justiz über alles, was die Motive

des Gesetzentwurfes vermißen lassen, nachträgliche
Aufklärungen und beruhigende Mittheilungen zu
geben, kein Bedenken tragen werde. Vertrauen
wir dem mit der Prüfung des Entwurfs beauf-

tragten Ausschusse; vertrauen wir der Umsicht

der Mitglieder beider Kammern, sie werden der

Sache schon auf den Grund sehen.
Indem der Entwurf die Erleichterung der Ge-

schäftslast der Gerichte durch Erschwerung und Ver-
minderung des Rechtsschutzes erstrebt, deuten die
Motive an, daß die Kräfte des Staatsärars ein

anderes Auskunftsmittel nicht gestatten. Es läßt
sich wohl bezweifeln, ob dies in vollem Ernste
gemeint sey; man werfe einen flüchtigen Blick in
die von dem Finanzministerium gemachten Vorla-
gen, und bald ist gefunden, was der Freund der

Gerechtigkeit sucht. Und wenn es nicht so wäre,
wenn wirklich die unbedeutenden Ausgaben, für die

Vermehrung des Personales bei den im Verhält-

nisse zur Geschäftslast ungenügend besetzten Gerich-
ten, nur durch eine kleine Erhöhung der Steuern ge-

deckt werden könnten; fragt sie alle, nicht nur die

Mitglieder der Ständeversammlung, auch alle Land-
räthe, Distrikts. Versammlungen und Gemeinde-Be-
hörden, nicht eine Stimme wird fehlen, von allen

Seiten wird ein freudiges, einstimmiges Ja er-

schallen! Die Staatsregierung darf nur wollen,
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sie darf nur ein Wort sprechen, und es sind ihr die

pecuniären Mittel zur gründlichen Verbesserung der
Rechtspflege in reichlichem Maaße geboten.

Gelegenheitlich wird
3) in dem Entwurfe die Entscheidung man-

cher Kontroversen 2) vorgeschlagen. Die Gelegen-
heit hätte nur, wie schon in einer dahier erschienenen
an treffenden, sehr beherzigungswerthen Bemerkun-
gen reichen Schrift 2) erinnert wiro, in größerem
Umfange benützt werden sollen. Ich will den von

dem Verfasser der ebengenannten Schrift gemach-
ten Vorschlägen noch zwei beifügen.

Man versäume nicht, den aus Kreittmayrs

Anmerkungen in die bayerische Praxis eingeschliche=
nen heillosen Rechtssatz, daß bei Realklagen die
Anführung der causa remota et specialis nicht

erforderlich sey, etwa durch einen Zusatz zum
§. 17. des Entwurfs oder einen nach diesem einzu-
schaltenden 8. auszumerzen; auch wäre eine genaue
Bestimmung über den Umfang der Spolienklage
sehr zu wünschen 2).

Seuffert.

2) Für die Verwirklichung des von mir in der Beilage zu

Nr. 9., betreffend die Kontroversen-Entscheidung, gemach-
ten Vorschlags scheint keine Aussicht vorbanden zu seyn!
Aber wird sich denn kein Mitglicd der Kammern finden,

welches den Versuch machen möchte, wengstens die drin-

gendste Abhülfe, z. B. die Emscheidung der Kontroversen
bei den zahllosen Klagen aus der außerehlichen Geschlechts-
verbindung, die Aufhebung der lex Anaslasiana und

der exorbitanten Wirksamkeit der f. g. exceptio non

numeratae pecunieae, durch Antragstellung herbeigzu-
fübren?!
Ueber die Mittel, den Geschäftslasten und den Geschäfts-

rückständen bei den Gerichten in Bayern abguhelfen, und
über die deshalb den Ständen des Reichs vorgelegten

Gesetzentwürfe. Ansbach bei Dollsfuß 1837.
4) Bgl. Bd. I. dieser Blätter Nr. 32.

—



Blätter

Rechtsanwendung
zunachst in Bayern.

Nr. 17. Samstag, den 29. April 1837.

Bemerkung zu der Lehre von der Kollision der

Statuten.

Von Hrn. Regierungsassessor Dr. Lauk.

Die Bestimmungen der Gesetzgebungen über den

Verlagsvertrag und dessen Wirkungen, so wie über

den Umfang des Verlagsrechts, können verschieden

seyn und sind auch wirklich verschieden. So ist es

nach dem gemeinen Rechte wohl die richtigere Mei-

nung, daß auch den Erben des Schriftstellers in

Bezug auf neue Auflagen und beziehungsweise Aus-

gaben alle Rechte des Schriftstellers selbst zukom-
men, indem derselbe die Rechte auf die Bekannt-

machung des Werks und auf den Gewinn aus der

Arbeit als Erblasser auf die Erben überträgt.

Abweichend hievon verordnct das preußische Land-

recht Th. 1. Tit. Kl. F. 1020.

„Das Recht des Verfassers, daß ohne seine
Zuziehung keine neue Ausgabe veranstaltet

werden darf, geht, wenn nicht ein Anders aus-

drücklich und schriftlich verabredet worden, auf

seine Erben nicht über.“
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5. 1029:

„Wenn keine Buchhandlung, welche auf die

neue Ausgabe eines Buchs ein Berlagsrecht

hat, mehr vorhanden, und auch das Recht des

Schriftstellers nach 9. 1020 erloschen ist; so
steht jedem frei, eine neue Ausgabe des Werks

zu veranstalten.“

Das Recht der Buchhandlung selbst — das

Verlagsrecht erstreckt sich zufolge des g. 1016 in
der Regel und wenn nicht in dem geschlossenen

schriftlichen Vertrage ein Anderes verabredet ist, nur

auf die erste Ausgabe des Werks mit Inbegriff

aller ferneren Theile und Fortsetzungen derselben.

Nun setze man folgenden Fall: ein Schrift-

steller, der unter der Herrschaft des preußi-

schen Landrechts mit einer eben diesem Ge-

setze unterworfenen Buchhandlung einen Verlags-
vertrag eingegangen hat, ohnc dah auch der ferne-
ren Ausgaben darin erwähnt ward, stirbt ohne Kin-

der des ersten Grades zu hinterlassen, mit denen

sich auch im Falle des F. 1029 zufolge des 9. 1030

wegen der zu veranstaltenden neuen Ausgabe abzu-

finden wäre. Eine unter der Herrschaft des ge-

meinen Rechtes stehende Buchhandlung will eine
neue Ausgabe der Werke des Verstorbenen ver-

anstalten. Dagegen vermögen weder die frühere

Verlagshandlung noch die Verwandten respect.

Erben des Schriftstellers Einspruch zu machen,

oder Entschädigungs Ansprüche zu formiren.

Der Umfang ihres Rechtes ist nicht nach den Be-

stimmungen des gemeinen Rechtes zu beurtheilen,
wenn schon der neue Verleger diesem unterworfen

ist, sondern nach den Normen des preuß. Land-
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rechts; denn nach demselben hat das Rechtsver-

hältniß seinen Ursprung genommen, nach ihm ist
die Fortdauer und Beendigung zu beurtheilen.:)

von Uebertretungen der Zollstrafgesetze.

’ Bei Zumessung der in nebenbezeichne-
ter Gesetzstelle gedrohten Gelostrafe muß ein Un-

terschied zwischen denjenigen Fällen, in welchen
eine geflissentliche Werletzung vorliegt, oder auch

eine Verkürzung des Zollgefälls stattgefunden hat,
und auf der andern Seite — solchen Fällen ge-

macht werden, in welchen das Zollgefäll nicht

verkürzt wurde und nur Fahrlässigkeit zu strafen

ist, oder gar, wenn man die Sache beim rechten

Namen nennt, nur eine Vervachts strafe zu ver-

hängen ist. Nur für Fälle der ersten Art läßt
sich die Anwendung des Maximums und der hö-

hern Strafgrade überhaupt rechtfertigen. Ist eine
Verdachtsstrafe in Frage, so kann selbst nach öf-

terer Wiederholung das Maximum nicht verhängt

erden.)

Zur Lehre vom Verzichte auf Nechtsmittel in

Strafsachen.

Ein wegen Verbrechens des Meineides zu

ierjährigem Arbeitshaus, vorheriger Ausstellung,

x) Seufferts Commentar zur Ger. Ordn. Bd. I.
235.

2) We. vom 23. Oft. 1835. (M. 55033).
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und den übrigen gesezlichen Folgen verurtheilter In-

quisit entsagte dem Rechtsmittel der Berufung

und bat, seinen Vertheidiger hievon zu verständi-

gen, was auch geschah.

Dieser hielt es jedoch für räthlich, selbst un-

mittelbar eine Berufungsschrift bei dem Kri inal-

Gerichte 2ter Instanz zu überreichen, worinn er

anführte, daß der VerzichtdesCondemnirtenauf
die Berufung von der Gerechtigkeit nicht anerkannt

werden durfe, weil objektiv das Verbrechen des

Meineides gar nicht vorliege, und es um die Er-

haltung von Rechten gelte, deren Schutz in dem

selbstigen Interesse des Staates liege. Er wurde

aber damit abgewiesen, — weil der Fall einer

nothwendigen Revision nicht vorlag, die Ergrei-

fung des Rechtsmittels der Berufung Sache des

freien Willens von Seite des Betheiligten ist,

Inquisit im vollen Zustande der Freiheit und nach

gepflogener Berathung mit den Seinigen, ohne
alle andere Veranlassung verzichtet hatte, und un-

ter diesen Verhältnissen dem Defensor das Recht

nicht zugestanden werden konnte, dem Gerichte eine

Vertheidigung zur Prüfung des erstrichterlichen

Urtheils aufzudringen.
J. N. H.

Geitrag zur Lehre von der Liquidation im Kon-

Kurse.)
Wenn gegen eine am ersten Ediktstage im

Konkurse ohne Angabe der Beweismittel angemel-

1) Aus einem Erkenntnisse d. A. G. f. d. Rezakkr. v.

3 Mai 1826 F. 1003zz.
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bete Fotderung am zweiten Eviktstage nichts ein-

gewenbet wird, se ist sie für liquid anerkannt zu

achten, weil alle Einreden, welche der Gemein=

schuldner oder die Gläubiger im Punkt der Li-

quidität, Priorität, und sonst gegen die gestellten

Forderungen und Ansprüche zu haben vermeinen,

ohne Ausnahme auf einmal, und zwar bei Strafe des
Ausschlusses vor = und angebracht werden müssen.

(GO. XIX. s. 6. Nr. 1.) — Daß eine Forderung,

gegen deren biquidität nichts eingewendet worden,

nun als abgeläugnet zu betrachten, somit auch für

diesen Fall die Antretung des Beweises am ersten

Eoiktstage nothwendig sey, läßt sich nicht behaup-
ten, weil dieser Rechtsnachtheil im Gesetz nicht

ausgesprochen ist, und das angedrohte Präjudiz

des Verlusts der Einreden gegen die Liqui—

dität keine Bedeutung haben würde. — Wer

im Konkursprocesse unterläßt, am ersten Edikts-

tage die Beweismittel anzugeben, ist zwar mit

diesen präkludirt, (G. O. XIX. s. 10. Nr. 1. u.

2.) nicht aber mit der Forderung, wenn diese von

dem Gemeinschuldner und den Mitgläubigern als

liquid anerkannt wird.

Ueber die Festsetzung der Alimente für ausser-

cheliche Kinder.

Wenn die Größe der Alimente eines ausser-

ehelichen Kindes vom Gesetz nicht speziell bestimmt,
sondern dem richterlichen Ermessen überlassen ist,

so hat der Richter bei deren Festsetzung auf die

mit den zunehmenden Jahren wachsenden Bedurf-
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nisse des Kindes Rücksicht zu nehmen und hiernach die

Alimentengelder in angemessenen Gradationen zu

bestimmen. Diese Art der Alimenten-Regulirung

ist nicht blos dem preußischen Landrechte (II.

2. H. 627.) eigenthümlich, sondern auch von

Schriftstellern über das gemeine Recht für ge-

recht und billig erklärt:),und steht auch mit der

Bestimmung des bayerischen Landrechts 2)

„daß das Alimentations-Quantum nach der

Nothdurft des Alimentandi ermäßiget werden

soll“ in vollem Einklange 2).

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete

des Civil-Processes.

VII.

Vom Diffessionseid.
Dem Beweisführer ist in der GO. kein Ter-

min vorgeschrieben, innerhalb dessen er seinem Geg-

ner den Difessionseid abzufordern habe; es muß

ihm also, wenn er auch durch eine richterliche Ver-

fügung auf einen kürzern Termin nicht beschränkt

worden ist, die Befugniß dazu bis zum Schluß

des Beweisverfahrens freistehen.")

1) Quistorp Grunds. d. deutsch. peinl. Rechts 8. 483.

Busch Darsiellung der Rechte befssktächer Frauensper-
sonen und der unehelichen Kinder. 8. 2

2) Thl. J. Kap. 4. 8. 7. Nr. 8.

3) AGE. v. 11. §s7*W 1822. H. 5493J. — vom 20.
Febr. 1827. B.

1) 2. v. 7. *i- *rlr7 B. 793.
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Namenlose Auslegung.
(Verhandl. der Kammer der Abg. vom 13—15. April.)

Wie man das Kindlein tauft: — authentisch,

doktrinell?

Ob ekwa usual? — Das ist des Streites Quell.

Da kein's der dreie pasit, und es kein viertes

giebt,
So werde enlos“ als Kunstwort hier

beliebr 1).
Seuffert.

1) Der fragliche Gesetzentwurf ist von der Kammer der Ab-

geordneten schein bax angenommen, in der That aber

durch etwas ganz Anderes ersetzt worden. Von Bestim-
mungen, wie sie aus den Beschlüssen der Kammer bher-

vorgiengen, lassen sich gute Früchte um so mehr erwar-

ten, als der Fall, für welchen der umgestaltete Art. 1II.

Vorsorge thut, nur sehr selten eintreten wird; zumal,
wenn für gründliche Redaktion der Motive des im

Plenum geschöpften Urtheils Sorge getragen wird. (Sollte
es nicht zweckgemäß seyhn, für die Redaktion der be-

kanntzumachenden Präjudizien ein ständiges Komité zu
bilden!) — In doppeltem Maße wird sich aber der

Rutzen einer solchen Einrichtung erproben, wenn zuvor

im Wege der Gesetzgebung eine möglichst große Anzahl
der gangbarsten und wichtigsten Kontroversen abgethan
ist. Ausserdem dürfte die Einrichtung — in den ersten

Jahren — eine bedeutende Vermehrung der ückstände

zur Folge haben. Täusche man sich nicht; nicht blos
15= oder 18 mal im Jahre wird sich das Plenum ver-

sammeln müssen; der Voranschlag würde in sehr ho-

hem Maaße kMhberschritten werden. Auch wird wohl
selten eine Sitzung hinreichen, den Plenarbeschluß zu
Stande zu bringen. — Noch wiederhole ich die Bemer-

kung, daß es weit leichter sehn würde, auf dem Wege
der Gesetzgebung, was Rechtens sehn soll, nach der
Natur der Sacche fesizustellen, als sich bei dem Zu-

stande der Quellen darüber, was Rechtens ist, zu ver-

ständigen. — Ob übrigens für ein nach den Beschlüssen

der Kammer redigirtes Gesetz die königl. Sanktion zu

erwarten sey, scheint mir zweifelhaft.
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Was ein Landtag ist?

Nach Zeitungsartikeln hat ein Abgeordneter
gegen meinen Vorschlag, die von Landtag zu Land-

tag fortschreitende Lösung der Aufgabe des prä-

torischen Edikts auf dem Wege der Gesetzgebung
zu versuchen, unter anderem bemerkt: dieser Vor-

schlag sey schon deßwegen verwerflich, weil er der

Ständeversammlung die Last aufbürde, sich alle

drei Jahre mit dergleichen Gesetzgebungs-Fragen
befassen zu müssen. — Diese Aeusserung hat mich

an einen alten Spruch erinnert, welcher lautet:

Das, was ein Landtag ist, schließt sich in diesen
Reim:

Versammelt euch, schafft Geld, und packt euch
wieder heim!

Seuffert.

Verichtigungs-Anzeige.
In der jüngst erschienenen Schrift: Ueber die Mit-

tel, den Geschäftslasten und den Geschäftsrückständen

bei dem Gerichten in Bayern abzuhelsen, und über die

deßhalb den Ständen des Reichs vorgelegten Gesetz-

entwürfe.“ (Ansbach, bei Dollfuß, 1837) haben sich
einige Druckfehler eingeschlichen, von denen — auf An-

suchen des Verfassers jener Schrift — diejenigen, wel-

che sinnstörend sind, zur Berlchtigung angezeigt werden.
Seite 12. Zeile 12. von unten statt „revesibeln“ lese

man nicht revisibeln.

8 von oben ist nach „Widerruf“

ein Komma zu setzen.

11 von oben statt „haben“ lese man

heben.
25. 5 von statt unten „Vermehrungen“

lese man Verwahrungen.
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für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 18. Samstag, den 6. Mai 1837.

Geiträge zur Lehre von dem forum privilegia-

tum der Geistlirhen.

Von Hrn. Regierungs-Assessor Dr. Lauk.

Die Verfassungs-Urkunde bestimmt Tit. I.

§. 5: „Die Geistlichen genießen denselben be-

freiten Gerichtsstand in burgerlichen und straf-

rechtlichen Fällen“ (wie die Adelichen und die

mit diesen in gleicher Kategorie stehenden höheren
Beamten), ohne sich darüber auszusprechen, wer

als Geistlicher zu betrachten sey.

Die Anmerkungen zum Cod. jud. Cap. I.

§. 11. lit. h. enthalten in der fraglichen Bezie-

hung: „Wer nun von diesem foro privilegiato

participiren will, muß geistlich seyn. Vor die-

sem hielte man auch jene dafür, welche nur pri-

mam tonsuram oder ordines minores hatten, das

Concilium Tridentinum aber erkennt Sess. 23.

Cap. 6. dieses zur Eremption nicht hinlänglich,

es sey dann, daß man zugleich ein Benefizium be-

sitzt, oder aus bischöflichem Befehl Kirchendienst

thut, oder sich in einem Seminario, Schola vel

Uhiversitate befindet, annebens den geistlichen Ha-

bit trägt.“
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Rücksichtlich der katholischen Geistlichen ist

biernach die Frage, wer als solcher quoad pri-

Wlegium fori zu betrachten sey, ausser Zweifel.
Ueber die Kategorie eines protestantischen Geist-

lichen hat sich von Kreittmayr nicht geäußert.

Die späteren bayerischen Verordnungen und Ge-

setze schweigen hierüber gleichfalls.
Erst das Gesetz die Ergänzung des stehenden

Heeres betreffend vom 15. August 1828 bestimmt

in §S. 14.:

„Als dem geistlichen Stande angehörig wer-

den betrachtet bei den Katholiken diejenigen,

welche die höheren Weihen wirklich erhalten,
oder in Klöstern mit der Bewillgung der zu-

ständigen Landesbehörden lebenslängliche Ge-
lübde abgelegt haben, bei den Protestanten

diejenigen, welche förmlich ordinirt worden
sind 77

und gibt damit eine nähere Erklärung für Tit.

IX. §S. 1. der Verfassungs-Urkunde, wornach der

geistliche Stand von der Pflicht, die Waffen zu

tragen, ausgenommen ist. Allein aus dieser Be-

stimmung, welche nur die Conseriptions= resp.

Kriegsdienstpflichtigkeit zum Gegenstande hat, wird

sich für die Lehre von dem forum privilegiatum

der Geistlichen um so weniger ein Schluß ziehen

lassen, als sich über letzteres auszusprechen, hier
nicht die Aufgabe der Gesetzgebung war, und als

bei der Normirung desselben zum Theil ganz an-

dere Rücksichten entscheiden, als bei der Festsetzung

der Immunität vom Waffendienst.

Da nun die bayerische Gesetzgebung über den Be-

griff eines protestantischen Geistlichen rücksichtlich des
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befreiten Gerichtsstandes eine Bestimmung nicht
enthält, so ist man hiefür an die Grundsätze des

gemeinen protestanrischen Kirchenrechts gewiesen.
Nach diesen erscheint als die Wirkung der Ordi-

nation nur die Anerkennung des Berufes und der

erworbenen Fähigkeiten zur Verwaltung eines

geistlichen Amtes 1), während der Eintritt

in den Stand der Geistlichen und der Ge-

nuß der damit verbundenen Rechte, insbesonde-

re des befreiten Gerichtsstandes, nur insoferne

Folge der Ordination ist, als viese in Verbin-

dung mit dem geistlichen Amte steht.

Hieraus ergiebt sich, daß, wenn auch in der

protestantischen Kirche ausnahmsweise und gegen

die strengen Grundsätze dieser Kirche die Ordina-

tion ohne Uebertragung eines Kirchenamtes solchen

Candidaten ertheilt wird, die man zur Uaterstützung

anderer Geistlichen, oder als temporäre Vikarien

verwenden will, dergleichen ordinirte Candidaten

des befreiten Gerichtsstandes sich so wenig zu er-

freuen haben, als ordinirte Studienlehrer oder

Geistliche, die ihr Amt niederlegten oder desselben

durch Urtheil verlustig erklärt wurden 2); denn

nicht die Ordination verleiht dem protestantischen

Geistlichen diese Eigenschaft, sondern die Beklei-

dung des Kuchenamts.

2) Cich horn Grundsätze des Kirchenrechts der katholischen
u. evangelischen ReligionspartheiI.Bd. S. 700—709.

WielHaudbuch des Kirchenrechts Th. III. Abth. 1.

3) Eichhoru a. a. O. Wiese S. 182.
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Nachschrift der Redaction. Nach dem

altern protestantischen Kirchenrechte ertheilte die

Ordination an und für sich weder besondere Rechte

noch einen eigenen Stand, sondern beides soll
von dem Amte ausgehen, wozu man ordinirt

wird.

Nach diesem Grundsatze konnte die Eigen-
schaft eines Geistlichen erst durch die wirkliche An-

stellung im geistlichen Amte erlangt werden. Spä-

ter aber bildete sich auch nach protestantischem Kir-

chenrechte ein Begriff der Ordination aus, welcher

sich dem des katholischen Kirchenrechts annähert.

Sie ist nämlich diejenige Handlung, wodurch die

Fähigkeit zur Ausübung aller geistlichen Amtsver-

richtungen anerkannt und die Befugniß dazu er-

theilt wird. Ordinatio est solennis quaedam de-

claratio, duod legitimo vocato potestas et functio

sacra collata sit 2).

Dieselbe wird keineswegs blos in Beziehung
auf ein bestimmtes Amt ertheilt, sondern kann

ohne Beziehung auf ein solches von allen gepruf-

ten Theologen erlangt werden, welche, nach Er-

füllung der in den Verordnungen und Gesetzen

bezeichneten Bedingungen, darum nachsuchen. Die

Ordination wird, wenn sie einmal ertheilt ist, bei

der später erfolgten wirklichen Anstellung nicht wie-

derholt, eben so wenig bei künftigem Wechsel des
Amtes, indem die Einweisung in das Amt von der

Ordination wesentlich verschieden ist. Demnach

läßt sich auch in der protestantischen Kirche ein

besonderer Stand der Ordbinirten annehmen und

2) Bgl. G. L. Boehmer prino. jur, canon. §. 99.
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der Ausdruck Geistlicher kann zur Bezeichnung

dieses Standes in der Art gebraucht werden, daß

dabei die wirkliche Bekleidung eines geistlichen

Amtes nicht vorausgesetzt ist.
Es entsteht nun die weitere Frage: ist in der

mehrerwähnten Stelle unseres Grundgesetzes hin-
sühtlich der Protestanten von Geistlichen im enge-

ren Sinne d. h. nur in Beziehung auf die An-

stellung im geistlichen Amte die Rede, oder ist der

gebrauchte Ausdruck im weitern Sinne aufzufas-

sen, nach welchem er alle Ordinirten umfaßt?

Nach der allgemeinen Auslegungs-Regel,

nach welcher Abweichungen vom gemeinen Rechte,

besondere Vorzugsrechte, Privilegien, bei obwal-

tendem Zweifel in beschränkterem Umfange zu deu-

ten und anzuerkennen sind, scheint man sich für

erstere Ansicht entscheiden zu müssen.

Hiemit stimmt auch die gemeinrechtliche Dok-
trin uberein, nach welcher der persönlich befreite

Gerichtsstand als ein Vorzug des wirklichen Kir-

chenamts angesehen wird; vorzügliches Gewicht
aber zu Gunsten dieser Ansicht ist dem Sprach-

gebrauch des Gesetzgebers beizumessen, wie derselbe
in vielen Stellen früherer Verordnungen beurkun-

det vorliegt.

Vergleicht man z. B. die Instruktion zur

Verordnung vom 14. Febr. 1800, die Prüfung

der protestantischen Pfarramts-Candidaten und

deren Beförderung betreffend, (Rggsbl. v. J. 1800

S. 225. ff.) die Consist. Ordnung v. 8. Septbr.

1800 Tit. 1. S. 7. ff. (Rggsbl. S. 1405.) die

Beförderungs-Ordnung der protestantischen Geist-
lichen v. 8. Nov. 1313 (Rggsbl. S. 1433.) die
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denselben Gegenstand betreffende allerhöchste Ent-
schließung v. 12. Aug. 1820 (Rggsl. S. 633.)

— so wird der in vielen Stellen vorkommende

Ausdruck: „Geistliche“ überall nur in Bezie-

hung der wirklich in Amte Stehenden gebraucht,

wohingegen die Ordinirten, welche kein geistliches
Amt bekleiden, mit den Ausdrücken, Candidat, Vi-

kar, Pfarramts-Candidat bezeichnet sind.
Aus dem Zusammenhalte so vieler Stellen

scheint sich mit Gewißheit die Ansicht festzustellen,

daß es dem Sprachgebrauche des Gesetzgebers wi-

derstreiten würde, wollte man unter den Geistli-

chen, welchen die Verfassungs-Urkunde den befrei-

ten Gerichtsstand zuerkennt, auch die Ordinirten

verstehen, welche noch nicht im geistlichen Amte

angestellt wurden.

Indessen stehen diesem Resultate einige Be-
denken entgegen, welche die Annahme eines festen

Sprachgebrauchs des Gesetzgebers in dem bezeich-

neten Sinne zweifelhaft machen:

1) In dem F§. 11. des zweiten Anhangs zur

Verf. Urk. heißt es:

„den Consistorien steht die Aufsicht über Lehr-

vorträge, Amtsführung und Betragen der

Geistlichen zu.“
In dieser Stelle ist der fragliche Ausdruck

offenbar in dem weitern Sinne gebraucht, indem

nicht bezweifelt werden kann, daß auch die Lehr-

vorträge, die Amtsführung und das Betragen der

funktionirenden Pfarramts-Candidaten, der Vikare,

der Pfarrverweser der Aufsicht der Consistorien

unterliegen.
2) Die bereits angeführte Verordnung vom
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3. Nov. 1313 ist rubrizirt: „die Beförderungs=

Ordnung protestantischer Geistlichen betreffend.“
Der Inhalt derselben hat es aber nicht blos mit

der Beförderung angestellter Geistlichen zu thun,
sondern betrifft auch die Anstellung der Pfarramts-

Candidaten. In dem angeführten Nubrum ist

daher der Ausdruck „protestantischer Geistlicher“

in dem weitern Sinne gebraucht.

5) In den oben erwähnten Verordnungen

kömmt der Auödruck Geistlicher öfterS mit dem

Prädikate: „im Amte stehend, bereits im Amte

stehend“ vor. Oieser Beisatz scheint darauf hin-

zudeuten, daß es auch protestantische Geistliche

gebe, welche nicht im Amte stehen, indem er ausf-

serdem etwas sich von selbst Verstehendes ent-

hielte, daher überflüßig wäre.

Nach einer bekannten Auslegungs-Regel soll
aber der auslegende Richter kein Wort des Ge-

setzes als überflüßig ansehen, und im Zweifel die-

jenige Auslegung vorziehen, nach welcher jedes
Wort in besonderer Bedeutung erscheint.

Diese Erwägungen sprechen für diejenige An-
sicht, nach welcher der befreite Gerichtsstand auch

den Ordinirten zusteht, die kein geistliches Amt,

sondern ein Vikariat oder etwa ein Schulamt be-

kleiden, oder auch noch gar nichl in Funktion sind.

Diese Ansicht war es auch, nach welcher das

kgl. Appellationsgericht für den Rzatkreis durch
Erk. v. 10. Sept. 1856 (II. 36533.) einem Lehrer
an einer lateinischen Schule, welcher früher als

Pfarramts-Candidat ordinirt war, den befreiten

Gerichtsstand zuerkannte.
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Ueber Verlängerung der Beweisfrist.

Wenn die GO. IX. S11. vorschreibt, daß

ohne besonders erhebliche und genugsam beschei-
nigte oder gestalten Dingen nach gar mit dem Ca-

lumnieneide bestätigte Ursache die Beweistermine

nicht leicht prolongirt werden sollen, ist diese

Bestimmung nur als Regel aufgestellt, und durch

die Worte „nicht leicht“ angedeutet, daß sie auch
Ausnahmen zulasse, denn außerdem wären diese
Worte überflußig und bedeutungslos. Wenn nun

aber ausnahmsweise, auch in Ermangelung der

für die Regel aufgestellten Bedingungen, die Pro-

longation des Beweistermins stattfinden darf, so

ist es gewiß der Billigkeit entsprechend, eine Aus-

nahme hauptsächlich da eintreten zu lassen, wo

Umstände obwalten oder zusammentreffen, unter

welchen, wenn auch nicht mit Gewißheit, aber

doch mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen

werden kann, daß es bei dem Fristverlängerungs-

gesuche nicht auf Verzögerung des Prozesses abge-
sehen sey. Nur der muthwilligen Prozeßverzöge-

rung soll durch Beschränkung der Fristgesuche vor-

gebeugt werden; wo die Absicht, den Prozeß in

die Länge zu ziehen, nicht hervorleuchtet, darf der

Richter die Billigkeit nicht aus den Augen ver-

lieren, und den Partheien mit übertriebener Strenge

ihre Rechtsvertheidigung abschneiden, was dem

Geiste des Gesetzes und der ausdrücklichen Be-

stimmung der GO. IX. § 13. a. E. geradezu ent-

gegen wäre.)

1) Aus einem AGE. vom 6. Oct. 1821. K. 43732.



Blätter

für

Uechtsanwendung
zundchst in Bayern.

Nr. 19. Samstag, den 13. Mai 1837.

Zur Lehre von der Künzfälschung.

Die Dienstmagd N. verfiel auf den Gedanken,

PMennigen durch Verwischen des Gepräges an einem

rauhen Gegenstande Glanz, und damit den Anschein

der Versilberung zu geben; — es gelang ihr damit

zu einer Zeit, wo es noch nicht helle genug war, um

die Gegenstände genau zu unterscheiden, Verkäufer

auf dem Viktualienmarkte, welche die Pfennige für

Groschen oder Kreuzer ansahen, um eine 5 fl.

nicht erreichende Summe zu betrügen. —

Dafür, daß diese Handlung weder Verbrechen

noch Vegehen sey, sprechen folgende Grunde: Der

Art. 2a4. I. welcher von dem Verbrechen der Münz-

fälschung zweiter Klasse handelt, verordnet, daß
dieses Verbrechen nach dem Gesetze wider den aus-

gezeichneten Betrug ersten Grades CArt. 263.) be-

straft werden solle, und dieser in Bezug genommene

Artikel verfügt, daß der ausgezeichnete Betrug ersten

Grades nach dem Gesetze wider den ausgezeichneten

Diebstahl der ersten und zweiten Klasse Art. 220.

zu bestrafen sey.
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Dieser letzte Artikel ist aber durch die Dieb-

stahls-Novelle vom 25. März 1816 als aufgehoben

erklärt, und hinsichtlich seiner Strafanordnung sind

andere, von dem Strafgesetzbuche abweichende Be-

stimmungen getroffen worden.
So wie aber der Art. 220. keine Anwendung

mehr findet, so kann es nur noch auf die Summe

ankommen, und da diese in dem konkreten Falle keine

5 fl. beträgt, so sinkt der Reat zu einer Polizei-

Uebertretung herab.
Dagegen läßt sich aber Folgendes sagen:

1) Könnte auch (gegen die allerhöchsten Reseripte

vom A. und 12. May 13106 (lith. Slg. Nr.

151. und 135.) das Gesetz wider den Dieb-

stahl vom 25. März 1310 auf den Betrug

angewendet werden, so würde dieses doch nur

vom Betrug als Privat-Verbrechen oder Ver-

gehen gelten.
Bei öffentlichen Verbrechen und Vergeben, de-

ren Strafbarkeit auf anderen Momenten beruht,

muß diese Anwendung jedenfalls ausgeschlossen
bleiben. (Anmerk. Bd. III. S. 116. und 206. Re-

seript v. 13. August 1817. l. S. Nr. 175.)

2) Deßhalb befindet sich der Art. 344. des ersten

Theiles des Str. Ges. Buches unter denjenigen

Artikeln nicht, welche in dem Strafgesetze wider

den Diebstahl v. J. 1816 am Schlusse als auf-

gehoben erklärt sind, und es muß daher die

im Art. 263. resp. 220. festgesetzte Strafe be-

züglich auf das im Art. 3ad. bezeichnete Ver-

brechen gleichsam in viesem letzten Artikel aus-

drücklich wieverholt, folglich als noch fortbe-
stehend eben so erklärt werden, wie dieses in
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Ansehung des Art. 362. aus ganz gleichem

Grunde durch das Reseript vom 11. Februar

1617 lith. Slg. Nr. 160. ausdrücklich ausge-

sprochen ist.

5) Wälre die obige Ansicht richtig, so würde sich

die Anomalie ergeben, daß das Fälschen der

Müunze nach Art. 544. in die Kathegorie

einer bloßen olizei-AUebertretung gestellt
würde, während das seiner Objektivität nach

offenbar minder strafbare Einwechseln und

Wiederausgeben der gefälschten Münze nach
Art. 428. die Vergehensstrafe von sechsmonat-

lichem bis einjährigem Gefängnisse zur Folge

hat.
J. N. H.

Ueber Bererhnung der Beweisfrist und anderer

Hräjudirial-Fristen).

Die Beweis-Antretung traf zwar am 30. Tage,
aber erst Nachts 11 Uhr bei Gericht ein. Der Pro=

bat behauptete, daß die Beweisfrist für versäumt

anzusehen sey, von dem Satze ausgehend:

daß die Mitternachtstunde keine Gerichtsstunde

sey, und daß der Termin am letzten Tage

Abenos, oder um die Zeit, wo das Abend-

geläute üblich sey, sich endige.
Diese Ansicht ist aber unrichtig, denn

) die eilste Stunde Nachts ist zwar keine Ge-

.) Aus einem Erkenntnisse des AG. f. d. czatkr. v. 23. Mah
1826, bestätigt aus denselben Gründen durch OAGE. v.

7. Aug. 1827. AGAct. R. 4113;.
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richtsstunde, allein daraus folgt nicht, daß

der Probam mit dem Beweise zu präkludiren

sey, da die Einreichung der Schriftsätze über-

haupt und insbesondere die der Beweis-Antre-

tung auf die Gerichtsstunde gesetzlich nicht be-

schränkt ist.

2) Der juristische Tag umfaßt nicht die Zeit
pom Aufgange der Sonne bis zu ihrem Nie-

dergang, sondern eine Zeit von 24 Stunden

— Tag und Nacht. Nach der bürgerlichen

Berechnungsart wird diese Zeit, d. h. der Tag,

von Mitternacht zu Mitternacht gerechnet, und

daß diese Berechnungsart bei den Gerichten in

Bayern angenommen sey, bestätigt die Praxis.
3) Nur dadurch, daß der juristische Tag auf die

angegebene Art berechnet, und als das Ende

desselben die Mitternachtstunde angenommen

wird, wird die richterliche Willkühr, die über-

haupt nicht, am wenigsten aber da eintreten

soll, wo es um die Einhaltung préjudicieller

Termine zu thun ist, ausgeschlossen; denn es ist

von selbst klar, daß es bei der Bestimmung,

wenn der Abend anfange, und wenn er auf-

höre, an einem festen Anhaltspunkte, an einer

sichern Grenze fehlt.

Zu §. 9. des Droreßgesetzes vom 22. Juli 18191).

Die Beschränkung, welche das Proceßgesetz v.

22. Juli 1810 §. 9. den fiskalischen Processen an-

1) Aus einem Erkenntnißf des kgl. App. Ger. f. d. Oberdo-
naufreis vom 8. April 1836.
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gelegt hat, kann auf Provokationen von Privaten
gegen den königl. Fiskus nicht angewendet werden.

Diese gesetzliche Bestimmung verordnet, daß
derjenige, welcher sich durch den kgl. Fiskus an seinen

Rechten gekränkt glaubt, verbunden sey, vor der ge-

richtlichen Verfolgung seines Rechtes wegen Abstel=

lung der Beschwerde ssch an die zunächst einschlägige

obere Administrativ-Behörde zu wenden. In dem

hier unterstellten Falle liegt aber keine Kränkung
des Provokanten vor, und eben so wenig will der-

selbe ein Recht gegen den k. Fiskus verfolgen; sondern

die Provokation kann nur den Zweck haben, den k.

Fiskus zu zwingen, die Rechte, welche derselbe gegen

den Provokanten zu haben vermeint, gerichtlich zu

verfolgen.
Zur Zeit handelt es sich demnach keineswegs

um die Abwendung einer materiellen Rechtskrän=

kung, noch um die Verfolgung eines Rechtsanspru-

ches 2).

2) Als Beitrag zu den jährlichen fünfzehn Kontro-
versen des k. Oberappellationsgerichts wird angeführt,

daß nach mehreren bei dem hiesigen Appellationsgerichte
rorliegenden oberstrichterlichen Erkenntnissen die eben er-
örterte Frage verschiedenartig beurtheilt wurde. Es las-
sen sich für die bejahende Meinung eben so viele Prä-
judizien allegiren, wie für die verneinende. Bejahend
lauten die OAGErkenntnisse vom 16. Nov. 1818. —

23. März 1820 und 21. ejusd. (AGActen II. .
F. 89513.S. 88233.) vernelnend lauten die deio.
Erkenntnisse v. 19. Juni 1820 — 10. März 1820 und

11. März 1828. (AG#cten N. 89633. H. 9043. F.

65233.)
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Miscellen.

Von "#

Bekanntlich findet in Frankreich das Rechts-

mittel der Kassation nicht blos wegen prozeßualischer

Richtigkeiten, sondern auch wegen materieller Ur-

theilsfehler statt; wenn nämlich darüber Beschwer-

de geführt wird, daß contra jus in thesi gespro-

chen, daß ein Gesetz unrichtig ausgelegt, oder daß

überhaupt ein falscher Rechtssatz zur Entscheidung

des Falles in Anwendung gebracht worden. Die

Folge der Kassation ist, daß die Sache zur noch-

maligen Entscheidung an einen andern Gerichtshof

geht, welcher aber an die Ansicht des Kassations-

hofes nicht gebunden ist. Wie nun, wenn bei

Fällung des zweiten Urtheils derselbe Rechtssatz
zu Grunde gelegt wird, wegen dessen Aufstellung

das erste Urtheil kassirt worden? — Fur diesen

Fall hatte ein Gesetz vom 30. April 1828 be-

stimmt: es solle auf das wiederholte Kassations-

gesuch der Beschluß von dem Plenum des Kassa-

tionshofes gefaßt, bei erfolgender nochmaliger
Kassation die Sache an einen dritten Gerichtshof

gebracht werden, und gegen dessen Entscheidung ein

weiteres Kassationsgesuch nicht zuläßig seyn. — Die

Bestimmungen dieses Gesetzes waren offenbar nicht

geeignet, den beabsichtigten Zweck, Gleichförmig-
keit in Anwendung der Gesetze, zu fördern.—Man

fühlte das Bedürfniß einer weitern Nachhülfe;

dieß wurde durch ein neues am 1. April l. Irs.

verkündetes Gesetz versucht, zufolge dessen das
dritte Gericht, an welches die Sache in Folge der

zweiten — von dem Plenum des Kassationshofes
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ausgesprochenen) Kassation verwiesen wird, bei
Fassung des Urtheils an die im Kassations-

Erkenntnisse adoptirten Rechtssätze ge-
bunden ist.

Die verbindliche Kraft, welche dem Ausspruche

des Plenums beigelegt ist, beschränkt sich auf die

Entscheidung des besonderen Falles, in Bezug auf
welchen er erlassen wurde. Im Uebrigen hat er

nur die Auctorität oberstrichterlicher Präjudizien,

welche auf dem Ansehen des obersten Gerichtsho-

fes, und auf der gegründeten Voraussetzung be-

ruht, daß einem solchen Ausspruch die gediegenste

Gesetzkenntniß, die reifste Erwägung, die gewissen-
hafteste Prüfung zu Grunde liege. —

Wir überlassen unsern Lesern die Ziehung

der Parallele mit dem Gesetzentwurfe, die Gleich-

förmigkeit oberstrichterlicher Entscheidungen betr.,
und mit den darüber von der Kammer der Abge-

ordneten gefaßten Beschlüssen.

Zur Lehre vom Geständniß.

GO. XI. Faktische Angaben des Anwalts, wel-

 14 che lediglich inden Motiven einer ab-

gegebenen Erklärung vorkommen, ohne in der Auf-

gabe dieser Erklärung zu liegen, präjudiciren dem

Vollmachtgeber nicht; am wenigsten dann, wenn

das Faktum kein Gegenstand unmittelbarer Sin-

nenwahrnehmung ist, sondern nur durch Abstrak-

tion aus andern Thatsachen erkennbar ist.— So

kann, wenn der Anwalt gelegenheitlich an-

'1x) Hlerbei wird vorausgesetzt, daß sie aus denselben Grün-
den erfolge, wie die erste.
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führt, der Principal sey geistesschwach, solches
nicht benützt werden, um dadurch die Unfähigkeit

desselben zur Eidesleistung nachzuweisen).

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete

des Civil-Processes.

VIII.

Zur Lehre von der Herufung.

Vov. v.22. Gegen ein Dekret, durch welches we-
Juli 1819.
50. 16. 19. gen angebrachter Haupt-Intervention

die Sistirung eines anhängigen Processes verfügt

wird, findet selbstständige Berufung unbedenklich
statt. Der Fall ist nicht wesentlich verschieden

von dem, wenn auf eine eingereichte Klage dekre-

tirt worden, daß solche zur Zeit nicht statt-

finde 2).

IX.

Zur Lehre vom Beweise durch Geständniß.

Die Unterlassung einer Protestation gegen

die in der Gutsbeschreibung aufgeführten Lasten

kann als Geständniß nicht betrachtet werden,

auf keinem Fall allein dazu dienen, über das

rechtliche Daseyn dieser Lasten vollen Beweis zu

führen 2).

2) AGE. vom 7. März 1837. (K. 5503.)
25) AGE. vom 15. Dez. 1835. (H. 6934.5
3) AGE. vom 1. April 1835., (K. 79644.)



Beilage
zu

Nr. 19. der Blatter

für

Rechtsanwendung.
Erklärung.

Ein Gesetzesentwurf, welcher dermalen der
Ständeversammlung zur verfassungsmäßigen Be-
schlußfassung vorliegt und welcher eine Verbesserung
der Gerichts-Ordnung beabsichtigt, sucht hauptsächlich
dadurch eine Beschleunigung des Prozeßgangs zu er-
zielen, daß er die Zeitdauer der Fristen, welche für
die Prozeßhandlungen der Partheien oder für die
Vorbereitung hierzu bestimmt werden, auf ein Mini-
mum reducirt, dagegen die rechtszerstörende Eigen-
schaft der Fristen und Termine ausgedehnt und ver-
schärft wissen will, daß er Fristerstreckungen und Ter-
minsverlegungen, auch wo sie nicht geradezu verboten
sind, von der vorgängigen Bescheinigung der Unmög-
lichkeit, den Termin einzuhalten, abhängig macht
und den Gerichten erster Instanz bei Verfugung auf
diesfallsige Anträge der Partheien insofern ihre Unbe-
fangenheit zu entziehen trachtet, als er dieselben für
den Fall, wenn die Gewährung, nicht aber auch für
den Fall, wenn die Abweisung eines Dilationsgesuchs
hinterher von dem vorgesetzten Gerichtshof für unge-

* erachtet wird, mit bedeutender Geldstrafe be-droht.

Ohne hier in eine Beleuchtung dieses Systems
und der Folgen eingehen zu wollen, welche dasselbe,
besonders auf dem platten Lande, hervorbringen
müßte, halten wir uns für verpflichtet, hiermit
öffentlich gegen ein Argument zu protestiren, womit
der fragliche Entwurf etwa vertheidigt werden mochte,
nämlich gegen die Voraussetzung,



daß, da Letzterer es den Partheien uberlaßt,
über die gegenseitige Gestattung verlängerter
Termine übereinzukommen und da derselbe (laut
der Motive geflissentlich) zu dieser Ueber-
einkunft keine Spezial-Vollmacht erheischt, die
Advokaten von selbst diesen Ausweg benützen
würden, um eine den jedesmaligen Umständen

angemessene Verlängerung der gesetzlichen Fristen

herbeizufihren und dadurch sich gegenseitig eine
unverkümmerte Vertheidigung ihrer Clienten
möglich zu machen.
Dieses vom Gesetzesentwurf dargebotene Aus-

kunftsmittel wäre nach unserer Ueberzeugung nutzlos,
da dasselbe nicht selten dem Interesse einer, durch
örtliche Verhältnisse und sonstige Nebenumstände vor
ihrem Gegner begünstigten Parthei widerstreiten und,
häusig angewandt, nur dazu dienen würde, die Ge-
brechen des aufgestellten Systems zu mastiren, die
einzelnen Anwälte, ihren Clienten, besonders den
unglucklich prozessirenden Clienten gegenuber, dem
Verdacht der Prävarication auszusetzen und in den
Augen des Volks, selbst des gebildeteren Theils des-
selben, den Advokatenstand für alle Langsamkeiten
verantwortlich zu machen, welche von der schriftlichen
Procedur unzertrennlich sind, und welche auch nach
erfolgter Annahme des Entwurfs sich noch vielfaltig
bemerkbar machen würden.

Wir sind daher entschlossen:
in keinem Fall, folglich in Zukunft so wenig,
wie bisher, zu Conventionen über Erstreckung
von Prozeßterminen die Hand zu bieten, sofern
nicht von unseren Elienten selbst die Initiative

hierzu gegeben wird,
und glauben, daß die weit überwiegende Mehrzahl
unserer in den sieben östlichen Kreisen des Königreichs
angestellten Amtsgenossen eine gleiche Verfahrungs-
weise beobachten werde.

Ansbach am 8. Mai 1837.

Ereiner. Fasching. Uusser Furkel. Künfs-
berg. Schamberger. Model.

Advokaten zu Ansbach.



Blätter

für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 20. Samstag, den 20. Mai 1837.

Ueber die Anwendung der jüdischen Ritualgesetze

im Ansbach- und BSayrenthischen ?).

Nach dem k. preußischen Edikte, datirt Berlin

den 11. April 1805, den Gerichtsstand der Ju-

den in den fränkischen Fürstenthümern Ansbach und

und Bayreuth betreffend, ) ist verordnet §. 13:

daß Rechtsstreite der Juden unter sich, be-

sonders über jüdische Eheberedungen, Testa-

mente und Sukzessionsfälle, sämmt-

lich noch vor der Hand, dem mosaischen

Rechte gemäß, entschieden werden sollen.

1) Aus einem OAGE. vom 4. Mai 1833 Z. 829 48. (Reg.

Zeichen des OAG. Z. 735 32). — Ueber die Anwendung

der Ritualgesetze in Ehe= und Nachlaßsachen der Juden —

nach der Praxis der cichsgesetze — vgl. Cramer Weg-
lar'sche Nebenstunden 96. Th. S. 75 §. 9; — in Anse-

bung der ältern bayer. Provinzen s. Kreittmayr in
den Anmerk. zum Cod. civ. Bd. V. Kap. 20 S. 3 lit.f.

binsichtlich des Fürstenthums Würzburg rgl. die Würzb.
Landesverordnungen Bd. I. S. 416, 474, Th.II.S.536;
— für Bamberg (. Verordn. v. 1738 und Landrecht

Th. 2. Verordn. 5 Tit. 3. S. 5. —

Rep. 1. J. 9. Tom. II. fol. 11. Stengels Beiträge
Bd. XVII. S. 285.
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Hieran hat das kgl. bayer. Edikt vom 10.

Juni 1815 „die Verhältnisse der jüdischen Glau-

bensgenossen im Königreiche Bayern betreffend“
durch seine im §. 50 enthaltene Bestimmung nichts

geändert, denn das benannte Edikt hebt am ange-

gebenen Orte nur die Ausübung aller Ge-

richtsbarkeit durch die Rabbiner auf, über-

weiset selbe an die k. Behörden, und unterstellet

die Juden den Gesetzen des Reichs, in so weit

nicht rücksichtlich derselben Ausnahmen

gemacht sind.
Eben so wenig benimmt das, an das königl.

Appellationsgericht für den Oberdonaukreis am

1 1. Juni 1316 erlassene allerhöchste Reseript2)dem

konigl. preuß. Edikte vom 11. April 1805 seine

Wirksamkeit, wenn es verordnek:

„daß die Juden allenthalben nach den näm-

lichen Gesetzen und Rechten zu beurtheilen

sind, wie die übrigen königl. Unterthanen,

mit welchen sie zusammen wohnen; es jedoch

in vorkommenden Fällen allerdings zuläßig
sey, wo es die Gerichte nothwendig finden,

einen jüdischen Sachverständigen beizuziehen.“
Dieses allerhöchste Reseript hat keinen Bezug

auf die materiellen Civilgesetze der Juden, denn

es hat schon nach seinem rubro nur das Ver-

fahren bei Verlassenschaften in's Auge

gefaßt.
Daß endlich die allerhöchste Stelle durch das

3) Dasselbe wurde durch Ministerial-Entschließung von dem-
selben Tage auch an das AG. des Rezatkreises ausgeser-

tigt, und von diesem an die Untergerichte ausgeschrieben.

S. Nr. 35 und 36 der Akten Rep. V. J. Ne. 4.
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bemerkte Edikt vom 10. Juni 1813 8. 50 und

das Reseript vom 11. Juni 1810, die den Juden

durch das preuß. Edikt vom 11. April 1303 be-

stätigten Rechte, sich in ihren Ehe-Testaments-

und Sakzessionsstreitigkeiten nach mosaischen Rech-

ten richten zu lassen, als benommen nicht ansah,

geht zur Ueberzeugung daraus hervor, daß die

königl. Staatsregierung durch das Staatsmini-

sterium der Justiz am 18. November 1321 erst

noch an das königl. Appellationsgericht für den

Rezarkreis den Auftrag erließ:
„die verschiedenen, in dessen Gerichtsbezirk

bestehenden Ausnahmsgesetze, Verord=
mungen und Gewohnheiten hinsichtlich

der Civilrechts-Verhältnisse der Ju-

den unter sich, als auch in Bezug auf

deren bürgerlichen Verkehr den andern Glau-

bensgenossen gegenüber zu recherchiren, und
darüber, ob, und in wie ferne die Bei-

behaltung dieser Spezialrechte für be-

messen zu halten sey, bald möglichst Gut-

achten zu erstatten.“
In dem hierauf erstatteten Berichte vom 18.

Januar 1322 wurde auch angezeigt, daß die an-

gestellten Recherchen Nichts an die Hand gegeben

hätten, was dei in einem früheren Berichte vom

16. Dezember 1314) vorgebrachten Anführen,

widerspräche, daß in dem Rezatkreise den Juden

im Allgemeinen die Freiheit zustand, in Ehe= und

Nachlaß-Sachen nach eigenen Gesetzen zu leben
und daraus folge, daß dieselben in diesen Sachen

). Bgl. Nr. 22. der Akten Rep. 1. J. Rr. 4.
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nicht nach den in der Provinz, wo sie leben,

geltenden, sondern nach den mosaischen Ge-

setzen zu behandeln seyen. — Das königl. Ap-

pellationsgericht hat auch entwickelt, daß es durch

Das Rescript vom 11. Juni 1810 die früher be-

standenen Rechtsverhältnisse der Juden unter sich,

nicht abgeändert worden zu seyn, erkannt habe,

und von dem Stadtgerichte in Fürth dieselbe An-

sicht des Fortbestandes der in Rede stehenden Au-

tonomie angenommen worden sey.

Da nun seitdem ein, im konstitutionellen Wege,

erlassenes Gesetz nicht erschien, welches den Ju-

den bei Ehe-Testaments= und Nachlaßstreitigkeiten

unter sich, das ihnen durch das Edikt vom 11.

April 1605 eingeräumte Recht, nach mosaischen

Gesetzen gerichtet zu werden, benommen hätte, so

müßen nuch jetzt noch Streitsachen solcher Art unter
Juden hiernach beurtheilt und entschieden werden.

Ueber die Judikatur bei Streitigkeiten über
G r#en --s-s-·

Illlfl llll
v ,

Von Herrn Regierungsassessor Dr. Lauck.

Das Gesetz, die Grundbestimmungen für das

Gewerbswesen betreffend, vom 11. Sept. 1825

bestimmt in Art. 10 Ziff. 2.

„Ueber die Befugniß zum Gewerbe in Folge

„einer Concession oder eines Privile=

„giums, über den Umfang und die Erlöschung

„derselben, so wie über jede andere unter Ge-

„werbs= und Privilegien-Inhabern entstehende,

„nach administrativen und gewerspoli-

„zeilichen Bestimmungen zu entscheidende Ir—
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5 rung beschließen und verfügen in dem ihnen vor-

„gezeichneten Wirkungskreise die Polizeibehörden.“

Wohingegen zufolge Ziff. 3 ibid.

„, Streitigkeiten zwischen zweien und mehreren

5, Betheiligten über Erwerbung, Veräußerung,

„Verpachtung, Erlöschung oder Verödung
„ von realen oder radicirten Gewerben,

„so wie über den aus einem Drivatrechts-

„„titel hergeleiteten Besitz eines Gewerbs-Privi-
„legiums und Streitigkeiten überhaupt, bei wel-

„chen der Klagegrund auf einem privatrechtlichen

„Titel beruht, sich zur Entscheidung des ordent-

„lichen Civilrichters eignen.“

Wenn nun Jemand, der von den Vorstehern eines

Gewerbsvereines bei der einschlägigen Dolizeibe-

hörde wegen Gewerbsbeeinträchtigung denuneirt
wird, sich in seiner Verantwortung darauf beruft,

daß ihm ein reales Gewerbsrecht zustehe, die Vor-
steher des Gewerbsvereins in ihrer weiteren Er-

klärung dieses bestreiten und eventuell die eingetre-

tene Erlöschung und Verödung behaupten, so steht

der Polizeibehörde die Cognition hierüber nicht zu.

Denn es handelt sich dann nicht von der Befugniß

zum Gewerbe in Folge einer Concession oder

eines Privilegiums, so wie auch keine nach

administrativen oder polizeilichen Bestim-

mungen zu entscheidende Irrung unter Gewerbs-

oder Privilegien-Inhabern vorliegt.

Die Frage ist vielmehrr ob ein Gewerbsrecht

mit realer Eigenschaft bestanden habe und noch be-

stehe?
Die Entscheidung dieser Frage ist die Sache des
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Richters 1). An deren rechtskräftige Feststellung,
als Enrscheidung einer Vorfrage, ist die Polizeibe=
hörde in ihrem Beschlusse darüber, ob eine Gewerbs-

beeinträchtigung gegeben. sey, gebunden; sie ist aber
keineswegs befugt, aus dem Grunde, weil eine zum

polizerlichen Ressort gehörige Gewerbsbeeinträchti-
gung Gegenstand der Verhandlung sey, auch die
eivilrechtliche Entscheidung jener Vorfrage an sich
zu ziehen.

Ueber Statistik der bürgerlichen Rechtspflege in

ihrem Verhältnisse zur fortschreitenden Gesetz-
gebung.

* v**"

I.

In einer der Rechtsanwendung gewidmeten
Zeitschrift dürften auch einige allgemeine Betrach-
tungen über den Werth einer von Periode zu Pe-

riode erneuerten möglichst vollkommenen Statistik

der Rechtspflege in ihrer fruchtbaren Beziehung zu
einer mit Weisheit fortschreitenden Gesetzgebung eine
Stelle verdienen.

Die Zeit ist ohne Zweifel der beste Richter der
Rechtsgesetze und Rechtsinstitute, sie offenbart uns
dieselben in ihrer Wirksamkeit und in ihren Folgen,
nach den Vortbeilen und Nachtheilen, welche sie

bringen, sie befestigt dieselben oder mahnt dringend
deren Modifikation. Eine durchgreifende Neuerung,
eine gänzliche Aufhebung eines Rechtsgesetzes oder
eines Rechtsinstitutes wird selten nothwendig, wohl
aber eine umfassende Nachhilfe, eine Modifikation,
und dieses ist jedesmal der Fall, wenn sich im of-

fentlichen Haushalte bedeutende Veränderungen,

1) Seuffert Kommentar über die Gerichtsordnung I. Bd.
S. 133.
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wie in der Periode, in welcher wir leben, ergeben
haben. Die Zeiten von Lycurg und Moses, wo

die Gesetze einen bleibenden oder steriotypischen Cha-
rakter hatten, deren Dauer aber auch die Kindyeit

der Gesellschaft verbürgten und festhielten, sind
vorüber. Die gesteigerte Industrie, ein weit bli-
ckender Handelsgeist, ein früher unbekannter be-

schleunigter Verkehr unter-denStaaten, die Zu-
name der Bevölkerung, Bildung und geistiger Thä-

tigkeit aller Art, uberraschende, die menschlichen
Kräfte ersetzende Erfindungen der Mechanik, Physik
und Chemie, großartige gesellschaftliche Industrie-
Unternehmungen, haben eine Menge zum Theil
neuer und sich durchkreuzenden Interessen geschaffen,
neue Bedingungen des geselligen Lebens erzeugt.
Kein Staat kann gegen den andern in dem neu

begonnenen Wettkampf zurückbleiben, noch es ver-
meiden, diese neu geschaffenen Bedürfnisse durch
zweckmäßige Modifikationen der Gesetze und. Ein-
richtungen zu befriedigen. Jede wachsame Gesetz-
gebung muß sich vielmehr mit den einmal gegebenen
Verhältuissen und Bedürfnissen in Einklang setzen,
und man könnte allerdings einen gegen klare Be-

dürfnisse noch bestehenden oder begangenen Anachro-
nismus eine Sünde gegen den heiligen Geist nen-

nen. Dieses heißt aber nicht gerade der Neuerung

das Wort sprechen; nein, der Gesetzgeber soll nie-
mals weiter gehen, als das Bedurfniß erfordert,
diesem auch niemals unbedachtsam voreilen. Wer

könnte indessen in Abrede stellen, daß eine gut ge-
ordnete und geführte Rechtspflege mit dem Gedeihen

der materiellen Interessen, welche jetzt an der Tags-

ordnung sind (namentlich deren großen Hebel, dem

Credit), im innigsten Zusammenhange steht, ja eine
der Hauptbedingungen sine qua non enthält? ab-

gesehen davon, daß die Rechtspflege die ersten
Grundsäulen der Staaten zu stützen schon an und

für sich bestimmt ist. Ohne Zweifel hat aber die
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Rechtspflege in unsern Tagen neue Bedürfnisse zu
befriedigen; es ist daher von hoher Wichtigkeit, die-
selben erst kennen zu lernen und zu prufen und für

eines der vorzüglichsten Mittel hierzu erachten wir
die Herstellung und Veröffentlichung einer von Pe-

riode zu Periode erneuerten Statistik der Rechts,
poflege, oder einer offenkundigen Zusammenstellung
der Natur und Ergebnisse der bei den Gerichten

verhandelten Geschäfte.

Miszellen.

Beim Nachschlagen in G. A. Martins Jahr-
büchern der Gesetzgebung der Rechtspflege in
Sachsen Bo. II. traf jüngst mein Auge unter an-

derem auf die Uebersicht der Gesetze aus dem J.

1820 und unter diesen auf eine

„Bekanntmachung der Regierung zu Wei-
mar. vom 16. Febr. 1820, daß dem zu Wei-

mar gebildeten Vereine zur Beaufsich-

tigung und Besserung entlassener
Sträflinge — von S. K. H. dem Groß-

herzoge die Rechte einer moralischen Person
und frommen Anstalt, namentlich ein gesetz-
liches Pfandrecht am Vermögen ihrer Aomi-

nistratoren, die RestitutionsbefugnißgegenPro-
ceß-Versäumnisse ihrer Vertreter, so wie sie
andern piis corporibus zusteht und die Frei-
heit von Gerichtskosten ertheilt ist ?).

Ueber meine Aufforderung gleichen Betreffes in
Nr. 0 dieser Blätter ist mir manches beifällige
Wort zu Ohren gekommen; von einer beifälligen
That habe ich noch nichts vernommen.

Seuffert.

1) Gleiche Privilegien genießen dort nach einer Verord-
nung vom 12. Febr. 1828 die Frauenverelne.



Blätter

für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 21. Samstag, den 27. Mai 1837.

Beitrag zur Lehre von der Obervormundschaft.

Zu den wichtigsten Pflichten der Vormund-

schaftsbehörde, oder der Obervormundschaft, ge-

hört die Obsorge für die Ausmittelung, und Si-

cherstellung des Vermögens der Pflegbefohlenen.
Zu dem Ende ist die Einrichtung getroffen, daß

alle vorkommenden Todesfälle dem betreffenden

Gerichte zur Anzeige gebracht werden, damit, wenn

Pflegbefohlene bei der Erbfolge in den Nachlaß

des Verstorbenen betheiligt sind, sofort die erfor-

derliche Einschreitung der zuständigen Vormund-

schaftsbehörde zu dem obenbemerkten Zwecke ge-

schehen könne.

Sehr häufig wird schon in dem Falle die

ThätigkeitdesVormundschaftsgerichts in dieser
Beziehung aufgerufen, wenn ein Ehegatte stirbt
und nebst dem überlebenden Ehegatten eheliche

Descendenken hinterläßt, unter denen sich Minder=

jährige befinden; denn in den meisten Partikular=

gesetzgebungen ist verordnet, daß in diesem Falle,

sofern nicht etwa durch die Ehepacten vertrags-
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mäßige Bestimmungen für den eintretenden To-

desfall des einen oder andern Ehegatten bei dem

Vorhandenseyn ehelicher Nachkommen getroffen
worden sind, für die minderjährigen Kinder das

Vater= oder Muttergut regulirt und gesichert

werden soll; nur darin waltet Verschiedenheit ob,

daß nach einigen Partikulargesetzgebungen die s. g.
Vorausregulirung alsbald nach dem Tode des

verstorbenen Parens einzutreten hat, während
sie nach andern in so lange ausgesetzt bleibt, bis

der überlebende Ehegatte zu einer andern Ehe

schreiten will.

Zuweilen kann es aber auch Zweifel und

Anstände darüber geben, ob nach Beschaffenheit

des besonderen Falles, der als betheiliget erschei-

nende Pflegbefohlene überhaupt ein Erbrecht in

den vorhandenen Nachlaß ansprechen, und ob

sonach gegen den Besitzer der Erbschaft auf Erb-

auseinandersetzung mit dem Pflegbefohlenen, —

sey es nun durch völlige Grundtheilung, oder blos

durch Vorausregulirung — gedrungen werden könne.

In einem solchen Falle ist es die Pflicht der

Vormundschaftsbehörde, vor Allem genau zu prü-

fen, ob es wirklich zweifelhaft sey, ob ein Erbrecht

für die Pflegbefohlenen rechtlich angesprochen wer-

den könne, oder nicht? Findet sie diese Frage

zweifelhaft, so hat sie, wie es schon die GO. XVII.

 . 1. Nr. 2. jeder Obrigkeit zur Pflicht macht,
allen möglichen Fleiß anzuwenden, damit die Sache,

zumal da dergleichen Angelegenheiten in der Regel

nahe Verwandte betreffen, in Güte beigelegt

werde, und sollte sich der Erbschaftsbesitzer zu einem

nur einigermaßen annehmbaren Vergleichsanerbieten
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herbeilassen, so spricht schon die Klugheit und das

bekannte alte Sprichwort—ein magerer Vergleich
ist besser, als ein fetter Prozeß““ dafür, daß das

Vergleichsanerbieten, zumal wenn der Vormund

selbst dazu stimmt, angenommen und die Curatel

durch Angehung eines ungewissen Rechtsstreites,

für dessen günstigen Ausgang keine Wahrscheinlich-

keit spricht, nicht in die Gefahr gesetzt werde, das

ihr angebotene Gewisse zu verlieren und bei dem

ihr ungünstigen Ausgange des Prozesses gar

nichts zu erhalten. So achtungswerth es an

sich ist, wenn die Obervormundschaft ihre Pflichten

in Ansehung der Pflegbefohlenen mit Eifer und

gewissenhafter Treue zu erfüllen bestrebt ist, so

wenig könnte es aber gebilligt werden, wenn dieser

Eifer in der Art übertrieben würde, daß die Pfleg-

befdhlenen in die Gefahr kommen, das Gewisse

über dem Ungewissen zu verlieren, und am Ende

das Schicksal des Hundes in der bekannten äsopi-

schen Fabel erfahren müßten. Die Obervormund-

schaft würde sich, wollte sie die vom Vormund sogar

begutachtete Annahme des Vergleichsanerbietens

zurückweisen und einen unsichern, mißlichen Rechts-

streit, dessen ungünstiger Ausgang für die Curatel
aus Gründen der hölhsten Wahrscheinlichkeit vor-

auszusehen wäre, beginnen lassen, den Pflegbefoh=

lenen offenbar verantwortlich machen und sich der

Gefahr aussetzen, wegen des zu Verlust gegangenen

sichern Vergleichsguantums mit einer Regreßklage

belangt zu werden, oder doch wenigstens die Kosten

des Prozesses tragen zu müssen. Namentlich schreibt

in dieser Beziehung das Pr. Landr. II. 18 S. 517.

vor, daß die Vormünder und vormundschaftlichen
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Gerichte andere Bürger des Staates mit unnützen,

oder offenbar ungegründeten Prozessen nicht belä-

stigen sollen. Werden sie, heißt es im §. 518 ib.

weiter, dessen vom Prozeßrichter schulvig befunden,

so müssen der Vormund und das Gericht, welches

einen solchen Prozeß gebilligt hat, Strafe und

Kosten aus eigenen Mitteln entrichten. Hat aber
— heißt es endlich im §. 520 ib. — der Vormund

zu solchen unnützen und ungegründeten Prozessen

keinen Anlaß gegeben, so treffen die Folgen nur das

vormundschaftliche Gericht. —

Unter einem unnützen Prozeß kann doch

wohl nur derjenige verstanden werden, bei dessen

Beginnen man schon im Voraus für gewiß anneh-

men muß, daß er dem, welcher ihn anfängt, nichts

nützen werde. —

Man denke sich z. B. den Fall: es stirbt an

einem Orte, wo das Ansbachische Provinzialrecht

gilt, die Ehefrau eines israelitischen Glaubensge-

nossen, welche nebst ihrem Ehemann ein minderjäh-

riges Kind aus der Ehe hinterläßt, und das Vor-

mundschaftsgericht verlangt, daß der Wittwer den

mütterlichen Voraus für sein Kind nach Vorschrift

des Ansbachischen Tutelaredikts vom 10. April 1700

gerichtlich reguliren lasse; der Wittwer hält sich aber

hiezu nicht verbunden, indem er behauptet, daß

die israelitischen Glaubensgenossen nach dem preuß.

Edikt vom 21. April 1805.c. 13. in Surccessions=

fällen nach den mosaischen Gesetzen zu beurthei-

len seyen, und nach diesen:!) der Ehemann Univer=

1) Ritualgesetze der Juden von Moses Mendelsohn, heransg.
von Hirschel Lewin. Berlin 1799. Ate Aufl. Abschn. VIII.
. 1. Rr. 4. S. 111 und Abschn. XI. 8. 1. S. 134.
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saltrbe seiner Ehefrau sey, wenn sie während der

Ehe Kirbt, mithin die Kinder kein Erbrecht in den

mütterlichen Nachlaß anzusprechen hätten. Um je-
doch dem vorhandenen Kinde aus der Ehe mit

seiner verstorbenen EChefrau einen Beweis der vä-

terlichen Zuneigung zu geben, erkläárt sich der

Wittwer bereit, demselben eine namhafte, der

Hälfte des Eingebrachten seiner verstorbenen Ehe-
frau nahe kommende Summe, statt des mutterli-

chen Erbtheils freiwillig als Erbvergleichs-
quantum auzzusetzen und zu sichern, aber nur

unter der Bebingung, daß er mit der vom Vor-

mundschaftsgerichte verlangten Vermögensnachwei-
sung und förmlichen Vorausregulirung verschont
bleibe, widrigenfalls er an seine Offerte nicht ge-

bunden seyn wolle. Der dem Kinde bestellte Cu-

rator erklärt sich unter den obwaltenden Umstän-

den für die Annahme der vom Vater des Pfleg-

befohlenen angebotenen Vergleichssumme, indem
er besorgt, daß im Rechtswege für den Curanden

nichts zu gewinnen seyn dürfte.

Wenn nun in diesem vorgetragenen Falle

das Vormundschaftsgericht, obschon bei demselben

das in einer Prozeßsache ergangene Urtheil des

obersten Gerichtshofs vom 4. Mai 1835 vorliegt,

welches aus den S. 157 dieser Blätter kund ge-

gebenen Entscheidungsgrunden ausgeföhrt hat, daß
in Gemäßheit des für die vormaligen Fürstenthü-

mer Ansbach und Baireuth noch gültigen preuß.

Edikts vom 11. April 1803 in Successionsfällen

der judischen Glaubensgenossen die mosaischen

Gesetze zur Anwendung kommen,—obschondiein
dem oben Note 1 allegirten Werke enthaltene
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Bestimmung dieser Gesetze über das Universalerb=
recht des Mannes in den Nachlaß der während

der Ehe verstorbenen Frau durch ein bei demsel:

ben Gerichte jüngst erholtes Rabbinats-Gutachten
bestätiget wurde, — und, obschon nach diesen

Erfahrungen für die Curatel blos die Wahl gegeben

war, entweder das Vergleichsanerbieten des Va-

ters des Pflegbefohlenen, nach dem Anrathen des

Curators anzunehmen, oder mit der Gefahr, die

Vergleichssumme zu verlieren, einen Rechtsstreit

wegen der Vorausregulirung zu beginnen, zu des-

sen günstigem Ausgange nicht einmal ein Schim-
mer von Hoffnung gegeben ist — gleichwohl auf

Vornahme einer förmlichen Vorausregulirung be-
harren und hierauf im Namen der Curatel den

Rechtsweg betreten lassen wollte, so würde unver-

kennbar ein solcher Pflichteifer der Vormund-

schaftebehorde in eine Pflicht verletzung ausar-
ten, zumal da, außer dem gefährdeten pecuniären

Interesse des Pflegbefohlenen auch noch andere, dessen

Person berührende Nachtheile, als Folge des durch

den Prozeß gestörten Familienfriedens, herbeigeführt
werden könnten, welche weder Geld noch Zeit aus-

zugleichen vermöchten.
In einem solchen Falle kann und muß aber,

wenn die Sache auf erhobene Beschwerde des Va-

ters gegen das Vormundschaftegericht, daß dasselbe

sein Vergleichsanerbieten nicht genehmigen und ihn

mit seinem erstehelichem Kinde in einen Prozeß

verwickeln will, an die vorgesetzte Oberbehörde ge-

langt, von dieser die erforderliche Abhülfe geschehen.

Oas Appellationsgericht kann zwar in einem solchen

Falle über die Nechtsfrage: ob der Beschwerde-
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fübrer verbunden sey, einen Voraus nach Vorschrift

des Ansb. Tutelar-Edicts reguliren zu lassen, oder

ob der Surccessionsfall nach den mosaischen Gesetzen

zu behandeln sey, und ob nach diesen den Kindern

ein Erbrecht in den mütterlichen Nachlaß überhaupt

zustehe? nicht richterlich entscheiden, weil noch

kein zur zweiten Instanz devolvirter Rechtsstreit

vorliegt; es hat aber das Appellationsgericht in

der Eigenschaft als Aufsichtsbehörde in der

Sache zu handeln, indem demselben verfassungs-

mäßig 2) die unmittelbare Aufsicht über die Unter-

gerichte des Kreises im ganzen Gebiete der Justiz=

verwaltung, folglich auch in Verlassenschafts= und

Vormundschaftssachen übertragen ist. In dieser

Eigenschaft erscheint das Appellationsgericht eben

so befugt als verpflichtet, vorkommenden Beschwer-

den abzuhelfen und zu dem Ende das Erforderliche

zu beschließen und anzuordnen. Die zur Be-

schlußfassung der Oberaufsichtsbehörde gegebene

Frage gestaltet sich nach Maasgabe der angebrach-
ten Beschwerde dahin:

ob es rathsamer sey, das gemachte Vergleichs-

anerbieten des Vaters des Pflegbefohlenen

obervormundschaftlich zu genehmigen — oder

wegen Vornahme einer förmlichen Vorausre-

gulirung den Rechtsweg gegen den Vater zu

betreten?

Die Antwort dieser Frage muß aber unter den

obwaltenden Verhältnissen, ohne großes Bedenken,

2) Organ. Edikt v. 24. Juli 1808 eiber dle Gerichtsver-
fassung. S. 37. (Reg. Bl. 1808. 1795.)



172 Beritrag zur Lehre von der Obervormundschaft.

für die erste Alternative bejahend ausfallen. In

einem vorgekommenen Falle dieser Art wurde daher
am 2. Mai d. J. von Oberaufsichtswegen beschloß

sen und angeordnet: daß zu Umgehung des

Rechtsstreites das Vergleichsanerbieten des Vaters

des Pflegbefohlenen, nach dem Antrag und Gutach-

ten des Curators, anzunehmen, den Erbvergleich

zu verlautbaren, obervormundschaftlich zu bestäti-

gen und hiernächst wegen Sicherstellung des Ver-

gleichsquantums das Erforderliche von der Vor-

munoschaftsbehörde zu besorgen sey. 8)

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete

des Civil-Processes.

X.

Zur Lehre von der Adhäsion.

G.O.XV. 8. 9. Die Bestimmung, daß das Ge-

Ee 3. und§.10. such um Verlängerung der Beweis-2.

frist eine stillschweigende Entsagung
auf die Appellation enthält, findet auf die Adhäsion

keine Anwendung; denn ein solches Gesuch kann nur

unter der stillschweigenden Bevingung verstanden

werden, daß der Gegentheil nicht appelliren
werde. 1)

2) AGActen B. 67533.

1) Erk. des AG. f. d.

w. 3082z3.
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Nr. 22. Samstag, den 5. Juni 1837.

Ueber materielle Einreden in der Ererrutions--

Instanz.

Einreden, welche die Hauptsache selbst be-

treffen, sind der Regel nach in der Erecution

nicht mehr zuläßig, weil nach Vorschrift der GO.

VI. G. 2 alle Einreden bei der Streiteinlassung

zugleich und auf einmal vorgebracht erden mus-

sen, widrigenfalls dieselben ipso facto präkludirt

sind. Von obiger Regel gestattet die GO. XVIII.

#. 8 Nr. 3 eine Ausnahme in Ansehung derje-

nigen die Hauptsache betreffenden Einreden, welche

sich erst nach der eingetretenen Rechtskraft des zu

vollstreckenden Urtheils hervorgethan haben. Diese
müssen aber im Wege der Restitution, unter Beob-

achtung der für dieses Rechtsmittel gegebenen ge-

setzlichen Vorschriften, angebracht werden. Diese
Bestimmung beschränkt sich, wie auch aus den

Anmerkungen zur allegirten Stelle der GO. her-

vorgeht, nur auf solche Einreden, die dem Be-

klagten vor seiner Verurtheilung noch nicht be-

kannt gewesen, sondern erst nachher von ihm auf-
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gefunden worden, mithin als eigentliche Nova zu

betrachten sind. Z. B. es findet der wegen einer

Schulo seines Erblassers belangte und zu deren

Zahlung verurtheilte Beklagte nach der Hand eine

Quittung vor, und erfährt erst hierdurch, daß

der Erblasser die Schuld noch bei seinen Lebzeiten

selbst bezahlt hatte.
Eine andere, zwar nicht in den Worten, aber

in dem Geiste des Gesetzes begründete Ausnahme
von der obigen Regel tritt bezüglich solcher Ein-

reden ein, welche erst nach dem ergangenen Er-

kenntnisse entstanden sind. In Ansehung dieser
Einreden konnte das Préjudiz des Auoschlusses

wegen unterlassener Vorbringung bei der Streit-

einlassung nicht verwirkt werden, weil sie damals

noch nicht geboren waren. Eben so wenig bedarf

es aber auch zu deren Geltendmachung des Mit-

tels der Restitution, weil dasselbe nur für neu

aufgefundene, d. h. solche Einreden nothwen-

dig ist, welche zwar schon zur Zeit der Streit-

einlassung eristirt haben, aber vom Beklagten aus

dem Grunde nicht vorgeschützt werden konnten,

weil sie ihm unbekannt geblieben waren. 1)

Zu den bemerkten Einreden gehören, und

werden hauptsächlich gerechnet2)diejenigen, welche
auf eine neuere Tilgung der Schulo, d.

i. auf die Behauptung gegründet werden, daß

dem Urtheile bereits genügt worden sey; z. B. der

1) AGE. v. 23. April 1819. W. 18413. AGE. v. 18.

März 1823, bestätigt aus denselben Gründen durch
OAGE. v. 9. Jan. 1824. AGAct. S. 46633.

2) Martin Lehrb. des bürgerl. Processes. S. 269. (Ausg.
9.) Linde Lebrb. d. Civilprocesses. S. 376. (Ausg. 3.)
Bayers Vorträge. S. 550,
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Schuldner behauptet, er habe, noch ehe gegen ihn

um Execution angerufen wurde, die ihm durch das

Judikat auferlegt wordene Zahlung geleistet; oder

der Schuldner erwirbt nach seiner Verurtheilung

eine sofort liquide, zahlbare und gleichartige, die

Höhe seiner Schuld erreichende oder übersteigende

Gegenforderung an den Gläubiger. Ueberhaupt

lassen sich hieher alle Fälle rechnen, in welchen erst

nach gefälltem Erkenntnisse Umstände ein-

getreten sind, durch welche die Erfullung der judi-

katmäßigen Verbindlichkeit des Zeklagten entweder

für immer, z. B. durch prirative Novation, Schuld-

erlassung 2c. oder doch für einige Zeit beseitiget

wurde, z. B. Stündung, Fristenbewilligung u.

dgl.
Zuweilen kann aber auch aus dem Inhalte

des zu vollstreckenden Erkenntnisses

selbst eine die Execution hemmende Einrede ihre

Entstehung finden. Oieser Fall kann eintreten,

wenn das Urtheil auch dem obsiegenden Theile

eine Verbindlichkeit auferlegt hat, von deren Er-

füllung die Urtheilsvollstreckung gegen den unterle-

genen Theil abhängig gemacht ist. Folgendes Bei-

spiel möge zur Erläuterung des aufgestellten Grund=

satzes dienen: Es wurde auf Reseission eines Gü-

tertauschcontracts geklagt und nach verhandelter

Sache erkannt, daß der Beklagte dem Kläger die

von ihm in Folge des nun aufgehobenen Con-

tracté baar erhaltene Summe, jedoch nur gegen

Zurückempfang der angetauschten Objekte, heraus-

zubezahlen habe. Nach eingetretener Rechtskraft
des Urtheils erklärte sich der Kläger bereit, dem Be-

klagten die angetauschten Grunrstücke zu übergeben,
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und verlangte dagegen, daß derselbe durch Execu-

tion angehalten werde, ihm die judikatmäßige

Summe zu zahlen; der Beklagte brachte aber nun-

mehr die Einrede vor, daß die ihm vom Kläger

zurückzugebenden Tauschobjekte nicht mehr in dem

Zustande seyen, wie dieser sie von ihm empfangen

habe, indem sie, wie sich jetzt erst gezeigt habe, be-
deutend verschlechtert worden wären. Oiese Ein-

rede erscheint zuläßig, denn es liegt eben sowohl in

der Natur der Sache, als in den Grundsätzen des

Rechts, daß eine Sache in demjenigen Zustande

restituirt werden muß, in welchem sie der zur Zu-

rückgabe verbundene Empfänger erhalten hat. Die

gedachte Einrede kann, obschon erst in der Execu-

tion vorgebracht, dennoch nicht und um so weniger

zurückgewiesen und der Beklagte damit sogleich ad

separatum verwiesen werden, weil sie sich aus dem

Inhalte des zu vollstreckenden Erkenntnisses selbst

herleitet, durch welches die Art seiner Vollziehung

schon in der Urtheilsnomm festgesetzt, und dem zu

Folge die Zahlungsverbindlichkeit des Beklagten

von der dem Kläger auferlegten Herausgabe der

eingetauschten Objekte abhängig gemacht wurde,
weßhalb gegen den Beklagten die Erecution nur in

dem Fall eintreten kann, wenn von Seite des Klä-

gers der ihm obliegenden Verbindlichkeit nach ihrem

vollen Umfange entsprochen wird. Ob nun dieses

letztere wirklich der Fall sey oder nicht, muß, so-

fern dem Richter hierüber noch keine überzeugende

Gewißheit gegeben ist, erst durch eine summarische

Verhandlung ausgemittelt werden 2).

3) In dem vorgetragenen Falle wurde nach obigen Grund=
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Bezüglich des Verfahrens über die Einreden,

welche die Hauptsache selbst betreffen und erst in

der Erecutionsinstanz vorgebracht werden, kommen

die gesetzlichen Vorschriften analog in Anwendung,
welche im §. 51 Abs. 2 der Proceßnovelle vom 22.

Juli 1810 in Ansehung des Verfahrens über die-

jenigen Einreden und Anträge des Schuloners,

welche die Execution an sich, oder die angedrohte

Erecutionsart betreffen, enthalten sind. Ist der

Ungrund oder die Unzuläßigkeit der vorgebrachten

materiellen Einrede offenbar, so ist der Schuldner

damit sogleich abzuweisen; ist dieß aber nicht der

Fall, so hat der Richter beide Theile zur schlüssigen

Verhandlung auf einen bestimmten Gerichtstag in

kurzer Frist vorzuladen, und entweder sogleich, oder

alsbald (wo möglich binnen einigen Tagen) nach

dieser Verhandlung das Erkenntniß zu fällen. Weit-

läufige Verhandlungen dürfen in der Erecutions=

instanz nicht gestattet werden, und aus dem Grund-

satze der GO. XVIII. S. 1, daß das Liquide durch

das Illiquide niemals gesperrt werden soll, folgt

von selbst, daß der Beklagte die vorgebrachte ma-

terielle Einrede, wenn sie vom Gläubiger nicht ein-

geräumt wird, sogleich im Verhandlungstermin auf

der Stelle liquid machen muß 4), so fern nicht

etwa der Kläger einwilligen sollte, daß demselben

zum Beweise seiner Einrede eine kurze Frist vom

Richter besonders bestimmt werde. Gelingt es dem

Beklagten nicht, seine Einrede liquid zu machen,

en entschieden durch OAGE. v. 17. M 1828. V.
23233. gaeteMumme hie 389*) Anm. 3. GO. XVI zupmer n 3808.0p, .2.

50.
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so ist er alsdann damit zur besondern Ausfuhrung

zu verweisen und mit der Erecution gegen ihn, ohne

weitern Aufenthalt, vorzuschreiten.
Gluck.

Zur Lehre von der Kollision der Statuten.

S.XIV. In einem Rechtestreite zwischen einem
 r. Christen und einem Juden handelte es

sich von der Wirksamkeit zweier — außergerichtlich

geschlossener—Verträge, deren einer dem Christen

vortheilhaft, der andere nachtheilig ist. Zur Be-

urtheilung des Letztern kömmt eine Gesetzgebung

zur Anwendung, welche bei Verträgen zwischen Christ
und Jud vie obrigkeitliche Fertigung sub poens

nullitatis vorschreibt; — das dem Christen vortheil-

hafte Geschäft hingegen wäre gemäß der allgemeinen
Regeln — nach einer andern Gesetzgebung zu be-

urtheilen, welche diese Vorschrift nicht kennt. —

Kann nun die Ungültigkeit des dem Christen nach-

theiligen Geschäftes auf dem Grunde der erster-

wähnten Gesetzgebung, und zugleich auf dem Grunde
der andern die Aufrechthaltung des ihm vortheil-

haften Vertrages ausgesprochen, kann eine in dem-

selben Rechtsstreite über eine und dieselbe Sache

mehrmals vorkommende Rechtsfrage — und zwar

zu Gunsten der einen Parthei— nach ver-

schiedenen Gesetzgebungen verschieden beantwortet
werden? — Rein, unter solchen Umständen gilt,

was das alte bayerische Rechtsbuch der Natur der

Sache gemäß verordnet und Kreittmayr in den

Anm. zur GO. VIII. §s. 1 Nr. 7 lit. k angeführt

hat:
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„ Wer des Buchs genießen wolle,

der soll auch sein entgelten.“

Ueber die Zuvielforderung. )

Die Vorschrift der GO. IV. §. 7 Nr. 5. daß,

wenn ein Mehreres, als der Grund der Klage aus-

weist, gefordert wird, ein solcher Erceß mit Ver-

werfung der Klagschrift geahndet werden soll, kann

sich nur darauf beziehen, wenn die Pluspetition aus

der Klage selbst erhellt, und das Petitum aus der

Geschichtserzählung nicht konkludent hervorgeht.

Wenn aber der Kläger, erst durch die Einreden des

Beklagten veranlaßt, Zugeständnisse macht, wodurch
nicht sowohl der Grund der Klage geändert, deren

Syllogismus nicht gestört, sondern nur die Höhe

der Forderung modifizirt ird, paßt eine Verwer-
fung des Libells um so minder, als hierdurch un-

nöthigerweise ein abermaliger Proceß herbeigeführt,
und so ohne gegründete Ursache, gegen die Pflicht

des Richters, jeden Streithandel auf dem kürzesten

Wege seinem Ende zuzuführen, gefehlt werden würde.

Ueber Alimentation der Findelkinder.

Findelkinder haben, so lange ihre Aeltern nicht
bekannt sind, ihre Heimath an dem Orte, wo sie

gefunden worden sind, und müssen auch bis dahin
von der Armenpflege dieses Orts ernährt werden.

Die Armenpflege oder Gemeinde des Orts, in wel-

chem die nachher bekannt gen ordenen armen Aeltern

des Findlings ihre Heimath haben, ist zum Ersatz
der aufgewendeten Unterhaltungskosten an die Ge-

meinde des Auffindungsorts nicht verbunden; denn

1) Aus einem AG Erkenntniß v. 27. Dez. 1828. N. 9738.
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die bisherige Ernährung des Findlings war eine
der letztern gesetzlich obliegende Verbindlichkeit und
keine negotiorum gestio für die Gemeinde der Hei-
math des Findlings.)

Erklär ung.

Neuere Zusendungen für diese Wochenschrift ver-
anlassen die Redaction zu folgender Erklärung:

Eine Hauptaufgabe unseres Unternehmens ist,
für die Feststellung der Praxis zu wirken.
In Gemäßheit dieses Zweckes ist es Redactions-
Maxime, die Blätter für Rechtsanwendung nicht ge-
genseitigen Debatten über Streitfragen zu widmen,
sondern nur die Vertheidigung derjenigen Ansüht

zuzulassen, welche nach unserer Ueberzeugung die
richtige ist. Es sollen sich niemals beide Parthieen
eines Rechtsstreites gleichmaßig auf diese Wochen-
schrift berufen können. — Damit ist es nun freilich

nicht ausgeschlossen, daß eine früher gräußerte Mei-
nung später berichtiget wird, wenn sich mit voller

Gewißheit erkennen läßt, daß dieselbe das Ziel
verfehlt habe. Aber bei einem sehr großen Theile
der bestehenden Kontroversen lassen sich gewichtige
Gründe für die eine wie für die andere Ansicht auf-

stellen, ohne daß mit voller Zuversicht be-
hauptet werden mag, nur diese oder jene der meh-

rern Meinungen konne die richtige seyn. Sehr
häufig kann man zwar seine Ansichten sehr stattlich
verfechten, aber nicht eben so bündig die für die
gegentheilige Meinung sprechenden Gründe wider-
legen. — Bei Streitfragen solcher Ant ist die

Praxris ohnehin zum Schwanken geneigt; wir wol-
len, nicht beitragen, dieses Schwanken zu beför-

1) AGE. v. 18. April 1826. J. 9134.
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für

Rechtsanwendung
zumachst in Bayern.

Nr. 23. Samstag, den 10. Juni 1837.

Ueber Verzicht auf Werhfelfähigkeit in Gayern.
Von Herrn Wechselgerichtsrath Gett zu Memmingen.

Wenn es gleich richtig ist, daß die Frage, in

wiefern man auf Wechselfähigkeit, d. h. auf die

Fähigkeit, sich nach Wechselrecht zu verpflichten, ver-

zichten könne, in Ländern, deren partikulare Ge-

segebungen 1) Jedem solche Wechselfähigkeit ge-

1) Dahin gebören die Frankfurter Wechs. Ordn. v. 26.
Mai 1739 Art. VIII; — die Oesierr. WO. v. 10. Sept.
1717 Art. VI.; — die Hamburger WO. vom 1. März

1711 Art. 48; — die Danziger WO. v. 8. März 1701

Art. 38;— die Sachsen-Weimarer WO. vom 20. April
1819 88. 22 u. 25; — die Sachsen-Gothaer WO. v.

1732 5. 3; — die Anhalt-Dessauer WO. v. 10. Jull

1822 5. 2; — die russische WO. v. 26. Mai 1729

8. 38; — die dänische WO. v. 18. Mai 1825; —

ferner die in Eugland bestehenden Wechsel-Statuten (m.
s. Jakobsen Umriß des englischen Wechs. Rechts. Al-
tona 1821 S. 146.)

Gleiche Bestimmung enthält der vor Einführung des

allgemein geltenden königlichen bayerischen Gesetzes vom
11. Sept. 1825 8. 4 in dieser Beziehung zu Recht
bestandene nun aufgehebene S. 2. Kap. 1 der Augs-
burger WO. v. 1. Dez. 1778 und das Kap. 9 der

ürnberger WO. v. 16. Febr. 1722; ebenso die vor

Einführung des allg. preuß. LR. v. 1792 bestandene
Elbinger WO. v. 1758 Art. 2.
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statten, welchem freie Dispositionsbefugniß über

Vermögen wie über seine Person in Hinsicht des

Wechselarrests zukommt, ohne besondere Beachtungzu
bleiben hat, weil es in der Natur der Sache liegt,

daß hier der Berechtigte auf seine Wechselfähig-
keit, die ihm, gleich jedem andern Staaesbürger

zukommt, so gut renunciren kann, wie auf jedes
andere Recht, :2) so gewinnt denn doch die Frage

an Interesse in Bayern, wo das Gesetz vom 11.

Sept. 1315, die Einführung des Wechs. Rechts

und der Wechs. GO. in den damit noch nicht ver-

sehenen Theilen des Königreichs betr., §. A. die

Wechselfähigkeit blos 3) den berechtigten Handels=

leuten und Fabrikanten, welche in die bei jedem

Wechselgerichte zu führende Wechs. Matrikel ein-

zutragen sind, verleiht, und den berechtigten Ge-

werbsleuten und andern Personen nur dann, wenn

sie darum bei dem Wechselgerichte ansuchen, und

bescheinigen, daß sie derselben zur Betreibung ihrer

Geschäfte bedürfen, die zur Führung von Wechsel-

geschäften erforderlichen Kenntnisse besitzen und un-

bescholtenen Rufes sind.
Es ist nämlich hier einem bestimmten, in sich

begränzten Stande der Staatsbürger ein Privi-

legium zu Theil geworden, weßhalb einige Rechts-
gelehrte4)von der Ansicht ausgingen: „ ie Wechsel-

2) Const. 29 Cod. de pachis (2. ö.) — Fr. 46 D. eod.
4(2. 16)

3) Aehnliche Bestimmungen enthält das allgem. preuß. L N.
v. 1792 Th. U. Tit. VIII. s. 718 im Zusammenhalt mit

. 175 u. 9. 482.

4) Dr. Ant. Jos. Warmuth über die Wechselfähigkeit.
Würzb. 1828. S. 50. — Von derselben Ansicht ging

auch v. Gönner aus, wenn er in seinem Commentare
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fahigkeit sey ein Vorrecht, eine Rechtswohlthat,

ertheilt einer ganzen Klasse von Bürgern,

einer moralischen Person; es könne sich daher der

Einzelne des Gebrauches seines Privilegiums nicht
begeben, ohne der Absicht des Ertheilers oder den

Rechten Aller zu präjudiziren, und gleichwie der-

jenige, welcher einen befreiten Gerichtsstand ge-

nieße, hierauf nicht verzichten, und sich dem un-

befreiten soro unterwerfen könne, ebenso wenig

könne es der Willkühr eines berechtigten Handels-

mannes überlassen bleiben, sich von der Wechsel-

pflichtigkeit auszunehmen.
Allein die unstichhaltigkeit dieser Meinung möchte

sich aus Nachstehendem entnehmen lassen:

Unbestritten ist es, daß die Gesetzgebung bei

Verleihung der Wechselfähigkeit bloß an die be-

rechtigten Handelsleute und Fabrikanten diesen

eine gesetzliche Wohlthat zukommen lässen wollte,
da solches der Eingang des Gesetzes vom 11. Sept.

1325 mit den Worten ausspricht: „man wolle

diejenigen Gebietstheile, wo ein besonderes Wech-

selrecht und eine Wechselgerichtsbarkeit noch nicht

eingeführt sey, an den Wohlthaten dieser In-

stirution Theil nehmen lassen. Wohlthaten nun,

wenn gleich vom Gesetze verliehen, können Nie-

mand aufgedrungen werden. ») Wer sofort ihrer

nicht theilhaftig seyn will, und dieses unumwunden

zum bayer. Hypoth. Ges. München 1823. Bd. 1. S. 23

Note' anführt: „die Wechselfähigkeit erscheine als eine
aus dem Stande gewisser Schuldner sließende Ber-

bindlichkeit, und es könne ein Schuldner diesen Stand

nicht behalten, und auf seine Verbeindlichkeit ver-
ichten.

5) F. 69 D. de regul. juris. —
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erklart, hinsichtlich dessen ist dieser Verzicht ohne
Anstand Platz greisend, er ist auf den Grund

freiwilliger Renunciation von der Wechselfähigkeit

ausgeschlossen.
Die obenerwähnte Ansicht, als sey die Wech-

selfäbigkeit vom Gesetze einer moralischen Person

verliehen, ist unrichtig; denn der Begriff einer

moralischen Person setzt voraus, daß mehrere In—
dividuen vom Staate als ein Rechtssubjekt aner-

kannt werden; und wo liesse sich auch nur im

entferntesten behaupten oder nachweisen, daß die

Gesetze die berechtigten Handelsleute und Fabri-
kanten, sowie alle andere berechtigten Gewerbs-

leute und alle jene, welche die Wechselfähigkeit zur

Betreibung ihrer Geschäfte bedürfen, und auf An-

suchen erst solche erlangen, zusammen als ein cor-

pus, als eine rechtlich bestehende Personen-Ein-

heit erklärt haben? Es sind vielmehr alle Wechsel-
fähige blos einzelne Rechtssubjekte, welche unter

sich ohne weitere innere Rechtsverbindung stehen.
Auch darin würde man irren, wenn man an-

nähme, falls der einzelne Berechtigte auf seine
Gerechtsame verzichte, trete er der Absicht des

Gesetzgebers entgegen; Letzterer wollte dem Han-
delsstande, und wer außer diesem der Wechselfä-

higkeit zu seinem Geschäfte bedürfe, mit Erthei-

lung der Wechselfähigkeit und Beschränkung dieser

auf die bezeichneten Berechtigten lediglich ein be-
neficium personae zukommen lassen, und dadurch

ihren Credit heben. Diese Absicht wird auch durch
den Verzicht des einen oder des anderen Berech-

tigten nicht vereitelt, sie besteht vielmehr immerhin

bei der großen Mehrheit der Nichtverzichtenden fort.
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Selbst die gegenüber allegirte Analogie aus
dem Verhältnisse, daß der mit befreitem Gerichts-

stande Versehene hierauf nicht verzichten, und dem

unbefreiten soro sich unterwerfen könne, ist un-

platzgreifend. Denn gerade das Gegentheil geht
aus dem 8. 13 des IV. constitutionellen Edikts

über den Adel v. 26. Mai 1618 hervor, wo be-

stimmt ist, daß auf den Adel verzichtet werden

kann, und da ein unzertrennliches Annexum deft

selben das forum privilegiatum ist, so cessirt mit

dem Verzichte auf den Adel auch der befreite Ge-

richtsstand; mit der Renunciation auf den Adel

kann man daher unläugbar seines Rechts des be-

freiten Forums sich entäußern. Selbst, ohne den

Adel aufzugeben, kann ein Adeliger sich des ihm

durch das Gesetz zukommenden privilegirten Ge-

richtsstandes begeben, und einem ungefreitem Forum
unterstellt werden, wenn er nämlich faktisch von der

Berufung auf das ihm verliehene forum privileg.

keinen Gebrauch macht, indem er auf Klage vor

dem gemeinen Gerichtsstande daselbst ohne Wider-

rede sich einläßt.")

Aus dieser Durchführung resultirt sofort die

Statthaftigkeit des Verzichtes auf Wechselfähigkeit
in Bayern, wofür auch Prezjudizien bestehen.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß un-

abwendbare Folge dieses Verzichtes eine Bekannt-

machung desselben in den gelesensten in= und aus-

6) Seuffert Commentar zur baher. GO. rlangen 1836.
Bd. I. Kap.1.S. 12. Nr. 8. S. 101

7) Eutschliehung desk.bayer. Wechsel-Appell. Ger. Augs-

burg an das k. Aecheigrrict. M......v. 11. Aug.
1836 Nro. Reg. 21833.
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ländischen öffentlichen Blättern ist. Denn dem

kaufmännischen Publikum ist es von großem In-

teresse, zu wissen, wer von den Handelsleuten 2c.

an der zur Befestigung des in= und ausländischen

Credits eingeführten Wechselfähigkeit nicht mehr
Theil nehmen wolle; um demnach den gesammten

rommerciellen Stand vor etwaigen Nachtheilen zu

bewahren, ist solche öffentliche Ausschreibung des

Verzichtes unerläßig.
Die gesetzliche Bestimmung, daß jeder berech-

tigte Handelsmann und Fabrikant wechselfähig sey,
ist einmal öffentlich in den Gesetzblättern dem Pu-

blikum zur Cognition gekommen, jedermann weiß

also, daß sämmtlichen Handelsleuten rc. schon kraft

des Gesetzes die Wechselfähigkeit zukomme, es liegt
demnach schon in der Intention des Gesetzgebers,

daß jede durch Verzicht eines einzelnen Handels-
mannes auf Wechselfähigkeit eintretende Ausnahme

der gesetzlichen Wechselfähigkeit zur öffentlichen Cog-

itionnahme gebracht werde. “)

Mag es auch seyn, daß dem Credite des Ver-

zichtenden solches höchst nachtheilig würde, selbst
mehrfache Kosten veranlaßt, hierauf kann in kei-
nem Falle Rücksicht genommen werden, da der

auf Wechselfähigkeit Verzichtende solche Folgen
selbst veranlaßt hat.

8) Erkenntniß des k. Wechs. Appell. Gerlchts Augsburg
über die Beschwerde des A. H. von K. v. 6. Dez. 1826

Nro. Reg. 1 pro 1823.
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Zur Lehre vom Manifestationseide.

GO.XIII. Die Frage, ob auch außer dem Falle
* eines allgemeinen Debit= oder Gant-

verfahrens, wenn es sich nämlich von dem Voll-

zuge eines von einem einzelnen Gläubiger erstrit-

tenen Urtheils handelt, dem Schuldner die Ablei-

stung des Manifestationseides aufgetragen werden

könne? — wurde von dem A. des Rezatkreises

durch Erkenntniß vom 23. Dez. 1836 (J. 13938

bejahend entschieden, aus folgenden Gründen:
„Der Manifestationseid kann von dem ver-

langt werden, der entweder a) fremde, — oder

b) in Anspruch genommene Sachen ohne Gefährde

in Besitz hat. ) — Der Schuloner, dessen eigne

Sachen im Wege der Erekution in Anspruch ge-

nommen werden, befindet sich in solcher Lage,

und so wie im Falle des Konkurses der Manife-

stationseid aboverlangt werden kann,2)so ist der-

selbe Fall, wenn es sich von der Erekution auf

Antrag eines einzelnen Gläubigers handelt, welcher
ausreichende Exekutionsgegenstände nicht namhaft
machen kann. In der That sind die beiden Fälle

nicht wesentlich verschieden; Gleichheit der Ver-

hältnisse und des Bedürfnisses waltet ob; hier wie

dort liegt das entscheidende Moment darin, daß

zum Zwecke der zu gewährenden Rechtshilfe ausge-

mittelt werden soll, ob der Schuldner noch ein Ere-

kutionsobjekt besitze oder nicht.

Die Gleichstellung beider Fälle bezüglich der Ver-
bindlichkeit des Schuldners zur Ableistung des Ma-

1) GO. XIII. . 5
2) G6. XIXN. JF. 20. Nr. 1. Feust in v. Zurheins

Jeitschrift. Bd. I. S. 178.
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nifestationseides hat nicht nur die Analogiefürsich,
sondern auch die gemeinrechtliche Doktrin. 3) Allen-
fallsige Lücken der bayerischen Prozeßordnung sind
aber aus den gemeinen, natürlichen und andern

Rechtsprinzipien auszufüllen. 2) —

Ob die Anwendung von Zwangsmitteln zuläßig
sey, um die etwaige Weigerung des Schuldners zur

Ableistung des aufgetragenen Eides zu besiegen, oder
was überhaupt im Falle der Weigerung zu verfügen
seyn möchte, das ist eine Frage, auf deren Beant-
wortung es hier nicht ankömmt.“ 5)

von Befoldungsabzügen als Erehkutionsmittel.

JurG .Obschon Nebenbezüge zur Besoldung
§ 4. Nr.u.

Hin weitern Sinnc, d. i. dem mit ei-

nem öffentlichen Amte verbundenen Einkommen, ge-
hören und die Bestimmung der GO. a. a. O, wor-
nach die Besoldungen der Beamten zu einem Orittel

mit Arrest oder Erekution belegt werden dürfen, nicht

bloß von Geldbesoldungen verstanden werden darf,

sondern auch auf Natural-Bezüge Anwendung fin-
det; so können voch solche Dienstbezüge eines Beam-
ten kein Exekutionsgegenstand seyn, welche ihrer

Natur und Bestimmung nach einen Abzug nicht rl
lassen. Dahin gehört in der ersten Hinsicht,z. B.
die Dienstwohnung, und in der andern Beziehung ein
solcher Nebenbezug, welcher bloß dazu dient, die
Funktions-Ausgaben zu vergüten, beziehungsweise
zu decken; denn dergleichen Bezüge, durch welche der
zum wirklichen Dienst erforderliche Aufwand ersetzt
wird, sind nicht zum Nahrungsstand des Bediensteten
zu rechnen. 1)

*7Hlavrothrbenll Proz. §. 403; Martin bürgerl.
#t

7 bet S 8Patentvom 14. Dez. 1753.
5) Dr. Feust vertheidigte a. a. O. mit guten Gründen die

Ansicht, daß Androbung und Verhängung von Personal-
arrest Platz greifen könne.

1) A C. vom 4. März 1828. S. 12733
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Rechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 24. Samstag, den 17. Juni 1837.

Zur Lehre vom Raub.W)

Michael S. begab sich, als alle Bewohner

des Bschen Hauses sich auf dem Felde befanden

1) Der oben vorgetragene Fall giebt Veranlassung einen an-

dern zu dieser Materie gehörigen Fall anzuführen, welcher
nicht minder als Beispiel diem, wie sich oft die feinen
Grenzlinien zwischen Raub und Diebstahl berühren und

wie sorgfältig die desfallsigen Unterscheidungsmerkmale
beachtet werden müssen, um den objektiven Thatbestand rich-

tig zu beurtheilen.
Anton S. kam in ein Dorf und fand daselbst in einem

Hause, dessen Bewohner gerade abwesend waren, Gelegen-
beit, einen ausgezeichneten Diebstahl zu verüben, indem
er durch den Stall, wovon die Thüre unversperrt war, in

das Innere des Hauses ohne Schwierlgkeit gelangen konnte,
darin zwei chältnisse aufsprengte, aus diesen das vorge-

fundene baare eld und einige Kleinigkeiten herausnahm
und in die rusttasche seines Rockes steckte. Er hatte kaum

das Haus verlassen, als die Hausbewohner zurückkamen,
welche ihn noch in der Rähe des Hauses erblickten und auch

sogleich den verübten Diebstahl entdeckten. S. ergriff nun

eiligst die Flucht und wurde von mehreren Personen ver-

folgt. Er hatte bereits einen Vorsprung gewonnen und

suchte die Aufmerksamkeit der auf dem Felde beschäftigten
Leute dadurch von sich abzulenken, daß er, gleich den ihm

Racheilenden, rief: „haltet auf“ und sich so den Anschein
gab, als gehöre er zu den Verfolgern. Der Bauernbursche
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eines Morgens, in der Absicht zu stehlen dahin
und war im Begriffe, die von dem Heuboden,

V., welcherineinem nahe gelegenen Felde beschäftigt war,

sieng nün * an, bem S. nachzulänfen, ohne jedoch zu
wissen,obdiefet selbst and warnm derfelde verfölgt wirke.
S. suchte den V. zu täuschen, indem er, wie dieser nur noch

einige Schritte von ihm entfernt war, denselben aufmun-

terte, nur rechtzulaufen, damit sie beide die Spitzbu—
ben, welche man verfolge, noch erwischen möchten. Wie
aber V. dem S. nahe genng gekommen war, so versetzte

ihm letzterer mit einem Knotenstocke, den er schon·vor
Verübung des Diebstahls bei sich gehabt und auch auf sei:-
ner Flucht behalten hatte, einen Schlag auf den Kopf, wo-

von V. verwundet wurde und zu Boden stürzte, sich aber

doch schnell wieder aufra e und den festhielt, welcher

sodann mit Hülfe der übrigen nachgekommenen Personen
arretirt wurde. Bel dieser Gelegenheit kamen nun auch

die entwendeten Gegenstände, welche noch bei sich batte,

zum Vorschein. Die Verwundung des V. hatte übrigens
keine nachtheiligen Felgen, und der erwähnte Knotenstock
wurde vom Gerichtsarzt für eine Waffe erklärt.

Das Untersuchungsgericht nahm den Thatbestand des
Verbrechens des Raubes, mit Hinsicht auf Thl. I. Art. 235.

8. 1. des StGB., an und erkannte wegen dieses Verbre-

chens auf Speclal-Inquisition gegen den S., welcher je-
doch sewohl den iebstahl, als auch die an B. verübte Thät-

lichkeit standhaft leugnete. — Das erkennende Criminal=

gericht nahm aber an, daß die That nicht als Raub, son-
gern als ausgezeichneter Dicbstahl, in realer Konkurrenz mit
dem Vergehen der Körververletzung, zu betrachten sei, denn
die Merkmale und Voraussetzungen, welche nach Thl. 1.

Art. 2353. Abs. 1. und 2. des StGB. und den Aum, biezu

Bd. II. S. 157 — 161 erforderlich sind, um einen Dieb

als Ränber zu erklären und zu bestrafen, konnten im gege-

benen Falle um deswillen nicht als vorhanden angenommen

werden, weil nicht einm I darüber, daß Ingutstt sich ab-
sichtlich mit dem als Waffe erklärten Stock (den er gewöhn-

lich bei seinen Wandcrungen zu führen oflegte) verseben
habe, um einen Diebstahl aus suführen, geschweige denn

darüber, daß er sich dleser Waffe bedient habe, um das

entwendete Gut zu behaupten oder in icherheit zu brin-

gen, Beweis, oder auch nur Wahrscheinlichkeit belgebracht

wurde. Eine desfallsige Absicht in letzter Bezlehung

konnte um so weniger vermuthet werden, da B., an wel-
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wohin er leicht gelangen konnte, in das Hausflöz
führende Thüre mit einem Stilete aufzuwägen.
als die zufällig vom Felde früher zurückkehrende
Dienstmagd, die mit dem an einem verborgenen

Orte befindlichen Hausschlüssel in bas Haus ge-
langt war, auf das vernommene Geräusch sich da-

hin begab, den Kloben an der Thüre aufhob, und

zu ihrem größten Schrecken einen großen Menschen
mit einem Stilete vor sich stehen sah, den sie so-

gleich als den Michael S. erkannte, und kaum mit

den Worten anzureden im Stande war: Michael,

was machst du da?“ Dieser packte sie aber so-

gleich, riß sie auf den Heuboden hin, und verwun-
dete sie unbedeutend mit dem Stilete an der Hand.

Es gelang ihr aber zu entkommen, indem sie von

dem Heuboden auf den 8 bis 10 Schuh tiefer lie-

genden Stadel-Tennen hinabsprang, und die Haus-

thüre hinter sich zuschlug. Der Thäter entfernte-
sich, ohne eine Entwendung vollbracht zu haben.
Die Untersuchung lieferte in Ansehung des Sub-

jektes der That kein genügendes Resultat. Nur

um die gesetzliche Bezeichnung der letzteren han-

chem die Mithandlung verübt wurde, schon deßhalb, weil
er gar nicht einmal wußte, warum S. verfolgt worden

sey, demselben keine Veraulassung geben konnte, den Be-
sitz der entwendeten Sachen gegen ihn zu vertheidigen,
denn W., der von diesen Sachen nichts wußte, konnte
gar nicht die Absicht haben, sie dem S. abzunehmen.
Es kann sonach der Mißhandlung, welche S. an dem W.

verübte, kein anderer Beweggrund unterstellt werden,
als daß S. hierdurch blos seine Person sichern und das

durch die Dazwischenkunft des V. entstandene Hinderniß
der weitern Flucht beseitigen wollte. Der vorliegende
Fall mußte daher der Bestimmung des S. 3 des alleg.
Art. 235 subsumirt werden. (AG#kten 59 3 5/56.) .
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delte es sich. Das Criminalgericht ir Instanz

hielt die Handlung für Raub — sowohl beim Er-

kenntnisse auf Spezial-Inquisition, als beim End-

urtheile. Das Oberappellationsgericht aber nahm

nach seinem Erkenntnisse vom 23. März 1832.

den entfernten Versuch eines ausge-

zeichneten Diebstahls
an. Die Gründe waren im Wesentlichen fol-

gende:

Nach den Anmerkungen Bd. 2. S. 157—

162. wird zu einem Raube nach Art. 235 erfor-

dert, daß derjenige, welcher absichtlich, mit Waffen

versehen, auf einen Diebstahl ausgegangen ist, und

einen solchen wirklich begangen, oder zu begehen

versucht, zu dem Zwecke, um das Entwendete in

Sicherheit zu bringen, oder zu behalten, eine

Handlung begangen habe, welche, wenn sie vor-

her als ein Mittel angewendet worden wäre, die

Entwendung selbst zu bewerkstelligen, ein Raub

nach dem Art. 233. seyn würde. Oieser Artikel

235. redet in drei Absätzen von drei verschiedenen

Fällen, und sagt von dem zweiten Falle, daß der-

jenige ein Räuber sey, welcher bei einem Dieb-

stahle ertappt, an eine Person thätlich Hand an-

gelegt hat, um das entwenvdete Gut an sich

zu bringen; Seite 160. N. 2. der Anmerk.

heißt es aber: daß der zweite Fall mit dem ersten

das Merkmal gemein habe, daß bei der Gewalt

die Absicht vorhanden sey, die entwendete

Sache in Sicherheit zu bringen; und S.

162 wird noch weiter angeführt, daß die Gewalt

mit Rücksicht auf die entwendete Sache
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ausgeübt werden müsse, damit ein Raub, als nach

dem Art. 235 verübt, angenommen werden könne.

Zwar kann nach Seite 159. n. 3. der An-

merkungen ein Raub nach Art. 235. begangen wer-

den, ohne daß der Diebstahl noch vollen det

gewesen ist, also nicht bloß, wenn der Dieb, wel-

cher sich mit Waffen versehen hat, bereits damit

beschäftiget ist, die gestohlenen Sachen hinweg-
zubringen, sondern auch, wenn er noch im

Stehlen selbst begriffen ist, hiebei ertappt wird,

und gegen eine ihm aufgestoßene Person seine mit-

genommene Waffe zur Schreckung oder Mißhand=

lung braucht, um die Entwendung vollenden, und

die Sachen in Sicherheit bringen zu können; im-

mer aber muß im ersten Falle der Gebrauch der

Waffen zur Schreckung oder Mißhandlung einer

Person und im zweiten Falle Absatz 2 des Art.

235 das wirklich thätliche Handanlegen an eine

solche, inBeziehung auf das Entwendete
vorgenommen werden, dasselbe mag von dem Diebe

bereits von seiner Stelle zu sich genommen, oder

sonst in seine Gewalt gebracht worden seyn, (Art.

210) oder nicht.

Wenn nun aber die Absicht, (sich des Ent-

wendeten zu versichery) bei einem Gebrauche

der Waffe, welche der Dieb mit sich genommen

hat, zur Schreckung oder Mißhandlung im ersten

Falle, und bei wirklichen thätlichen Handanlegen

im zweiten Falle des Art. 235 erforderlich ist,

um einen Raub im Siinne dieses Artikels als

verübt annehmen zu können, so muß eine Ent-

wendung bereits geschehen seyn, obgleich
der Dieb die entwendete Sache noch nicht von ih-
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rer Stelle hinweg zu sich genommen zu haben

braucht, um wegen einer hernach gefolgten

Schreckung oder Mißhandlung, oder eines her-

nach gefolgten thätlichen Handanlegens einen
Raub als begangen aussprechen zu können.

Auf einen Menschen, der erst in porberei-

tenden Handlungen begriffen gewesen ist, um

zu beweglichen Sachen zu gelangen, welche er ent-

wenden konnte, zu diesen Sachen jedoch noch nicht

selbst gelangt ist, kann demnach wegen einer von

ihm gegen eine ihm zufällig aufgestoßene Person

ausgeübten Gewalt der Begriff des Raubes nach

Art. 235 nicht angewendet werden. Es war folg-

lich die That nur aus dem Gesichtspunkte des

Diebstahls zu beurtheilen, in welcher Hinsicht sie

als entfernter Versuch des ausgezeichneten Dieb-

stahls erscheint, da die Thüre durch das Hineinste#-

gen noch nicht einmal geöffnet, viehveniger irgend
etwas entwendet worden ist.

Tagebuch der Hraris.

Die in Nr. 51. des 1. B. Lieser Blätter,

und zwar in Note 1. entwickelten Grundsätze über

die Zeitgrenzen der aus dem Grunde der Quasi=

minderjährigkeit gesuchten restitutio contra lapsum

fatalium, wurden in Anwendung gebracht in einem

AGE. vom 21. März 1837. (H. 98234).

Die Streitfrage, ob die Prov. ex lege Dif-

tamari ein subsidiäres Rechtsmittel sei? — wurde

durch oberappellationsgerichklichesErkenn-
niß vom 20. Mai 1887. 0. 701330(AGülkten

Nr.W.72136.)5verneinend entschieden, weil
die bayer. GO. IV. § 4 und. 5 dieses Rechtsmit-
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tel im Falle einer Diffamation ganz allgemein,
d. i. ohne Unterschied, ob dem Provokanten die

ordentliche Klage in der Hauptsache zu Gebote

stehe oder nicht, gestattet und nur die einzige

Ausnahme in dem Falle macht, wenn sich der

Provokat im wirklichen Besitz des angerühmten Rech-

tes befindet.

Miscellen.

Oie gemeinrechtliche Controverse, wie viele

Handlungen zur Entstehung einer Gewohnheit erfor-
derlich seyen2 wurde in einem uns vorgekommenen

Erkenntnisse sehr glücklich dadurch gelöst, daß un-

ter Beziehung auf die Bestimmungen des StGB.

1. 265. Nr. IV. vom Gewohnheitsbetruge

und Art. 85. 9. 2. von der gewerbsmäßigen

Begünstigung die Normalzahl zwei für hin-
reichend erklärt wurde!!

Uekrolog.
Am 7. Juni d. J. starb zu Ansbach der k. Ap-

bellationsgerichts-Rath Dr. Karl August Möllen-

thiel. Er war am 20. Januar 1705 in Mann-

heim geboren, und kam schon in frühester Jugend

mit seinen Aeltern nach Neuburg an der Donau,

indem sein Vater, der geheime Hofrath Dr. Möllen-

thiel, der verwittweten Frau Herzogin Mayia

Amalia von Pfalz-Zweibrucken, königl. Hoheit, als
deren Leibarzt dahin folgte. Dortselbst besuchte er

das Gymnasium, hierauf das Lyceum in München

und sodann die Universität Erlangen, an welcher

er im Jahre 1813 zum Doktor der Rechte pro-

movirt wurde. Seine erste Anstellung im königl.
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bayerischen Staatsdienste erhielt er am 10. Dez.
1820 als Kreis= und Stadtgerichts-Assessor in

Augsburg, von wo aus er am 5. Oktober 1321

zum Assessor bei dem Appell. Gerichte zu Neuburg
befördert wurde. Vom 28. Okt. 1325 bis 10.

Sept. 1933 war er bei dem kgl. Staatsministe-

rium der Justiz, zuerst als Bureau-Sekretär, dann
als geheimer Secretär und zuletzt als funktioni-
render General-Secretär. Während dieser Funk-
tion wurde er am 12. August 1827 zum App.

Ger. Rathe bei dem hiesigen Gerichtshofe ernannt

und bei diesem Kollegium durch allerhöchstes Re-
seript vom 10. Sept. 1833 wirklich eingereihet.

In allen Verhältnissen seines Lebens hat er
sich auf das Vortheilhafteste bewährt. Bieder und

charakterfest—empfänglich für alles Gute, Schöne
und Erhabene — menschenfreundlich, bescheiden

und anspruchlos — gründlich und vielseitig ge-

bildet — klar und bestimmt in seinen Ansichten

— gewissenhaft in der Erfüllung jeglicher Pflicht
— treu und liebevoll gegen Vaterland, Ver-

wandte und Freunde; durch Vereinigung so vieler
Vorzüge des Geistes und Herzens galt er Allen,
die ihn kannten, als liebenswerth und hochacht-
bar. — Seine gediegene Abhandlung: über die

Natur des guten Glaubens bei der Verjährung

(Erlangen, 1820) erwarb ihm auch in der litera-
rischen Welt einen bleibenden Namen. Muster-

haft und belehrend sind seine Kollegialarbeiten. —

Er war eine Zierde des Kollegiums, dem er an-

gehörte und welches nun seinen Verlust innigst
betrauert.

Die verehrlichen Abonnenten, welche die „Blätter für Rechts-
anwendung“ durch die k. Postanstalt oder von der Brügel'schen

Buchdruckerei unmittelbar beziehen, werden ersucht, ibre etwaige

PBestellungen für das nächste Semester baldigst zu machen.
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Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 25. Samstag, den 23. Juni 1337.

Zur Lehre von den horrespcktiven Testamenten.

Es ist eine sehr wichtige, häufig vorkommende

Streitfrage, ob im Falle eines gegenseitigen und

korrespektiver Testamentes, welches nach dem Tode

des einen Testirers zum Vortheil des andern be-

reits wirksam geworden ist, der Ueberlebende die

zu Gunsten Oritter gereichenden Bestimmungen

nur für den Umfang des von dem Verstorbenen

ererbten Vermögens, oder auch in Ansehung

seines eignen übrigen Vermögens zu er-

füllen verbunden sey?
Diese letztere Ansicht !) ist in neuester Zeit

von Mühlenbruch nach unserem Erachten sieg-

reich, vertheidigt worden. Wir verweisen auf

dessen in der Fortsetzung des Glückischen Pan-

dekten-Kommentars Bd. XXXVIII. S. 233 ff. ent-

1)) Die gegentheilige ist in einer sehr scharfsiunlgen — rö-

misch-rechtlichen Abhandlung vertheidigt von Hasse
im rhein. Museum Jahrg. II. Hest II., Jahrg. III. H. II.
IV. Bgl. auch Kafel auserlesene Civtl-Rechtssprüche der
höhern Gerichtsstellen in Würtemberg. H. 1. Nr. XIIl.
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haltene Ausführung, und geben hier lediglich ein

Zeugniß über die im Betreffe dieser Frage beste-

hende Praxis. In einem Erkenntnisse des Würz-

burger Spruchkollegiums vom 18. Mai 1830

wurde angenommen, daß der Ueberlebende die

Bestimmungen des korrespektiven Testamentes auch

in Ansehung seines eigenen Vermögens zu erfüllen.

habe, und zur Begründung dieses Ausspruchs in

den Motiven geäußert: „Nach römischem Rechte

unterliegt es keinem Zweifel, daß die Anordnung

des Erblassers, nach welcher der Erbe sein ge-

sammtes Vermögen einer bestimmten Person hin-
terlassen soll, nur in Ansehung der vom Erblasser

herkommenden Güter Wirksamkeit habe, und auch

in Ansehung dieser nur zu drei Viertheilen. *)

Ast longe distant, lehrt Gottschalk,7)a pla-

citis Quiritium mores Germanorum, utpote qui-

bus non tantum bona fldeicommittentis, verum

eliam facultates fiduciarii heredis fideicommisso

universali gravari possunt. Ex quo enim apud

Germanos pactis successoriis tam adquisitivis

duam restitutivis jure Romano plane reprobatis

vis et auctoritas tributa fuit, fiduciarius heres,

cujus propria bona fideicommisso universali gra-

vata sunt, per ipsam hereditatis aditionem ob-

strictus esse censetur ad omnia ea restituenda,

quae sub fideicommittentis dispositione compre-

hensa intelliguntur.....Nechic amplius solli-

2) Bgl. fr. 114 S. 6, 7 de leget. I., fr. 27 pr. ad SC.
Trebell.

3) Discept. forens. Tom. II. ed. II. pag. 9. Bgl. v.
Bülow und Hagemann prakt. Erört. Bd. IV. Rr.

29; Biener opusc. academ. Tom. U. p. 182 sequ.
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citi sumus de regula, quam jus Romanum sup-

Peditat, neminem magis onerandum esse, quam

fuerit honoratus, cum eadem moribus Germa-

norum eversa solius effectus ratio habeatur, qui

aditionem hereditatis a fiduciario herede factam

sequitur.“

leber Statiltik der bürgerlichen Rechtspflege.

Von S——————

II.

In einem Staate, wo ein gleiches gerichtli-

ches Verfahren gilt, die oberste Verwaltung der

Civilrechtspflege concentrirt ist, dieselben bürger-
lichen Handels= und andere Gesetzbücher gelten,

ist man leichter im Stande, die Ergebnisse der

Civilrechtspflege bei den verschiedenen Gerichten,

aus den eingegangenen Berichten zu sammeln, und

unter gemeinsame belehrende Gesichtspunkte zu

bringen. Allein auch da, wo eine große Ver-

schiedenheit der gültigen Rechtsnormen allerdings
große Schwierigkeiten in den Weg legt, dürfen

diese von einem so wichtigen Versuch, so unvoll-

ständig derselbe auch in der ersten Zeit erscheinen

könnte, nicht abschrecken.

Die Statistik der Civilrechtspflege enthält gleich-

sam die Rechnungsablage über die Leistungen der-

selben. Sie läßt uns die Ecats der materiellen

Lage der einzelnen Gerichte, das Verhältniß der

neu eingekommenen und der erledigten Rechtsstreite,

das mindere oder größere Gleichgewicht in der

Bewegung der Processe, gleichsam wie in Dar-

stellung von Einnahme und Ausgabe, übersehen.
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Eine solche den Wetteifer der verschiedenen Ge-

richte anregende Uebersicht gibt zu den fruchtbarsten

Betrachtungen Veranlassung, und zeigt, in wie

fern es dem Staate gelungen ist, eine seiner ersten

und wichtigsten Aufgaben zu lösen. Mag immer

eine Criminal-Statistik eine Menge interessanter

Gesichtspunkte darbieten; auch jener über die Ci-

vilrechtspflege fehlt es nicht an einer Grundlage

moralischer, politischer und wirthschaftlicher u. dgl.
Interessen. Geht man z. B. auf den Ursprung der

meisten Civilprocesse zurück, so findet man cha-

rakteristische Beiträge zur Erforschung des sitt-

lichen und intellektuellen Zustandes der Nation.

Ob Sitten-Einfalt und Genügsamkeit oder viel-

mehr Unsittlichkeit und Genußsucht im Lande zu

Hause sind; welche Tugenden herrschen, welche
Laster wie Unkraut wuchern; ob das Volk be-

triebsam, in Elementar= und technischen Kennt-

nissen bewandert, umsichtig und bedachtsam, oder

ob es vielmehr im alten Schlendrian, in Träg-

heit und Unwissenheit versunken sen; — über alle

diese Momente werden Forschungen über den Ur-

sprung der Rechtsstreite bedeutsame Wahrnehmungen

liefern. Insonderheit sind es aber die Vorzüge und

Mängel der Gesetgebung und der für den Rechts-

schutz bestehenden organischen Einrichtungen, zu
deren Erkenntniß die Statistik der Rechtspflege

die reichsten Materialien liefert. Die gesetzge-

bende Gewalt sollte demzufolge die Erscheinungen

der Rechtböanwendung fortwährend im Auge

behalten.
Streitigkeiten über Gültigkeit und Auslegung

der Verträge, Uebereinkünfte, Testamente, über-
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haupt der Notariats-Akte bieten für den Ge-

setzgeber gleich interessante Belehrungen und

Wahrnehmungen dar. Es fragt sich, welchen

Einfluß die gewöhnliche Rechts, Unwissenheit
auf die Anzahl der Processe habe es wird

die Nothwendigkeit klar, den zweifelhaften Sinn

der Gesetze, die verschiedenen richterlichen Ausle-

gungen einstweilen durch Firirung der Jurisprudenz

zu beseitigen. Die häusig vorkommende Nach-

läßigkeit, bisweilen Unkunde bei Fertigung der

Notariats-Urkunden wird der höhern Aufmerk-

samkeit nicht entgehen.
(Forts, folgt.)

Zu 9 12. nr. 6 und 7 der Prioritätsordnung.)

1.

Die Bedingung des hier in Frage befindli-

chen Vorzugsrechtes der Rückstände aus den dem

Konkurse nächst vorhergegangenen Jahren — be-

steht darin, daß die Entstehung und das Fällig-

werden der Forderung nicht in eine frühere Zeit,

als die zwei dem Konkurse nächst vorhergehenden

Jahre falle. Ob der Gläubiger das Daseyn ei-

ner früher entstandenen Forderung erst später

(nämlich innerhalb der bezeichneten 2 Jahre) in

Erfahrung gebracht, ist ein unerheblicher Umstand,
und von Anwendung des Satzes: „agere non va-

lenti non currit praescriptio“ kann hier nicht die

Rede seyn. Es handelt sich hier nicht von dem

Erlöschen eines Rechtes durch Extinktivverjährung,

1) Aus einem AGE. vom 21. März 1837. (K. 982 75).
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sondern von den faktischen Voraussetzungen eines

Privilegiums, welches erst im Konkurse ins Leben

tritt. — Hieran kann durch die Rechtswohlthat

der Restitution nichts geändert werden; insbeson-

dere kann diese nicht dazu dienen, die Rangord-

nung der. Gläubiger, so wie sie bei dem Eintritte

des Einführungstermines feststand, durch Nachho=

lungen aus der Zeit vor Einführung des neuen

Gesetzes wieder umzustoßen.

Dem bezeichneten Vorzugsrechte des Staates

und der Gutsherren kann eine die Gränzen des

Buchstabens überschreitende Anwendung auch nicht
in dem Falle zugestanden werden, wenn dem Aus-

bruche des Konkurses eine mehrjährige Debitver-

handlung vorherging. Auch hier kömmt das Pri-

vilegium nur den Rückständen aus den zwei dem

Ausbruche des Konkurses vorhergehenden

Jahren zu. Die zwei Jahre von Einleitung des

Debitwesens zu zählen, ist um so weniger zulässig,

als während eines solchen präparatorischen Verfah-

rens zwar das rentamtliche und gutsherrliche Exe-

kutionsrecht nicht ausgeübt, wohl aber von Seite
des zuständigen Gerichtes zur Berichtigung ver-

fallener Staatsabgaben und gutsherrlicher Gefälle

mit sofortiger Hülfsvollstreckung, insbesondere mit
Verwendung der Gutsrevenüen des Gemeinschuld-=

nets zur Zahlung jener Abgaben und Reichnisse,

unbedenklich verfahren werden kann.
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Ueber die Beweiskraft alter gutsherrlicher

Rechnungen.

1) Es unterliegt keinem Zweifel, daß gehörig-

geführte Gutsrechnungen zu denjenigen Urkunden
gehören, bei welchen das Alter einen gewissen

Grad der Glaubwürdigkeit zu Gunsten des Guts,

berrn begründen kann; indem sowohl bei Ferti-
gung als bei Prüfung und Approbirung derselben

ein Interesse obwaltet, daß darin nichts Un-

wahres enthalten sen; auf der andern Seite, ab-

gesehen von besondern etwa im einzelnen Falle

vorliegenden Verdachtsgründen, nicht anzunehmen
ist, daß bei Eintragung der einzelnen Einnahms-

posten die Absicht stattgefunden, dem Rechnungs-

herrn im Verhältnisse zu den dritten Personen,

deren Zahlungen vereinnahmt werden, einen Vor-

theil zuzuwenden. 1)
2) Der Grad der Glaubwürdigkeit solcher

Urkunden, — wenn sie von dem Gutsherrn gegen

die Gutshintersassen produzirt werden, ist von

der Gerichtsordnung Kap. Xl. §#. 2 Nr. 1 dahin

bestimmt, daß sie nach Gestalt der Dinge voll-

ständig beweisen können, wenn dem Alter der-

selben nech andere mit einschlagende Behelfe zur

Seite stehen. Worin diese Behelfe bestehen mö-

gen, ist nicht näher bestimmt, sonach dem rich-

terlichen Ermessen anheimgestellt. Wenn Kreitt-

mayr in den Anm. den Satz aufstellt, daß über-

all, wo weder das Buch oder Register mit Zu-

1) Bgl. Einst nber 4 v. Zurhelns Jahrbüchern des
bürgerl. Proz. Heft1. S. 43.
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ziehung und Einstimmung der Interessenten er-

richtet, noch von denselben früher selbst schon da-
hin rekurrirt, noch bereits darauf gesprochen wor-

den, ein nothwendiger Eid zu Hülfe genommen
werden müsse, — so kann dieß deßwegen nicht zur

Richtschnur dienen, weil hier der Kommentator

offenbar von dem Terte des Gesetzes abweicht, näm-

lich der fraglichen Norm eine Gränze zieht, welche
dem deutlichen Buchstaben des Gesetzes fremd ist.

3) Zu den Behelfen, durch deren Unterstützung
die Beweiskraft der alten Urkunde vervollständigt

werden kann, gehört insbesondere der neuere Be-

sitzstand, sofern derselbe mit dem Inhalte dieser
Urkunde übereinstimmt "). ·

Von Wichtigkeit ist es auch, wenn die An-

sätze der Gutsrechnungen mit den Angaben alter

Gutsbeschreibungen, wie sie etwa bei Veräußerun-=

gen des Gutes angefertigt worden, überein-

stimmen ?).

2) Spangenberg in der Gießner Zeitschrift. Bd. 17.

* Gönner Entwurf eines, Gesestuchs für das
gerichtl. Verfahren. Bd. II. S.4

3) AGE. vom 25. April 1837. (F. 4%%%



Blätter

für

Rechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 26. Samstag, den 1. Juli 1837.

Ist die Schenkung eines Siegelmässigen cbezüglich
der Summe) an das Erfordernils der Insinuation

gebunden?

Von Herrn Regierungsassessor Dr. Lauk.

Das Eoikt über die Siegelmäßigkeit verord-
net in &amp; 2.:

„Siegelmäßige Personen können über jene un-

streitigen Rechtsgeschäfte, wozu bei den un-

„siegelmäßigen Personen die obrigkeitliche Pro-
„tokollirung und Verbriefung nothwendig ist,

„/z. B. Eheverträge, Vollmachten, Vergleiche

„u. dgl. ihre Urkunden durch Unterschrift und

„Siegel selbst und mit gleicher Kraft fertigen.“

Hienach steht den Siegelmäßigen das Recht

der eigenen Fertigung nur bei unstreitigen Rechts-

geschäften zu, insbesondere bei jenen, die eine cau-

rsae cognitio nicht erfordern.

Ob eine solche bei der Insinuation einer

Schenkung eintrete, und ob diese demzufolge nur

ein actus voluntariae jurisdictionis (im Sinne der
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GO. 1.5 17.) sey oder nicht, ist bekanntlich eine unter

den Lehrern des gemeinen Rechts bestrittene Frage.

Die meisten neuern Schriftsteller verlangen

keine causae cognitio und lassen deßhalb die In-

sinnation auch bei einem andern als dem kompe-

tenten Richter zu.)
Allein, wenn man auch diese Meinung als die

richtigere annimmt, so wird man dessen ungeach-

tet die hier aufgeworfene Frage selbst für jene

Landestheile, wo das gemeine Recht gilt, vernei-

nen müssen und zwar aus folgenden Gründen:

1) Bei der Erklärung des Edikts über die

Siegelmäßigkeit, so wie bei jener der anderweiten

konstitutionellen Edikte, insoweit sie Privat-=

rechte betreffen, welche zu den Attributen staats-

rechtlicher Institute gehören, oder Normen ent-

halten, welche auf politischen Motiven und Rück-

sichten der Staatswirthschaft beruhen, und durch

welche privatrechtliche Verhältnisse auf eine

dem geuen Staatsrecht zusagende Weise fortge-

bildet oder verändert werden sollten, ist auf die

ältere bayerische Gesetzgebung, als die Quelle der

Auslegung, zu rekurriren.

Denn diese neue publicistisch-civilrechtliche Ge-

setzgebung hat die in Frage befindlichen Privat-

rechts-Verhältnisse nur in derjenigen Gestalt auf-

gefaßt, welche dieselbe in den altbayerischen Pro-

1) in dekscstschtiftfukCtvtltechtuPro-
S. . Schweppe, Handbuch 8. 500.

r-!iie r“ — (öte Ausg.) o. Wening-In-
genheim, Buch III. S. 209. (2te Ausge) Seuf-
fert 8. 363.
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vinzen haben und welche auch in der ältern baye-

rischen Gesetzgebung ausgeprägt ist.)

2) Das bayer. Landrecht aber bestimmt P. Ul.

Cap. VIII. s. 7. Nr. 5:

„Soll die obrigkeitliche Bestätigung anderge-
„stalt nicht als praevia cognitione causae, das

ist, nach vorläufiger Einsicht der Donation und

, genugsamer Ermäßigung aller hierunter zu

„betrachten kommender Umständen ertheilt

„werden, damit so leichterdings keine Ver-

„schwendung oder andere zu Dräjudiz eines

„Drittens gereichende Ungebühr mit unterlau-

„fen möge,“
und erklärt in §. 8. N. 1. die Insinuation nur

für unnöthig „in Schenkungen, welche von fürst-
lichen oder an fürstliche Personen gemacht wer-

den.“

3) Demnach muß nach dem bayer. Landrecht

auch von einem Siegelmäßigen die sonst erforder-

liche gerichtliche Insinuation der Schenkung beob-
achtet werden.

Nur mit dieser Beschränkung schwebte dem

Gesetzgeber das Privilegium der Siegelmäßigkeit

vor; es muß daher diese Beschränkung auch in

jenen Gebietstheilen eintreren, wo die gerichtliche

Insinuation der Schenkungen etwa aus einem an-

dern Gesichtspunkte aufgefaßt wird, und das um

so mehr, als

2) Seuffert in Frhrn. v. Zu-Rheins eiträgen zur

Seergezung und praktischen Jurisprudenz II. Bd. 26
Hest S. 171ff.
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a) der Grund des Gesetzes im gemeinen

Rechte 2) — die Verhinderung von Betrügereien

zum Nachtheil dritter Personen — auch bei Sie-

gelmäßigen nicht ganz ausgeschlossen bleibt, und

5) Drivilegien überhaupt nicht ausdehnend

sondern einschränkend zu erklären sind.

——

Misrellen.

In diesen Blättern wurde geäußert, daß die
Zahl der Kontroversen, über welche von dem ober-

sten Gerichtshofe ungleichförmig entschieden wor-

den, Legion sey. In starkem Kontraste mit

dieser Aeußerung stand die Annahme des Herrn

OAGR. Welsch, die Anwendung der Bestim-

mungen des zur Bewirkung der Gleichförmigkeit

der Entscheidungen den Kammern vorgelegten Ge-

setzentwurfs werde jährlich ungefähr nur 15 Ple-

narversammlungen veranlassen. — In den Ver-

handlungen der Kammer der Reichsräthe über den

bezeichneten Gesetzentwurf äußerte der Herr Ju-

stizminister, Frhr. v. Schrenk, in Bezug auf

die ungleichförmig entschiednen Streitfragen:
„Wolle man die authentische Interpretation

„aller dieser Fragen an die Stände bringen,

„so hätten die Stände-Versammlungen sich

3) L. 27. C. de donat. „Siquidem clendestinis ec do-
„mesticis fraudibus facile quidvis Pro negotü
„opportunitate confingi potest, vel id, quod vere
„ßgestum est, aboleri.“ Thibaut, Theorie der lo-

gischen Auslegung. S. 38, 39.
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„mit nichts anderem, als mit authentischen

„Auslegungen zu beschäftigen.
Indem ich diese Auktoritär für die früher

von mir geäußerte Ansicht anführe, füge ich die

Bemerkung bei: durchgreifende Hülfe kann bei

einem solchen Zustand nur durch neue Gesetzbü-

cher, unter Abschaffung der bisherigen Gesetzquel-

len, gewährt werden; übrigens läßt sich eine sehr

umfassende partielle Verbesserung bewerkstelligen,
wenn man es unternimmt, die gangbarsten

und wichtigsten Kontroversen durch authenti-

sche Interpretation zu entscheiden; mit Entschei-

dung von 100 Kontroversen dieser Art wäre sehr

viel gewonnen; ich halte dafür, daß die Bera-

thungen darüber in den Kammern nicht mehr Zeit

erfordern würden, als z. B. die jetzt in Berathung

begriffenen Rechenschaftsberichte.

Der Herr Justizminister hat sich in der Kam-

mer der Reichsräthe gegen weitere Personal-Ver-

mehrungen des Oberappellationsgerichts erklärt:

„es würde dadurch nur neue Verwirrung

„und Zögerung entstehen. Die Erfahrung

„habe dieses gezeigt; denn seit der Bildung

„des sechsten Senats hätten sich die Rück-

„stände bei dem obersten Gerichtshof ge-

„mehrt, und im Grunde würden jetzt weni-

„ger Akten erledigt, als früher mit fünf Se-

„naten.

Wohl mag es richtig seyn, daß selbst die
von dem Referenten des I. Ausschusses der Kam-

mer der Reichsräthe beantragte Bildung zweier
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neuen Senate des obersten Gerichtshofs eine be-

deutende Minderung der Rückstände nicht herbei-

fübren würde, wenn nicht zugleich die Aus-

scheidung des laufenden Dienstes von

der Bearbeitung der Rückstände erfolgt,

und für legtere Aufgabe nicht etwa blos — nach

dem Vorschlag der Kammer der Reichsräthe —

ein Senat (das wäre viel weniger als eine halbe

Maßregel), sondern mindestens drei Senate be-

stimmt werden. Aber in Verbindung mit der be-

zeichneten Ausscheidung würde die Personalover-

mehrung die Erreichung des vorgesteckten Zieles

sehr wirksam fördern. Und in der That, das

Uebel ist so arg und schreiend, — die Gerechtig-

keit, der Kredit des Landes, die Ehre der Regie-

rung — sind so wesentlich betheiligt, daß es noth

thut und nur Erfüllung heiliger Pflicht ist, mit

allen Mitteln, die zu Gebote stehen, zur schleu-

nigen und durchgreifenden Abhulfe zusammenzu-
wirken. — Unerheblich sind die Bedenklichkeiten

Über die beispiellos hohe Zahl des Personals,

wenn eine weitere Vermehrung eintreten sollte;

eben so unerheblich die Vergleichungen mit dem

oberstrichterlichen Personale in andern größern

Staaten. — Jene scheinbar enorme Zahl soll ja

nur eine vorübergehende, sie soll ja nur ein au-

ßerordentliches Mittel für ein außeror—

dentliches Uebel seyn; sie soll ja gerade die

Herbeiführung eines Zustandes möglich machen,
in welchem selbst der gegenwärtige Stand des

Personals nicht mehr erfordert wird. Was aber

jene Vergleichungen betrifft, so fehlt es an der

Gleichheit der Voraussetzungen; kein Staat leidet
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iso sebr an dem Uebel der Mannmigfaltigkeit der

Gesetzgebungen, wie der unsrige; Frankreich, Preu-

ßen haben Civilgesetzbücher, die für alle Provin--

zen des Staates gelten. Frankreichs oberster Ge-

richtshof ist nur Kassationshof. Am unstatthaf-

testen ist aber die in der Kammer der Reicher-

the angedeutete Parallele mit den obersten Ge-

richten Englands. Wo so durchgreifende Ver-
schiedenheiten in allen Momenten der Gerichtsver-

fassung obwalten, ist die Vergleichung zur Argu-

mentation ganz unbrauchbar. Zudem ist es be-

kannt, daß, um in den vbersten Gerichtshöfen

Englands Prozeß führen zu können, ein Vermö-
gen erforderlich ist, wie es bei uns nur die Reich-

sten des Landes besitzen, und daß überhaupt die

Civilrechtspflege in England sehr im Argen liegt.
— Von finanziellen Bedenklichkeiten kann nun

vollends keine Rede seyn. Die Volksvertreter

freuen sich der Erübrigungen im Betrage von meh-

rern Millionen, und es sollte an den Mitteln

fehlen, die Heilung der schwerkranken Rechtspflege

zu unternehmen?

—.

In Bezug auf den Vorschlag, die oberstrich-

terlichen Civilsenate auf 5 Personen zu vermin-

dern, ist wohl zu beherzigen, was ein warmer

Freund der Gerechtigkeit, der Referent des I. Aus-

schusses der Kammer der Reichsräthe, dagegen er-

innert hat:

Er sei damit einverstanden, daß ein Senat

von fünf ganz ausgezeichneten Mitgliedern

gewiß die größte Rechtssicherheit gewähre.
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Allein diese Mitglieder müßten, wie gesagt,

durch Thätigkeitt, Intelligenz und Unbefan-

genheit gleich ausgezeichnet seyn, und eine

solche Auszeichnung sei nicht immer zu fin-
den.“ Seuffert.

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete

des Civil-Processes.

XI.

Vom Beweise der Trunkenheit.

Die Behauptung, daß Jemand betrunken ge-

wesen sei, ist kein Zeugniß, sondern ein Urtheil;

aber die Thatsachen, woraus man schließt, daß

Jemand betrunken war, sind Gegenstand eines

Zeugnisses, und aus ihrem Gehalte, in Verglei-

chung mit den gewöhnlichen Erscheinungen bei

Betrunkenen, ist der Grad der Wahrscheinlichkeit

der Aussage zu bemessen.)

XII.

Ueber die RNechtskraft.

Wenn aus Jrrthum statt des vom Gericht

beschlossenenen Urtheils, das vom Referenten pro-

ponirte, aber vom Gericht nicht genehmigte Urtheil

publicirt wird, so hat der Publikationsakt keine

Wirkung und das unrichtig verkündete Urtheil

kann nicht rechtskräftig werden. 1)

4) AGC. v. 11. Apr. 1823. conf. durch OAGE. v. 8.
Jeannar 1824. B. 470 33.

1) AGE. v. 18. Dec. 1827. D. 46 k
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für

Rechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 27. Samstag, den 8. Juli 1837.

Zur Lehre von den Förmlichkeiten der Proto-

kolle nach der preussischen Gerichtsordnung.

Die Frage:

„Gehört nach der preußischen Gerichtsord-

nung die Schlußbemerkung der Vorlesung

und Genehmigung, resp. die Thatsache

der Vorlesung und Genehmigung zu den —

bei Vermeidung der Nichtigkeit — zu beob-

achtenden Erfordernissen eines Protokolls?1)

1) Nach gemeinem'RechtewirddiegeschehentVorlesungzu
den die Glanbwürdigkeit bedingenden Erfordernissen eines
Protokolls gerechnet. Not. Ord. von 1512. S. 10.; Martin

Lehrb. ed. XI.8.105.;Bayer,Vorles.S.172;Kind
dunest. sor. Tom. III. Cap. 40. Damit stimmt auch Kreitt-
mayr in den Anmerk. zur GO. Kap. II. 8. 3. lit. f.

überein. Indessen kann der Mangel der Vorlesung nicht

nachtheilig wirken, wenn das Protekoll von demjenigen,

gegen den es produzirt wird, unterschrieben ist. Kind
I. c. Dieser Praktiker bemerkt serner am Schlusse seiner

Erörterung: „Ceterum observare allinet, en, quse
e registraturae preelectione exposui, non recte

Proferri ad illas registratures, dune duntaxzat super
acta oblationis et receplionis lestamenti judicialis

confectae sunt, ec licet testalori haud praeleciae
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wurde in einem Erkenntnisse ves AG. für den

Rezatkreis vom 24. Febr. 1837 (M. 110038) aus

folgenden Gründen verneint::

1) Im Zweifel ist derjenigen Auslegung der

Vorzug zu geben, nach welcher die Abfassung der
Gesetzesvorschrift nicht als fehlerhaft, oder als

minder fehlerhaft erscheint. — Wollte man nun

annehmen, daß die Verordnungen des 9. qu. Th.

II. Tit. II. der preuß. GO. in gleicher Weise,

wie die im §. 43. numerisch aufgestellten Punkte

zu den Erfordernissen eines Protokolls gehören,

so hieße dieß nichts anderes, als den Gesetzgeber

einer argen Gedankenlosigkeit beschuldigen. — Ei-

nen sen: „Erfordernisse des Protokolls“

rubriziren, darin deren sieben unter fortlaufenden

Zahlen aneinanderreihen, nun aber ein achtes und

neuntes in Petto behalken, und diese erst in fol-

genben # ohne Fortführung der Zahl, und ohne

sonstige Anbeutung der Verbindung und gleicher

Wirksamkeit, wie ein zufälliges Anhängsel, nach-
tragen, vas wäre in der That eine Redaktion,

fuerint, neque ipsum testamenlum judici oblatum
(Rur von diesem, nicht von dem mündlich zu Protokoll

erklärten Tesiamente ist hier die Rede.) viliont, neqne
vi probeandi destituuntur. Nam ejusmocdt testa-
mentum judsciale vi solius oblationis et receplio-

nis subsitit, atqduo registratura, duae super hoc
actu condita esl, tanlum vim altestalf judicialis ha-

bet, ideoque praelectione non eget, nisi teslslor
in ipso oblstionis acin duidquam declaraverit,
quod naturam ultimae voluntalis induit * — Ist

da, wo die Vorlesung erforderlich ist, daß sie geschehen,
am Schlusse des Protokolls nicht bemerkt, so muß derje-
nige, der das Protokoll als Bewelsmittel benutzt, im

geugnungsfale die geschehene Vorlesung beweisen. Kind
. c.
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die als Muster einer schlechten gelten könnte. —

Eine Auslegung, welche den Gesetzgeber in so un-

günstigem Lichte erscheinen läßt, darf vom Richter
nur dann adoptirt werden, wenn ihm der deut-

liche Buchstabe keine andere Wahl gestattet. Oem-

zufolge kann der Umstand, daß der Gesetzgeber

nach Aufzählung der sieben Erfordernisse im § 43.

— abgebrochen pat, nicht anders gedeutet werden,

als daß die Schlußbemerkung über geschehene Vor-

lesung und Genehmigung, von welcher im §. 44.

die Rede ist, nicht zu den Erfordernissen

eines Protokolls gehöre.
Was nun

2) die Frage betrifft, ob die Thatsache der

Verlesung und Genehmigung zu den — bei Ver-

meidung der Nichtigkeit zu beobachten-

den — Erfordernissen eines Prolekolls zu rech-

nen sey, so kann darüber kein Zweifel mehr ob-

walten, indem das Reseript des preußischen Ju-

stizdepartements vom 5. März 1793. — unter

Bezugnahme auf 58 ao, Al. Tit. 1I. Th. I. des

allgemeinen Landrechts auf das bestimmteste für

pie Verneinung entschieden hat.2)

Praktische Gemerkungen aus dem Werhsel- und

Uerkantilrechte.
Mitgetheilt von Herrn Arvok. Dr Schauß in München.

Vorwort.

Gewiß ist keine Handhabung des Rechtes in

Bayern, besonders für den Anwalt, schwieriger, als

2) S. Eisenberg u. Stengel Beitr. Bd. VI. S. 170—1.
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die in Wechsel= und Merkantilfällen. Die bayer-

sche Wechsel= und zugleich Wechsel: und Merkan-

tilgerichts-, dann Tarordnung vom Jahre 1735,

welche auf die vom Jahre 1770 folgte, ist näm-

lich ein äußerst vages, oft dunkles Gesetz, welches

aller wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, und

von einer Fluth späterer Novellen häufig in sei-

nen Hauptgrundsätzen erschüttert ist. Die subsi-
diär geltende Augsburger Wechselordnung vom

Jahre 1778 ist zwar klarer und konsequenter, je-

doch der bayerischen oft geradezu widersprechend.

Hiezu kommt noch die Hauptsache, daß die Rechts-

fälle dieser Art beinahe durchgängig nach kauf-

männischen Observanzen und Usancen entschieden

werden, auf welche die technischen Assessoren ihre

Stimmen bauen, und welche nicht selten wenn

auch dem Gesetze nicht schlechthin widersprechen, es

doch auf authentische Weise interpretiren. Ge-

wandtheit in Führung und Entscheidung solcher

Streitsachen läßt sich sohin lediglich durch die Ge-

richtspraxis und aus dem Vergleichen verschiedener

Erkenntnisse gewinnen. Es möchte daher nicht

unwillkommen seyn, eine Reihe von Ansichten in

diesem Fache vorgeführt zu sehen, die sämmtlich

aus Erkenntnissen des Wechsel-,undMerkantilge-

richts II. Instanz für den Isarkreis geschöpft sind;
einem Gerichtshofe, welcher schon mehrere Dezen-
nien früher sein Richteramt übte, als die Wech-

selgerichte inBayern allgemein eingeführt wurden.
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1.

vergleiche unter Kaufleuten bedürfen der gericht-
« lichen Protokollirung nicht.

Durch mehrere Präjudizien ist anerkannt, daß
Vergleiche unter Kaufleuten über Merkantilgeschäfte

an die Formen gerichtlicher Protokollirung nach

Cod. jud. Cap. 17. 8.1 Nr. 0. nicht gebunden ssind.

2.

Arten und Ordnung der Erckution.

Wenn die Mobilien die Forderung des Wech-

selgläubigers nicht vollständig decken, so ist die

Exekution in Immobilien gesetzlich.

Die Einantwortung ist nach Wechselrechten

nur bei Mobilien besonders vorgeschrieben; bei

Immobilien aber tritt die öffentliche Versteigerung

nach den allgemeinen Vorschriften der Gerichts-

ordnung ein.

Wenn der Wechselschuloner gerichtskundig lie-

gendes Vermögen besitzt, so findet der bloß subsi—
diäre Personal. Arrest gegen ihn nicht statt, son-
dern der Kläger hat vor Allem in Ansehung jener

Exekutions-Objekte geeignete Anträge zu stellen.

3.

Wie müssen die Zahlungsmittel beschaffen seyn?

Nach WO. Cap. 10. 8. 9. ist dem Wechsel-

Creditor gestattet, sich an die Person des Schuld-

ners zu halten, wenn keine Zahlungsmittel sonst

zu seiner Befriedigung vorhanden sind. Unter

diesem Ausdruck: „keine Zahlungsmittel“
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kann offenbar nur verstanden seyn, keine parate,

zur Exekution geeignete Zahlungsmittel. Ihre
Richtigkeit muß rein hergestellt erscheinen, und sie

müssen so geartet seyn, daß durch sie der Creditor

ganz und sogleich befriedigt werden kann, und der-

selbe nicht schuldig ist, sich erst um die Liquidität

derselben herumzustreiten.

a.

Prolongation der Wechlel.

Eine Wechselklage kann nicht angenommen

werden, wenn die Prolongation des Wechsels,

ohne welche derselbe verjährt ist, von dem Aus-

steller nicht unterschrieben, sofort nicht in conti-

nenti liquid ist, wie es der Wechsel-Prozeß

fordert.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Lehre pom pactum de quota litis.

Die Frage, ob das Verbot des pactum de

ducta litis auch außer dem besondern Verhältniß

zwischen Advokat und Clienten Anwendung sinde,

wurde in einem in der Sammlung von Tafel!)

mitgetheilten Erkenntnisse ven dem obersten Ge-

richtshofe des Königreichs Würtemberg aus fol-
genden Gründen verneint:

Die hieher gehörigen Gesetzstellen sprechen
blos von Advokaten und Prokuratoren, also von

1) Auserlesene Eivil-Seder höhern Gerichtsstellen
in Würtemberg.B.I.H.1 0.—
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derjenigen besonvern Klasse von Individuen, welchen

ihrer Bestimmung nach der Schutz der Rechts-

hülfe Bedürfenden anvertraut ist.

Gegen diese ist das Verbot des pactum de

ducota litis unter allen Umständen gerichtert. Auf

diess muß nun das fragliche Verbot, insofern es

als unbedingt erscheint, und von dem Daseyn an-

derer dem Vertrag entgegenstehender Bedingungen.

unabhängig ist, beschränkt werden. Zwar wollen

einige Rechtslehrer aus den in dem §. 11. der L.

1. D. de estraord. cognit. enthaltenen Worten:

„dui causis agendis quoquo studio operantur“

schließen, daß das Verbot überhaupt auf alle die-

jenigen anzuwenden ist, welche mit der Besorgung

des Rechtsstreits eines andern gegen einen gewis-

sen Antheil an dem Gewinn des Prozesses sich

befassen. Allein, daß hier doch nur von solchen

Personen die Rede ist, welche sich der Besorgung

der Prozesse anderer zu widmen pflegen, also von

Advokaten und Prokuratoren insbesondere, schei-

nen nicht nur die Worte: „causis agendis“ anzu-

deuten, sondern hauptsächlich auch der vorherge-

hende §. 10. des so eben angeführten Gesetzes,

welches nur von Advokaten im eigentlichen Sinne

des Wortes handelt, und hieraus sind auch die

Worte: „quoquo studio“ zu erklären, und zwar

um so gewisser, als der frühere Begriff von „4#—

vocati“ wornach diese, im Gegensatz von den

Aaatroni,“ quocunque modo opem advocanti fere-

bant,“ zu Ulpians Zeiten längst sich verändert

hatte. (Hofacker Diss. de advocatis. . 2.) Hiezu

kommt, daß nach der Geschichte der Entstehung

des Verbots die Habsucht der Advokaten es war,
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welche dasselbe hervorgerufen. Diese Ansicht von

einer Beschränkung auf die Advokaten und Pro-

kuratoren hat sich bei den meisten Rechtsgelehrten

dadurch ausgesprochen, daß sie immer nur da,

wo von den Advokaten und Prokuratoren die

Rede ist, das pactum de quota litis abhandeln,

und selbst die davon abweichenden, wie Conanus

Comment. Lib. V. cap. 5. Nr. 5. und Muller

Prompt. sub voce pactum de quota litis Nr. 5.

haben bezeugt, daß dies die gemeine Meinung ist.

Miscellen.

In einer juristischen Zeitschrift für Bayern
darf die wichtige Entdeckung nicht unerwähnt blei"

ben, welche, Zeitungsnachrichten zufolge, der Kam-

mer der Abgeordneten in der Sitzung vom 28.

Juni mitgetheilt wurde, nämlich: daß die Or,

densregeln der Franziskaner ein inte-

grirender Theil unsrer Verfassung
seyen. Es giebt, wie aus mehreren Vorgängen

der neuesten Zeit zu entnehmen war, immer noch

Leute genug, welche mit Sancho Pansa von

sich rühmen können, daß ihnen „altchristlicher

Speck vier Finger dick um die Seele liege.“1)

1) Don Quixote, übersetzt von Soltan Bd. III.
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für

Rechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 28. Samstag, den 15. Juli 1837.

Ueber Insinuations-Mandatare und deren Ge-

bühren. )

Das Verhältniß der Parthei oder deren An-

walts, welche einen Insinuations-Mandatar be-

stellen, zu diesem beruht lediglich auf dem Man-

datsvertrage, durch welchen letzterer die Besorgung
eines bestimmten Geschäfts übernimmt, die Par-

thei aber demselben die Entschädigung für bestrit-

tene Auslagen und Mühbewaltung ausdrücklich oder

stillschweigend zusichert. Das Geschäft des Ins.

Mandatars besteht in Empfangnahme der gericht-

lichen Entschließungen, genauer Bemerkung des

Empfangstages, Bezahlung der Taxen und als-

baldiger Zusendung des Empfangenen an die

Parthei oder deren Rechtsanwalt. Zu diesem

Geschäfte werden keine ausgebreitere, insbesondere

keine juridischen Kenntnisse erfordert. Jeder kann

es übernehmen, dem es nicht wegen zu befürch-

7) Aus einem Em- des k. O Aerichts v. 24. Jan.
1837 S. 12433;.
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tender Inkonvenienzen durch besondere Verfü-
gungen untersagt ist. — Wird- zu diesem Ge-

schäft ein Rechtsanwalt verwendet, so ändert die-

ses an der Sache nichts, weil die Wahl in der

Willkühr der Parthei liegt, Rechtskenntnisse aber

nicht erfordert werden, folglich auch kein Grund

vorliegt, einem solchen Ins. Mandatar höhere
Gebühren als einem andern zu bewilligen, oder

ihm solche Deserviten, welche nur wirktiche Rechts-

nertreter der Partheien vor Gericht selbst tar-

erdnungsmäßig in Anspruch nehmen können, zu-
zugestehen. Können sich die Theile über das

Maas des Lohns nicht vereinigen, so liegt keine

Offizial-, sondern nur eine Privatsache vor, welche.

nach den Grundsätzen des Mandatsvertrags zu

entscheiden ist.
Nur die Festsetzung der Deserviten der für

die Parthei vor Gericht wirklich auftretenden

Rechtsanwälte nach ihren übergebenen Expense-
rien und den in den Schriften selbst enthaltenen

einzelnen Ansätzen machen die Gesetze den Gerich-
ten zur Pflicht. Ueber die Festsetzung der Ge-

bühren für die Ins. Mandatare mangelt es aber

an jeder gesetzlichen Vorschrift, daß sie den Ge-

richtsstellen obliege, oder nach welchen Normen

dieselbe geschehen solle.
Die Gebühren der Ins. Mand. gehören zu

den außergerichtlichen Kosten, über welche nach
der G.O.XVII. §. 4 Nr. 7 der Nichter nicht

von Amtswegen, sondern nach vorläufig unter

den Partheien gepflogener summarischer Instruk-

tion zu sprechen hat. Es sindet also auch dieses
Gesetz keine Anwenduung. Wozu aber ein Ge-
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setz nicht verbindet, dazu kann ein Richter weder

von der Parthei, noch auch selbst von einem

Oberrichter angehalten werden. Hiernach kann
der Ins. Mandatar, resp. ein als solcher bestell-

ter Rechtsanwalt nicht verlangen, daß seine In-

sinuations-Mandatar- Gebühren und Auslagen von

Amtswegen festgesetzt werden.

Zur Lehre vom Streitabstande nud von der Be—

schwerde wegen Justizverweigerung.

*—i*e Es steht zwar dem Kläger jederzeit
XV.. J. 4. frei, von der Klage abzustehen, vor-

behaltlich des Kostenersatzes an den Beklagten;

aber dem Abstande von der Klage ist es nicht

gleichzuachten, wenn der Kläger den Antrag stellt,

die Sache bis auf weiteres beruhen zu lassen,

und die Akten einstweilen zu reponiren. Ei-

nem solchen Antrage kann nur mit Zustimmung

des Gegners willfahrt werden; widerspricht die-

ser, so ist mit Verwerfung jenes Antrags die

Verhandlung der Sache fortzusetzen.

In einem vorgekommenen Falle war dem

vom Kläger in dieser Art gestellten Antrage, unge-

achtet der Beklagte Widerspruch eingelegt und die

Durchführung der Verhandlung verlangt hatte, vom

Gerichte 1. Instanz willfahrt worden. Der letz-

tere wandte sich nun im Wege der Beschwerde

an das Obergericht. Unter welchem Gesichtspunkte

war diese Beschwerde zu beurtheilen: Da der

Unterrichter in der Sache keine Entscheidung ge-

hgeben hatte, so konnte auch von Ergreifung des
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Rechtsmittels der Berufung keine Rede seyn; eben

so wenig waren die Merkmale des gravamen ex-

tra viam et ordinem processus nach G.O.XV.#.

5 Nr. 6 vorhanden, indem die Beschwerde ge-

rade die Verhandlung eines Rechtsstreites bedarf.

— Die geführte Beschwerde war vielmehr als

eine Querel wegen Justizverweigerung nach G.O.

XVI. §s. 4 aufzufassen, indem der Beklagte sich

darüber beschwerte, daß der Unterrichter die fer-
nere Verhandlung und Entscheidung des obschwe-

benden Rechtsstreites ungebührlich verweigerte. )

Zur Lehre von der provocatio ex lege Diffamari.

GO. V. 8.85. Ist wegen Ansprüchen an den Vor-

besitzer einer unbeweglichen Sache, über welche
Ansprüche ein Rechtsstreit obschwebt, eine Dis-

positions-Beschränkung resp. Protestation gegen

eine beabsichtigte Veräußerung vorgemerkt wor-
den, so kann der neue Erwerber, welcher sich vie

fragliche Sache deßungeachtet übertragen ließ, den-

jenigen, dessen Recht durch die gedachte proviso-
rische Einzeichnung gesichert werden sollte, zur

Klagstellung gegen sich nicht provoziren. Denn
obwohl jede Protestation ganz die Natur einer

nachtheiligen Berühmung hat, und demgemäß zur

Provokationsklage Anlaß geben kann, so ist doch

dieselbe unter den gegebenen Umständen deßwegen

unzuläßig, weil ja der behauptete Anspruch, wie

vorausgesetzt ist, bereits—nämlich gegen den Vor-

1) Bgl. AGEntschließung vom 1. Juli 1837 H. 609###
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besitzer — eingeklagt wurde, und den Gegenstand

eines obschwebenden Rechtsstreites ausmacht. Der

Prozeßgegner des Vorbesitzers kann nicht ange-

halten werden, über denselben Gegenstand, bezüg-
lich der eingezeichneten Protestation — gegen den

Erwerber des ungeachtet der Protestation über-

tragenen Immobile — einen zweiten Prozeß zu

erheben.)

Zur Lehre vom Gerichtsstande in Strafsathen.

Nach der Verordnung vom 6. Jänner 1312

(RB. S. 177) umfaßt die Gerichtsbarkeit des

Stadtgerichts Erlangen — in Strafsachen auch

die Bezirke der Landgerichte Erlangen, Her-

zogenaurach und Mkt. Erlbach.

Die Verordnung vom 29. Sept. 1818, die

Kreis= und Stadtgerichte als privilegirte erste

Instanz betreffend, (Regb. S. 1132 ff.) bestimmt,

daß zum Gerichtssprengel des Kreis= und Stadt-

gerichts Nürnberg als privilegirte l. In-

stanz, unter andern auch die Landgerichte Erlan-

gen, HerzogenaurachundMarkt-Erlbach

gehören.
Nun hat ein vorgekommener Fall die Zweie

felsfrage hervorgerufen, ob, wenn ein in dem

Bezirke eines dieser LG. begangenes Verbrechen
oder Vergehen einem Geistlichen (oder Adelichen)

zur Last gelegt wird, die Untersuchung dem Kreis-

und Stadtgericht NRürnberg oder dem zu Er-

1) AGE. vom 31. März 1837. B. 10073;.
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langen zustehe? Das AGR. des Rezatkreises,

als Civilstrafgericht hat durch Beschluß vom 5.

Mai l. J. für das letztere entschieden, aus fol-

genden — in einer Inhäsiv-Entschließung vom

17. Juni l. J. ausgesprochenen Gründen:

„Nach der Verfassungsurkunde Tit. V. s. 1

Nr. 3 hat der Adel einen von dem landge-

richtlichen befreiten Gerichtsstand in bürger-

lichen und strafrechtlichen Fällen. Nach 8. 5 jenes

Titels genießen die Geistli jen denselben be—

freiten Gerichtsstand.“

„Zur Zeit der Erscheinung der Verfassungs-

urkunde hatte das Stadtgericht Erlangen be-

reits einen geordneten Gerichtssprengel, näm-

lich
a) in Civilsachen — den Stadtbezirk,

b) in Strafrechtssachen die Start, dann die

Landgerichte Erlangen, Herzogenaurach und Mkt.
Erlbach (Verordn. vom 6. Jan. 1312).“

„In der Verordnung vom 10. Juni 1313

(RB. S. 700) wurde für jene Adelichen, höhern

Beamten und Geistlichen, welche nicht in einem

bereits geordneten Gerichtssprengel eines

Kreis= oder Stadtgerichts wohnen oder begütert

sind, die befrrite Gerichtsbarkeit bestimmten Stadt-

gerichten—imRezatkreisedemStadtgerichte Nürn-
berg — übertragen. Da nun aber das Stadt-

gericht Erlangen damals einen bereits geord-

neten Gerichtssprengel hatte, zu welchem

hinsichtlich der Strafsachen das Landgericht Mkt.

Erlbach !) gehörte, so konnte der provisorische

1) In welchem sich der spezlelle Fall ereignek hatte.
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Gerichtssprengel des Stadtgerichts Nürnberg für
die Privilegirten sich hinsichtlich der Straf-

sachen auf das LG. Markt-Erlbach nicht erstre-

cken; es hatte vielmehr das Stadtgericht Erlangen
in jenem Landgerichtsbezirke als in seinem geord-

neten Untersuchungs-Gerichtssprengel noch
ferner die Untersuchung auch über Adeliche und

Geistliche zu führen.“

„Die Verordnung vom 29. Septemb.

1818 — setzt auch die Stadtgerichte Erlangen

und Fürih in die Reihe der Kreis= und Stadt-

gerichte, und erstreckt den privil. Gerichtssprengel

1) des Kreis= und Stadtgerichts Nürn-

berg — unter anderm auch auf das LG. Marke

Erlbach;
2) des Kr. u. StG. Erlangen — auf

seinen bisherigen Gerichtsbezirk.“
„ Da nun zu dem bisherigen Gerichts-

bezirk des Stadtgerichts Erlangen in Strafsa-

chen auch der Amtsbezirk des LG. Markt-Erl#

bach gehörte, so folgt, daß bei strafrechtlichen

Vorfällen in dem Bezirke dieses LG., welche eine

Untersuchung gegen einen Geistlichen oder Adelichen

veranlassen, das Kr. u. StG.Erlangen, als

privilegirtes Untersuchungsgericht das zustän-
dige sey; — und daß das Kr. u. StG.Nürn-

berg im Landgerichtsbezirke Markt Erlbach2)die
erste Instanz der Privilegirten nur in burger-

lichen Rechtssachen bilde.“

2) Ebenso in den 2G. Bezirken Erlangen und Herzo-

genaurach.



Füllstein.
Kaiser Justinianus hatte in manchen Din-

gen Aehnlichkeit mit dem Ritter von la Mancha.

Als der letztere in dem glorreichen Abentheuer mit

der Leiche den Baccalaureus Alonzo Lopez eben

krumm und lahm geschlagen hatte, aprostrophirte

er ihn:

„Uebrigens thue ich Euer Ehrwürden zu wissen,
daß mein Amt und. Beruf ist, in der Welt

umher zu ziehen, das Krumme gerade

zu machen, und Noth und Plagen abzu-

helfen.
Wenn Justinianusin einer seiner wortrei-

chen, schwülstigen, verschrobenen und verworre-

nen Decisionen oder Novellen eine Rechtsfrage so

recht ins Trübe und Arge geschoben hat, so pflegt

er am Schlusse zu versichern, sein Amt und Beruf

sey, alle Zweifelsknoten zu lösen, und alle Nebel

der Auslegung durch die Sonne seines Geistes zu

zerstreuen.
Verbokratische Stylübungen, gleich den mit

Selbstlob und verbis sesquipedalibus überladenen

Konstitutionen Justinians, erinnern auch an

eine Aeußerung des ehrlichen Sancho Pansa: „Wer

nicht sieht, daß dies Windmühlen sino, hat

selber eine im Kopfe.“ Seuffert.

Berichtigung. In Nr. 13 S. 108 ist angeführt:
in England pflege die Coroner-Jury bei Selbstentleibungen
das Verdikt zu geben: der Unglückliche seh an einer Heimfu=

chung Gottes gestorben. — Diese Angabe beruhte auf einer

Verwechslung mit den Verdikten, welche bei plöslichen Todes-
fällen durch Schlagsluß, Blitzschlag u. dgl.—üblich sind. Bei
Selbstentleibungen lautet der Ausspruch: R. hat sich in einem
Anfall von Wahnsinn entleibt. — Dileser Beisfatz, hin-

sichtlich des Wahnsinns, wird heutzutage, zufolge einer hu-
manen Fiktion, immer gemacht.
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für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 29. Samstag, den 22. Juli 1637.

Beiträge zur Lehre von den Hrotefs-Cautionen.

1.

Die Vorschrift der Proceß-Novelle vom 22.

Juli 1310 8. 8 Nr. 111. ist auch in dem Falle

anwendbar, wenn der Vorbehalt der Nachklage

nicht in dem Tenor des Erkenntnisses, sondern

nur in den Entscheidungsgründen enthalten ist;

denn einer Rechtskraft dieses Vorbehalts bedarf

es zur Anwendbarkeit des alleg. Gesetzes nicht,

und dieß um so weniger, weil ein bloßer Vorbe-

halt überhaupt weder Rechte giebt, noch nimmt,

sondern immer voraussetzt, daß das vorbehaltene

Recht künftig auch wirklich dargethan und ausge-

führt werde. Es ist daher für alle gesetzlichen

Wirkungen des Vorbehalts, mithin auch für die

der Cautionsleistung, ganz gleichviel, ob der Vor-

behalt im Erkenntnisse, oder in den Entscheidungs-

gründen erwähnt, d. h. ob in jenem oder diesen

bemerkt ist, daß durch den dermaligen Ausspruch

dem Beklagten die Ausführung seiner Gegenfor-
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derung unbenommen bleibe. Mehr bedarf es

nicht. 1)
2.

Es liegtimGeiste des Gesetzes, daß dem
Beklagten wegen der Nechklage nur in so weit,
als diefe nach ihrem Betrage wahrscheinlich ge-

macht ist, Sicherheit geleistet werde. Ohne diesen

Anhaltspunkt würde es ohne weiters bloß von

dem mehr oder minder bösen Willen des Schuls-

ners abhängen, ob seinem Gläubiger der Genuß

der diesem rechtskräftig zuerkannten Forderung

Jahre lang entzogen werden soll oder nicht. Daß

die Wiederklage und deren Betrag wahrscheinlich

gemacht erden müssen, um hiernach die Größe

der Caution da, wo Ausländer gegen Inländer

Klage erhoben, zu bestimmen, ist in der Proceß-

Novelle 9. 8 Nr. 1. ausprücklich verordnet, und

es läßt sich daher um so weniger bezweifeln, daß
auch in dem unter Nr. III. dieses Gesetzes auf-

gestellten Falle die Größe der durch Deposition zu
leistenden Sicherheit nicht von der Nachklage an

sich, sondern davon abhängt, in wie weit diese

nach ihrem Betrage wahrscheinlich gemacht ist.)
3.

Die Zulassung zum Armenrechte schließt die Be-
fugniß, in dem vom angef. Proceßgesetze §. 8 be-

stimmten Falle Cautionsleistung zu fordern, nicht
aus, weil derjenige, welcher zum Armenrecht zu-

gelassen wurde, von den Kosten nicht gänzlich und

für immer befreit bleibt, sondern nach der GO. Ul.

1) AGE. vom 5. Sept. 1823. B. 67218.

2) AGE. v. 4. Okt. 1826. M. 10653.
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6 8, wenn er zu Kräften kommt, zahlen muß,
also immerhin ein Interesse hat, daß ver Proceß-

kosten wegen Caution geleistet werde. Ebenso

wenig befreit das Armenrecht von der Verbind-

lichkeit zur Cautionsleistung gänzlich, indem ja
immer noch die juratorische Caution in diesem

Falle einzutreten hat. #)
4.

Nach der GO. VIII. §. 5 soll der Cautions-

punkt summarisch verhandelt werden, was schon
aus Kap. III. §. 3 Nr. 4 folgt, wonach Ineci-

dentpunkte, zu welchen die Cautionsleistung zu

rechnen ist, in processu summariissimo instruirt

werden sollen. Da diese Proceßart nach Nr. 1

a. a. O. ausdrücklich gestattet, daß solche Strei-

tigkeiten nach richterlicher Billigkeit entschieden
werden sollen, da ferner eine schleunige Entschei-

dung des Cautionspunkts nicht allein billig, son-

dern sogar gerecht ist, so rechtfertiget sich, wenn

der im Termine zur Verhandlung uber den Cau-

tionspunkt ungehorsam ausgebliebene Implorat,
nach dem vom Imploranten gestellten Contuma=

tialantrag, anderweit unter dem Präjudize vor-

geladen wird, daß im abermaligen Falle unge-
horsamen Ausbleibens angenommen werde, er habe

gegen die beantragte Caution nichts zu erinnern,
— dieser Contumacialweg um so mehr, da der-

selbe dem summarischen Verfahren angemessen ist,
und der gewöhnliche Contumacialweg, wonach der

Streit für verneinend befestiget angenommen wird,

hier gar nicht angewendet werden kann, weil hier

3) AGE. v. 23. Okt. 1827. B. 81738.
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nicht die Bewahrheitung von Thatsachen, sondern

lediglich die Subsumtion des Vorgetragenen unter

das Gesetz in Frage kommt. ")

Vom Betruge in Hontraktsverhältnissen in rivil-

rerhtlicher Geziehung.

In Fr. 1 g. 2 de dolo malo lesen wir:7)

„dolum malum esse omnem callididatem,

fallaciam, machinationem ad circumve-

niendum, fallendum, decipiendum alterum
adhibitam“

und im Eingange desselben Fragments:
„hoc Edicto Praetor adversus varios et

dolosos, qui alüs offuerunt calliditate

quadam, subvenit: ne vel illis malitia sua

sit lucrosa, vel istis simplicitas damnosa.“

Von der einen Seite Umtriebe, Vorspieglun-

gen, Täuschungen, um ein vortheilhaftes Geschäft

zu Stande zu bringen, — in Folge dessen auf

der andern Seite Eingehung des nachtheiligen

Vertrages, das sind die faktischen Voraussetzungen

der für den Fall gespielten Betruges gewährten

Rechtshülfe. Ob das Gewebe der List mehr oder

minder fein gesponnen war, ob sich gerade ein

streng logischer Zusammenhang zwischen den durch
die Vorspieglungen des Einen bewirkten Vorstel-

lungen des Andern und dem Entschusse des letz-

4) AGE. v. 31. Aug. 1818. 8. ***7
15 Pgl. Bayer. 2R. IV. Kap. 1. 8. 25 Rr. 1, 6 und

die Annt r diestr Stelle ogl. mit den # zu IV,
1 4. 2 6. — Preuß, 2 R. Th.I.,Tlt. W.
. 86 9. 2 . 88. 349—59.
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teren, den Vertrag einzugehen, nachweisen lasse,

ob das Ergebniß der Täuschung ein Irrthum über

Rechtssätze oder über Thatsachen war; — auf alles

dieses kömmt es nicht an; das Gesetz will ja selbst

der a#mplleckas zu Hülfe kommen, dem Betrüger

soll das lucrum malitiae entrissen werden, auch

wenn sich der Erfolg der plumpen Täuschung nur

aus gänzlichem Mangel an Ueberlegung und Um-

sicht, nur aus Einfalt und Geistesbeschränktheit

des Beschädigten erklären läßt. 2) — Insbeson-

dere machen die Gesetze hinsichtlich der Folgen

eines gespielten Betruges nirgends einen Unter-

schied zwischen Fällen, in welchen durch die falsche
Vorspieglung ein Irrthum über Rechtssätze, und

denen, in welchen ein Irrthum über Thatsachen

hervorgerufen wurde. Der Satz: „error juris no-

cet“ — kann von dem Betrüger nicht angerufen

werden, um den Gewinn einer Widerrechtlichkeit

zu behaupten. 3)
Nur wo keine betrügerische Veranlassung des

Irrthums vorliegt, kömmt es auf den Unterschied

an, welcher sich nicht treffender bezeichnen läßt,
als durch Rückerts Spruch:

Unschuldig irret, wer den rechten Weg nicht

kennt,

Nicht, er den Richtweg sieht, und doch

ins Dickicht rennt.

25) Jedoch hat der Verkäufer ich für Versprechungen und
Anrühmungen zu haften, deren Ungrund — im buch-

stäblichen Sinne des Worts—augenfällig ist. *r

v 43 6. 1 de contrah. emt. vend. )00 1);
4 55. 9, 10 de aedil. edicto (a1, 1)

3) 50. AGE. v. 4. Jan. 1837. H. 1136z.
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Zur Lehre von der actio Pauliana.

GO. XIX. Hier
 . Hier ist verordnet:

„Andere Gläubiger, welche kein gleiches
oder älteres Unterpfand haben, können

dergleichen Particularzahlungen oder Wer-
äußerungen nur auf den Fall widerrufen,

wenn aus den Umständer erhpellet,

daß dieselben nicht redlich, sondern gefähr=

licher Weise zu ihrem Prájudiz und Scha-

den geschehen seyen.“

Die besondern Umstände, aus welchen die

Gefährde erhellen soll, müssen schon in der Klag-

schrift angeführt werden; die allgemeine Behaup-

tung, daß hier Gefährde gespielt worden, genüget

nicht; auch muß, wenn zu interloquiren ist, der

Beweissatz die angeführten besondern Umstände
enthalten; — unzuläßig ist es, den Beweissatz

allgemein etwa dahin zu fassen, daß die fragliche

Veräußerung gefährlicher Weise zu der Kläger

Präjudiz und Schaden geschehen sey.

Zur Lehre vom Ungehorsfam.

#d . Ueber Urkunden, welche der Klage,
VWVernehmlassung u. s. w. ur= oder

abschriftlich beigelegt sind, hat sich der Gegner
in der zunächst folgenden Handlung unter dem

Rechtsnachtheil zu erklären, daß außerdem die

fraglichen Urkunden für anerkannt geachtet wer-

den. Die Verwirklichung dieses Rechtsnachtheils

setzt aber voraus, daß der Gegner die Hand-

lung, mit welcher die Erklärung auf die Urkunde
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hätte geschehen sollen, wirklich vorgenommen hat.
Wenn er die Gegenerklärung überhaupt versäumte,

z. B. sich mit der Replik hat präkludiren lassen,

so können die mit der Vernehmlassung vor-

gelegten Urkunden keineswegs für anerkannt er-

achtet werden. Vielmehr ist diese Fiktion der An-

erkennung, insoweit sie im ersten Verfahren

des ordentlichen Processes Platz grei-
fen soll, dadurch bedingt, daß auf die Proceß-
handlung, mit welcher die Urkunden vorgelegt

wurden, eine Erwiederung des Gegners erfolgt

ist, und daß in dieser Erwiederung die Erklä=

rung über die Aechtheit jener Urkunden versäumt

wurde. — Entscheidend für diese Ansicht in Be-

zug auf Repliken, Dupliken u. s. w. ist die Vor-

schrift der GO. V. F. 10 Nr. Z:

„Was die Repliken, Dupliken und andere

dergleichen Nothdurft betrifft, so soll der

säumige oder ungehorsame Theil weiter

nicht als mit Präkludirung dieser Schrift

oder Nothdurft gestraft werden.“

Zur Cehre vom Hühneversuch durch die Gemeinde-

Gehörde.

Ist die gesetzliche Vorschrift über den vor-

gängigen Vermittlungsversuch durch die Gemeinde-
behörde nicht oder nicht gehörig beachtet worden,

so soll der Richter die Einleitung der Prozeßver-

handlung verweigern, und es kann auch der Be-

klagte diese Außerachtlassung zur Aufstellung einer

dilatorischen Einrede benützen; nirgends aber ist
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dieser Außerachtlassung die Folge einer Nichtigkeit,
am wenigsten einer unheilbaren beigelegt, und es

kann daher ein bereits durch ein Erkenntniß zum

Schlusse geführtes Verfahren gus diesem Grunde
nicht angefochten werden. — Eine solche Anfech-

tung ist um so unzulässiger, wenn im einzelnen

Falle der Beklagte deßfalls eine dilatorische Ein-

rede wirklich entgegengesetzt, jedoch gegen das Zwi,

schenerkenntniß, in welchem sie verworfen worden

war, kein Rechtsmittel ergriffen hatte.

Zur Lehre von der Unwirklamkeit mündlicher

Nebenberedungen.

Die Vorschrift des Preuß. Rechts, daß bei

dem Daseyn einer Vertragsurkunde die Vertrags-

verhältnisse lediglich nach dem Inhalte derselben,

ohne Beachtung angeblicher mündlicher Rebenbe-
redungen, beurtheilt werden sollen, kann nicht

zur Entscheidungsnorm dienen, wenn von Seite

des einen Kontrahenten behauptet wird, daß die

beurkundete Verabredung, zufolge eines vor:

hergegangenen mündlichen Uebereinkommens, nur

ein Scheingeschäft gewesen. Vielmehr ist eine

solche Behauptung für erheblich zu achten, und,

im Falle sie widersprochen worden, zum Beweise

auszusetzen. 1)

7) AGE. vom 1. Juli 1837. (57033)



Blätter
für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 30. Samstag, den 29. Juli 1837.

Ueber die Stabilität von Hausoffizianten, ins-

besondere in standesherrlichen Familien.

Es unterliegt bezüglich der Verhältnisse stan-
desherrlicher Diener nach §. 64 des Edikts IV.

zur V. U. keinem Zweifel, daß gesetzlich nur

allein die für die Justiz und Polizei angestellten

Beamten mit den kgl. Staatsdienern in gleichem

Dienstverhältnisse stehen, und insbesondere in Be-

ziehung auf ihre Entlassung und Entsetzung nach

gleichen Normen zu beurtheilen sind. Auch schon

die kgl. Deklaration vom 10. März 1807 (Rbl.

v. J. 1807 S. 465) Lit. L. Nr. 8. hat ledig-

lich die für die Justiz und Polizei angestellten

Beamten der Standesherrn bezüglich ihrer Ent,

lassung und Entsetzung unter dieselben Gesetze ge-

stellt, unter welchen dießfalls die unmittelbaren

Sctaatsdiener jener Kathegorie stehen. — Dagegen

können allerdings auch solche standesherrliche Die-

ner, welche gesetzlich den unmittelbaren Beamten

des öffentlichen Dienstes nicht gleichgestellt sind,
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doch vertragsmäßig denselben bezüglich ihrer
dienstlichen Verhältnisse gleichgestellt werden. Es

unterliegt schon im Allgemeinen keinem Anstande,

daß auch solche Individuen, zu deren dienstlichen

Verrichtungen weder ein besonderer Kunstfleiß, noch

eine eigenthämliche Geistesbildung gehören, die
nur zu gemeinen Diensten berufen, und als Staats-

diener (Beamte des öffentlichen Dienstes im stren-

gern Sinne) nicht zu betrachten sind, doch be-

züglich der aus ihrem Dienstverhältnisse entsprin-

genden Rechte mit wirklichen Staatsdienern auf

ganz gleiche Linie gestellt werden können. Na-

mentlich kann dieses bei jenen Individuen der Fall

seyn, die bloß zu den häuslichen Diensten, welche

bei einer Hofhaltung vorkommen, bestimmt sind. 1)

Auch steht insbesondere den Standesherren weder

nach der k. Deklaration v. J. 1807, noch nach

dem Edikt IV. zur V. U. ein Hinderniß entgegen,

den zu ihrer Hofhaltung gehörigen Dienern ver-

tragsmäßig aus freiem Willen ganz dieselben Ge-

halts= und Pensions-Ansprüche einzuräumen, welche

sie ihren Beamten im öffentlichen Dienste zu ge-

währen gesetzlich gehalten sind.
Wird eine Person als Hausofsiziant in die

Dienste einer Standesherrschaft aufgenommen, ihr

hierüber ein Ernennungs= und Bestal-

lungs-Dekret förmlich ausgefertigt und
ihr darin ein jährlicher firer Geldgehalt ausge-

worfen, so liegt deren Aufnahme in die standes-

herrlichen Dienste ein wirklicher Anstellungs-

1) Gönner, der Staatsdienst. 8. 42. S. 119 u. Ein-
leitung S. 22 Nr. 2.
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vertrag zu Grunde, der keineswegs nach den

Grundsätzen eines bloßen Miethscontracts beur-

theilt werden darf. Bei Abschließung einer bloßen

Dienstmiethe, eines Lohnvertrags, wodurch je-
mand nur als Gesinde aufgenommen wird, ge-

nügt, zur Bezeichnung der beiderseits widerruf-

lichen Rechte, schon allein das Versprechen be-

stimmter Oienstleistungen gegen bestimmten Lohn?);
von einer Anstellung aber, von Auswerfung eines

firen Gehalts kann hiebei keine Rede seyn. —

Durch den Anstellungsvertrag und das demselben

entsprechende Anstellungs-Dekret erlangt aber die
angestellte Person — ohne daß es deßfalls einer

besondern Erwähnung in dem Dekrete bedarf —

ein fortwährendes Recht auf die ihr übertra-

gene Dienstleistung und den damit verbundenen

Gehalt, und dieses erworbene Recht kann ihr ein-

seitig nicht entzogen werden. Der ihr in sol-

cher Art verliehene Dienerstand und Gehalt trägt

die Natur der Perpetuität, der Stabilität an

sich. Gerade in diesem wesentlichen Merkmale

unterscheidet sich der Anstellungsvertrag von der

bloßen Dienstmiethe. Sollen diejenigen Rechte,
welche der Diener aus dem Anstellungsvertrag

erhält, nur temporärer Natur seyn und ihm einseitig

entzogen werden können, so muß diese Bestim-

mung ausdrücklich in dem Vertrage ent-

halten seyn. 2) Ist dieses nicht der Fall, so

2) Glück's Pand. Komment. II. 8. 121 u. XVII. 8.

1044. S. 266, 2007.
4) J. M. Seuffert vom Berhältnisse des Staats und

seiner Diener. Würzburg, 1793. §. 76. vgl. mit
8. 23 ff.
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kann der angestellte Diener seines Dienstes nicht

willkührlich entlassen, ihm, gegen seinen Willen,
und ohne rechtlichen Grund, die von ihm beklei-

dete Dienstesstelle sammt der von ihm bezogenen

Dienstbestallung, durch eine einseitige Handlung
von Seite der Standesherrschaft nicht entzogen

werden. Es steht ihm vielmehr das wohlerwor-

bene Recht zur Seite, von der Standesherrschafe,

wenn diese auch seine fernere Dienstleistung nicht

mehr verlangt, auf den Grund des Anstellungs-

Dekrets den Fortbezug des Gehalts zu fordern. )

Dieser Anspruch erstreckt sich jedoch nur auf den

firen Geldgehalt, da nur dieser, als dem verlie,

henen Dienstesstande unwiderruflich anhangend, und

den Nahrungsstand des Dieners begründend, recht-

lich zu betrachten ist; während eine neben dem

firen Geldgehalte etwa noch zugesicherte freie Ver-

pflegung, oder auch ein auf einen bestimmten Be-

trag festgesetztes Kostgelo, lediglich als eine Folge
der wirklichen Oienstesleistung, als ein Emolu-

ment der Dienstesfunktion erscheint, und sonach

mit letzterer hinwegfällt. 5)

Nach diesen Grundsätzen wurde in einem vor-

gekommenen Falle, auf die erhobene Klage einer

Frauensperson, welche als Kammerjungfer eines

standesherrlichen Fürstenhauses dekretmäßig, gegen
den Bezug eines jährlichen firen Gelogehaltes und

freie Verpflegung angestellt, in der Folge aber

ihrer Dienste einseitig entlassen worden war, er-

kannt: daß das fürstliche Haus verbunden sey,

50 Szuilen a. a. O. 8 71, 74 u. 75. Gönner a.
O.S.110. S. 276

7 6nn 53. S. 144.
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der Klägerin den dekretmäßigen firen Gelpgehalt

fernerhin zu bezahlen. s)

Zur Lehre von der Schriftenverfassung und

(egalisirung.

S#. IV. #&amp;# 10. In Ansehung der Frage, ob Rechts-

Nr.2, à V haa. kundige, weshe nicht siegelmäßig

sind, in ihren eignen Rechtssachen selbst exhibiren

dürfen oder ihre Schriftsätze durch einen Rechts-

anwalt legalisiren lassen müssen, bestimmt ein kö-

nigliches Reseript vom 20. Mai 1311, an das

Appellationsgericht des Main= (jetzt Obermain.)

Kreises ergangen, wie folgt:

„„Da dem rechtskundigen und gebildeten Mann

höhern Standes der Regel nach Schriften in

seinen eigenen Angelegenheiten selbst zu ver-

fassen nicht kann versagt werden, und einem

in diese Kathegorie sich reihenden Indivi-

duum nach der so ziemlich allgemein beste-

henden Gerichtsobservanz, und, wo die Sie-

gelmäßigkeit noch fortbesteht, selbst nach der
vaterländischen Gerichtsordnung die Unter-

schrift und Legalisirung der Eingaben durch

einen gehörig bestellten Rechtsanwalt nicht zu-

gemuthet wird, so ist hiernach auch fer-
ner zu verfahren.“

Unter Bezugnahme auf dieses Rescript hat
das AGR. des Rezatkreises durch Beschluß vom

14. Jänner 1823 die Befugniß eines Landrich=

6) AGE. v. 26. Febr. 1836, beslätigt aus denselben Grün-

den durch OAGE. v. 2. Jan. 1837. (H. 130938.)

AGs#cten-Nr. H. 14138.
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ters zur Selbstexhibition in einer ihn betreffenden

Rechtssache anerkannt.)

Zur Lehre von der Berufungssumme.

S#s B In Rechtsstreiten handelt es sich häufig
doavon, ob die von einem Theile dem

andern gelieferten Sachen gerade diejenigen seyen,
auf welche dieser Anspruch hatte, oder ob das

Gegebene oder Angebotene die gebührendeOua-
lität habe oder nicht. Z. B. bei dem Verkaufe

eines Wirthschaftsgutes ist eine Dareingabe von

numerisch verzeichneten Inventarienstücken und Ge-

räthschaften zugesichert worden. Der Käufer ver-

steht dies so, daß darunter die bei dem Abschlusse

des Vertrags vorhandenen Pertinenzen gemeint
seyen. Bei der Uebergabe bemerkt er, daß der

Verkäufer an die Stelle der damals vorhandenen

minder gute substituirt habe; er weigert sich,

diese anzunehmen, und klagt nun auf Verabfol-

gung der in dem Vertrage gemeinten, oder Liefe-

rung gleich guter Zubehörungen. Kömmt es nun

in einem solchen Rechtsstreite zur Berufung, so
fragt es sich, ob das Daseyn der Berufungs-

summe nach dem Werthe der geforderten Gegen-

stände, oder nach der Differenz zwischen diesen

und dem Werthe der angebotenen Sachen zu be-

messen sey? —

In Fällen solcher Art kommt es darauf an,

ob nach dem id quod actum est die fraglichen

Sachen als vertretbare (res fungibiles) er-

1) L. Nr. 259; 183z.
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scheinen oder nicht? — Wenn der Kläger das

Haus, Lit. A. Nro. a6 gekauft zu haben behaup-
tet, dð Beklagte aber das Haus Nr. 27 als Jenem

verkauft übergeben will, so wird es Niemand

einfallen, die Berufssumme nach der Differenz des

Werthes beider Häuser bemessen zu wollen. Ge-

rade so verhält es sich, wenn z. B. der Streit

darüber geführt wird, ob dieses oder jenes Ge-

mälde verkauft sey; oder wenn Tische, Stühle,

Gläser in Frage sind, die sich durch besonders

künstliche Arbeit auszeichnen, oder etwa als Alter-

thümer eigenthümlichen Werth haben.
Ganz verschieden von diesen sind Fälle, wie

der oben bezeichnete. Dem Käufer ist es hier nicht

darum zu thun, daß er gerade dieselben Tische,

Stühle, Tassen u. s. w. erhalte, welche bei dem

Abschlusse des Vertrags vorhanden waren; das

Interesse haftet nicht an dem Individuum, es

besteht vielmehr nur darin, daß er Sachen von

gleicher Oualität, Brauchbarkeit, ven gleichem

Werthe erhalte. In der That betrifft daher der

Streit nur die Differenz zwischen dem Werthe

der geforderten und dem der angebotenen Sachen, und

es ist folglich diese Differenz auch bei Berechnung

der Berufungssumme zu Grund zu legen. :)

Zur Lehre von der Ausstellung der Voll-

machten.

Die GO. VII. §. 2 Nr. 3bestimmt:

„Unsiegelmäßige Personen sollen ihre An-
wälte obrigkeitlich, und zwar entweder vor

1) AGE. vom :7 1837 (B. 108335).
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jener Obrigkeit, wo die Sache anhängig
ist, oder worunter sie mit ihrer Person

stehen, bestellen.“

Nach der Natur der Sache rechtfertigen sich

folgende Ausnahmen von dieser Regel:
a) Wenn ein Ausländer, der in Bayern einen

Proceß zu führen hat, während eines vorüberge-
henden Aufenthaltes in Bayern die Vollmacht bei

dem Gerichte seines Aufenthaltsortes aus-

stellt, so kann die Wirksamkeit dieser Bevollmäch=
tigung, obwohlsiewederbei dem Proceßgerichte
noch bei der Obrigkeit seines Wohnorts er-

klärt wurde, nicht in Zweifel gezogen werden.

Vielmehr gilt hier der Aufenthaltsort für
den Wohnort.

b) Mehrere Streitgenossen, wenn -sie gleich
unter verschiedenen Gerichten wohnen, können die

gemeinschaftliche Vollmacht bei dem ordentlichen

Gerichtsstande eines aus ihrer Mitte zu Protokoll

geben.
Hiefür läßt sich die Analogie der Vorschrift

der GO. I. S. 10 anführen. 2:)

Zur Lehre von der Beschwerdeführung.

Die Vorschrift des St G. 11. a ist lediglich

für den Richter gegeben, und findet dieser keine

Veranlassung zu Einleitung einer strafrechtlichen

Untersuchung, so hat die Parthei, welche hierauf

antrug, kein Recht, hiegegen Beschwerde zu führen.)

1) AGE. vom 11. Juli 1837. H. 5053.
1) AGE. v. 12. Junt 1827, bestätigt durch OAGE.v

20. März 1829. . W. 852#.
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für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 31. Samstag, den 5. Aug. 1837.

Ueber die Berufungsfrist in Sponsaliensachen.

Nach §. 6 der Verordnung vom 6. Mai 1800

(Rbl. 1806 S. 175), welche von der vormaligen

Landesdirection zu München auf den Grund frü-

berer churfürstlicher Verordnungen vom 24. Juli

1700 und 12. März 1804 ausgeschrieben wurde,

gehören die über Sponsalien entstehenden Klagen

und Rechtsstreitigkeiten, gleich andern Justizsachen,

vor die weltlichen Gerichtsbehörden und hiebei

wurde insonderheit

die Berufungsfrist in Sponsaliensachen, weil

dieselben der Beschleunigung bedürfen, auf

50 Tage festgesetzt.

Die Vorschrift des §. 6 der alleg. Verordn.

vom 6. Mai 1800 wurde durch die k. Verordnung

vom 10. Juni 1807 (Rbl. 1807 S. 1082) auch

auf die Protestanten ausgedehnt, und erhielt mit

Einführung des Judiciar-Coder, als ein ergän-

zender Theil der gesetzlichen Bestimmungen über

das Proceßverfahren, in allen Gebietstheilen des

Königreichs gesetzliche Kraft. » .

Die obenerwähnte specielle Vorschrift über die
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Berufungsfrist in Sponsaliensachen ist durch die
Proceß-Novelle vom 22. Juli 1810 nicht abge-

ändert worden; denn wenn schon nach 6. 22. die-

ses Gesetzes die Fatalien nur bei Erkenntnissen

auf Beweis und in den 8. 10 genannten Fällen

50 Tage, sonst aber 60 Tage betragen, und nur

hinsichtlich der Appellationsfrist in Wechsel= und

Merkantilsachen, nicht aber auch in Processen über

Sponsalien, auf besondere Verordnungen hinge-
wiesen wurde, so folgt noch keineswegs hieraus,

daß die fragliche Bestimmung ihre Anwendbarkeit
verloren habe, weil die erwähnte Proceßnovelle

nach ihrem Titel, Eingange und weiteren Inhalt,

kein das ganze processualische Verfahren umfaf-

sendes Gesetz ist, sondern derselben bloß die Absicht
unterstellt war, bis zur allgemeinen Revision der

GO. jene Verbesserungen eintreten zu lassen, welche

zur Beförderung der Rechtspflege vorzüglich

beitragen.
Wird von diesem Gesichtspunkte ausgegangen,

so ist klar, daß es nicht der Zweck des § 22

der genannten Novelle war, hierin auch alle die-

jenigen Bestimmungen über die Appellationsfristen
zu wiederholen, welche bereits entweder in der

allg. bayer. GO., oder in einzelnen Verordnungen
enthalten waren, und unverändert fortbestehen

sollten, sondern nur dasjenige, worüber neue Be-

stimmungen zu ertheilen, oder frühere zu modi-

fiziren, für nöthig erachtet wurde, machte den

Gegenstand der zu erlassenden partiellen Proceß=
novelle aus.

Hiernach enthält insbesondere jeder der drei

Absätze, aus welchen der §. 22 besteht, eine neue
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oder doch modificirende Bestimmung hinsicht-

lich der Appellationsfristen. Eben daraus, daß

in diesem §. 22 über die Appellationsfrist in

Sponsaliensachen keine veränderte oder modistci-

rende Bestimmung ertheilt ist, folgt, daß es hin-

sichtlich derselben bei den schon damals bestandenen,

die Beförderung der Rechtspflege in diesen Sachen

bezweckenden Verordnungen verbleiben sollte.
Diese bereits aus der, der Proceßnovelle un-

terstellten Absicht, hervorgehende Auslegung wird
endlich auch noch durch den Schlußstein dieses

Gesetzes über allen Zweifel erhoben; denn in dem

g. 33 ist ausdrücklich bestimmt, „in allen durch

dieses Gesetz nicht abgeänderten Punkten habe es
bei der GO. und den bestehenden Verord=

nungen bis zu derselben allgemeinen Revision

sein Verbleiben.“1)

Praktische Bemerkungen aus dem Wechsel-
und Merkantilrechte.

Mitgetheilt von Herrn Advokat Dr. Schauß in München.

5.

Die Auslösung gesperrter Effekten findet nach
Ablauf von 3 Tagen narh dem Erlasse des

Dekrets nirht mehr statt.

Die WGDO. bestimmt Kap. 10, §. 3, Nr. 3,

daß nach vorgenommener Schätzung und allen-

1) gueg v. 25. Mai 1830. W. 82233. (AGAct.
Nr. W. 15533.) Als weitere Präzudizien für dieselbe
Ansicht werden angeführt, OAGE. v. 16. Aug. 1820

AGAct. W. 55038. OAGE. v. 17. Aug. 1821. 8.
111232. (Agct. 8. 39322.) AGE. v. 21. April
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fallsiger Ueberschätzung, wenn solche begehrt wird,

auf Anrufen des Gläubigers die Einantwortung
mit dem Bescheide: „Die Auslösung der ge-

schätzten Effekten ist innerhalb3 Tagen zu bewerk-
stelligen, ansonst sey in die Einantwortung hie it

gewilliget“—ertheilt, den Interessenten bedeutet,
und ungehindert des Beklagten Ausbleibens voll-

zogen werden soll.

Hierdurch ist deutlich ausgesprochen, daß die
Auslösung binnen 3 Tagen nach dem Erlasse die-

ses Decretes geschehen müsse, und daß solche, da

alle Termine im Wechselverfahren peremtorisch und

präclusiv sind, nach Ablauf dieser 3 Tage nicht

mehr statt finde, es mag die Einantwortung schon

erfolgt seyn, oder nicht; denn durch den rechts-

kräftigen Bescheid erlangt der Kläger zwar nicht
das Eigenthum der gesperrten Effekten, weil der

Einantwortungsakt noch nicht vorgenommen wurde,

wohl aber das Recht auf die Einräumung des

Eigenthumes, auf die Vornahme des Einantwor-

tungsaktes, welchen der Beklagte durch die An-

bietung einer ihm nicht mehr zustehenden Auslö=

sung nicht hindern kann.

6.

Die Wechselordnung schreibt bei der Mobiliar-

Ercrution keineswegs die Vornahme derselben
durch Requisition an die ordentliche Obrig-
keit vor.

Bei der unbezweifelten Befugniß des Wechsel-

u. OAGE. v. 31. Dec. 1821. AGAct. G. 41732. AGE.

v. 15. Febr. 1825. K.2258— v. 14. März 1827.
P. 26325. — v. 26. Febr. 1830. S. 1 OAGE.v. 14. In. 1835. H. 21. (2#e###.S.99033.)
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gerichts, die Execution durch Sperre selbst vor-

zunehmen, liegt auch diesem Gerichte ob, denje-

nigen Weg zu ergreifen, welcher ohne Verletzung
der Rechte eines Theiles dem andern am zweck-

mäßigsten zu seinem rechtskräftig ausgesprochenen
Guthaben gelangen läßt.

Wenn die Sperre und Abschätzung der Ef-

fekten durch eine eigene abgeordnete wechselgericht-
liche Commission vorgenommen wurde, so ist es

ganz ordnungsmäßig, daß auch die Ueberschätzung
auf die nämliche Art, nämlich durch eine wech-

selgerichtliche Commission vorgenommen wird. —

Die Einwendung, daß die Abordnung einer wech-

selgerichtlichen Commission eine Wohlthat sey, die

nicht aufgedrungen werden kann, verdient keine

Berücksichtigung, da es sich bei der Schätzung

nicht bloß um das Interesse des Schuldners, son-

dern ganz vorzüglich auch um jenes des Gläubi-

gers handelt.
7.

Bedarf es bei der Wechselausstellung von Seite

eines Kavaliers des Beisatzes „als Gräu-

hausbesitzers “?
Wenn die Wechselfähigkeit bei einem Kavalier

auf dem Besitze eines Bräuhauses beruht, und

dieser nicht widersprochen und den Gerichten be-

kannt ist, so bedarf es bei der Wechselausstellung

des Beisatzes dieser Eigenschaft um so weniger,

da weder die Wechselordnung, noch eine spätere

Verordnung solchen Beisatz erfordert.
6.

Appellations-Insinnationen.
In Folge Wechselgerichtsordnung Kap. 8, 8. 5.
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muß die Berufung bei Strafe der Desertion un-

mittelbar nach Publikation des Erkenntnisses an-

gemeldet, und dieses sogleich im Publikations-Pro-

tokolle selbst angemerkt werden. Eine nachträg-

liche Anmeldung der Berufung in einem geson-

derten Protokolle erscheint demnach verspätet, und
es muß in desertionem appellationis erkannt werden.

9.

veriährung gerichtlich anerkannter Wechsel.

Es ist ein bekannter Grundsatz, daß gerichtlich

recognoszirte Wechsel nicht verjähren; die exceptio
praescriptionis erscheint daher a limine abweisbar.

10.

Gei Forderungen von Merkantilpersonen unter

einander findet die Einrede der Verjährung

nicht statt.

Der Beklagte setzte excipiende die Einrede
der Verjährung der gegen ihn eingeklagten Schuld-

forderung entgegen, und berief sich appellando

auf die Verordnungen vom 12. Juni 1790, 12.

Nov. 1791 und 6. Aug. 1708, nach welchen die

Ausstellung eines Kaufmanns= oder Handwerks-

Conto bei Verlust der Forderung längstens in-

nerhalb eines Jahrs nach kontrahirter Schuld

geschehen soll, was aber vom Kläger nicht gesche-

hen, da der eingeklagte Conto schon alter als ein

Jahr ist, und nicht der gesetzlichen Bestimmung

gemäß nach Ablauf des Jahres übergeben wurde.

Allein der Sinn der angeführten Verordnung

bezieht sich lediglich auf einzelne Kaufmanns= und

Handwerkskonti hinsichtlich derjenigen Personen
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oder einzelnen Abnehmer, welche in keinem Regoz-

Verhältnisse stehen, um die, wie die Verordnungen

sich ausdrücken, durch Einklagung alter Contos sich

ergebenden mit lästiger Instruirung verbundenen
Processe zu vermeiden; darunter sind aber nicht die-

jenigen Waarenschulden zu verstehen, welche bei Ne-

gotianten unter sich durch Hingebung ihrer Waaren auf
Credit entstehen, und die auf Credit hingegeben wer-

den müssen, um den wechselseitigen Absatz zu beför-

dern, worüber auch eigene Bücher geführt werden

und die Negotianten in wechselseitigen Berechnungen

miteinander stehen. Es ist also in die Begriffe

fallend, daß die oben angeführten Verordnungen

sich keineswegs auf dergleichen Verhältnisse beziehen
können, weil dieß den wechselseitigen, auf Kredit

beruhenden Verkehr bei den Regotianten zerstören

würde, und hierauf gründet sich auch die beste-

hende Usance, daß bei Forderungen von Merkan-

tilpersonen unter einander die vorgebrachte Einrede

der Verjährung nicht stattfinden könne.

Miscellen.

Unter den Aufgaben des praktischen Rechts-

gelehrten denkt man sich häufig nur das Richter-

amt und den Beruf des Sachwalters; nicht min-

der wichtig ist die Uebung der Rechtswissenschaft

durch Rathertheilung, durch umsichtige Ent-

werfung vorzunehmender Rechtsgeschäfte, durch
kluge Beihilfe zur Begründung neuer Rechtsver-

hältnisse. — Es ist leichter, Rechtsstreite, welche

über die Gültigkeit oder die Auslegung eines Ver-

trages oder letzten Willens entstanden sind, als
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Sachwalter zu führen oder richteramtlich zu ent-

scheiden, als einen Vertrag oder letzten Willen so
zu redigiren, daß seine Bestimmungen, mögen sich
die Umstände gestalten, wie sie wollen, mit Ge-
nauigkeit Ziel und Maas geben, und der Streit-
lust keine Nahrung darbieten. — Die Aufgabe

des Rechtskonsulenten (in diesem Sinne) hat
Aehnlichkeit mit der des Gesetzgebers; wie dieser
muß er sein Auge auf die Zukunft richten, und,
indem er die lex contractus vel testamenti entwirft,

nicht minder Rechtskenntnisse als kluge Voraus-
sicht und nebstdem die Kunst der Redaktion

bethätigen. — Leider steht diese schwierigste und

wohlthätigste Aufgabe des praktischen Rechtsge-
lehrten bei den Einrichtungen für juristische Aus-
bildung ganz im Hintergrunde; daher gehören auch
die Juristen, welche in Lösung dieser Aufgabe
Tüchtiges leisten, zu den seltneren Erscheinungen;
— mag man sie unter den Beamten der freiwil-

ligen Gerichtsbarkeit oder den öffentlichen Anwälten

suchen. Schmidts bekanntes Werk pon Klagen
und Einreden ist in Jedermanns Händen; Puch-
ta's gediegenes Handbuch über die Geschäfte der
freiwilligen Gerichtsbarkeit ) sollte nicht minder
Gegenstand ernsten Studiums und fleißiger Be-

nützung seyn; es sollte in keinem Notariatszimmer
fehlen, und bei Aufnahme und Ausfertigung von

Rechtsgeschäften jeder Art häufig zu Rath gezogen
werden; eben so auch jedem Rechtsanwalt zu Han-
den seyn, um überall, wo er zur Rathertheilung.

aufgerufen ist, als ersprießliches Oilfsbuch zu dienen.

1) Der vollständige Titel ist: „Handbuch des gerichtlichen
Verfahrens in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit
fren Dr. Wolfgang Heinrich Puch ta, k. Landrichter zu
Erlangen. 2 Thle. 2te umgcarbeitete Ansgabe. Erlan-

gen 1831 —2.
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Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 32. Samstag, den 12. Aug. 1337.,

Ist zur köschung einer Hypothekforderung die
vorlage des Hypothekenbriess oder Necog-
nitionsscheines, und im Verlustfalle Amor-

tisirung absolut erkorderlich?
Von Hert Rechtspraktikant Girisch.

Byp· Ges. So einfach diese Frage an und für
v?7186. sich zu seyn scheint, so wird dieselbe doch

im praktischen Leben — bei neuen Kapitalsauf=

nahmen, wo der neue Gläubiger sein Geld nur

gegen I. Hypothek herleihen will, — bei An-

weisungen an Depositenkassen, wo das erlegte Hy-

pothekenkapital nur gegen Einziehung der Hypothek-

urkunde ausgehändigt werden soll2c.häusigin Zwei-
fel gezogen. Rach Gönners Commentar z. HG.
S. övscheintdieFragemit Jal beantwortet werden

zumüssen. Die Gründe, welche für diese Ansicht auf-
geführt werden, sind: daß auf Vorlage des Original=

Hypothekenbriefes das Erecutionsverfahren statthat,
daß mit der Hypothek-Forderung leicht eine Cession

vorgenommen worden seyn könnte, und diese auf der
Urkunde bemerkt wurde, — daß auch bei Staats-

obligationen ein Amortisationsverfahren statt habe,
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und daß es schon die Sicherstellung des Hypothe-

kenbeamten gegen etwaige Regreßansprüche mit

sich bringe, die von ihm ausgefertigten Hypothe=

kenbriefe einzuziehen.
Allein diese Ei wendungen erscheinen unge,

gründet; denn
1) ist eine Urkunde — ein Recognitionsschein

nichts als ein Certificat von Seite des Hy-

potheken-Amts, daß eine Forderung im Hypo-

thekenbuch eingetragen sey G. 170. des H. G.);

nur daß die Urkunde sich auch zugleich über

die Existenz der Forderung, die Bedingungen 2c.

verbreitet —; es ist also nicht der Hypothe=

kenbrief das die Hypothek bewirkende, sondern

der Eintrag im Hypothekenbuch (§. 21. d. H.

G.) — und kann daher auch eine Hypothek

erlöschen, ohne alle Rücksicht auf den Hypo-

thekenbrief, durch Tilgung der Schulo (§. 80.

d. H. G.) durch Antrag des Gläubigers auf

Löschung. (F. 153. Abs. 11I) Nirgends findet
sich ausgesprochen, daß zur Löschung die Vor-

lage des ausgestellten Certifcates — des Hy-

pothekenbriefes — nöthig wäre.

2) Wenn auch richtig ist, daß nach Vorlage einer

Urkunde erecutive vorgeschritten wird, so be-

weißt dieß nichts für die Frage, indem schon

die einfache Vorlage einer gültigen Quittung

das Verfahren selbst hemmt;
ist durch G. 20. Nr. 6. d. H. G. ausdrücklich

festgesezt, daß die Nachtheile wegen unter-

lassenen Eintrags der Cession den Cessionar

selbst treffen;
4) ist die Amortisirung einer Staatsobligation

3
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Folge eines singulären Gesezes, und daher

analoge Anwendung hier unzuläßig;
5) ist nach §. 82. d. H. G. bloß von Amortisirung

der Forderungen abwesender Eigenthümer
die Rede, nicht aber von Amortisirung eines

Hypothekenbriefes, dessen Eigenthümer be-
kannt ist.

Aus dem in Kürze Dargestellten ergibt sich auch,

daß der Hypothekenbeamte gar keine Haftung habe,

wenn er nur den Gläubiger vor Gericht abquittiren

läßt und daß er das dem armen Schuloner sonst

so kostspielltge Verfahren als ein unnutzes unter-

lassen kann—;wenn dieser nicht selbst, was selten

der Fall ist, auf Herausgabe seiner Urkunde be-

steht —; in welchem Falle aber das Amort.-Ver-

fahren nicht Sache des Beamten ex ollicio, sondern

Partheysache ist. —

Zur Lehre von der Aufserachtlassung gesetzlicher

Vertragsformen.

Wer einen Vertrag auf Leistung und Gegen-

leistung abgeschlossen, die Erfüllung dessen, was

ihm vertragsmäßig zu leisten war, angenommen

hat, — sich nicht nur fortwährend im Besitze und

Genuße des Empfangenen befinder, sondern auch

diesen Besitz und Genuß behaupten will, der kann

die Anerkennung der seinerseits durch den fraglichen

Vertrag übernommenen Verbindlichkeiten nicht aus

dem Grunde verweigern, weil bei Abschließung des

Vertrages die Beobachtung der gesetzlichen Form
versäumt worden. Dieser in der Natur der Sache
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begründete Rechtssatz ist sowohl im gemeinen Rechte 1)
anerkannt, als auch von dem preußischen Land-

rechte 2) ausdrücklich sanktionirt, — In solchen

Fällen wird die Einrede der Nichtigkeit durch die

replica doli entkräftet 3).

Ueber den RHealitäten-Erwerb der Staatsdiener.

Die Bestimmung der Oienstpragmatik vom 1. Ja-

nuar 1805 Art. XVI.: „daß die äußern Justiz= und

Kameral-Beamten in ihren Amtsbezirken vom Be-
sitz einer Gutsrealität ausgeschlossen bleiben sollen,“

kann auf Dritte, mit welchen ein solcher Staats-
diener ein dergleichen Geschäft contrahirt hat, keine
Wirkung haben. — Die Dienstpragmatik bestimmt

lediglich die vertragsmäßigen Verhältnisse zwischen
dem Staat und dem Staatsdiener. Wenn nun

ein Staatsdiener, jener dienstvertragsmäßigen Be-
stimmung entgegen, mit einem Dritten ein Geschäft

eingeht, welches auf den Erwerb einer in seinem
Amts-Bezirke gelegenen Realität gerichtet ist, so
läßt sich die Ungültigkeit dieses Geschäftes nicht

behaupten. Eine Androhung solcher Nichtigkeit
ist in dem angeführten Gesetze nicht zu finden.

Auch ist der Beamte nach der Dienstpragmatik

nur vom Besitz, icht auch vom Erwerbe

von Gutsrealitäten ausgeschlossen. Es läßt sich der
Fall denken, daß der äußere Beamte in seinem

Amtbezirle unter gewissen Umständen sogar genö—

*) Vyl. * 39 s. 1 de oper. libert. (58,1); fr. 10, 149

de reg. juris; i 20 de rebus eorum ctc., (27,9).
2) Th.I.Tit. V. S 1
"11 AGE. rem 25. o 1837. W. 82034.



Ueber den Realitäten-Erwerb der Staatsdiener. 257

thigt ist, Güter zu erwerben, z. B. als Gläubiger

im Konkursejuredelendi,wenner nicht in großen

Schaden kommen will. Gewiß liegt dieses nicht
im Geiste des allegirten Art. XVI. und kein Gesetz

spricht die absolute Unfähigkeit eines Beamten zum

Abschlusse eines Kaufvertrags über Realitäten in

seinem Amtsbezirke aus. Wozu ware auch die in

der spätern Verordnung vom 24. August 1818 ent-

haltene Vorschrift, wonach die äußern Finanzbeam=

ten, welche vorhin bestehenden Gesetzen zuwider
Güter durch Kauf erworben haben, gehalten seyn

sollen, solche binnen zwei Jahren wieder zu verkau-

fen, nothwendig gewesen, wenn dergleichen Kauf-

verträge schon gleich vom Anfang an nichtig seyn
würden? 11

Jur Lehre von der Form des gerichtlichen Testa-

ments eines Analphabeten narh preufs. Rechte.

Das preuß. Landr. Th. I. 12. F. 115. und 130

verlangt bei letztwilligen Verordnungen solcher Per-
sonen, welche nicht sesen und schreiben können,

unter Strafe der Nichtigkeit die Zuziehung zweier
Zeugen, bei der Unterzeichnung, und die preuß.

G. O. l. 4. J. 1. hat hieran nichts geändert. —

Allein die Zirkular-Verordnung v. 30 Dec. 1798,

wegen genauerer Bestimmung verschiedener im Landr.
und der G. O. enthaltenen Vorschriften, hat im

Abschn. V. S.3 ausbrücklich und allgemein bestimmt,
daß Personen, die nicht schreiben können, einen

Justizkommissär, oder glaubhaften Mann adhibiren

1) Wet vom 5. Apr. 1827 u. OAGE. vom 12, Apr. 1828.
232.
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müssen, und daß nur, wenn diese Vorschrift nicht

beachtet worden, die Verhandlung unverbindlich
ist. Daß dieses Gesetz auch bei Testamenten gilt,
ergiebt sich noch mehr daher, weil in dem vorher-
gehenden §. im Betreff der Adhibirung eines Pro-
tokollführers die Testamentsaufnahme ausdrücklich
von der Regel, daß künftighin kein Protokollfuh-

rer zu adhibiren sey, ausgenommen ist, dagegen
sich von der Regel, daß nur ein Zeuge bei Per-

sonen, die des Schreibens unerfahren sind, zugezo-
gen werden muß, hinsichtlich der Testamente keine

Ausnahme findet. Wenn daher bei der gerichtl.

Aufnahme der letztwilligen Verordnung einer schrei-
bensunkundigen Person, außer dem Protokollführer,
nur noch ein Zeuge zugezogen worden ist, so ist
dem Gesetze genügt und dieselbe erscheint als zu

Recht beständig. Hiebei ist übrigens nicht wesent-
lich erforderlich, im Protokoll zu bemerken, daß
der Testator den Zeugen selbst gewählt habe. (Vgl.
Stengels Beitrage. Bd. XI. S. 229.) )

Ueber Statistik der bürgerlichen Rechtspflege.
Vons#ss#

III. )

Von vorzüglichem Interesse sind die Verglei-
chungen, zu welchen die Statistik der Justizver-
waltung und Rechtspflege Anlaß giebt.

Es wird z. B. wahrgenommen, daß bei einem

Theile der Vermittlungsämter fortwährend günstige
Erfolge erzielt werden, während an andern Orten

die Stiftung von Vergleichen zu den Seltenheiten
gehört. Ist es nun der Obéraufsichtsbehörde Ernst

damit, die Statistik fruchtbringend zu machen, so
wird sie sich nicht damit begnügen, die verschie-
denen Thatsachen zu konstatiren und numerisch in

1) OAGE. vom 17. Mirz 1823. 2t. H. 41431.
1) Bgl. oben Nr. 20 und Nr. 25.
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die Tabelle einzutragen, sondern sie wird nicht
säumen, über die Ursachen der Verschiedenheit des

Erfolges Nachforschungen anzustellen, und zu er-
heben, ob Ungeschick und Trägheit der Beamten,
oder habituelle Streitlust der Bewehner, oder die

eigenthümliche Beschaffenheit der häufig vorkom-
menden Rechtestreite, oder etwa die geheime Wirk-

samkeit von Winkelagenten und Aushetzern die
Resultate der wohlthätigen Institution verkümmern.
— Ist aber die Ursache des an manchen Orten be-

stehenden Unsegens erkannt, so wird es meistens nicht
schwer seyn, das zur Abhulfe passende Mittel zu finden.

Auffallend differiren vielleicht die tabellarischen
Resultate der einzelnen Gerichte und Gerichtshöfe.
Während die Einen reinen Tisch machen und sich

im Laufenden halten, stellt bei den Andern jede
Quartaltabelle eine Vermehrung der Rückstände
dar. Eine verständige Oberbehörde wird nun nicht

sofort nach dem äußern Scheine Lob und Tadel

vertheilen, sondern vorerst der Sache auf den

Grund sehen; sie wird prufen: haben diejenigen,
denen aufzuarbeiten gelungen, wirklich mehr ge-
leistet, als die von Rückständen Gedrückten War

die Aufgabe gleich oder ungleich, sowohl der Zahl.
als der Beschaffenheit der Sachen nach? waren

die Kräfte gleich oder ungleich —, nach Zahl, Tüch-
tigkeit, Gesundheit, Anwesenheir u. s. w. der Ge-

richtsmitglieder: — Sie wird ferner untersuchen:

wie wurden hier und dort die Geschäfte erledigt2—
Ist nicht etwa das glänzende Resultat des einen

Gerichtes lediglich auf Rechnung des Vorstands
zu sezen, der, unbekümmert um den Werth der

Arbeiten, kein anderes Ziel verfolgt, als die Erle-

digungen zu mehren und die Tabellen zu puriffzi-
ren? — Welches Verhältniß ergiebt sich, wenn

man die beiderseitigen Leistungen nach den bestä-
tigenden oder abändernden Erkenntnissenderhöhern
Instanz abwägt2— Die Obergufsichtsbehörde wird
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sich durch die Verschiedenheit der Resultate ferner
veranlaßt finden, ein Augenmerk auf den Geschäfts-
gang der untergebenen Gerichte zu haben, und et-

waige Mängel in dieser Beziehung abzustellen.
Die Statistik der Rechtspflege und Justizver=

waltung, wenn sie nicht blos Ziffern einträgt, son-
dern Sachen darstellt, liefert auch unentbehrliche
Anhaltspunkte zur Entscheidung der wichtigsten
Fragen des Staatsorganismus. Es ist z. B. in
Frage, ob die Trennung der Justiz von der Ver-

waltunginderThat dringendes Bedürfniß sey, ob
Einzelrichter oder Collegialgerichte in erster Instanz
vorzuziehen seyen? — Wenn die Statistik die ei-

stungen — einerseits der reinen Justizstellen, andrer:

seits der Behörden, welche Richteramt und Verwal-

tung vereinigen, — ferner so der bestehenden Ein-
zelrichter wie der vorhandenen Collegialgerichte I. In-
stanz — mit gehöriger Genauigkeit und Vollständig-

keit in anschaulichen Parallelen vor Augen legt, wenn
die Thatsachen laut und lebendig sprechen, — so

wird die richtige Entscheidung der wichtigen Fra-
gen wenig Schwierigkeiten unterliegen; es werden
Bedenken und Zweifel, welche die allgemeine Be-
trachtung der Sache nicht zu beseitigen vermochte,
vor pen Argumenten, deren Basis die Statistik

liefert, das Feld nicht behaupten.
Am wenigsten kann der Statistik, welche nicht

blos in Registrirung von Zahlen besteht, sondern auf
Erforschung von Thatsachen beruht, ein Ministe-
rium entbehren. welches auf Klagen und Beschwer-
den, auf Anträge und Wünsche der Volksvertreter

öffentlich Rede und Antwort zu geben, und Gesetz-
entwürfe in der Ständeversammlung zu vertreten
hat. — Allgemeine Behauptungen und Versiche-

rungen haben hier kein Gewicht; nur dann steht
der Redner der Regierung auf festem Boden, wenn
er überall bereit ist, die sorgfältig gesammelten und

gründlich gewürdigten Thatsachen sprechen zu lassen.
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Zur Lehre von den Rechtsmitteln in Strafsachen.
„Der Buchllabe ködet, der Geist aber macht lebendis.“

Findet gegen eine zur Abwendung der bereits

von dem kompetenten Appellationsgerichte wegen

Verbrechens erkannten Spezialinquisition auf den

Grund des Art. 102.Il. 1) des bayer'schen St. G. B.

ergriffene, von dem Cri inalgerichte 1. Instanz

aber abgewiesene Vertheidigung noch ein Rechts-

mittel zum Criminalgericht . Instanz, d. h. zum

K. Oberappellationsgerichte statt?

Vordersamst ist der Standpunkt dieser Frage

festzustellen, da sich der Fälle gar Viele denken

lassen, wo ein Rekurs gegen eine erkannte Spe-

1) „Wider die erkannte Spezlaluntersuchung sindet kein die
Vollstreckung hinderndes Rechtsmittel Statt, es könnte
denn der Angeschuldigte durch unumstößliche, keiner Welt-

läufigkelt unterworfene Beweise auf der Stelle darthun,
daß entweder die That selbst, weswegen man ihn be-
schuldigt, gar nicht geschehen sey, — oder daß er wegen

Abwesenheit vom Orte der That zur Zeit ihrer Begehung

in der Unmöglichkeit sich befunden, die angeschuldete That
zu verüben, — oder endlich, daß eln Irrthum über

seine Person vorwalte, indem er nicht Derjenige sey, wo-
für er ausgegeben werde.“
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zial-Inquisition ergriffen werden kann, ohne eben

der oben aufgeworfenen Frage anpassend zu seyn.
Denn

1. ist ein bedeutender Unterschied zwischen den

Personen, welchen nach Art. 99 das Recht der

vorläufigen Verantwortung zusteht, gegen
Andere, bei welchen unmittelbar die Vor-

schriften des Art. 158 und 107 eintreten, ob-

wohl die Verordnung vom 30 Juli 1314

(R. Bl. d. J. S. 1402) nicht beabsichtet, ir-

gend einen Staatsbürger des im Art. 102

gegönnten Rechtsmittels gegen die erkannte

Spezialinquisition berauben zu wollen, da

diese Verordnung vielmehr beftehlt, auch den

Personen, welche auf die Vortheile des Art. 99

keinen Anspruch zu machen haben, Gelegenheit
zu geben, die im Art. 102 aufgezeichneten

Vertheidigungs-Gründe vorzubringen. — Richt

weniger hat es

2. mit Staatsdienern dem Strafgesetzbuche

zufolge eine besondere Beschaffenheit.
Denn der Art. 456 bestimmt, daß, wenn ei

Staatsbeamter, gegen welchen auf Spezialinqui-
sition in dem geheimen Rathe erkannt worden ist,

sich in Gemäßheit des Art. 370 des Rechtsmit-

tels weiterer Vertheidigung bedient, auch

über die geführte Vertheidigung in dem geheimen

Nathe erkannt werde. Einen Druckfehler in der

Allegation des Art. 370 anzunehmen, ist kein Grund

vorhanden; indem alle Druckfehler im Strafgesetz-

buche offjziell verbessert worden sind, ohne davon

eine Erwähnung zu machen; da nun aber im Art.

370 nicht die Rede von einem Rechtsmittel
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weiterer Vertheidigung gegen erkannte Spe-

zialinquisition, wie im Art. 102, sondern von einem

ordentlichen Rechtsmittel mit Suspen-

siv — und Devolutivkraft ist, so kann

nichts Anderes angenommen werden, als der Ge-

setzgeber habe dieser Klasse von Staatsbürgern, in

Erwägung der nach Art. 438 sie besonders prä-

judizirlich treffenden Folgen der Spezial-Inquisition

auch ein besonderes Vorrecht einräumen wollen;
wiewohl, abgesehen von der Gleichheit vor dem Ge-

setze, nicht ohne Grund erwiedert werden kann, daß

der Art. 102 ganz allgemein spricht, daß derselbe

bei der in einem Strafgesetzbuche nothwendig vor-

berrschenden Einheit des Prinzips mit den Art. 99,

100, 105 und 104 auch in eine so viel mögliche

Vereinigung zu bringen, ja, wenn keinc Anomalie

eintreten soll, auch mit dem Art. 436 in Verbin-

dung zu sezen ist, und daß, nachdem selbst vieser
Art. 456 nicht bestimmt, daß über den Rekurs eine

andere Abtheilung des Geheimenrathes entscheidet,

wahrscheinlich wird, daß dort wie im Art. 102 nur

von nicht devolutiven Rechtsmitteln die Rede

seyn dürfte.
Ob üubrigens die Konstitution nur in Ansehung

jener Personen, über welche der k. Staatsrath die

Spezial-Inquisition zu beschließen hat, etwas An-

deres verfügt, sonst aber am Art. 436 nichts ge-

ändert hat, und ob bei andern Staatödienern an

die Stelle des geheimen Rathes das Criminalge=

richt 1. Instanz, und für Beurtheilung weiterer

Vertheidigung das Crim. Ger. 2. Instanz getreten

sey, gehört, wenn gleich unlängst ein Redner in

der Ständeversammlung behauptet hat, es gebe
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im Strafrecht keine Controversen mehr, dennoch

zu denselben.

5. Der der aufgeworfenen Frage unterstellte Fall

begreift jenen nicht, wo das Untersuchungs-

gericht das Rechtsmittel nach Art. 104 selbst

verworfen hat, und der Rekurs an das Cri-

minal-Gericht 1. Instanz unterblieben ist (ein

Fall, der häufig vorzukommen pflegt, weil
gewöhnlich eine Perhorrescenz — oder Rich-

tigkeitsbeschwerde mit der Berufung verbun-

den wird);— noch
a4. Denjenigen, wo der Angeschuldete bei Be-

kanntmachung des Beschlusses auf Spezialinqui-
sition, welche das Appell. Ger. erkannt hatte,

protestirt, und sogleich einen Rekurs, gegrün-

det, nicht auf neue Thatsachen, sondern auf

die bereits in der vorläufigen Verantwortung

ausgeführten Gründe zum Criminal-Gericht

2. Instanz ergriffen hat.
Dieses hat in den meisten, dem Referenten be-

kannt gewordenen Fällen gewöhnlich derlei Rekurse
von sich, und zwar im Falle 3 an das Crim.-Ger.

1. Instanz, im Falle a an das Untersuchungsge-

richt auf den Grund des Art. 102 verwiesen, weil

es dem Criminal-Gerichte 1. Instanz nicht vor-

greifen konnte, und dieses noch kein Erkenntniß

über die Verfügung des Untergerichtes, welche selbst

noch günstig für den Inquisiten ausfallen konnte,
erlassen hatte.

Doch gibt es auch Beispiele, wo das Oberapp.

Cer. sich kompetent erklärte, nicht nur auf die

Nichtigkeitsquerel einzugehen, sondern auch die

Prüfung der Vertheidigungsgründe, jedoch strenge
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nach den Voraussezungen des Art. 102, vorzu-

nehmen.
Von allen diesem ist nun der in der Frage

begriffene Fall verschieden: es wird nämlich gegen

ein Individuum, welches kein Staatsdiener ist,

auf Spezialinquisition erkannt, welches Erkenntniß
rechtskräftig wurde.

Der Inquisit bedient sich aber dagegen des

Rechtes weiterer Vertheidigung auf den Grund des
Art. 102. u. ff.

Das Untersuchungsgericht verwirft diese Ver-

theidigung nicht selbst, sondern legt die Akten in

der Meinung, es könne sich wenigstens eine einst-

weilige Aufhebung der Generaluntersuchung ergeben,
dem App. Ger. vor; dieses verwirft aber hierauf

das Rechtsmittel der Vertheidigung. Ob nun in

einem solchen Falle noch ein Rechtsmittel zum Crim.=

Gericht 2. Instanz Platz greife? — ist sehr zweifel-

haft. Die negative Meinung hat folgende Gründe
für sich:

1. Der Art. 102 spricht ausdrücklich und mit

klaren Worten aus, daß ausser den drey dort

speziell benannten Fällen kein die Vollstreckung

binderndes Rechtsmittel Platz greife.
Dadurch erklärt er also, daß ein Erkenntniß

auf Spezialinquisition, sey es von welch' immer

einer Stelle, oder Behörde gefällt, ipso facto

rechtskräftig werde, und schließt das Rechtsmittel

einer ordentlichen, mit Devolutiv= und Suspensiv-

effekt begabten Revision von selbst aus.

2. Der Art. 104 räumt, ohne Unterschied der

Fälle, ob das Untersuchungs= oder Criminal-

gericht auf Spezialinquisition erkannt hat, dem
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Untersuchungsgerichte die Befugniß ein, die
Vertheidigung selbst ohne weiters zu verwerfen.

Diese Befugniß ist so unbeschränkt, daß nicht
einmal des Rekurses an das Criminalgericht

Erwähnung geschieht. Ein Umstand, welcher

mit dem gesetzlich angeordneten Jnstanzenzuge

unvereinbarlich ist.

Es trägt auch ein solches Rechtsmittel der

Vertheidigung, wie der Art. 102 gestattet, den

Charakter einer eigentlichen Beschwerde nicht
einmal an sich.

Eine solche ist nur da vorhanden, wo remon-

strirt, wo auf bereits dem erkennenden Gerichte

bekannt gewesene Thatsachen gebaut, und behauptet

wird, daß dieselben entweder gar nicht, oder nicht

gehörig beachtet wurden, oder daß irrige Resultate

daraus abgeleitet worden seyen. Bei der Anwen-

dung des Art. 102 hingegen handelt es sich nur

um Vollstreckung oder Nichtvollstreckung der Spe-

zialinquisition auf den Grund neu vorgebrachter

Thatsachen.
Das Untersuchungsgericht hat sogar selbst die

Befugniß, die Spezialinquisition, wenn sie auch

von dem Appellationsgerichte erkannt worden, zu

sistiren. Die Ausübung solcher Befugniß äußert
sich in bloßen Verfügungen, welche nicht wohl mit

dem Namen „SErkenntnisse“ bezeichnet werden
können. —

A. Das Gesetzbuch gewährt hinsichtlich der allen-

falls bei Erkennung auf Spezial-Inquisition
möglicher Weise vorkommenden Irregularit-
ten und Nullitäten hinreichenden Schutz, in-

dem es in den Art. 177 und 374 den Rekurs
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nach geschlossener Untersuchung an den höheren
Richter erlaubt; während des Laufes der Un-
tersuchung gestattet es aber nur in sehr wenigen,

und speziell bezeichneten Fällen (Art. 10, 55,
98, 150, 147, 137, 180, 194, 220, 366, 372.)
einen Rekurs an das höhere Gericht, um nicht

störend auf den Gang der Untersuchung ein-

zuwirken, und vielleicht gar den Zweck der-
selben zu vereiteln.

Jenen Personen, welchen das Recht vorläufiger
schriftlicher Verantwortung gestartet ist, man-
gelt es ohnehin an Gelegenheit nicht, sich zu
vertheidigen.

Ist aber auch ohne diese nach Art. 101 auf
Spezialinquisition erkannt worden, so kann eine
Nichtigkeitsquerel darum nicht eintreten, weil das

Gesetz die vorläufige Verantwortung von dem Da-
sepn gewisser Vorbedingungen abhängend macht,
über welche der Nichter erkennt, die Nichtigkeits-

beschwerde aber, die Verletzung einer unbedingt
gebotenen Förmlichkeit voraussetzt.

6. Sohin sprechen für diese Meinung nicht nur der
klare Buchstabe des Gesetzes, welcher dem Richter
zu anderen Interpretationsquellen Zuflucht zu

nehmen nicht gestattet, sondern der heilsame Zweck
der Untersuchung steht damit im Einklange.

Diesen Gründen wird nicht minder Gewichtiges

entgegengesetzt:
1. Unrichtig ist es, daß der klare Buchstabe des Ge-

setes für die so eben erwähnte Meinung spricht.
Die Art. 101, 105 und 104 erwähnen nur des

Kriminalgerichtes, ohne zwischen dem der ersten
oder der zweiten Instanz zu unterscheiden.

Wo aber das Gesetz schweigt, und Hülfe Su-
chende auf den Geist desselben provoziren, da wird
es dem Nichter zur Pflicht, die Einheit der Grund-

sätze durch keine Abnormität zu stören, und damit
Rechte zu verletzen.
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Unverkennbar ist es nun, daß das bayer'scheStraf-

gesetzbuch, in seinem usten Theile sowohl durch die
im ersten Buche ausgedrückten allgemeinen Grund-
sätze 1), als in dem, was es als Verbrechen und

Vergehen bezeichnet, dann in der Erfindung?),
und dem Verhältnisse der Strafen untereinander,

eine Härte ausübte, welche z. B. in der speziellen
Materie vom Oiebstahle durch die angeordnete Re-
vision von der Staats-Reg. selbst anerkannt, in

spätern Gesetzentwürfen allgemein zu beseitigen ge-
sucht wurde, und sich besonders da offenbarte, wo

Verbrechen zum Vorschein kommen, die zu den ge-

wöhnlichen sonst nicht gezählt werden konnten, wie
in der jüngsten Zeit leider häufig der Fall war.

Gleichsam zur Sühne der Gerechtigkeit und zur Her-
stellung eines rationellen Gleichgewichtes verfiel vie
Gesetzgebung dagegen auf ein anderes — freilich

auch in seiner Ausdehnung vielleicht nicht ganz zu
billigendes Mittel, die Erschwerung des Beweises
des Thäters. Oieser Stein der Weisen, die beste
Beweistheorie im Strafrechte nämlich, ist indessen
noch von keiner Gesetzgebung, mit Einschluß Jener,
wo der gordische Knoten von Geschwornen gelöst
wird, gefunden worden; und es kann daher dem

bayer'schen Strafgesetzbuche allein nicht zum Vor-
wurf gereichen, wenn es hierin die Palme nicht

errungen haben sollte. Diese gebührtihrjedöchvon
jedem Menschenfreunde für die überall hervor-
blickende und konsequent durchgeführte Absicht, die
Vertheidigung des Inquisiten so wenig als möglich
beschränken zu wollen. Davon zeugt jedes Kapitel
des Strafprozesses.

Solches genügt einstweil zur vorliegenden Frage.
(Fortsetzung folgt.)

1) Man denke an die—durch die Anmerk. fast gang unhaltbar

gewordene Lehre vom Dolus; Cons. Zurheins Zeitschriftf.
Th.u.Pr. H. III. N. XVI. 1. Band.

2) z. W. der Kettenstrafe ·
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Zur Lehre von den Rechtsmitteln in Strafsachen.
„Der Buchstabe töder, der Geist aber macht lebendig.“

(Schluß.)

2. Bedingung und Wirkung der Spezial=

inquisition — auf welchen schwankenden Grün-

den beruht Jene, — welche zuverlässige, und

traurige Erscheinungen zeigt diese? Ausser dem,
unvollständigen gerichtlichen, oder aussergericht-
lichen Bekenntnisse, und dem halben Beweise

durch Zeugen entscheidet in der Waage — nichts,

als die Masse von geistigen Pfefferkörnern,

welche durch ihre Agglomeration, und mehr

oder weniger starke Cohäsion das krystallisirte

Produkt eines ladicü prorimi — oder drin-

genden Verdachtes — hervorzubringen im

Stande sind. Frägt man nun aber ernstlich:

Was ist denn ein Indicium prorimum? so

stößt man wohl auf viele Beispiele, aber ein

fester Begriff wollte, oder konnte nicht auf-

gestellt werden. Der Art. 327 nimmt vielmehr

gerade hier seine sonst angelegten Fesseln dem
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Richter wieder ab, und erklärt ziemlich deut-

lich, daß er keineswegs im Sinne habe, ihm

hierin Schranken setzen zu wollen, sondern
daß nur allgemeine Anhaltspunkte aufgestellt

werden sollten, die Ausmittlung des Grades

der Vermuthung en conereko aber wolle und

müsse man dem vernünftigen Ermessen des

Richters (wir möchten gerne sagen, Gewissen

desselben) anheim stellen.
Wie, wenn sich nun aber der auf Spezialin=

quisition erkennende Richter in der erforderlichen

Masse dieses zarten Gewichtes irrt? Wenn er die

Erfordernisse des Anschuldigungs= mit dem Ver-

theidigungsbeweise verwechselt? Wenn er da, wo

das Gesetz eine speziell bezeichnete böse Absicht zum

Thatbestande zählt, solche durch die allgemeine Prä-
sumtion das Dolus um so mehr für genügend er-

gänzt hält, als nach Art. 93 schon die Wahrschein-

lichkeit des Thatbestandes zureicht, um Jemanden

in den Stand der Anschuldigung versetzen zu kön-

nen, —wenn sein Irrthum vielleicht die richtige Cha-

rakterisirung des angeschuldeten Verbrechens betrifft,
wenn er z. B. die allgemeinen Bestimmungen von

Oolus, Culpa, Versuch u. s. w. entweder auf

Verbrechen anwendet, wo das Gesetz selbst die Gra-

dationen schon gesondert hat, oder wo sie ganz und

gar nicht anwendbar sind, z. B. Versuch oder

Culpa bei einer Injurie, Widersetzung, beleidigte
Amtsehre u. s. w. oder die Monstra eines kulpo-

sen Versuches, Betruges, Meineides2c.oderwenn,

was häufig zu geschehen pflegt, in der übrigens

richtigen Voraussetzung, daß die Spezialinquisition
nicht bestimmt ist, blos die Schuld, sondern auch
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die Unschuld des Inquisiten auszumitteln, dem

Letzteren seine sogenannten Einreden während des

Laufes der Untersuchung wahrscheinlich zu machen,

überläßt, und ihm die Mittel, solche früher geltend

zu machen, abschneidet? Gewiß ist es der Sinn

und die Tendenz des Strafgesetzbuches, gegen

solche und ähnliche Mißggriffe allen möglichen

Schutz zu verleihen, ehe der bedenkliche Zustand

der Spezialinquisition mit allen seinen Folgen ein-
tritt.

Denn fürwahr! nicht blos für den Staatsdie-

ner, sie sind für jeden Staatsburger schwer, diese

Folgen.

Es ist keine Kleinigkeit, oft Jahre lang dem

zweifelhaften Ausgange einer Criminaluntersuchung
entgegensehen, während dieser Zeit wegen schein-
barer Collusionsgefahr seiner Freiheit beraubt, sein

häusliches Glück, seine Gemüthsruhe, seine Gesund=
heit vielleicht für sein ganzes Leben opfern, in

jedem Falle mit dem Bleygewichte der öffentlichen

Schande belastet seyn zu müssen. Richt immer,

sagen die Jahrbücher für Gesetzgebung und Rechts-
pflege, Band 1 S. 221 sehr treffend, kann ein los-

sprechendes Urtheil das ersetzen, was durch die Spe-

zialinquisition verloren gegangen ist.

Und ein Beschluß, der einen solchen Zustand

für einige Zeit ausspricht, soll nur die Erledigung

eines Incidentpunktes, eine provisorische Verfü-

gung—nicht virtualiter einem Erkenntnisse gleichzu
stellen seyn?

Wo ist denn die sichere Bürgschaft, daß die

Vertheldigung am Ende der Untersuchung, und die
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Prüfung der Förmlichkeiten durch den erkennenden

Richter eine genügende Hülfe und Ersatz gegen

alle jene Irregularitäten und Nullitäten, die wäh-
rend des Laufes der Untersuchung begangen worden

sind, gewähren werden?
Ist ja doch sogar im Ciwvilprozesse erlaubt, in

sedem Stadium sich über Nichtigkeiten beschweren

zu dürfen!
5. Die Entlassung von der Instanz, ist in der

That nichts anderes, als der Ausspruch der

Permanenz der Folgen der Spezialinquisition.

Was von den Folgen gilt, muß um so mehr

vom Grunde gelten.

Melius est, rem sartam tectam servare, quam

vulnerata causa remedium quaerere.

Nun gestattet der Art. 370 eine Revision gegen

Erkenntnisse, welche von der Instanz entbinden,

und weiset bei Staatsdienern, wie schon oben ge-

sagt wird, vielleicht nur beispielsweise, auf jenen
Artikel hin; sollte er wohl bei anderen Staats-

bürgern keine analoge Anordnung finden; da das

Gesetz nicht in so gar wenigen sondern wirklich in

vielen Fällen die Unterbrechung der Untersuchung
wegen Communikationen, und Rekurse an den

höheren Richter erlaubt?.
4. Wenn auch der Art. 104 nicht ausdrücklich

enthält, daß gegen den die Verwerfung der

Vertheidigung enthaltenden Ausspruch des Cri-

minal-Gerichts 1. Instanz an Jenes der zwei-

ten appellirt werden kann; so sagt doch der-
selbe Artikel:

„Wenn diese Thatsachen und Beweise

von der Art sind, daß hierauf eine gänz-



Zur Lehre von den Rechtsmitteln in Strafsachen. 273

liche Lossprechung des Angeschuldeten
erfolgen könnte, so sind die Akten

jum Spruche an das Crim.-Ger. ein-

zusenden.
Hierin liegt unverkennbar der Wink des Ge-

setzgebers, daß in jedem so gegebenen Falle der
Möglichkeit die Akten im Zweifel an den Ober-

richter, sen es jener der ersten oder zweiten In-

stanz, gesendet werden sollen.
5. Auch ausserdem, daß, was schon bemerkt ist,

der Ausdruck — Crim.-Gericht—auf beide

Instanzen paßt, so ist dieses auch in dem

Organismus der bayer'schen Justizpflege ge-

gründet, welcher überhaupt zwei Spruchstellen
annimmt, und erst dem Erkenntnisse 2. In-

stanz Rechtskraft beilegt.
Rechtsmittel gegen Erkenntnisse gehören an und

für sich zur Beurtheilung des Oberrichters, und der

Art. 103 spricht allgemein „von dem Rechtsmit.

tel der Vertheidigung.“ Auch hat der Untersu-

chungsrichter nicht unbedingt über das Rechtsmittel

gegen die von ihm erkannte Spezialinquisition zu

entscheiden, sondern dasselbe nur in dem Falle zu

verwerfen, wenn es die im Art. 102 vorgeschrie-

benen Eigenschaften offen bar nicht an sich trägt.

6. Der der geheimen Rathskommission unter der

Redaktion Feuerbach's vorgelegte Entwurf
enthielt die Stelle; .

„Das Criminalgericht erkennt über die

geführte Vertheidigung in erster und

letzter Instanz.“
Nach den lithographirten Sessionsprotokollen

dieser Gesetzgebungskommission blieb die Stelle:



274 Zur Lehre von den Rechtsmitteln in Strafsachen.

„letzter Instanz“ hinweg, ohne daß dafür beson-
dere Metive angegeben sind.

Wegen des im Art. 102 enthaltenen Ausdruckes:

„Könnte“ steht aber in diesen Motiven: „er sey

absichtlich gewählt worden, um den Untergerichten

in Beurtheilung dieser Fälle nicht zu viel einzuräu-

men, und anzudeuten, daß sie auch in zweifelhaf-

ten Fällen die Akten einzusenden haben.“

7. Der Art. 102 schließt nur Rechtsmittel mit

Suspensivkraft aus; indirekt gestattet er da-

her solche, jedoch ohne Suspensivkraft.
Allein, wenn es sich darum handelt, ob die ver-

brecherische That in der angeschuldeten Art began-

gen worden, muß die Berufung auch den Suspen-

siveffekt gewähren, sonst fiele der Zweck weiterer

Rechtsverfolgung hinweg; denn „nulla poena sine

crimine“ ist gleichbedeutend mit: „nulla inquisitio

sine crimine“—der Ausspruch des in einem solchen

Falle auf Spezialinquisition erkennenden Gerichtes
wäre nichtig, weil Gewißheit oder Wahrschein-

lichkeit eines Verbrechens die Vorbedingung jeder

Criminaluntersuchung ist, ohne die dem Criminal-

Gerichte selbst die Kompetenz mangelt.
Nach der Analogie des Art. 374 II. hat aber

über einen angeblich nichtigen Ausspruch des Appel.=

Gerichts das Oberapp.-Ger. zu erkennen, und nach

Art. 476 ist bei solchen Civilstrafgerichtserkenntnissen,

wo nicht einmahl ein anderes Rechtsmittel statt

bat, doch die Richtigkeitsbeschwerde zulässig, was

doch gewiß noch mehr bei Cri inalerkenntnissen

Platz greifen muß. Endlich
8. hat bis auf die neuere Zeit eine konstante

Praris des Oberapp.-Gerichtes sich für die
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letztere Meinung gebildet, wovon die schon er-

wähnten Jahrbücher Bd. 2. S. 376 Zeugniß

geben; ob die entgegensezte Ansicht Haltbarkeit

erlangen wird, muß die Zukunft lehren, da

das den Ständen des Reiches vorgelegte Prä-

judiziengesetz strafrechtliche Fälle ausschließt.
Diese umständliche Erörterung einer an sich

nur formellen Frage mag übrigens zum Beispiel

dienen, daß es bei einem u. demselben Ger.-Hofe

kontraire Ansichten geben kann, welche, wenn sie,

wie hier, mit Gründen der Wissenschaft und Herme-

neutik unterstützt sind, nicht als „das Walten des

blinden Zufalles“ und „das Greifen in einen Glücks-

topf“ bezeichnet werden können.

J. N. H.

Zur Lehrc von der Urkunden-Sdition.

D E. K Die von mehrern gemeinrechtlichen
* Schriftstellern vertheidigte Lehre, daß

der Beklagte die Urkunden-Edition nur zum Zwecke

der Beweisführung, und nicht schon zur Information,

vor der Einlassung auf die Klage ver-

langen könne, ist aus dem Standpunkte des baye-

rischen Prozeßrechtes nicht zu billigen, indem die
GO. a. a. ganz allgemein verordnet, daß der Klä-

ger schuldig sey, alle in Händen habenden Brief-

schaften dem Beklagten „zu seiner Defension“

auf Begehren zu ediren; welche allgemeine Vor-
schrift durch den mit „und“ verbundenen Beisatz:

„und damit er seine Erceptionen daraus be-

weisen möge“
auf das Beweisverfahren offenbar nicht beschränkt
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wird. Man muß daher der Ansicht Lauterbach's

beipflichten, welcher den Satz aufstellt:)

„actor, etiam ante litem contestatam — reo,

ad sui scilicet instructionem — elere ilebet.“

Es ist jedoch dem vor der Einlassung gestellten

Editionsgesuche die Eigenschaft und Wirkung einer

prdjudiziellen Einrede nicht beizumessen, wenn nicht

sofort wahrscheinlich gemacht wird, daß die heraus-
zugebende Urkunde zur Sache dienlich sey, und daß

der Gegner das Dokument wirklich besitze 20).—

Nachzuweisen, daß der Kläger die fragliche Urkunde

gefährlicherweise aus Handen gelassen,
würde dem Beklagten in diesem Stadium des

Verfahrens, wo die Edirung lediglich der Infor-

mation wegen begehrt wird, nichts nützen; den

Zweck der Information könnte ein solcher

Nachweis in keiner Beziehung fördern.

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete

des Civilprozesses.

XIII.

leber Supplirung der Repliken von Amtswegen.

Das richterliche Officium zur Einreden, Supp-

lirung unter den gesetzlichen Voraussetzungen (GO.

VI. §S. O.)) erstreckt sich wegen Gleichheit des Grun-

des auch auf Repliken; denn die Replik ist eine

Einrede gegen die Einrede. 1)

2 ie theor. pract. Lib. II. Tit. XII. 5. 29.
2) GO. ã. a. O. Rr. 4.

15 * 5 Jan. 1823. M. 25733.— vom 27. März
1823. S.4713
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fur

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 35. Samstag, den 2. Sept. 1337.

Jur Lehre von der Bescholtenheit in Gezug auf
die Ansprüche aus dem ausserehelichen Geisehlafe.

Nach preuß. Rechte.

Das preuß. Landrecht handelt im Th. U. Tit. 1.

Abschn. 11. von den rechtlichen Folgen des unehe-

lichen Beischlafs und stellt im §. 1027 ib. den

Grundsatz an die Spitze: „Wer eine Person außer

der Ehe schwängert, muß die Geschwächte entsche-

digen, und das Kind versorgen.“ Was die Ent-

schadigung betrifft, so unterscheidet das preuß. Land=

recht zwei Arten derselben.
Die erste Art der Entschädigung umfaßt die

Niederkunfts-, Tauf= und sechswöchentliche dem

Stand der Geschwächten angemessene Verpflegungs=

kosten, so wie auch andere während der Schwanger-

schaft, oder nach der Niederkunft aufgelaufene, un-

vermeidlich gewesene Kosten. (J. 1028, 1029.) Auf

diese erste Art der Entschädigung hat in der Regel

jede Geschwächte Anspruch, (s. 1028) und der Ein-

wand, daß die Geschwächte auch Andern den Bei-

schlaf gestattet habe, befreiet den Beklagten nicht
von deren Leistung. CG. 1036.)



278 neter die Bescholtenheit in Bezug auf die Ansprüche

Die zweite Art der Entschädigung bezweckt die

möglichst vollständige Genugthuung der Geschwäch-
ten, und besteht außer demjenigen, was die erste

in sich begreift, hauptsächlich in einer Abfindung

aus dem Vermögen des Schwängerers. Der Um-

fang dieser Entschädigung ist nach Verschiedenheit
der im Lanorecht besonders bezeichneten Fälle in

gewisse Grade abgestuft, so daß in einigen Fällen

der Geschwächten die gesetzlich bestimmten Eheschei-

dungsstrafen, welche im vierten oder sechsten Theil
von dem Vermögen des Schuldigen bestehen (pars

aliquota), und außerdem auch noch bezüglich ihrer
Person gewisse Rechte und Befugnisse, deren Um-

fang wiederum nach Umständen verschieden ist, zu-

erkannt werden sollen (§. 1048—1071); während

sie sich in gewissen Fällen, welche in den 88. 1072—1075

angeführt sind, mit einer bloßen Abfindung (pars

quanta) zu begnügen hat, deren Festsetzung dem

richterlichen Ermessen nach den nähern Bestimmun-

gen der §§ 1077 ff. überlassen ist.

Welche Frauenspersonen nicht einmal auf die

erste Art der Entschädigung Anspruch machen kön-

nen, ist in den 58. 1037—40 bestimmt. Hiernächst

werden in den §. 1041—1043 diejenigen Frauens-

personen bezeichnet, welche blos auf die erste Art

der Entschädigung beschränkt seyn sollen. Dahin

gehören
1. Diejenigen, welche vorhin schon außer der Ehe

geschwängert worden sind. G. 1041.)

2. Ehefrauen, welche zwar noch in der Ehe, aber

von ihren Männern getrennt leben. G. 1042.

3. Frauenspersonen, welche sich vormals in Hu-
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renhäusern aufgehalten haben, oder wegen

eines unzüchtigen Lebenswandels be-

rüchtiget sind.
Bezüglich der zweiten Art der Entschädigung

verordnet der folgende §. 1044:

„Wer aber eine unbescholtene ledige Weibs-
person außer der Ehe schwängert, der ist ihr deshalb

möglichst vollständige Genugthuung zu leisten ver-
bunden.“

Wittwen werden, in ähnlichen Fällen, den Jung-

frauen gleich geachtet. (. 1045.) Auch geschiedene
Frauen haben gleiche Rechte, wenn sie nicht wegen

begangenen Ehebruchs geschieden wurden, (&amp;. 1046.)
In der Praxis kommt häufig der Fall vor,

daß sich der wegen ausserehelicher Schwängerung

in Anspruch genommene Beklagte von der Verbind-

lichkeit zur Leistung der zweiten Art der Entschädi-

gung durch die Einrede zu befreien sucht, daß die

Klägerin keine unbescholtene Weibsperson sey, in-
dem sie schon vor der von ihm erlittenen

Schwängerung auch anderen Mannsper-

sonen den Beischlaf gestattet habe.!)

Ob nun die Klägerin aus dem angeführten

1) Nach gemeinem Recht hat die Geschwichte, welche sich vor-
ber mit andern abgegeben, keinen Anspruch auf Abfindung.
Leyser. Spec. 503. Med. 26. Bülowm und Ha-

emann pract. Erört. IV. Nr. . Schweppe röm.
Petamch . 728. Cottschall disceptat. for. Tom.J.
Cap. 38. p. 297. Glück Pand. Kom. XXVIII.
8. 1288. S. 160. Busch Darstellung der Rechte ge-

schwächter Frauenspersonen S. 106. ff. AGE. vom 21.
März 1827 bestätigt durch OAGE. v. 18. Sept. 1827.

F. 39535. AGE. v. 12. Febr. 1830. V. 19033
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Grunde im Sinne des preußischen Land—-

rechts für eine bescholtene Weibsperson zu erach-

ten sey und auf die zweite Art der Entschädigung

(auf Abfindung) keinen Anspruch machen könne,
sondern sich, wenn der Beklagte seine Behauptung

beweisen kann, blos mit der ersten Art der Ent-

schädigung begnügen müsse?— darüber gieht es ver-
schiedene Meinungen. «

Fur die affirmative Entscheidung der aufge-

stellten Frage werden folgende Grunde angeführt:
Es lasse sich nicht annehmen, daß zu dem ge-

setzlichen Begriffe der Unbescholtenheit einer

Geschwächten nur dieses gehöre, daß dieselbe

keine der in den §. 1041—1043 bezeichneten

Personen sey; denn das Gesetz enthalte nirgends,
daß nur diese Weibspersonen bescholten, alle

andere aber unbescholten seyen, sondern es

verordne vielmehr im allgemeinen und ohne

nähere Bestimmung, daß derjenige, welcher eine

unbescholtene Weibsperson außer der Ehe

schwängert, derselben deßhalb möglichste Ge-
nugthuung zu leisten verbunden seyn soll.

(s. 1044.)Das Prädikat: „unbescholten,“
welches das Gesetz erfordere, setze ein weib-

liches Individuum voraus, welches sich einer

tadellosen Aufführung beflissen habe. ODieser
Sinn gehe aus dem Wortverstande und dem

unzweifelhaften Grunde des Gesetzes hervor;
hiernächst ergebe sich aus Vergleichung der
S. 1108, 1113 und 1114, was unter dem Aus-

druck „unbescholten“ zu verstehen sey, in-

bem hier von einer unbescholtenen Aufführung
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im Gegensatze von einer schlechten Aufführung

gesprochen werde, der Verdacht einer schlechten

Aufführung aber nach §. 1114 diejenige treffe,

welche eines vorhin mit Andern gepflogenen

Beischlafs überführt sey.

Diese Ansicht scheint jedoch bei näherer Prüfung
der Sache dem preuß. Landrechte nicht angemessen

zu seyn; es dürften vielmehr nachstehende Grunde

für die Richtigkeit der die obige Frage verneinen-

den Meinung sprechen:

Die zweite Art der Entschädigung gebührt aller-

dings nur unbescholtenen Weibspersonen;
(K. 1044.) allein im gesetzliche Sinne des preuß.

Landrechts müssen alle jene Weibspersonen als un-

bescholten angesehen werden, welche nicht in die

Kategorie derjenigen gehören, die entweder die erste

Art der Entschädigung gar nicht fordern können,

oder mit dieser sich begnügen müssen, und in den

55. 1037—1043 aufgeführt sind. Dieses ergibt sich
1. aus der Art der Verbindung des §. 1044 mit

den vorausgehenden Paragraphen; denn nach-
dem in den s. 1037—1040 die selbst der er-

sten Art der Entschädigung verlustigen, und
in den §#§, 1041 — 1043 die blos auf solche

beschränkten Weibspersonen aufgeführt werden,

folgt im §. 1044 die weitere Bestimmung:

„wer aber eine unbescholtene Weibsperson

außer der Ehe schwängert, der ist ihr deshalb

möglichst vollständige Genugthuung zu leisten
verbunden.“ Das Bindewort „aber,“ wel-

ches im §. 1044 gebraucht ist, und eben des-

balb nicht für bedeutungslos oder überflüssig
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erachtet werden darf, zeigt den Zusammen=

hang dieser Gesetzstelle mit den vorhergehen-

den Paragraphen unzweideutig an, und aus

diesem Zusammenhange folgt, daß der Gesetz-
geber unter einer unbescholtenen Weibs-

person, welche nach §. 1044 auch auf die zweite

Art der Entschädigung Anspruch zu machen hat,

diejenige verstanden wissen wollte, welche nicht
unter die in den 96. 1037—1043 als bescholten

bezeichneten Individuen zu rechnen ist.
Für diese Auslegung spricht auch der Wort-

begriff, nach welchem eine ledige Weibsperson
unbescholten, d. h. frei vom öffentli-

chen Tadel seyn, und doch schon öfters den

Beischlaf gestattet haben kann. Daraus, daß

sie sich auch schon vor ihrer außerehelichen

Schwängerung mit andern Mannspersonen

verunkeuscht hat, folgt noch nicht, daß sie
wegen eines unzüchtigen Lebenswandels in

einem ausgebreiteten übeln Rufe stehe, d. h.

daß sie, wie der §. 1043 sich ausdrückt, des-

balb berüchtiget sey. Der unzüchtige Le-
benswandel an und fur sich, macht sonach die

Geschwächte des Anspruchs auf den zweiten

Grad der Entschädigung nicht verlustig. Hätte

der Gesetzgeber diesen Umstand schon allein

für hinreichend erachtet, so würde nicht das

weitere Erforderniß des Beruchtigtseyns

beigefügt, und eine in der bemerkten Hinsicht

berüchtigte Weibsperson mit denen gleich ge-

stellt worden seyn, welche sich vormals in

Hurenhäusern aufgehalten haben.
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3. Die für die gegentheilige Meinung in Bezug
genommenen J99. 1108, 1113 u. 1114 bestim-
men nichts über den Entschädigungspunkt, son-
dern gehören derjenigen Abtheilung des alle-
girten Abschnittes an, wo von den gesetzlichen

Vermuthungen gehandelt wird, auf deren
Grund, im Fall des vom Beklagten geläugne-
ten Beischlafs, vom Richter auf einen noth-
wendigen Eid erkannt werden soll, und wo-

bei die Voraussetzungen bezeichnet sind, unter
welchen entweder die Klägerin zum Erfüllungs-
oder der Beklagte zum Reinigungseid zuzulase
sen ist. In dieser Hinsicht schreibt der 8. 1113
vor, daß der Beklagte vornehmlich alsdann

zum Reinigungseide gelassen werden musse,
wenn er bis dahin einen unbescholtenen Wan-

del geführt, die Klägerin aber sich einer schlech-
ten Aufführung verdächtig gemacht habe.
Da nun aber nach der im folgenden §. 1114

enthaltenen Erläuterung:
diejenigen, welche eines vorhin mit
Andern gepflogenen Beischlafs
ÜüÜberführt sind, nur der Verdacht

einer schlechten Aufführung trift,
und eine Weibsperson, welche durch die des-

fallsige Ueberführung einer schlechten Auffüh-
rung blos verdächtig wird, noch keines-
wegs derjenigen gleichgestellt werden kann,
welche wegen eines unzüchtigen Lebenswandels
berüchtiget ist, so kann der §. 1114 nicht

zur Erläuterung des §. 1043 gebraucht werden,
und bei der Entschädigungsfrage nicht zur

Entscheidungsquelle dienen. Wenn der im
5 1114 erwähnte Verdacht den Verlust des

Anspruchs auf die zweite Art der Entschädi-
gung zur Folge haben sollte, so hätte im
5. 1119 (der den im §. 1118 erwähnten Fall
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voraussetzt, in welchem, wenn wegen der ge-

gen beide Theile vorhandenen gesetzlichen Ver-
muthungen das Erkenntniß zwischen dem Er-

füllungs= und Reinigungseid zweifelhaft ist,
allemal eher auf erstern als auf letztern erkannt
werden soll)—nicht bestimmt werden können,
daß in einem solchen sehr zweifelhaften Falle
der Beklagte, außer der §. 1028 bestimmten

Entschädigung, auch noch zu einer, obwohl
minder beträchtlichen Ausstattung verur-

theilt werden kann. Es ist nämlich leicht
möglich, daß beide Theile sich einer vorherigen
schlechten Aufführung im Sinne des . 1114
verdächtig gemacht haben und daß blos aus
diesem Grunde die Entscheidung zwischen
den beiden Arten des nothwendigen Eides

zweifelhaft ist. Wäre also die Absicht des Ge-
setzgebers dahin gegangen, eine Geschwächte,
welche dadurch, daß sie eines vorhin mit an-

dern gepflogenen Beischlafs überführt wurde,
den Verdacht einer schlechten Aufführung gegen
sich hat, blos auf die erste Art der Entschädi-
gung zu beschränken, so hätte entweder diese
Bestimmung unter die S. 1041—1043mit
aufgenommen, oder dem 8. 1119 eine hierauf be-

zügliche Modifikation beigefügt werden mussen.
Nach dieser Ansicht ist schon in mehreren Fäl-

len sowohl von dem hiesigen Appellationsgerichte, als
auch von dem obersten Gerichtshof erkannt worden. )

Glück.

1) AGE. v. 10 Okt. 1823 und 22 Nov. 1825. W. 89333.—
v. 3. April 1821. R. 33533. — vom 25. März 1837.

H. a1734.9 #. v. 3. Augus 1820. AGAit.B.19573°
AGE. v. 7. Dec. 1827 bestätigt durch OAGE. v. 1. April

1828. AGdt. K. 63223. Vgl. auch AGE. v. 2. Mai
1823. G. 51533. — v. 23. Sept. 1823. W. 87023.—

v. 30. Dec. 1825. S.38343. —v. 18. Ma 1827. H. 1183z.
— . 27, Juläi 1830. M. 707zz.

—..
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Uechtsanwendung
zundchst in Bayern.

Nr. 36. Samstag, den 9. Sept. 1837.

Nach welchen Gesetzen sind Rerhtsstreitigkeiten
über die Baulast bei protestantischen Kirchenstif-

tungen zu beurtheilen?

Allgemeine Normen über die Verbindlichkeit

zur Erbauung und Unterhaltung der Kirchen und

geistlichen Gebäude sind für das Königreich Bayern

noch nicht gegeben worden, es soll vielmehr

ebendeßhalb stets darauf gesehen werden, was

hierüber durch Verträge, Urkunden, Herkommen,
oder die am betreffendenOrtegelten-

den Gesetze bestimmt istt).
Wenn nun da, wo das bayerische Recht

eingeführt ist, zwischen einer protestantischen Kir-
chengemeinde und dem Kirchenpatron oder Zehent-

herrn hinsichtlich der Konkurrenzpflicht zum Baue

einer protestantischen Kirche und der dazu

gehörigen geistlichen Gebäude ein Rechtsstreit an-

hängig wird, so fragt es sich, ob — sofern näm-

1) Verordn. vom 8. Juli 1811, die Baufälle bei Pfarrhs=
fen betr. Nr. 6. (Rbl. 1811 S. 877.) Verordn. v.

22. Juli 1819, die Gemeinde-Umlagen betr. rt. J.

lit. b. Nr. 9. (Ges. Bl. 1819 S. 80.)



286 ueber Baulast bei protestantischen Kirchenstiftungen.

lich im gegebenen Falle weder Verträge, noch

Urkunden, noch Herkommen, noch partikularrecht-
liche Bestimmungen eine Entscheidungsquelle dar-
bieten — das streitige Rechtsverhältniß nach dem

bayerischen Civilgesetzbuche, oder nach dem gemei-

nen protestantischen Kirchenrechte zu beurtheilen

sey
Folgende Gründe sprechen für die Anwend-

barkeit des Letztern:

Das bayerische Landrecht v. J. 1756 ent-

hält über die fragliche Baulast keine selbstKtändige

Bestimmung, sondern verweißt hierüber lediglich
auf das Tridentinische Concilium und die Obser-

vanz. Die betreffende Stelle, welche P. II. Cap.

10. SJ. 13. Nr. 8. enchalten ist, lautet dahin:

„Soviel die Concurrenz des Zehentherrn

zum Pfarrkirchenbau oder Reparation be-

trifft, bleibt es hiereinfalls bei dem Schlusse

der Tridentinischen Versammlung Sess. 21.

C. 7. und der landesüblichen Observanz.“

Die geistliche Rathsordnung vom 16. August

17792) wiederholt blos summarisch den Inhalt

der allegirten Stelle des Conc. Tridentini, welche

in den v. Kreittmair'schen Anmerkungen zum

Civil-Coder P. I. C. 7. S. J2. Nr. 7. erläutert

ist; — und die Verordnung v. Aa. Oktober 1770 ),

durch welche unter gewissen Modifkationen die

Konkurrenz-Pflicht der Laien-Zehenten festgesetzt
wurde, bezieht sich wiederum und zwar in sofern

auf das Conc. Tridentinum, als hierdurch eine

2) Nayt Generalien-Sammlung v. J. 1784. Bd. II. S.
2) .O Gen. Samml. v. J. 1771. S. 495—496.
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durch eine verschiedenartige Auslegung desselben
entstandene Controverse eine authentische Entschei-

dung erhalten hat. Uebrigens ist diese Verord-

nung, wie deren Eingangsworte ergeben, lediglich

für die Verhältnisse der katholischen Kicrchen-

stiftungen berechnet.
Da aber das Concilium Tridentiaum, auf

welches das bayerische Landrecht hinweißt, und die

vorgedachten bayerischen Verordnungen v. J. 1770

u. 1779 fußen, bei den Protestanten keine gesetz-

liche Kraft hat 4), so kann im bemerkten Falle

blos das gemeine protestantische Kirchenrecht, auf

welches der bayerische Civil-Coder selbst mehrfäl-

tig hinweißt, zur Anwendung gebracht werden 7).

Zur Lehre vom Vergleirhe.

Ein Vergleich über wahre Rechtsstreitigkeiten
kann nicht mehr stattfinden, wenn der Streitpunkt

bereits von Rechtswegen — durch rechtskräftiges

Urtbeil entschieden ist).Wenn daher der obsie-

gende Theil über sein durch rechtskräftiges Urtheil

gesichertes Recht nicht gehörig belehrt, vielmehr

4) Ausführung der Ursachen, warum die Churfürsten und
andere Stände der Augsburger Confession das Trident.

Concil. nicht besuchen wollten, noch zu besuchen schuldig
gewesen, bei Lünig in Continuat. III. Specil, ecci.
p. 72. — Schilter instit. jur. cau. Lib. J. Tit.

2. * . Ant. Schmidt inst. jur. eccl. Germ. T.
L s5.Ba. v. Kittmages Anm. zum Cod. ir.7* P. V. C. 19. 399.

5) AGE. v. 12. Septbr. 15 bestätiget durch OAGE.
v. 14. Juli 1837. 8. 44533. (AGActen S. 72173.)

AGE. v. 27. Juni 1837. E. 132537.
1) C. 32. de transact. (2, 4))
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solches noch für zweifelhaft haltend, zur Beseitigung
dieser vermeinten Ungewißheit einen Vergleich ein-

geht, so ist er an denselben nicht gebunden, und

kann selbst das in Folge dieses Vergleiches Weg-
gegebene wieder zurückfordern 2). — Wenn aber

der Sieger, die Wirkung des rechtskräftigen Ur-

theils vollkommen kennend, dennoch seinem Geg-
ner einen Nachlaß bewilligt, so behält es bei die-

sem Abkommen unbedenklich sein Bewenden 2). —

Eben so kann ein post rem judicatam eingegan-

gener Vergleich wirksam seyn, wenn noch über die

Eristenz der Rechtskraft, über deren Umfang, oder

über die Vollziehbarkeit des Urtheils Zweifel ob-

walten, oder wenn die Nachsuchung einer restitu-

tio contra rem judicatam bevorsteht).

Auf gleiche Weise ist nach bayerischem Rechte
zu unterscheiden. Wenn man die Bestimmungen

der GO. XVII. 9. 1. Nr. 5, 8. mit den An-

merkungen zu diesem Sen lit. e. 20. und h. ver-

gleicht, so erhellt, daß hier vom gemeinen Rechte

nicht abgewichen, vielmehr die Zweifelsfrage ganz

nach den Vorschriften desselben gelöst werden

sollte.

Fr. 25. §. 1. de condict. indeb.r** 1.)3) Pauli recept. sentent. Lib. I. T. I. K. 2 Post
rein judicatom pactum, nisi — causa in-

terponalur, servari non oportet.“ Vgl. fr. 1. de

transact. (2, 15.)
4) S. fr. 11. de transact. — Bgl. oldschmidt im

Archiv für civil. Praxis Bd. IX. S. 76. Thibaut
ebendaselbst Bd. VIII. S. 301. und Bd. IX. S. 393.

*) Hier wird ausdrücklich Bezug genommen auf den ge-
meinrechtlichen Satz, daß in re judicata kein Vergleich
mehr Plas greifen köune.
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Ueber die Gebühren der Nechtsanwälte für ein-

fache Notizertheilungen.

In der Taxordnung für die Rechtsanwälte
des Rezatkreises vom 23. Febr. 1612), welche

auch im Obermainkreise zur Anwenvdung gebracht
wird, sind unter Nr. 1. die Ansätze für schriftli-

che Handlungen bestimmt, und zwar mit der Be-

merkung, daß bierunter weder die Stempel= noch

Schreibgebühr begriffen sep. Unter Nr. 6. ist be-

stimmt: „Fur die nöthigen Briefe an die Par-

theien bei einfachen Notizertheilungen werden

24 kr. angesetzt.“ Da nun hiebei die Bemer-

kung, wie bei Nr. 1. wegen der Schreibge=

bühr nicht gemacht ist,sofragt es sich, ob diese
ausser dem Ansatz von 24 kr. noch besonders auf-

gerechnet werden dürfe?
Für die Bejahung sprechen folgende Gründe:

Die erwähnte Tarordnung handelt durchgehends
nur von denjenigen Ansätzen, welche der Rechts-

anwalt für seine Bemühungen gufrechnen darf
und giebt kein Regulativ für seine Auslagen. Der

Ansatz von 24 kr. für einfache Notizertheilungen

ist daher lediglich als Belohnung für die Bemu=
hung zu betrachten und kann den Ersatz der Aus-

lage für die Kopialien nicht in sich begreifen.

Das Concept von dergleichen Notizertheilun-

gen muß, als Beleg der gehabten Bemühung des

Anwalts, bei seinen Handacten bleiben und die

Neinschrift dem Klienten zugeschickt werden, weil

ein unmundirtes Concept zwecklos wäre. Die Er-

1) Rezotkr. Int. Blatt 1812. S. 278. u. v. J. 1817.
S. 1677. «
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reichung des bemerkten doppelten Zweckes macht

also die Mundirung des Briefs nothwendig, und

da der Anwalt den Abschreiber zu zahlen hat, so

erscheint die Schreibgebühr als baare Auslage.
Der Mandatar ist berechtiget, von seinem Man-

danten den Ersatz der zu Folge des ihm aufge-

tragenen Geschäfts gehabten Auslagen zu fordern.
— Schon vermöge dieses allgemeinen, eivilrecht,

lichen Grundsatzes ist der Anwalt befugt, die

fraglichen Kopialien, als bestrittene Auslage, in

Aufrechnung zu bringen. Die in der allegirten
T. O. unter Nr. 1. enthaltene, obenerwähnte Be-

merkung, daß die Auslagen für Stempel und Ko-

pialien unter dem Tax-Ansatze nicht begriffen seyen,

ist blos eine Anerkennung jenes allgemeinen civil-

rechtlichen Grundsatzes, und keineswegs eine eigen-

thümliche Bestimmung, durch welche der Anspruch

auf den Ersatz solcher Auslagen erst seine Ent-

stehung erhalten hätte. Jene Bemerkung enthält
eigentlich blos das, was sich von selbst versteht,

und da sie hiernach nicht einmal nöthig gewesen

wäre, so kann daraus, daß sie unter Nr. 6. nicht

wiederholt wurde, um so weniger gefolgert wer-

den, daß die Kopialien, weil sie nur bei der Tar-

bestimmung für die Proceßschriften erwähnt wor-

den sind, in andern Fällen und namentlich bei

den fraglichen Notizertheilungen nicht in Ansatz

gebracht werden dürfen; indem, wenn eine solche,

von dem obengedachten allgemeinen civilrechtlichen

Grundsatze abweichende Bestimmung durch die T.
O. eingeführt werden wollte, ausdrücklich hätte

gesagt werden müssen, daß unter dem Ansatz von
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24 kr. auch die Kopialien begriffen seyn sol-=
len 2).

iterarische Anzeigen.

Bei J. J. Palm und Ernst Enke sind er-

schienen:
Beiträge zur Diagnose der deutschen Proceß-
noth von Heinrich Künßberg. (6 Bgn.)

Diese eben so sachkundig als geistvoll geschric-
benen Betrachtungen gewähren eine sehr interessante
und — auch für den Praktiker — beherzigungs-

werthe Lektüre. «

Dieselbe Verlags-Handlung hat vor Kurzem
ausgegeben:

Gesammelte rechtswissenschaftliche Abhandlun-
gen von Dr. Johann Adam Seuffert, AGR.
zu Ansbach. — (Pr. 1 fl. 12 kr.)

Nr. I. ,„Beitrag zur Lehre vom Weiderechte“
— behandelt die Frage, ob, wenn die Weideser-

vitut auf eine ganze Dorfmarkung zusteht, die
Mithut von der Gemeinde ausgeübt werden

dürfe?—
Nr. II. hat die Controverse zum Gegenstan-

de, ob auf eine Urkunde, in welher sich keine Be-

stimmung über den Zahlungstermin findet, der
Erecutiv-Proceß begrundet werden könne?

2) Für die obige Ansicht ließe sich eine Masse von Präju-
dizien anführen. Es genüge die Allegation folgender:
OAGE. rom 3. Nov. 1821. AGAct. 10232. — v.

13. Jan. 1823. AGAct. 86622.—v. 11. Aug. 1821.

AGAct. 52622. A##E. v. 14. Mai 1824. G. 2723.
— v. 2. Aug. 1825. B. 60823. — v. 25. Oct. 182.

H. 502z##. — v. 23. Jan. 1827. G. 50733. — v.

7. April 1830. W. 7193#. — v. 4. Dec. 1835. L.

49033.
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Nr. III. erörtert die Streitfrage, ob die Re-

gel, daß die Einreden durch Verjährung nicht ver-
loren gehen, nicht eine Ausnahme in Hinsicht der-

jenigen Einreden erleide, deren begründendes Fac-
tum auch zum Grunde einer Klage dienlich gewe-

sen wäre?
Nr. IV. enthält einen Beitrag zur Lehre von

der Beweislast bei der actio negatotia.

Aufgabe der Abhandlung V. ist die Erörte-
rung der Frage, ob. der Umstand, daß das im

siebenten oder achten Monate der Ehe cresp. nach

dem mit einem bestimmten Manne gepflogenen
Beischlase) geborne Kind als vollkommen ausge-
tragen erkannt wird, die für die Legitimität des-
selben Cresp. für die Vaterschaft des bezeichneten

Goncumbenten) streitende Vermuthung entkräftenönne?

Nr. VI. betrifft die Frage: Sind bei
Tödtungen und Verwunvungen, welche im Duelle
vorfallen, die Sekundanten als Gehülfen zu be-
trachten?

Nr. VII. handelt von der Glaubwürdigkeit

der Zeugen, die einzelnen Fragepunkte schwankend,
unbestimmt oder gar irrig beantworten.

r. VIII. ist der Abdruck einer akademischen

Rede über die Frage: Ist es wünschenswerth,
daß die Vorlesungen über Rechtswissenschaft, ins-
besondere über rômisches Recht, in lateinischer
Sprache gehalten werden?

Vellamatignen vrgen Abgangs einzelner Blätter sind
nicht an die Reraction, sondern an die Verlags-Hand-
lung zu nchten-. esnsn zur Antwort auf mehrere an mich einge-

laufene, an die Verlags- Handlung abgegeteus Ere .uffer



Blätter
fur

Rechtsanwendung
zunachst inBayern.

Nr. 37. Sanmstag, den 16. Sept. 1837.

Zur Lehre von der Ehescheidung unter Juden.

In einem Scheidungsprocesse füdischer Ehe-
gatten war von dem zuständigen Gerichte rechts-

kräftig erkannt worden, daß

1) das zwischen beiden Theilen bisher bestandene

Band zu trennen,

2) kein Theil für den schuldigen zu erklären,

5) die Wiederverehelichung der Klägerin nach

Ablauf von 9 Monaten frei zu lassen, dem Be-

klagten aber unbedingt zu gestatten sey
Nach Verlauf einiger Zeit wollte der ge-

schiedene Ehemann zur Eingehung einer weitern

Ehe schreiten. Allein das Rabbinat verweigerte

die Trauung mit der Erklärung, daß eine ander=

weite Verehelichung nicht eher gestattet werden
könne, als bis die frühere Ehe durch die in der

jüvischen Religion vorgeschriebenen Scheidungs-
Ceremonien aufgehoben seyn werde. — Diese

Scheidungs-Ceremonien bestehen darin, daß die

von einem sachkundigen sogenannten Zehengebot-

schreiber auf Pergament zu schreibende Scheide-
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formel in Gegenwart und unter Leitung des Rab-

biners von der Hand des Mannes in die Hände

der zu scheidenden Frau gelegt wird. — In dem

gegebenen Falle wurde die Vornahme der bezeich-

neten Ceremonie durch die beharrliche Weigerung

der Frau, sich den Scheidebrief in vorgeschriebener

Form reichen zu lassen, vereitelt. — Dies ver-

anlaßte den Ehemann, sich an das Gericht, wel-

ches die Trennung der Ehe ausgesprochen, mit
dem Antrage zu wenden: ·

zum Vollzuge jenes rechtskräftigen Urtheils,
insbesondere zur Verwirklichung des dritten

Urtheilssatzes an die Imploratin unter Straf-

androhung den Auftrag zu erlassen, sich in

Zeit von 8 Tagen in religiöser Beziehung

von ihrem Ehemann scheiden zu lassen.

Oa der Implorant seinen Anspruch auf das

rechtskräftige Urtheil gründete, durch welches die

Trennung der zwischen ihm und der Beklagten

bestandenen Ehe ausgesprochen wurde, und es

sich sonach von Beurtheilung einer res juldicata

handelte, so konnte nicht bezweifelt werden, daß
eine Civilproceßsache vorliege. — Aber die rich-

terliche Entscheidung konnte nicht günstig für den

Imploranten ausfallen. Aus der Bestimmung

des Scheidungserkenntnisses, nach welcher dem

Imploranten die Wiederverehelichung gestattet wor-

den, ließ sich der hier in Frage befindliche An-

spruch gegen die Imploratin deßwegen nicht ab-

leiten, weil jener Urtheilssatz ein Rechtsverhält-

niß der geschiedenen Ehegatten, überhaupt privat-
rechtliche Befugnisse und Verbindlichkeiten nicht

zum Gegenstand hat, sondern nur ausspricht, daß
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der weitern Verehelichung der getrennten Ehegat-

ten von Seite des Staats, aus dem Stand-

punkte des öffentlichen Interesse, kein Hinderniß
im Wege stehe.

So wenig sich aber Appellant auf den er-

wähnten Urtheilssatz mit Grund beziehen konnte,

eben so wenig stand ihm außerdem ein Rechtsgesetz

zur Seite, zufolge dessen seine vormalige Ehegat-

tin gezwungen werden könnte, zur nachträglichen

Vornahme der in den judischen Ritualgesetzen vor-

geschriebenen Scheidungs-Ceremonie die Hand zu

bieten, und ihm so durch eine positive Handlung

das Hinderniß der Wiederverehelichung aus dem

Wege zu räumen. Dieses Hinderniß liegt außer

der Sphäre der bürgerlichen Rechte, und eben

weil es der Cinvilgesetzgebung unbekannt ist, läßt

sich, abgesehen von besondern Obligationsgründen

z. B. vertragsmäßiger Zusicherung, ein Zwangs-

recht auf Mitwirkung zur Beseitigung desselben

keineswegs behaupten.
6 Wenn nun wirklich Implorant außer Stand

blieb, von der ihm rechtskräftig zuerkannren Wie-

derverehelichungsbefugniß Gebrauch zu machen,

so bat dies lediglich in Religionsprincipien seinen

Grund, und natürlich ist es nicht Sache des Rich-

ters, diesen Stein des Anstoßes aus dem Wege

zu räumen. 1)

1) Oberappellationsgerichtserk iß rom 7. August 1837

A. 51036 (##lt.A.8632.)
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Sind die Gerichte verbunden, den Adpokaten

von gerichtlichen Erkenntnissen oder andern Ak-

tenstücken durch deren Schreiber Abschrift neh-
men zu lassen?

Diese Frage wurde durch eine Entschließung
des k. Oberappellationsgerichts vom 11. Februar

1331 ) aus folgenden Gründen verneinend ent-

schieden:
1) Kein bestehendes Gesetz und keine Verordnung

ertheilet den Advokaten ein Recht, Abschriften

von Erkenntnissen oder andern gerichtlichen

Aktenstöcken durch ihre Schreiber neh-
men zu lassen.

Nicht einmal den Advokaten selbst ist dieses

durch eine ausdrückliche und direkte Bestim-

mung gestattet. Nur die von ihnen erbetene

Akteneinsicht können sie zu Auszügen, und
ausnahmsweise auch zu Abschriften der ihnen

zur Einsicht vorgelegten Akten benützen, und

selbst dieses hat unter Aufsicht einer Gerichts-

person zu geschehen; Zeit und Ort ist vom

Gerichtsvorstande zu bestimmen und jeder

Mißbrauch fern zu halten.

Ausdrückliche Gesetzesstellen bestimmen viel-

mehr hinsichtlich der gerichtlichen Erkenntnisse,

daß den Theilen auf Begehren Abschrift

der publicirten Sentenz zu ertheilen, —

dem abwesenden Theile das Urtheil auf seine

Kosten durch einen Boten zuzusenden sey.
G.O. 14. §J. 8. Nr. 5 und 7.

2 ““

3—

1) A. 29739 (AGAtt. M. 00033.)
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4) Selbst die Prozeßnovelle v. 22. Juli 1810

5KS

— welche den Parteien die Rechtshilfe auf

manche Weise erleichtert, — gestattet im §.

15 den Parteien nur das Zeugen-Verneh-

mungsprotokoll einzusehen, und davon die

Auszüge sich zu machen, oder davon eine

Abschrift zu verlangen. Auch die G.

O. 10 K. 13 spricht nur von Abschrifts-

Ertheilung.
Die Befugnisse der Advokaten sind streng

persönlich. Sie üben ihr Amt nur durch

jspezielle Ermächtigung der Staatsregierung
und — wenn in Privatrechtssachen die ihnen

ertheilten Vollmachten die Substitutionsbe-

fugniß enthalten, so können sie wieder nur

rezipirte Advokaten zu einzelnen Hand-
lungen substituiren.

6) Die Schreiber der Advokaten sind daher die

7)

Personen nicht, durch deren Vermittlung
die Advokaten von ihren Mandanten, oder

aus den Akten, ihre Information schöpfen

dürfen, sondern auf eigene Forschung und

Wahrnehmung der factischen Verhältnisse muß

die Rechtsansicht sich gründen, welche der

Advokat für seine Mandanten zu vertheidi-

gen übernommen hat.

Durch Verwendung von Schreibern zum Ge-

schäfte der Information würde alle, auf die

persönlichen Eigenschaften der recipirten An-

wälte gegründete Garantie vereitelt, es wür-

den die Parteien dadurch in der Zuversicht,

— daß die faktischen Verhältnisse ihrer

Rechtssachen durch die Anwälte, welche ihr
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Vertrauen sich erwählet hat, selbst, und un-

mittelbar erforscht werden, — getäuscht werden.

Insbesondere gewährt das Abschriftnehmen
von Erkenntnissen durch Advokatenschreiber

auch keine Bürgschaft, daß nicht sinnstorende

Schreibversehen, oder Auslassungen selbst im

dispositiven Theile der Erkenntnisse geschehen,

und dadurch die Parteien unwiederbringlich

gefährdet werden. Endlich würde

0) auch gegen alle Ordnung das Gerichtslokäle

sehr oft mit unberufenen Personen überfüllt,

es müßten eigene Gerichtspersonen bestellt

werden, um über diese unberechtigten Agen-

ten Aufsicht zu halten, und das Gericht würde

stets der Gefahr vor Gefährde ausgesetzt, oder

genöthigt seyn, mit Hintansetzung anderer

Berufsgeschäfte, einen Theil seines Personals
als Wächter der Advokatenschreiber zu ver-

wenden. — Die Erkenntnisse, von diesen

Schreibern flüchtig hingeschrieben, — muß-

ten doch vorher kollationirt und beglaubigt

werden, ehe die Partei oder der Advokat

deren Richtigkeit und Vollständigkeit zu ver-

trauen vermöchten, und der bezweckte peku-

niäre Vortheil würde demnach nicht erreicht
werden. —

Dem Gerichtsvorstande bleibt es überlassen,

in einzelnen dringenden, eine Gefährde nicht drohen-
den Fällen, Ausnahmen zu gestatten, aber diese

Ausnahmen dürfen nicht zur Regel werden, sie

können nicht vorgeschrieben werden, sondern ihre

discretionäre Zulassung ist dem Ermessen des für

die Kanzleiordnung verantwortlichen Gerichtsvor-

—8
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standes vorbehalten, welcher jedoch hinwieder auch
dafür verantwortlich ist, daß die den Parteien

und Anwälten zu ertheilenden Erkenntnißabschrif-

ten nicht verzögert, und außer den gesetzlichen

Gebühren den Parteien keine Kosten veranlaßt
werden.

Zur Lehre von Insinuationen.

Hat eine Parthei einen Anwalt aufgestellt,

so sind die Insinuationen, resp. Ladungen an die-

sen, nicht an die Parthei selbst zu richten. Ist

zu dem Urtheils-Verkündigungs-Termin statt des

Anwalts die Parthei selbst geladen worden, und

es wird nun die Berufungsfrist versäumt, so

kann jene Ungenauigkeit zur Begründung des Re-

stitutionsgesuchs dienen:).

Ueber den privilegirten Gerichtsltand der Stan-

desherren.

Nach der k. Oeklaration vom 10. März

1807 (Rgbl. S. 465) ist den Mediatisirten in

allen sie betreffenden Real= und Personalklagen

ein pri ilegirter Gerichtsstand bei den Appella=

tionsgerichten zugestanden, und in der deutschen

Bundesakte Art. 14 Nr. 3 (Reg. Bl. 1317 S.

655) ist den Standesherren der privilegirte Ge-

richtsstand wiederholt zugesichert, auch ist zugleich
hierin festgesetzt, daß bei näherer Bestimmung

dieses Rechts, so wie überhaupt zur Feststellung

#) AGE. vom 9.Set. 1831 (2. 99232.) — brlauet
durch OAGE. vom 31. Mai 1834 (PF.4053.)
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eines in allen deutschen Bundesstaaten übereinstim-
menden Rechtszustandes der mittelbar gewordenen

Fürsten, Grafen und Herren die k. b. Deklara-
tion v. J. 1307 als Basis angenommen werden

soll. Zwar spricht die Bundesakte nicht bestimmt
das Princip aus, daß den Standesherren in allen

Bundesstaaten, ohne Unterschied, ob sie
denselben angehören oder nicht, in ge-
dachter Beziehung gleiche Befugnisse zustehen sol-
len. Daß ihnen aber, ohne den bemerkten Unter-
schied, in Bayern die ihnen in der Deklaration
v. J. 1807 und in der Bundeöakte versicherten

Befugnisse gebühren, entscheidet klar das Eeikt
über das Indigenat, (Ges. Bl. 1313 S. 141)

welches §. 14 festsetzt:
„den Stkandesherren, welche sich ihren Auf-
enthalt in den zum deutschen Bunde gehö-
renden, oder mit demselben in Frieden le-

benden Staaten wählen, bleiben alle durch

die k. Deklaration zugestandenen Rechte vor-

behalten.“
Da derjenige, der außer dem Staate seinen

Wohnsitz wählt, nach §. 4 des alleg. Edikts nie-
mals als Inländer betrachtet werden kann, dessen-

ohngeachtet aber den Standeöherren, welche außer
dem bayerischen Staate, jedoch in einem Bun-
desstaate domiciliren, alle in der k. Deklaration

v. J. 1807 zugesicherten Rechte vorbehalten sind,

so ist durch dieses spezielle Gesetz der Grundsatz
anerkannt, daß Bayern den mediatisirten Reichs-
ständen, ohne Unterschied, ob sie dem bayerischen
Staate angehören oder nicht, die ihnen in der

allegirten Deklaration und in der Bundesakte zu-

gesicherten Rechte zugestehe. )

—

1) OAGE. v. 2. Jan. 1827. A#ct F. 2212.



Blätter

für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 38. Samstag, den 23. Sept. 1837.

Ueber das, was Rechtens ist, wenn ein Jude,
welcher sich zum Eide schon gerichtlich angeboten

hat, vor der wirklichen Eidesleistung stirbt.

Von Herrn Dr. Feust.

In dem ersten Bande der Sammlung

merkwürdiger Rechtsfälle Bayerns 1)
wurde Seite 344—355einRechtsfallbesprochen,

in welchem der oberste. Gerichtshof erkannt hatte,

daß die bayerische Gerichtsordnung Cap. 13. . 2

Nr. 7 auch auf Juden Anwendung finde, d. h.

daß auch bei einem Juden, welcher sich zum Eide

schon gerichtlich angeboten hat, vor der wirklichen

Eidesleistung aber stirbt, der Tod statt des Eides

gelte, dieser mithin für geleistet gehalten werde,
wenn anders der Verstorbene bei Lebzeiten niemals

mit dem Schwure säumig gewesen, und weder

seines geführten Lebenswandels wegen, noch sonft

ein erhebliches Bedenken gegen sich habe.

1) Haussegebe von F. A. Frh. v. Zu-Rhei
J.B. Sartorius, Erlangen 1830. 8.



302 Was ist Rechtens, wenn ein sich zum Eide gerichtlich

Die beiden vorigen Instanzen hatten in dem

dort vorgetragenen Rechtsfalle den Eid als ver-

weigert erachtet.

In dem zweiten Bande der Sammlung

merkwürdiger Rechtsfälle Bayerns, )

Seite 364—370,hatEinerihrer Herausgeber
jenes Urtheil des obersten Gerichtshofes bekämpft

und sich dahin ausgesprochen, daß die Gerichts-

Ordnung Cap. 13. §. 2. Nr. 7. auf Juden keine

Ausdehnung finde, — mit andern Worten, daß der

Tod statt der Eidesleistung bei Juden nicht an-

genommen werden könne, — ohne jedoch sich wei-

ter darüber zu verbreiten, was denn Rechtens

sey, wenn ein Jude, welcher sich zum

Eide schon gerichtlich angeboten hat,
vor der wirklichen Eidesleistung stirbt?

Die Verhandlungen in dieser Rechtsmaterie

können daher noch immer nicht für geschlossen er-

achtet werden, und der Versuch einer Beantwor-

tung der an die Spitze gegenwärtiger Abhandlung

gestellten Frage möchte darum nicht für ein über.

flüssiges Bemühen zu halten seyn.

Im Grunde sind es blos zwei schroff einander

gegenüberstehende Meinungen, welche sich bei der

Entscheidung des im ersten Bande der Samm-

lung merkwürdiger Nechtsfälle Bayerns
vorgetragenen Rechtsstreites geltend gemacht hatten;
— nach der einen sollte der dem Juden auferlegte

Eid für verweigert, nach der andern für geleistet

anzusehen seyn.

2) Erlangen 1831. 8.
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Keine dieser beiden extremen Meinungen möchte

die richtige seyn, und auch hier der Satz Anwen-

dung finden, daß die Wahrheit in der Mitte liege

(veritas in medio posita).

Daß die Voraussetzung des christlichen Ver-

sterbens auf Juden nicht anwendbar sey, daß dem-

nach der dem, vor der wirklichen Eidesleistung

verstorbenen Juden auferlegte Eid nicht für gelei-
stet gehalten werden konne, — hiefür hat der Ver-

fasser der angezogenen Abhandlung im zweiten

Bande der mehrerwähnten Sammlung hoöchst be-

achtenswerthe Grunde vorgebracht, und man wird

sich um so mehr für die von ihm aufgestellte An-

sicht entscheiden müssen, wenn man erwägt:

1. daß der in dem Gesetze (Cap. 13. §J. 2. Nr. 7)

enthaltene Beisatz „ohne daß (der Verstorbene)
seines geführten Lebenswandels und sonst ein

erhebliches Bedenken auf sich gehabt hat“
überflussig wäre, wenn der vorhergehende Aus-

druck „christlich versterben“ gleich bedeutend

mit „als moralischer, sittlicher und uberhaupt

religiser Mensch versterben“ wäre;

. daß nach dem Sprachgebrauche des Gesetz-

gebers, — des Verfassers der Gerichts-Ord-

nung vom Jahre 1753 — der Ausdruck „christ-

lich“ nur im eigentlichen, nicht im uneigent-

lichen Sinne genommen werden kann;)

daß selbst unter mehreren gangbaren Bedeu-

tungen eines Wortes oder Ausdruckes der In-

terpret im Zweifel die gewöhnlichere — gewiß

1

3) Seufferts praktisches P. R. J. 7.
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hier die Bedeutung,desWortes „christlich“
im eigentlichen Sinne — zu wählen hat; )

. daß endlich die ganze Bestimmung der Gerichts-

Ordnung Cap. 13. 8. 2. Nr. 7. ein besonderes

Gesetz (jus singulare), eine Norm sey, welche

mit Beiseitsetzung der Consequenz aus allge-

meinen Rechtsgrundsätzen — aus einem mehr

religiösen, als rechtlichen Grunde eine Aus-

nahme statuirt, singulaire Gesetze aber im
Falle der Zweideutigkeit in dem beschränktesten

Sinne zu nehmen sind und keine Ausdehnung
nach dem Grunde verstatten. 7)

Kann aber auch bei Juden der Tod statt

der Eidesleistung nicht angenommen werden; so

darf doch darum der dem, vor der wirklichen Eides-

leistung verstorbenen Juden auferlegte Eid noch
nicht für verweigert gehalten werden.

Soll der Rechtsnachtheil der Eidesverweigerung

eintreten, so muß auf Seite des Eidespflichtigen

contumacia vorhanden seyn, es muß derselbe ohne

rechtmäßige Ursache 7) die Ableistung des Ei-

des unterlassen.

Auf Seite des Verstorbenen liegt aber offen-
bar keine contumacia, und überhaupt keine Schulo

vor, und es giebt wohl kein triftigeres impedi-

mentum legitimum, welches alle contumacia zu

purgiren geeignet erscheint, als jenes, um dessen

willen er den Eid nicht geleistet hat; folglich fällt

*'s

4) Thibaut's Pandteurcch, 88. 45—5) L. 14. D. de legibus (1. 5) L. 160 D. de R. J.

(50. 17.)
6) G. O. Cap. 13. 8. 2. Nr. 11.



erbotener Jude von dessen Ableistung stirbt? 305

auch die Strafe des Ungeborsams — poena con-

lumaciae weg.

Wäre der Jude, — wenn auch erst im Laufe

des Prozesses, — jedoch vor dem Beweisantritte

gestorben; so hätte der Beweisfuhrer doch zweifels-
ohne sich damit begnügen mussen, von seinen Er-

ben die Ableistung des Eides zu fordern: wie soll

nun der zufallige Umstand, daß der Tod des Ju-

den erst nach dem Beweisantritte, nach der Eldes-

Annahme erfolgt ist, den so empfindlichen Nach-

theil für dessen Erben haben, daß der Eid für

verweigert gelte, und sie selbst sachfällig werden!

Der Tod eines Juden ist doch wahrhaft nichts

von dem Gesetze so sehr verpöntes, und man könnte

sich eher versucht fuhlen, denselben im Hinblick auf
das Edict vom 10 Juni 1813, über die Ver-

hälrnisse der jüdischen Glaubensgenossen im König-
reiche Bapern, §. 12 7) als etwas Löbliches an-

zusehen.
Jeder Rechtsnachtheil muß ferner vom Gesetze

ausdrücklich angedroht seyn; die Gerichtsordnung
bestimmt aber Cap. 13. §. 2. Nr. 7. nicht, daß

im Falle nicht christlichen Versterbens des Eides-

pflichtigen der Eid für verweigert zu halten sey.

Die Entscheidungsquelle für die von uns auf-

gestellte Frage wird demnach aus der mehrangefuhr-

ten Stelle der Gerichts-Ordnung gar nicht genom-

men werden können; man muß vielmehr — da

der vorwürfige Fall in dem Judiziar-Coder nicht

berührt ist — auf den gemeinen Prozeß, welcher

7) „Die Jahl der Juden-Familien u. s. w. soll nach und
nach vermindert werden, wenn sie zu groß ist.“
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neben der Gerichts-Ordnung subsidiäre Anwendung

erleidet, 3) zurück gehen.
Insbesondere muß hier auf den Rechtssatz

recurrirt werden, daß dasjenige, was der Erb-

lasser leisten sollte, wegen seines erfolgten Todes
aber nicht mehr leisten kann, nun von seinen Er-

ben — die in alle Rechtsverhältnisse desselben ein-

getreten ?) — zu leisten ist.

Statt des verstorbenen Juden werden also

dessen Erben sich der Eidesleistung zu unterziehen

haben, und zwar wenn der Eid eigene Thatsachen

der Erben, oder wenigstens solche betrifft, von

welchen dieselben eigene Wissenschaft haben, in der

Wahrheitsform, außerdem aber in der Credulitäts-

Form. 15)
Der Glaubenseid, wenn ihn auch die bayerische

Gerichts-Ordnung :) in der Regel nicht zuläßt,

ist hier dennoch gesetzlich statthaft, weil im Falle

des christlichen Versterbens auch auf solchen erkannt
werden kann. —

Hiermit möchten wohl endlich die Debatten
über die Ausdehnung der Gerichts-Ordnung

Cap.13§.2.Nr.7. auf Juden, als zur Genüge

berenss ausgedehnt, füglich zu schließen seyn;
Claudite nunc pueri rivos, sat prata biberunt!—

8) Publications-Patent vom 14. December 1753. a. E.

) Heres in omne jus mortui . succedit. L. 37.

D. de adquir. hered. (29. 2.)
10) Malblanc doctrine de jure Furando, &amp; LVI. infine:

„De haeredibus occaptantis idem, duod jam ali-
duolies monui, repetendum, est nempe illos non-

nisi de factie propriis, et Cognitis, aul de igno-
rantia jurare teneri.“

21) G. O. Cap. 13. . 2. Ar. 2.
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Zur Lehre von der Societas quaestunria.

Bei einer Societas quaestuaria kann kein So-
cius von den Geldern, welche er in die Sorietät

eingelegt hat, erst Zinsen und dann noch Antheil
an dem Gewinn erhalten, weil der ganze Gewinn

gemeinschaftlich ist, und wenn durch Vertrag nichts
anderes verabredet worden, nur nach dem Betrage

dessen, was jeder zur Societät eingelegt hat, ver-
theilt wird. Ebendeshalb kann, wenn kein Gewinn

gemacht worden, jeder Socius nur seine Beitrags-
rate aus der Societät zurücknehmen, nicht aber

den Ersatz der davon entgangenen Zinsen von dem

andern Socius verlangen. Wurde man das Ge-

gentheil annehmen, so würde derjenige, der die
Zinsen zahlen müßte, einen wirklichen Schaden lei-
den, um den andern Socius einen entgangenen

Gewinn zu verschaffen. Das Fr. 67. pro socio

spricht auch nicht das Gegentheil hievon aus, in-
dem es nicht von den zur Societät eingelegten

Geldern, sondern von den außer denselben zum
Besten der Societät verwendeten eigenen Geldern

spricht. 1)

Praktische Bemerkungen aus dem Gebiete
des Cioilprozesses.

XIV.

Zur Lehre vom Geriechtsstande.

Die Regel, daß die petitorische Klage da an-
zubringen ist, wo das vorausgegangene Possessorium
verhandelt worden ist, leidet eine Ausnahme beim

privilegirten Gerichtsstande. Wenn daher ein
Standesherr in Possessorio vor seinem Herrschafts-

gerichte klagte, so gehört die gegen ihn in der
Folge angestellte Petitorien-Klage nicht vor jenes

1) OAGE. v. 8. Aug. 1820. (AGAci. . 624F#.
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Herrschafts-, sondern vor das betreffende Appel-
lations-Gericht. 1)

XV.

Jur Lehre vom Beweise durch Gestän niss.
Zur GO XII. Das Geständniß, welches unmittelbar
. 1. Nr.

auf das vom Gegner behauptete Recht

und nicht auf solche Thatsachen gerichtet ist, welche
die Begründung dieses Rechts enthalten, macht,
selbst wenn es urkundlich vorliegt, keinen vollen
Beweis. 2)

1) AGE. v. 29. Mär 1826, besiätigt durch O.
21. Nev. 1820. AGAct. A. 21832.

2) Ad.C. v. 1. Apr. 1835. II. 79032.

Berichtigung.
Zu dem Aufsatz in Nro. 31 dieser Blätter

„lleber die Berufungskrist in Sponfaliensachen.“
Der Satz, daß die Vorschrift der V. v. o.

Mai 1806 wegen der Berufungsfrist in Sponsalien=

sachen mit Einführung des Jud. Cod. in allen

Theilen des Konigreichs gesetzliche Kraft erhalten
habe, leidet bezüglich derjenigen Bestandtbeile des
Untermainkreises, welche vormals das Großherzog=
thum Wurzburg bildeten, eine Ausnahme; denn
wie das Fürstenthum Wurzburg zuerst an Bayern
kam und daselbst im Jahr 1804 die bayer. G.O.

eingefuhrt wurde, war die V. v. 6. Mai noch nicht

erschienen. Sie fallt vielmehr in die Periode, wo

Würzburg von Bayern wieder getrennt war und

bis 1314 als Kurfurstenthum resp. Großherzog=

thum einen eigenen Staat bildete; auch ist die ge-
dachte Verordnung in jenem Geblete, nachdem das-
selbe wiederum mit dem Königr. Bayern vereinigt

wurde, nachträglich nicht promulgirt worden. Es
gelten vielmehr daselbst noch die in den Jahren

1306—1314emanirtenwürzburg.Novellen zur
bayer. G. O. Vgll. Seuffert Komment. z.
bayer. G. O. Bd. I. S. 9. lit. c.
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zunächst in Bayern.

Nr. 39. Sanmstag, den 30. Sept. 1837.

Zur Lehre von der Hyndikatsklage.

GO. XVI. Es unterliegt nach der Natur der Sache
keinem Zweifel, daß für rechtswidrige Be-

schädigungen, welche durch einen Kollegialbeschluß
zugefügt werden, nur diejenigen Kollegialmitglie-

der haften, welche daran Theil genommen, oder

in Bezug auf den fraglichen Beschluß durch Ver-

säumung der pflichtmäßigen Aufsicht oder Kontrolle

etwas verschuldet haben. Eine natürliche Folge hier-
von ist es, daß dem Beschädigten, wenn er seine

vermeinten Entschädigungsansprüche geltend macht,

diejenigen Kollegialmitglieder bezeichnet werden,
aus deren Vortrag, beziehungsweise Abstimmungen

der vorwürfige Beschluß hervorgieng.

Bedenklich aber ist es, mit dieser Bezeich-

nung auf die bloße Anzeige des Vorhabens, die

Entschädigungsklage wegen eines gewissen Kolle-

gialbeschlusses anzustellen, dem Betheiligten sofort

entgegenzukommen. Eine solche Anzeige ist noch
nicht die Klagstellung selbst; sie verbindet den

angeblich Beschädigten nicht, die angedrohte Klage
wirklich zu erheben; er geht vielleicht nur darauf
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aus, das gesetzliche Referenten= und Votanten-

Geheimniß zu entschleiern, und läßt es, wenn

dieß gelungen, dabei bewenden. Mußten sofort

auf die bloße Anzeige des Unterliegenden, er ge-

denke wegen des zu seinem Nachtheile gesprochenen

Urtheils die Syndikatsklage zu erheben, die Theil-

nehmer des Beschlusses genannt werden, so wäre

Anwälten und Partheien, welche zu Chikanen und

Reckereien aufgelegt sind, ein neuer Tummelfplatz

geöffnet, und die vorzeitig genannten Richter kä-

men wohl gar in den Fall, mit der provocatio er

lege Dilkamari gegen den säumigen Syndikatskle-

ger auftreten zu müssen. Solchen Reckereien darf

die Würde des Richteramtes nicht bloßgestellt wer-

den. Bevor die Klage wirklich angestellt ist, be-
vor die Thatumstände, aus welchen der Vorwurf

des groben Verschuldens oder gar des bösen Vor-

satzes gerechtfertigt werden will, in dem Klagvortrage

mit erforderlicher Bestimmtheit vorliegen, und der

zuständige Richter die erhobene Klage als zur

Mittheilung geeignet befunden hat, darf das Ge-

heimniß, welches vom Gesetze im Interesse der

Unpartheilichkeit der Rechtsprechung angeordnet

ist, keineswegs preisgegeben werden.

Hlergegen läßt sich nicht einwenden, daß der

Syndikatskläger vor der Bezeichnung der betheilig-

ten Kollegialmitglieder nicht wisse, gegen wen er

klagen solle, und daß deßwegen die Bezeich-
nung der Klagstellung vorhergehen müsse. — Die

Klage ist nämlich gegen das ganze Kollegium zu

richten, in dessen Namen das Erkenntniß gefällt

und publizirt wurde, und hiebei demselben die
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Nennung der betheiligten Kollegialmitglieder an:

heimzugeben. — Diese Richtung gegen das ganze

Kollegium ist freilich nur formell; aber sie ist es

gerade so, wie die Ausfertigung der von der Ma-

jorität eines Senats von 5 Mitgliedern gefaßten

Beschlüsse im Namen des ganzen aus 20 u. mehr Per-

sonen bestehenden Kollegiums. Dieser Art der Aus-

fertigung entspricht jene Richtung der Syndikats-
klage, letztere ist nur eine Folge der ersteren.

Die hier aufgestellte Ansicht hat die Auktorität

der wenigen Rechtslehrer für sich, welche sich über

die vorwürfige Frage geäußert haben. z. B.

Heffter Institutionen des romischen und

deutschen Proz., welcher Seite 65 Note 77

sagt: „Nach der Einrichtung der deutschrn

Gerichte, wo die Partheien in der Regel

nicht wissen können, gegen welche Votan-

ten das Syndikat zu stellen sey, musi man

freilich das ganze Kollegium verklagen.“

Vgl. Klaproth ordentl. Proz. §. 45. Danz
ordentl. Proz. ed. Gönner. 9. 24. not c.

Dieselbe ist ferner den Vorschriften des Preuß.

Rechtes gemäß, welches in Th. II Tit. X. die Lehre

von der Haftung der Kollegialmitglieder für Kol-

legialbeschlüsse ausführlich behandelt, und in dem

6 150 des erwähnten Titels in den Worten:

„Befreit das Kollegium nicht von der

Einlassung auf die Klage“

ausdrücklich auf eine Belangung des ganzen Kol-

legiums Bezug nimmt.

Hierbei macht es keinen Unterschied, daß es sich

von der Belangung eines Obergerichts bei einem
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ihm untergebenen Untergericht handeln kann. Das

zu belangende Obergericht erscheint hier nicht als
solches, sondern wie eine andre öffentliche Korpo-

ration oder Gesellschaft. 1) Zudem ist die Belan-

gung des ganzen Kollegiums nur eine formelle,

und die Klage nimmt alsbald nach ihrer Mitthei-

lung die Richtung gegen die einzelnen betheiligten

Mitglieder. 25

Beiträge zur Lehre vom Handlohn.

1.

Unterschied zwischen Erb= und Sterkb-

Handlohn.

Das Handlohn in Sterbfällen darf mit dem

Sterbhandlohn nicht verwechselt werden; jenes ist
das Genus, dieses eine Species desselben. Das

Handlohn in Todes= oder Sterbfällen zerfällt

nämlich als Genus in folgende Species:

1) in das Erb= und Besteh= Handlohn,

welches der Erbe entrichtet, der das Lehn über-

nimmt;
2) in das Sterbhandlohn, welches aus dem

Nachlasse des verstorbenen Lehnmannes ent,

richtet werden muß.

Jenes bildet die Regel, dieses die Ausnahme.

Wenn also von einem Grundstücke das Hand-

lohn in Todesfällen beschrieben ist, so wird so

) Vgl. Prr#. 1R. a. a. O. ö. 114

3 AGEntschl. vom 20. — 1838. R. 18433.
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lange für das Erbhandlohn vermuthet, bis das

Sterbhandlohn bewiesen ist, weil jenes vom neuen

Lehnmann gegeben wird und folglich der Natur

des Handlohns zusagt; dieses aber aus dem Nach-

lasse des verstorbenen Lehnmannes genommen wird,

und folglich der Natur des Handlohns widerspricht,

indem es nicht für eine neue Belehnung gegeben
ird. 1)

2.

Haften mehrere Käufer für das Hand-

lohn, solidarisch. 2)7

Das Handlohn hat jedesmal der Käufer und

zwar für die wirkliche Belehnung zu entrichten;

es wird für die Einsetzung in das Gut bezahlt;

es kann dann gefordert werden, wenn das dem

Grundholden an dem Gute überlassene Eigenthums-

oder sonstige dingliche Recht auf einen necen Er-

werber in der Maas übergeht, daß dieser dasselbe

in eigenem Namen inne hat, und zu dieser Er-

werbung der besondern Genehmigung des Guts-

herrn bedarf. 2)

Aus dem Grund der Handlohns-Berechtigung

und Verpflichtung läßt sich daher nicht ableiten,

daß und warum von mehrern Personen, welche

in Gemeinschaft ein handlohnbares Grundstück er-

werben, eine derselben das ganze Handlohn zu

1) AGE. v. 18. Mal 1821 und OAGE. v. 22. Marz 1822.

AGAct. C. 328.28

2) Lus beinen L##r vom 21. Juni 1828. AGAct.

*lp l 8— d. deutsch. Priv. Rechts. Bd. IV. S. 421.
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entrichten schuldig seyn soll. — Läßt der Grund-

herr — der handlohnsberechtigte Obereigenthümer,

mehrere Personen als neue Erwerber zu, erkennt
er solche als seine neuen Grundholden oder Lehn-

leute an, so hat er für die einem jeden ertheilte

Belehnung und Genehmigung zum Gutserwerbe
von einem jeden zwar Handlohn zu fordern, aber
im Ganzen doch nicht mehr, als auf dem Gute

hergebracht ist; diese Verbindlichkeit theilt sich aber
in eben so viele Theile ab, als der Gutsherr Per-

sonen zum Erwerbe zuläßt, wonach sich die Leistung
eines jeden Einzelnen und seine Beitrags-Rate von
selbst ergiebt.

Auch daraus, daß ein Lehnherr nicht schuldig
seyn soll, ein Gut Mehreren zugleich zu verleiben,
oder es von einer Gesellschaft Mehrerer erwerben

u lassen, kann die Verbindlichkeit, daß einer der

Erwerber das Handlohn für Alle entrichte, nicht
abgeleitet werden, wenn der Lehnherr nicht dar-

auf besteht, daß ihm von den Erwerbern ein ge-

meinschaftlicher Lehnträger gestellt werde. Ebenso
wenig kommt die Eigenschaft des Handlohns als
Reallast hier in Betrachtung, weil dem Grundherrn,

so fern nicht spezielle Gesetze etwas Anderes be-
stimmen, ") wegen des Handlohns gegen den zu

dessen Entrichtung Verpflichteten blos eine perfön-
liche Klage zusteht; denn dasselbe wird für die Auf-
nahme des neuen Besitzers dem Grundherrn zur

Vergeltung der verwilligten neuen Belehnung ge-

zahlt; die Verbindlichkeit zu dessen Entrichtung ist
b'os persönlich, der Grundherr kann sich daher
nur an die Person des Laudemialpflichtigen, nicht

aber an das handlohnbare Gut halten; er kann

4) Nach bayer. Recht z. B. hat der Grundherr wegen des
Handlohns elne diugliche Klage. Anm. ad. Cod. civ.
bav. IV. 7. 9. 11. Nr. 15.
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dem zu Folge von mehrern handlohnspflichtigen
nur jeden für seine Person und auf so viel
in Anspruch nehmen, als ihn wegen des Guts-
erwerbs für seine Person trifft. ) Da es nun

auch allgemeine Rechtsregel ist, daß, wenn mehrere
Personen Subjecte einer Verbindlichkeitsind,jeder
Verpflichtete nur auf seinen proportionirlichen Theil
belangt werden kann,") so muß bei dem Mangel
einer gesetzlichen Ausnahme die Regel eingehalten
werden, und es existirt sonach beim Handlohn keine
Correalität. 7)

3.

Ist der Lehnträger zur Handlohns--Ent-
richtung verbunden, wenn er das Gut,

für welches er mit BewilligungdesLehns-
herrn zum Lehnträger bestellt worden

war, von dem Lehnsmann kauft!7

Die Regel, daß jeder neue Erbzinsmann, wel-
cher das handlohnbare Gut erwirbt, das Handlohn
entrichten muß, 9) findet in dem Fall keine An-

wendung, wenn das Gut vom Lehnsmanne an

den Lehnträger käuflich abgetreten wird. Der

5) Danz a. a. O. S. 429ff.
6) Fr. 29. pr. Pro socio. Fr. 11. ßH. 1. de duob. reis.

7) Auch nach dem preuß. Landr. ist eine Correalverbindlichseit
der mehrern Käufer bezüglich der grundherrlichen Hand-
lobusforderung nicht vorhanden, denn der 8. 121. I. 5

kann nur dahin verslanden werden, wenn der Verkäufer

tinen Auspruch an die Käufer noch zu machen hat, nicht

aber in Beziehung auf die Forderung eines Dritten, wie

dieses theils aus der atur der Verträge, thceils auch

aus den 88. 44 und 45. J. 17 bervorgeht. — O#l#G.
. 22. Juli 1820. AGdct. K. 5343.

8) Lange Anmerkungen und Benchbrge zu Beck von
Nachstener und Handlohn. Tol. II. §':* IV. Obs. 1.
S. 353. Preuß. Landr. J. 18. 8. 714
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Lehnträger, welcher, so lange er lebt, den Lehns-
mann in seinen Lehnsverbindlichkeiten überhaupt

gebührend zu vertreten hat, und daher auch Pro-
vasall heißt, ist kein bloßer Mandatar des Lehns-
mannes, sondern dessen wirklicher Repräsentant.)
Die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Man-
datar und einem Lehnträger hat mit mehreren

v. Kreittmair in den Anmerk. zum bayer. Landr.

P. V. C. 18. 9. 61. Nr. 6 auseinandergesetzt und

insonderheit unter Nr. d. ibid. bemerkt:

„Die Lehnträgerei äußert ihre Wirkung haupt-
sächlich bei der Lehnsrenovation, indem mit

dieser nicht mehr auf den Vasallen selbst,
sondern nur auf den Lehnträger ge-

sehen und das Lehn so lange nicht erneuert

wird, bis sich nicht in der Person des letztern
ein Partikular= oder durch Absterben des Lehns-

herrn ein Hauptfall ereignet.“
Sobald daher mit Genehmigung des Lehns-

herrn ein Lehnträger aufgestellt ist, so ist dieser
der Repräsentant des Lehnsmannes, welch letzterer
nunmehr aufhört, als solcher, dem Lehnsherrn

gegenüber zu stehen, und die Lehnserneuerung hat
u geschehen, wenn sich eine Veränderung in der

erson des Repräsentanten, nicht aber des Lehns-

mannes ergiebt. 0) Eine solche Veränderung tritt
aber nicht ein, wenn der Lehnträger das Lehn vom

Vasallen kauft. #)
(Fortsetzung folgt.)

) Conradi Diss. de provosallis. Francof. et Lips.
1745. S. 15 et 14. Cründler de provssallis.
Krlang. 1797. p. B. Pr. 2. R. a. a. O. S. 52—53.

20) Kreittmatlr a. a. O. Nr.5.Lange a. a. O. Obs.

VI. Nr. —6. S. 360—361. Pr. Landr. a. a. O.

8. 106.
J1) GE. v. 22. Mai 1818. L. W.
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Rechtsanwendung
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Nr. 40. Samstag, den 7. Oktbr. 1837.

Findet wegen des Sehmerzengelds der Würde-

rungseid statt? )

Gleichwie nach der GO. XIII. §. 4. Nr. 1.

um zugefügter Schäden willen, wenn nur die Be-

schädigung selbst einmal genug erwiesen ist, und

sich hierunter ein Betrug oder Gewaltthatigkeit

bezeigt, die Größe des erlittenen Schadens vurch

des Klägers Eid erwiesen werden kann, ebenso muß

dies auch auf die Größe des durch die Gewaltthä-

tigkeit des Beklagten erlittenen Schmerzens ange-
wendet werden, wenn einmal bestimmt ist, daß

eine Entschädigung für diesen Schmerz gegeben
werden muß, und zwar um so mehr, da der Rich-

ter hier weniger noch als beim Vermögens-Schaden

einen sichern Anhaltspunkt hat, worauf er sein

Ermessen stützen könnte; vielmehr Niemand, als
der Beschädigte, den erlittenen Schaden zu würdi-

gen im Stande ist und er durch den Eid ver-

pflichtet wird, ihn wahrhaft zu würdigen. Erst

nach abgelegtem Würverungseid erhält das richter-

#) Aus einem AGE. v. 2. Juli 1822. Z. 597272.
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liche Ermessen der Größe des Schmerzengelds eine
sichere Grundlage, und es kann nun die richter=

liche Moderation eintreten. GO. a. a. O. Nr.
3 2). J

Zur Lehre von der Unterschlagung des Anver—

trauten.

Vom Appellationsgerichtsrath Arnold.

Wie sehr für den Kriminalrichter eine gründ-

liche Kenntniß des Cidilrechts erforderlich ist,
wurde bereits in diesen Blättern bemerkt 1); ein

Rechtsfalk, der sich unlängst ausser dem Rezatkreise
ergeben, mag einen weiteren Beleg liefern und als

Beitrag zur genaueren Kenntniß der Lehre von

2) Der eidlichen Würdigung bedarf es jedoch nicht in dem.
Falle, wenn die Gesetze, wie z. B. das preuß. Landr.
I. 6, §. 113 verordnen, daß bei der richterlichen Be-

stimmung des Betrags des Schmerzengeldes die Kurko-
sten zu Grund gelegt werden sollen, und dergleichen
auch wirklich erwachsen sind.

1) Band1, S. 74. — Präjudizien für die dort aufge-

stellten Rechtssätze sind: a) daß auch daun Urkunden-
fälschung begangen sey, wenn der angebliche Aussteller
gar nicht eristirt, OAGE. vom 4. Mai 1833. Lo.

155 AGA. des Rezkr- 173 — Erk. d. AG. für den
1832/33. 18 3263. i :

Rezatkr. vom 5. März 1829. 174 und OAGE. vom

 18 2%0.

11. Juli 1829. 147 b) daß auch rücksichtlich von

urkund She 1rlidh «
rkunden, welche lediglich mit Kreuzen unter eichnet sind

altkundenfälschung begangen werren kenne! wenn 1P
der mmiemr oder angeblichen Ausstellers

ersichtlich i -

wäMärHsW sich h. ist, E. d. AG. f. d. Rezkr.

18 4%9.
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Unterschlagung, sowie zur Kenntniß des preußi-

schen Rechts dienen. " «

Ein Webermeister erhielt aus einer Lein= und

Wollenmanufaktur Garn, um es zu Hosenzeug zu

verarbeiten; er webte auch den Zeug; anstatt aber
solchen vollständig abzuliefern, eignete er sich einen

bedeutenden Theil hievon zu, theils durch Verkauf
und durch Verwendung des Erlöses zu seinem

Nutzen, theils durch unmittelbare Verwendung für
sich und die Seinigen. Der Werth bessen, was

er sich zugeeignet hatte, betrug mehr denn 25 fl.,
und der Webermeister wurde wegen des Verbre-

chens der Unterschlagung in Kriminal-Untersuchung
genommen. Nun aber wurde die Ansicht aufge-

stellt, daß der Webermeister durch Verarbeitung

des Garns zu Zeug eine Spezifikation vorgenom-

men gehabt habe; denn durch die Umarbeitung sey
eine ganz andere Sache entstanden; deren Besitz

die Manufaktur noch nicht emvorben hatte, das

Garn habe er nicht unterschlagen, die Gewahrsam

desselben sey ohnedieß, vermöge des hier anwendba-

ren preußischen Landrechts ?) für die Manufaktur

verloren gewesen; die Spezifikation aber, die er

sogar aus Auftrag der Manufaktur, also gewiß

nicht betrüglich vorgenommen, habe ihn zum Ei-
genthümer in dem Augenblick gemacht, wo er —

wie er durch den Verkauf und durch die Verwen-

dung klar dargethan, den animus sibi habendi

erklärt habe 3). An seinem Eigenthum habe der
Webermeister keine Unterschlagung begehen und

23 LR. 1. 7, S. 111, 116. ·
7). ALR. J. 9, S 364 und 1. 11, §. 936, 959., 96-=

975, 976.
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die Manufaktur habe kein Eigenthum an dem
Zeug ansprechen können, dessen Besitz und Eigen-
thum sie noch nicht erlangt hatte: sey nun aber
nach dem Civilrecht kein Eigenthum, der Manu-

faktur an dem Zeug bestanden,so;könnedieBe-

stimmung des Strafgesetzes "), daß Handwerker,
welche an den ihnen zum Verarbeiten anvertrau-

ten Sachen eine Veruntreuung begehen, der Unter-

schlagung schuldig seyen, hier nicht angewendet
werden.

Wenn solche Deduktion von einem Vertheidi-

ger kommt, so muß man der Kunst Gerechtig-

keit widerfahren lassen: im Munde des Richters

würde sie übel lauten und so blendend sie ist, so-

verschwindet doch der falsche Schein, wenn man

sich die bei Beurtheilung jedes Rechtsfalles nöthi-
ge Frage klar beantwortet: Guale negotium?

Spezifikation besteht zwar in Verarbeitung.
einer Sache zu einer neuen Spezies; aber sie ist

als eine Art der Erwerbung des Eigenthums un-

denkbar ohne die Absicht, Eigenthümerderneuen

Spezies zu sepn. Denn zur Erwerbung des Eigen-

thums wird Besitznehmung erfordert I); niemand
aber kann ohne oder wider seinen Willen wirkli-

cher Besitzer einer Sache werden, wenn gleich die-

selbe in seiner Gewahrsam sich befindet0.Im

2) Stes B. I. 231.
5) ALR. 1, 9, §S. 3. Dieß ist wohl in der Natur der

Sache gegründet und überall Rechtens. Von Zeiller
sagt im Kommentar über das österreich. bürgerl. Gesetz-
buch Bd. Il, Th. 11. Hptst. 3, S. 380. „Vorerst muß
Jemand wenigstens den Willen haben, eine Sache
sich eigen zu machen“.

*) 2-LN. 1, 7, §S.3,43. Bornemann, System des
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erwähnten Falle ist es averkannt, daß der Weber

nicht schon das Garn unterschlagen, sondern den
Zeug aus Auftrag der Manufaktur, also für diese
gewebt hat, und seinWeben war also eine Hand=
lung für die Manufaktur und aus Auftrag der-

selben; für diese und nicht für sich hat er den

Zeug gewebt, er hatte also auch keine Absicht, den

Zeug für sich zu fertigen, Besitzer oder Eigenthü-
mer desselben zu werden. Die Spezifikation steht

nach der Natur der Sache und nach preußischem

Rechte 7) eben so wie nach andern Gesetzgebungens)

unter den allgemeinen Regeln der Eigenthums-Er-

werbung; da nun der Weber nicht für sich, son-

dern für die Manufaktur den Zeug webte, so ist

dieser durch das Weben nicht Eigenthum des We-

bers, sondern nach den oben erwähnten Stellen

des preuß. Landrechts?) Eigenthum der Manu-

preuß. Civ. Rechts, Bd. lI. 491. Thöne, prenß. Priv.
Recht Bd. II. 9. 268. — Auch dies ist ein allbekann-

ter Rechtssaß. Et adipiscimur possessionem corpore
et auimo; veque per se animo, aut per se cor-

pore, sagt fr. 3. S. 1. D. de odipisc. vel amitt.
boss. (41. 2.) — So auch Cod. civ. bov. II. 5.
 5. 2

7) Der ganze 9. Th. I. handelt, wie seine Ueberschrift sagt
„von Erwerbung des Eigenthums.““Bielitz,

Comment. z. preuß. Landrecht, 1. 9. S. 298 bis 323.

8) §. 25. J. de specif. 2: 1. Schweppe Pand. 8. 241.
Cod. eiv. bav. II. 3. é. 14. Code Napol. Art.

570. — Die österreich. Gesetzgebung sagt II. 4. 9J. 414.
„Wer fremde Sachen verarbeitet, hat dadurch noch
keinen Anspruch auf das fremde Eigenthum.“

2) 1. 9. 1. 3. u. I. 7. §. 3 u. 43. Das prenß. Landr.

kann vermöge seines eigenthümlichen Srstems nur dann
recht verstanden werden, wenn man sich seine allgemei-

nen Principien recht einprägt. Nach röm. Recht unter:
läge es ebenfalls keinem Zweifel: si suo nomine te-
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faktur geworden; denn nur diese hatte die Absicht.
Eigenthümerin des Zeugs zu seyn. Hätte der.

Weber das Garn schon unterschlagen, hätte er

solches für sich verarbeitet, er würde hinsichtiich
des Garns der Strafe der Unterschlagung nach
preußischem Recht ) eben so wie nach römischem

Recht 11) und nach dem bayer. Strafgesetzbuch 12).
schuldig geworden seyn; — da er aber. nicht das.

Garn, sondern den für die Fabrik gewebten, also.
nicht durch Spezifikation erworbenen Zeug unter-

schlug, so muß noch näher dargethan werden; daß
dieser Zeug Eigenthum der Fabrik war, also die-
ser von dem Weber unterschlagen wurde.

Die Manufaktur hatte dem Weber das
Garn gegeben, um Zeug für sie zu weben; sie:
hatte also die Arbeit des Webers gedungen, es

lag hier eine locatio conductio oberarum vor, ein
Vertrag über eine Handlung des Webens gegen

Lohn 13). Bei diesem Vertrag verliert der Be-

steller das Eigenthum der zur Verarbeitung über-

gebenen Materialien nicht an den Werkmeister,

vielmehr trägt die Gefahr der Werkmaterialien in

cerit, sagt fr. 7. §I. 7. D. de acquir rer. dom.
1: 1. Ebenso Col. civ. bav. II. 3. S. 14.

10) LR. II. 20 S. 1373.

11) Fr 12. S. 3. D. ad. exhib. 10: 4. fr. 52. S. 14.

D. de furtis 47: 2. Vgl. Seufferts Erörterungen
Bd. II. S. 17. Sell Versuche im Gebiete des Civil-

rechts, Bd. 1. S. 194. — Das remische Recht setzt

auf die Unterschlagung die poena furti. Feuerbach,
* peinl. Recht, 12te Ausgabe, S. 315.
12) StGB. I. 229. 231.

) Preuß. LR. I. 11. S. 920. ff. fr. 22. 8. 2. fr. 25.
§. 7. fr. 36. D. locati. 19: 2. Col. civ. bev.

.4.
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der Regel der Eigenthümer), also der Besteller,
wenn er sie hergegeben ), der Werkmeister im

entgegengesetzten Fall 16); und nur dann haftet
ver WerkmeisterfürdieGefahr der ihm vom Be-

steller gegebenen Materialien, wenn er das Werk

zur bestimmten Zeit nicht abliefert 7); entsteht
vor Vollendung des Werks Concurs über

das Vermögen des Werkmeisters, so kann der Be-

steller die von ihm gelieferten Materialien, soweit

sie noch vorhanden sind, als sein Eigenthum zurück-
nehmen 8), und soweit er hierdurch für seine Ma-

terialien und für den allenfallsigen Vorschuß nicht

entschädigt werden kann, ist er an das in der

Masse noch vorhandene, noch unvollendete Werk
sich zu halten berechtigt 1); — ist aber das Werk

bereits vollendet, so kann der Besteller sol-

ches gegen Erlegung des noch schuldigen Preises
fordern ")), er verliert also keinen Augenblick sein

Eigenthum und nur wenn der Besteller das Werk

wegen Untüchtigkeit anzunehmen nicht schuldig ist,
kann er für die von ihm dazu gelieferten Mate-

riallen nach eigener Wahl entweder Ersatz in
gleicher Quantität und Qualität, oder Vergütung

14) PR. I. 11. 6. 959. Code Nap. Art. 1789. Bor-
nemanu a. a. O. g. 236. Auch nach röm. Recht

bleibt der Besteller Eigenthümer der von ihm gelieferten
Materialien, fr. 22. S. 2. fr. 25. S. S- locati, aus-

genommen bei fungiblen lediglich in genere zu restitui-
renden Sachen fr. 31. D. locati.

15) A#bN. 1. 11. S. 9660.
16) LR. a. a. O. S. 9#3

1) LR. a. a. O. S. 936.
8) ALR. I. 11. S. 976.

10) ALR. a. a. O. S. 978.

20) Ebendas. S. 975.
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des Werths fordern #1); das Eigenthum seiner
Materialien geht vaher in solchem Falle nicht eher
auf den Werkmeister über, als bis der Besteller
sich hierüber erklärt hat.

Der Weber webte nicht für sich, sondern aus
Auftrag der Manufaktur, er hatte, keinen Titel,
das Eigenthum des Zeugs zu erwerben, sondern,
so wie der Mandatar das, was er vermöge des

Auftrags erwirbt, für den Machtgeber und nicht
für sich erwirbt??), so wie Niemand die Sache,
die er für einen andern inne hat, durch seinen bloßen
Willen, solche uunmehr für sich zu haben, für sich
in Besitz nehmen kann 5), so wie man Besitz und
Eigenthum durch einen Dritten erwerben kann?),
eben so hat die Manufaktur durch den Weber das

Eigenthum des Zeugs erworben; der Weber han-
delte nur so weit aus Auftrag und redlich,ls
er für die Manufaktur webte; hätte er aber

für sich weben wollen, so hätte er in bösem Glau-
ben gehandelt und das Eigenthum nicht erwerben
können *»). So wenig die Köchin, welche Mehl
und Zucker ihrer Herrschaft zur Torte, oder der
Schneider, welcher daß ihm gegebene Tuch zum
Kleid umgestaltet, ein Eigenthum durch Spezifika=
tion erwirbt, eben sowenig hatte jener Weber das
Eigenthum des Zeugs erworben, und das Erkennt-

niß, welches ihn zur Strafe der Unterschlagung
verurtheilte, war der Natur der Sache, dem preus-

sischen Landrecht und gewiß jeder Eivilgesetzgebung
eben so wie der klaren Bestimmung des baieri-
schen Straf-Gesetzbuchs vollkommen gemäß.

21) ALR. a. a. O. S. 949.

22) A# R. I. 13. S. 62. 63.

) * I. 7. S. 69.
ris I. 7. S. 3. 45. und I. 8. 8. 3. dann I. 13.

——
" M. 9. 8. 304.
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Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 41. Samstag, den 14. Oktbr. 1837.

Ueber die Nothwendigkeit des sofortigen Bewei-

ses der foriderlinatorischen Einreden, wenn

der ErcipientvonderEinlassungbekreit werden
will.

Von Herrrn Dr. Feusftk.

Die Gerichetsordnung bestimmt Kap. b. 8. 3.

Nr. 1. 1)), daß die den Gerichtsstand ablehnenden

Einreden (erceptiones fori declinatoriae) :) den

solche vorschützenden Beklagten von der Verbind-

lichkeit, sich in den Streit einzulassen, befreien.

In der Regel ist keine Beweisführung hin-
sichtlich dieser Einreden vonnsthen, — weil dabei

mehr Rechts-= als thatsächliche Fragen zum
Vorscheine kommen, — so daß es meistens ge-

nügt, wenn der Ercipient sich auf dieselben beruft

und die Rechtsgründe auseinander setzt, warum

1) „Von dieser Regel werden solgende ercepliones ausge-
nommen: Ime Fori derlinatoriac.“

2) Welche Einreden zu dieser Categerie gehören, hierüber
vergl. man Damz Grunds. des gem. ord. bürg. Proc.

8. 160. Anmerkungen zur GO. Kap. 6. 8. 2.
Ut. c. Seite 235.
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das vom Kläger angerufene Gericht in dem spe-

ziellen Falle nicht das zuständige sey.
Behauptet z. B. der Verklagte, daß keine Ju-

stiz-, sondern eine Administrativosache vorliege, oder
daß nicht das forum domicilii, sondern das forum

rei sitae für den concreten Rechtsstreit das zustän-

dige sey u. s. w.; so bedarf es bloß eines Aktes

der richterlichen Reflerion, einer Subsumtion des

gegebenen Falles unter die allgemeine Gesetzes-
Vorschrift, um über die Statthaftigkeit oder Un-

statthaftigkeit dieser forideclinatorischen Einreden
zu erkennen.

Zuweilen läßt sich jedoch auch bei den den

Gerichtsstand ablehnenden Einreden eine Beweis-

führung nicht beseitigen.
Man setze z. B. den Fall, der Kläger trete

mit seiner Klage in foro originis 9) auf, der Be-

klagte aber behaupte die Incompetenz dieses Fo-
rums, weil er anderwärts, etwa in einem aus-

wärtigen Staate, ein Domicil erworben habe,—

ein Assert, hinsichtlich dessen ihn die Beweislast
trifft. 1)

Muß derselbe nun, um von der Einlassung

entbunden zu werden, sofort mit seiner Vernehm-

lassung den Beweis der Domicils-Erwerbung lie-

fern, oder kann derselbe deßfalls auf ein richter-

liches Beweis-Interlocut provoziren, ein solches
abwarten?

Der Buchstabe des Gesetzes läßt die hier an-

3) Glück's Comment. Th. VI. &amp;# 511. G. Kav. 1.

4 naernoen zur GO. Kap. 1. S. 3. lit. a in fine.
Seite 21 —.
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geregte Frage unentschieden, indem der Beisatz
„ da man solche anders ex actis judicialibus oder

sonst durch briefliche Urkunden ohne weitläufigen
Beweis gleich auf der Stelle darthun kann,“ nur

bei der exceplio spolii aut litis finitae 2) gemacht

ist.

Indessen wird man sich bei näherer Prüfung

denn doch für die erstere Alternative aussprechen

und daher den Beklagten zur Einlassung verur-

theilen müssen, wenn er nicht in der Vernehm-

lassung schon den Beweis seiner forideclinatorischen

Einrede hergestellt, keineswegs. hingegen eine rich-

terliche Beweisauflage bezüglich auf die gedachte
Erception erlassen dürfen.

Denn:

1) die den Gerichtsstand ablehnenden Einreden

werden von der Gerichtsordnung zu den pro-

ceßhindernden Einreden (exceptiones litis in-

gressum impeientes) gezählt, — an deren

Spitze gestellt; alle proceßhindernden Ein-
reden haben aber nur dann die Wirkung, von

der Einlassung auf die Klage zu befreien, wenn

sie erwiesen sind, und zwar sogleich, ohne

daß darüber ein weitläufiges Verfahren ein-

geleitet wird. 6)

2) Auch nach gemeinem Rechte, das bekanntlich

subsidiäre Anwendung erleidet, wenn aus der

Gerichts-Ordnung die Entscheidungs-Norm für
einen der richterlichen Cognition unterstellten

5) GO. Kap. 6. 8. 3. Nr. 2. .

6) Danz a. a. O. S. 191. Martln's Lehrb. des teutsch.

gem. bürg. Proz. 8. 145, Zu-Rhein's Beiträge
l#ur Gesetzgebung. Bd. I. Seite 41— 45.
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Rechtsfall nicht zu entnehmen ist, befreien
die forideclinatorischen Einreden bloß unter

der Voraussetzung von der Streiteinlassung,

wenn sie liquid sind. )

Die Annahme der gegenseitigen Ansicht würde

den schreienden Mißbrauch, der mit den fo-

rideclinatorischen Einreden getrieben wird, nur

noch mehr steigern, dem Vorstreite über die

Verbindlichkeit zur Einlassung, zur Förderung
der Chikane, — zwei Stadien verleihen und

der Eventualmaxime vollends Hohn sprechen.

Beachtenswerth möchte es seyn, daß die Frage,

deren Beantwortung in Voranstehendem versacht

worden, in der gegenwärtig der ständischen Zus

stimmung unterliegenden Procef-Novelle ihre offi-
zielle Lösung nicht gefunden hat.

Eu

Ueber Justiz- und Polizeisachen.
Von Dr. Georg Karl Seuffert.

Wird eine Klage lediglich darauf gestützt, daß
der Beklagte durch eine Handlung, zu welcher er

durch die Civilgesetze unbedingt befugt war, ohne

selbst für den möglicherweise hieraus entspringen-
den Schaden verantwortlich zu seyn, durch welche

jedoch ein bestehendes Polizeigesetz übertreten wor,

den ist, den Kläger oder sein Eigenthum beein-

trächtige, so muß er mit solcher gehört werden.

Denn die Verletzung eines Gesetzes involvirt

immer eine Rechtswidrigkeit des Verletzers,

7) Bochmer princ. jur. can. S. 7664 in fkne: „di

fori declinnloriae sunt liQ iäsen reus litem
conteskari non tonelur.“ A. v. J. 1654.
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deren Folgen Gegenstand einer Justizsache wer-

den können. Allein die Frage, ob in concreto

ein Polizeigesetz übertreten worden, kann nicht

von dem Richter entschieden, ja nicht einmal vor

ihm verhandelt werden. Ein Yolizeigesetz gibt an

sich keine Privatrechte, sondern fließt stets aus den

Racksichten auf das öffentliche Wohl. Es muß

in diesem Sinne auch immer ausgelegt und ange-

wendet werden, und hiezu sind in dem Staats-

Organismus besondere Behörden mit eigenem In-
stanzenzuge bestellt. Der Richter würde sich nicht

nur Uebergriffe erlauben, sondern auch auf einem

ihm ganz fremden Gebiete befinden, wollte er sich

Kognition über die Einhaltung oder Verletzung

einer Polizeiverordnung beilegen.
Deßfalls muß in dem Eingangs erwähnten

Falle der Klage stets ein Erkenntniß oder Zeug-

niß der competenten Polizeibehörde darüber bei-

liegen, daß der Beklagte sich durch die in Frage

befangene Handlung einer Polizei-Uebertretung
schuldig gemacht habe.

Beispiel.
Wer sein Haus oder seine Einfahrt in eine

Scheune umwandelt und durch die in Folge des

Dreschens bewirkte Erschütterung dem baufälligen

Hause des Nachbars Schaden zufügt, ist nicht

zur Entschädigung verpflichtet, weil er eben nichts

weiter thut, als wozu er vollkommen berechtiget

ist. Fr. 151 de reg. jur. Allein der Tit. XL. der

Schw. Polizeiordnung verbietet die Umwandlung
eines Wohnhauses in eine Scheune. Gestützt hier-

auf klagt der Nachbar auf Beseitigung der gesetz-

widrigen Neuerung, Entschädigung und Kautions,
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leistung. Allein die Polizeibehörde um Mitthei-

lung ihrer Akten requirirt, hat nach vorgängiger
Untersuchung ausgesprochen, daß der Beklagte in

concreto ein Polizeigesetz nicht übertreten habe;

und es mußte daher derselbe von der Klage ohne

Weiteres entbunden werden. )

Zur Lehre von der Restitution wegen neuaufge-

fundener Beweismittel.

59 Als neu aufgefunden können Beweis-
mittel nur in sofern gelten:

„Wenn Impetrant von diesen novis entweder

nichts gewußt, oder sie wenigstens legal bei-

zubringen ante sententiam nicht vermocht hat.“

Wenn nun die Parthei, welche eine an be-

stimmtem Orte und zu bestimmter Zeit vorgefal-

lene Thatsache beweisen soll, schon vor der Be-

weisantretung gewußt hat, daß eine gewiße Per-

son zur kritischen Zeit am kritischen Orte
anwesend war, so ist ihr diese Person schon da-

mals als Zeuge des Faktums bekannt gewesen,

und sie kann dieselbe nicht als nachträglich auf-

gefundenen Zeugen produziren. — Um die nach-

trägliche Produktion auszuschließen, genügt das

frühere Wissen der Parthei, daß die fragliche

Person Kenntniß von der Sache haben könne;

darauf, ob sie schon damals gewiß war, daß von

diesem Zeugen eine zweckdienliche Aussage zu er-

1) Erkenntniß des k. Kreis, und Stadtgerichts Schweinfurt

vom 16. Febr. 1835. Rro. 399x4 und des k. App.-Ger.

für dem Untermainkreis vom 16. März 1836. Rr. 4838.
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warten sey, kömmt es um so weniger an, als

solche nähere Kunde durch unbefangene Nachfrage
erlangt werden konnte. Das ausserordentliche

Rechtsmittel der restitutio er capite novorum ist

dazu bestimmt, die Nachtheile unverschuldeter Ver-

säumnisse und Mängel abzuwenden, nicht aber der

nachträglichen Benützung von nachläßig versäum-

ten Beweismitteln den Weg zu bahnen. 1)

Zur Lehre vom Beweise durch Geständniss.

(Nachtrag zu S. 307.)

5 Es versteht sich von selbst, daß die in
Nr. 33 S. 308 enthaltene praktische Be-

merkung nur das außergerichtliche Geständ-

niß betreffe. — Uebereinstimmend mit der dort

ausgesprochenen Ansicht äußert sich Bethmann-
Hollweg in den Versuchen über einzelne Theile

der Theorie des Civilprozesses S. 500—7: das

außergerichtliche Geständniß ist ein Zeugniß, auf
welches der Richter seine Ueberzeugung gründen

soll. Daher muß es, wie jedes andere Zeugniß,

auf Thatsachen gerichtet seyn, die der Gestehende

wissen kann, d. h. äußere Thatsachen, die er mit

seinen Sinnen wahrnehmen konnte, und innere,

die in seinem eignen Bewußtseyn vorgegangen sind.

Jedes urtheil, jede Schlußfolgerung, faktisch oder

juristisch, muß hier ausgeschlossen bleiben, als aus-

schließend Sache des Richters. Er darf seine

Ueberzeugung nicht auf fremde Urtheile oder Schlusse

"1

1) AGE. vom 27. II. 483 33.
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gründen. Dieß ist der Hauptprund, warum in

unserem beutigen Recht ein Schuldbekenntniß auf
die causa debendi gerichtet seyn muß, auf die

reine Thatsache, aus welcher die Obligation ent-

standen ist, Empfang des Darlehens u. d. g. —

Eben so darf das Geständniß nicht auf Eigen-

thum oder sonst ein vom Kläger behaup-

tetes Recht gerichtet seyn, sondern auf dessen

Entstehungsgründe, wenn es vollen Beweis geben

soll. Ganz unbeachtet wird indessen der Richter

auch das Einräumen des Rechtes selbst nicht

lassen.“ —

Praktische Benmerkungen aus dem Gebiete

des Civilprozesses.
xiv.

Zur Lehre von der Pluspetition und Kostenkom--
pensation.

Der Fall einer Muspetition ist nicht gegeben,
wenn Leistungen eingeklagt werden, für deren Be-

trag kein bestimmter gesetzlicher Maßstab bestebt,
sondern deren Festsezung vom richterlichen Er-

messen abhängt, wie z. B. bei Kindesalimenten

und Abfindung wegen außerehelicher Schwängerung.
Werden dergleichen Beträge nicht in der eingeklag-

ten, sondern in geminderter Quantität richterlich

festgesetzt, so gibt diese Moderation an sich keine

Veranlassung zur Kostenkompensation. :)

1) AGE. vom 2. Zuni 1829. W. 54933. — v. 13. Mãärz
1832. 8. 302.

Erratum. In Rr. sind die itngahlen. unchoihtangegt-
ben. Statt „362 —8“ setze: „318 —2
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Nr. 42. Samstag, den 21. Oktbr. 1837.

Kann der Wechselgläubiger, wenn er sich nin den

tKonkurs des Werhselschuldners eingclassen hat,
den Schulpner auch norh mit Werhselstrenge ver-

folgen?

Die den Wechselforderungen zugestandene Ere-

cutionsart durch Personalarrest des Schuloners

ist kein unmittelbarer Weg zur Befriedigung,
wie andere Executionsarten, sondern nur ein mo-

ralisches Zwangsmittel zu Erreichung der Zahlung,

die verfügbares Vermögen voraussetzt, welches ein
Gantirer nicht mehr besitzt. Es möchte daher schei-

nen, daß gegen einen solchen überhaupt der Wech-

selarrest. nicht mehr statt finde, was auch wirklich

einige Wechselgesetzgebungen als Grundsatz auf-
stellen, 3).

Da „aber durch die persönliche Verhaftung des
Wechselschuldners oft auch andere Personen, denen

an dessen Ereiheit gelegen ist, bewogen werden,

x) einem Erkenntniß des Wechsel- Appell.-Geri
c #r. 2. Juli 1832. H. 10933.

2) 8 B. die Augsburger W. O. Kap. X. 8. 8.
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für ihn Zahlung zu leisten, und da möglicher Weise

der Schuldner selbst durch die Verhaftung dazu

gebracht werden kann, verborgene oder verschwie-

gene Vermögens-Bestandtheile zu manifestiren, so
gestatten andere Gesetzgebungen, und darunter na-

mentlich die bayerische, 3) das Wechselverfahren

durch Personalarrest des Konkurses ungeachtet.
Allein die bayerische W. G. O. erlaubt diese

Executionsart nur dann, wenn die Erecution in

das Vermögen nicht erfolgen kann,) erlaubt so-
nach nicht, die Hulfe in die Güter des Schuldners

und das Verfahren gegen seine Person miteinander

zu verbinden, sondern nur eines von beiden. Hier-

aus folgt, daß nur ein solcher Wechselgläubiger die

Verhängung oder Fortdauer des Wechselarrests sei-

nes Schuldners verlangen kann, der sich bei dessen

Konkurse nicht gemeldet hat; denn hat er sich ge-

meldet, so tritt an die Stelle des Verfahrens gegen

die Person der Antheil des Gläubigers an der

Konkurs-Masse, und von dem Wechselverfahren ist

keine Rede mehr, es ist vielmehr nach dem allerh.

Reseript vom 17. Dec 1816)in Beziehung auf

die Konkursmasse einzig und allein das Gantge-

richt der zuständige Richter.
Von diesen aus dem Geiste der bayer. Wech-

selgesetzgebung abgeleiteten Grundsätzen ausgehend,
hat auch Dr. Treitschke in seiner Encyelopädie
der Wechselrechte und Wechselgesetze, *) die bayer.

3) Bayerische W. G. O. Kap. X. g. 9. Nr. 1.

4) „Im Falle sich bei dem Schuldner gar keine Jahlungs-
mittel vorfinden sollten.“

*) Rov. zurG.O. Band III. Seite 152. Jahrbücher von
Göuner und Schmidtleln. Bd. lI. S. 314—366.

6) Leipzig 1831. Bdl. I. S. 287.
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Wechselgesetzgebung unter denjenigen aufgeführt,
welche, das gemeine Recht bestätigend, das Wech-

selverfahren des Konkurses ungeachtet gestatten,

sofern sich der Gläubiger nicht bei sel-

bigem gemeldet hat.
Bezweifelt man die Richtigkeit dieser Ansicht,

so muß man annehmen, daß das bayerische Wech-

selrecht die Frage, ob der Wechselgläubiger seine

Forderung beim Gantrichter gegen das Vermögen,

und zugleich beim Wechselrichter gegen die Person

des Schuloners geltend machen könne, gänzlich un-

entschieden gelassen habe. Denn weder der 8. 9.

Nr. 1. Kap. X., noch der §s. 1. Kap. XI., noch das

alleg. Reser. enthalten eine Bestimmung hierüber,
sondern verordnen blos, daß der Gläubiger seinen

Schuldner auch bei ausgebrochenem Konkurse mit

Wechselarrest verfolgen kann, und daß er sich, wenn

er sich an dessen Vermögen halten will, an das

Konkursgericht wenden muß, keineswegs aber, daß
beides zugleich geschehen könne. Es mußte also nach
dem 8. 21. der bayer. W. G. O. der Fall der Billig-

keit nach entschieden, und hauptsächlich die Augs-

burger W. O. zur Richtschnur genommen werden.

Nun ist es aber offenbar weder billig noch recht,

daß ein Gläubiger seinen Schuldner wegen einer

und derselben Forderung bei zwei Richtern und

mittels zweier Erecutionsarten zugleich verfolgt.
Nimmt man die Augsburger W. O. zur Richtschnur,

so muß die obenerwähnte Frage verneinend ent-

schieden werden, da diese (Kap. X. §J. 8.) nach

Ausbruch des Konkurses gar kein Wechselverfahren

mehr gestattet.
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Geiträge zur Lehre vom Handlohn.

(Fortsetzung.)

4.

Vom Handlohn bei nothwendigen Ver-

äußerungen; insbesondere vom Ab-

fahrtshandlohn.

Ob das Handlohn überhaupt, auch in Fllen

einer nothwendigen Veräußerung gefordert werden

könne, darüber sind die Rechtsgelehrten nicht einig.

Leyser Sp. 104. med. 8 spricht dem Lehnsherrn

in diesem Falle das Handlohn überhaupt ab, weil

die Gläubiger in einem solchen Falle nur die Ab-

wendung eines Nachtheils, der Lehnsherr aber

die Erwerbung eines Vortheils suchen würde, die

Condition der erstern also besser sey. — Die be-

währtesten ältern und neuern Rechtslehrer gestatten

aber dem Lehnsherrn die Erhebung des Hand-

lohns auch bei einer nothwendigen Veräußerung.,)
Der für die letztere Meinung aus der recht

lichen Natur des Handlohns hervorgehende Grund,

daß nämlich die Lehnwaare für die Annahme des

neuen Lehnsmannes entrichtet werden muß, welche

sowohl bei der freiwilligen als nothwendigen Ver-

äußerung geschieht, paßt jedoch nur auf das An-

falls= keineswegs aber auch auf das Abfahrts-

12) v. Kreitemayr Anm. zum baher. Landr. IV. 7. C. 1I.
Nr. 2. Lange Aum. u. Berichtigungen zu Beck von

Nachsteucr und Handlohn. Th. 1. K. V. Obs. 2. S. 380

u. K. VI. Obs. 1. Nr. 4—7.S.416. Dang Grunds.
des deutsch. Priv. R. Bd. V. 8. 532. S. 421. Gläck

Pand. Komment. Bd. VIII. S. 614. S. 512 und die in

Rete 61 das. angef. Schriftsteller.
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Handlohn. „Warum auch die Abfahrt in muta-

tatione necessaria, z. B. in Sterb-, Vergantungs-

oder Caducstäts-Fällen bezahlt werden soll, (sage

Kreittmayr'?) ist nicht abzuseben; denn in den

ersten beiden Fällen geht die Mutation vor, es

mag gleich die Grundherrschaft darin consentiren

oder nicht; letztenfalls aber jagt sie ja den Unter-

than selbst ungebeten zum Gut hinaus. Warum
soll er also nebst dem Verlust des Guts auch noch

den unverlangten Consens bezahlen 7— Es kann

sonach ein Abfahrts-Handlohn bei einer nothwen:

digen Veräußerung nicht gefordert werden, es wäre

denn, daß hiefür ein Herkommen bestünde. 14)

5.

Kann das Handlohn verlangt werden,
wenn der Kauf noch vor der Vollzie=

hung durch freiwilligen Rücktritt der

Contrahenten wieder aufgehoben
wird!

Diese Frage ist unter den Kommunisten strei-

tig; 15) es wird jedoch der verneinenden Meinung

der Vorzug gegeben, weil es den Comtrahenten

erlaubt ist, re integra, von einem geschlossenen

Kaufe wieder abzugehen und in diesem Fall kein

neuer Erbzinsmann an die Stelle des alten tritt,

sondern der alte im unveränderten Besitz des Gu-

3) a. a. O. (s. die vorige Rote.)
14) AGE. v. 16. Dez. 1825 u. OAGE. v. 20. Rov. 1826.

A##ct. R. 7221.

15) Lange Anm. u. Baricht- zu Beck von Rachsteuer und
Handlohn. Th. U. Obe. IV. S. 383 — 289.
Glück Pand. 5n“ - 614. S. 409 ff.
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tes bleibt, mithin eine Besitzveränderung, wegen

unterbliebener Vollziehung des Kaufvertrags durch

Uebergabe nicht eingetreten ist. Denn da das Hand-

lohn für die Aufnahme des neuen Erbzinsmannes

in den Besitz des Guts bezahlt wird, so kann es

nicht verlangt werden, wenn keine Belehnung des-

selben geschehen ist.
Diese Ansicht ist auch dem preuß. Landrecht an-

gemessen; denn wenn daselbst Th. I. Tit. 18. s.

738 bestimmt wird, daß der freiwillige Rücktritt

vom Kaufvertrage nach geschehener Zuschreibung

als ein neues Kaufsgeschäft angesehen werden soll,

(mithin, gleichwie in dem Fall, von welchem der

vorhergehende §. 737 handelt,dasbereitsgezahlte

Handlohn nicht zurückgefordert werden kann), so
hat das Gesetz sowohl nach seinem Wortinhalte,
als in seinem ganzen Zusammenhange und Geiste

den Fall unterstellt, daß der Vertrag nicht nur

zur Perfection, sondern auch zur Consummation ge-
kommen, — daß hierdurch eine wirkliche Besitz-

veränderung herbeigeführt worden sey, durch welche

erst die Handlohnsforderung begründet wird. Der

specielle §. 738 muß aus der allgemeinen Bestim-
mung des §. 249 I. 11 interpretirt werden, wel-

cher bestimmt:
„Ob nur Ausfertigungs= und Eintragungs-

oder auch andere bei Besitzverände-

rungen übliche Gefälle und Abgaben

zu entrichten sind, hängt davon ab, in wie

fern die Uebergabe aus dem Kaufvertrage

bereits erfolgt war oder nicht.“

Die Wiederaufhebung eines Vertrags soll auch
nach 1. 5. §. 300 nur dann als ein neuer Ver-
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trag gelten, wenn jener in seinen wesentlichen

Theilen von beiden Seiten bereits erfallt war.

Die Uebergabe der Sache gehört aber zu den we-

sentlichen Theilen bei der Erfüllung des Kaufver-
trags. (I. 11. #. 76.) Daher macht der §S. 737

I. 18 die Rückforderung des schon bezahlten Hand-

lohns von dem Umstande abhängig, daß der neue

Käufer, welcher nun freiwillig vom Vertrage zu-

rücktritt, und sich hierüber mit dem Gegentheile

vergleicht, bereits in den Besitz des Guts gekom-
men war. 15)

(Fortsetzung folgt.)

Unterschied zwischen der Acquisitiv- und der

Immemorial-Verjährung, in Ansehung der Ge-

werbsrechte.

Eine eigentliche Acquisitiv-Verjährung von Ge-

werbsrechten giebt es zwar nicht, wohl aber kennt

die ältere Gesetzgebung vor dem 11. Sept. 1825

eine andere Art der Verjährung für Gewerbsrechte,

nemlich die unvordenkliche 1), ohne daß sie

jevoch dadurch mit dem anerkannten Grundsatze,

daß Regierungsrechte nicht in die Sphäre der Pri-

vatdisposition gezogen werden dürfen, in Wider=

spruch geräth. Denn die Natur der Immemorial-=

Verjährung ist wesentlich verschieden von der eigent-

lichen Acquisitiv-Verjährung. Treten bei dieser die

16) AGE. v. C. Juni 1828 beflät, aus denseen Gründen
durch OAGE. v. 4. April 1829. AGA 737.

1) Verordn. v. 10. Juni 1805. (Ro°l. S. * u. Rer.
GO. Bd. 1. S. 91— 93.) Resecript v. 18. Dez. #nnn

Rezatkr. Int. Bl. 1829. S. 121.
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geforderten Bedingungen ein, so wird ein bisher

noch nicht bestandenes Recht erst erworben;
während bei jener durch den Ablauf einer unvor-

denklichen Zeit die Vermuthung, daß ein bisher

factisch bestandener Zustand auch ein rechtlicher

sey, zur juridischen Gewißheit erhoben wird, also
die wirkliche Erwerbung eines Rechts schon vor-

ausgesetzt und nur die praesumtio hominis für

das Bestehen desselben zur praesumtio legalis er-

boben wird. 2)
Es wird daher für diesen Fall bei der Im-

memorial-Verjährung die Erwerbung eines Ge-

werbsrechts durch einen Akt der Regierung schon

vorausgesetzt, und durch den Ablauf der Zeit diese

Voraussetzung zur rechtlichen Gewißheit erhoben,
während bei der eigentlichen Acquisitiv-Verjährung
der Erwerb des Rechts bloß der Privatdisposition

mit Ausschluß der Regierung überlassen blicbe;—
ein Verhältniß, woraus, sich die Möglichkeit der

Eristenz einer Immemorial-Verjährung mit dem

Einflusse der Regierungsgewalt auf Gewerbsachen

als vollkommen verträglich darstellt. ?)

Serechtigkeit.

Wenn hier ein Vater steht, der Fürst der Hölle

dort,

So geht der Teufel, hat er Recht, als Sieger

fort.

2) Seufferts Erört. Abth.1.Nr. XVI. §S. 5. S. 121.
3) 2F. v. 19. Januar 1827 n. OAGE. v. 27. Okt. 1827.

(AGAct. H. 45233.) — Auch auf Herkommen kann

die Entstehung der Gewerbsrechte beruhen. S. oben r.
129.
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Nr. 43. Samstag, den 28. Oct. 1337.

Beiträge zur Lehre vom Handlohn.

(Fortsetzang.)

6.

Dem Zwischenkäufer, welchem das Gut

nicht wirklich übergeben worden ist,

kann ein Handlohn nicht angefor-
dert werden.

(Nach bayer. Landrecht.)

Oas bayer. Landrecht verordnet ausdrücklich,

daß ein Handlohns-Anfall nur alsdann begründer

werde, wenn zu dem Eigenthumstitel auch die

wirkliche Besitzergreifung des handlohnbaren
Guts von Seite des neuern Erwerbers hinzuge-

kommen ist. Im Th. IV. Kap. 7. J. 11. Nr. 1.

ist klar vorgeschrieben, daß sich ein Laudemialfall

ereigne, so oft sich mit dem Inhaber des erb-

rechtlichen Guts durch Succession, Kauf 2c. eine

solche Veränderung ergiebt, mittelst welcher das
dominium utile und der Gutsbesitz wirklich.

auf einen Andern kommt, und die Anmerkungen
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r I. c. sagen unter Nr. 2., daß man das Lau-

demium in aller Alienation und Veränderung prä-

stire, sofern es nur eine solche sey, wodurch

das dominium utilse sammt dem Gutsbesitz

wirklich auf einen Andern kommt. Ferner heißt
es Nr. 3. ibid.: „das Laudemium hat nur mu-

talo dominio utili et possessione statt;“ und

Nr. 5. lit, e ibid. wird bemerkt: „das Laude=

mium für den neuen Anfall (das f. g. Besteh-

Handlohn) ergiebt sich nicht eher, als bis der neue

Mayer bei dem Gute wirklich ansteht und von

der Grundherrschaft mittelst Siegel und Brief in-

vestirt wird.“

Hieraus geht klar hervor, daß nach den Grund-

sätzen des bayer. Landrechts noch keineswegs der

bloße Abschluß eines Kaufvertrags, selbst wenn

er dem Grundherrn angezeigt und von demselben

genehmigt worden ist, zur Handlohns-Forderung

berechtigt, sondern daß zur Begründung dieser For-
derung die Uebergabe des Guts erfolgt seyn muß,

indem ohne diese Uebergabe der Gutsbesitz sich

nicht verändert. (Anm, zum bayer. Landr. l. c.

Nr. 6.)

Der Kaufvertrag, als Consensual-Contract,

wird zwar schon durch die wechselseitige Einwilli-

gung der Contrahenten perfect und begründet

zwischen ihnen Rechte und Verbindlichkeiten;
allein daraus folgt nicht, daß durch den bloßen

Abschluß des Kaufvertrags das Eigenthum des

Kaufobjects erworben, daß eine wirkliche Besitz-
veränderung dadurch bewirkt werde. Der Kauf-

vertrag ist und bleibt, seiner durch die wechselsei-

tige Einwilligung der Contrahenten erlangten Gil-
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tigkeit ohnerachtet, doch nichts weiter, als ein

Eigenthumstitel, zu welchem erst die Uebergabe,

als der modus acquirendi, hinzukommen muß,

um das Eigenthum zu erwerben und eine wirkliche

Besitzveränderung zu bewirken.

Wenn daher Jemand ein handlohnbares Gut

kauft und dasselbe wieder verkauft, so kann von

diesem Zwischenkäufer das Handlohn nur in dem

Fall gefordert werden, wenn ihm das Gut von

dem ersten Verkäufer wirklich übergeben worden

war. Das Factum allein, daß Jemand das Gut

gekauft und wieder verkauft hat, reicht für sich

allein zur Begründung der Handlohns-Forderung

an ihn nicht hin; denn der Zwischenkäufer konnte

durch den Wiederverkauf auch bloß das vurch den

Kauf erworbene persönliche Recht, die Uebergabe

des Guts vom ersten Verkäufer zu fordern, auf

den neuen Käufer übertragen; in diesem Falle dispo-
nirte er nicht über das Anwesen selbst, sondern

nur über das aus dem Vertrage in Bezug auf

die Sache erworbene Reche; er brauchte folglich

nicht Zwischenbesitzer zu seyn und auch gar nicht

den animus possiclendi zu haben, sondern die

Uebergabe konnte sofort von Seite des ersten Ver-

käufers an den neuen Käufer, vermöge des vom

Zwischenkäufer und Wiederverkäufer an den letztern

übergegangenen Rechts auf Einsetzung in den Besitz,

rechtlich wirksam erfolgen.
Es möchte zwar scheinen, daß in dem Falle,

wenn der Käufer des handlohnbaren Guts das-

selbe wieder verkauft, dieser weitere Verkauf die

Besitzergreifung von seiner Seite vorausgesetzt habe,

und daher eine traditio ficta als vorhanden anzu-



344 Beitrage zur Lehre vom Handlohn.

nehmen sey? 17)— Allein die Tradition ist stets

ein Factum, sie mag vera oder sficta seyn, indem

auch die letztere eine, die körperliche Besitzüber-
tragung vertretende concludente Handlung vor-

aussetzt, wozu die bloße Erklärung des Eigen-
thümers auf der einen und der animus rem sibi

habendi auf der andern Seite nur in dem Falle

hinreicht, wenn der Erwerbende die ihm zu tra-

dirende Sache bereits aus einem das Eigenthum

nicht übertragenden Titel inne hat. Jener fingirte

Besitz kann aber als ein wirkliches Anstehen bei

dem Gute nicht betrachtet werden, sondern es ist

dieser Fall mit demjenigen analog, wo Jemand
für eine andere, erst in der Folge zu benennende

Person ein Kaufsgeschäft abschließt. Von einem

solchen Zwischenkäufer kann nach den Grundsätzen

des bayer. Landrechts, 18) welche durch kein im

Regierungsblatt publicirtes Gesetz abgeändert wor-

den sind, ein Handlohn nicht gefordert werden. 15)
(Fortsetzung folgt.)

Zur Lehre von der Schenkung von Todeswegen.

(Aus einem AGE. vom 9, Aprll 1836. S. 450 34.)

1.

Auch nach dem neuesten röm. Rechte ist die Wirk-

samkeit der Schenkungen von Todeswegen keines-

wegs durch die Zuziehung von fünf Zeugen be-

17) Vgl. bayer. Landr. 11. 3. S. 7. u. Anm, hiezu Nr. 6.
78) Anm. 3. baher. Landr. IV. 7. J. 11. lit. h.

19) AGE. v. 22. Juni 1830 u. OUGE. v. 23. Juni 1834,

(F.23532.) A###ct. 4.34233. AGE. v. I8. Jan. 1831 u.
S0. v. I. Juli 1833. (P. TO52.)#1Act. 4.4232.
AGE. v. 18. Januar 1831. A. 78384
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dingt. Die Const. ult. de donat mertis causa be-

stimmt nichts weiter, als daß

a) die gerichtliche Insinuation der Schenkung,
wo sie nach dem eltern Rechte erferderlich

wäre, wegfallen könne, wenn der Schenker

fünf Zeugen zuziehen wolle (si— voluerit):
und

b) im Falle der Beobachtung dieser Form die

Schenkung in der Eigenschaft als letztwillige

Zuwendung zur Anerkennung gelangen könne;
für welchen Fall — in Bezug auf die

Wirkungen — voöllige Gleichstellung mit

den „ultimae voluntates“ verordnet ist (om

nes effectus sortiatur, quos ultimae habent

Tiberalitates, neque ex duacunque Parte ab-

similis eis intelligatur.)
Demzufolge sind Schenkungen von TodeSwegen

— bis auf die Summe von 500 solicki (Dukaten)

für giltig zu achten, wenn zwar nicht Zeugen zu-

gezogen worden, wohl aber bereits die Erfüllung

geschehen, oder doch die Acceptation des Beschenkten

vorliegt. 2).

2.

Daß die Annahme der ausgefertigten Schen=

kungsurkunde als faktisch erklärte Acceptation gelte,

läßt sich nicht bezweifeln. In solchen Fällen wird

1) Bgl. Haubold opusc. Tom, I. Nr. X. pag. 4905.
v. Bülow Abh. Th. II. S. 138 —44; v. Schröter in
der Gießuer Zeitschrift. Bd. 11. S. 1353 ff.; Hasse im

rhekm. Museum. III. S. 9, 14.
2) Haubold, v. Bülow, Hasse a. a. O., v. Wening

— Ingenhem Ciilrecht. BuchV.s.54; Mackel=

dey Lehrbuch. S. 737.
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von dem auf Erfüllung belangten' Erben mitunter

bestritten, daß der Schenknehmer durch Tradition

von Seite des Schenkers in den Besitz der Urkunde

gekommen sey. — Allein es liegt schon in der Natur

der Sache, was ein römischer Jurist 5) lehrt:

„Probatio traditae vel non traditae posses-

sionis non tam in jure, duam in facto cou-

sistil; ideoque sussieil ack prohalsonem, rem
corporaliter teneunt.“

Nach dieser Vermuthung kann der Besitzer der

Urkunde mit dem Beweise der Acceptation nicht

beschwert werden; vielmehr liegt es seinem Gegner
ob, darzuthun, daß jener den Besitz der Schen-

kungsurkunde auf andere Weise, als durch Tra-

dition von Seite des Schenkers erlangt habe.

3.

Bei remuneratorischen Schenkungen gien-
gen die Römer von der Ansicht aus, daß dadurch

gewissermassen eine obligatio naturalis erfüllt
werde. 1) — In Gemäßheit der Natur der obli-

gatio naturalis bringt diese Eigenschaft nur soviel

mit sich, daß die bereits erfüllte Schenkung
— ohne Rücksicht auf die Summe — nicht wi-

derrufen, — das bereits Gegebene nicht zu-

rückgefordert werden kann. 2)

Ist aber noch nicht erfüllt, und weder gericht-
lich insinnirt, noch — bei der Schenkung von

Todeswegen — Justinians Vorschrift über Zu-

3) DPauli rocept. sentent. Lib. V. Tit. Xl. donat §. 2.
4) Pr. 25. s. 1i. de hered. pein. "“

5) Fr. 534. S. 1. de donat. Cujacius ad Pauli recept.
sent. lib. V. tit. 11 et Observ. Lib. XXVII. Cep. 40.

Schweppe röm. Prlr. R. S. 503. v. Wening—
Ingenheim a. a. O. Buch III. 8. 213.
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ziehung von fünf Zeugen beobachtet, so kann die
Erfüllung nur bis zum Betrage von 500 solicli

verlangt werden.

Ueber die Gebühren der rechtskundigen Magi-

stratsräthe in Gemeinde- und Stiftungs-Pro-

ressen.

Die rechtskundigen Magistratsräthe sind nach
#. 15 der Instruction vom 21. Sept. 1318 uber

die Geschäftsführung der Magistrate in den Städten

und Märkten (Nbl. 1818 S. 1056) die gesetz-

lichen Anwälte in streitigen Rechtssachen ihrer Ge-
meinden und der dazu gehörigen Stiftungen. Die

Gemeinden müssen solche für diese und ihre übrigen
Dienste besolden, so wie der Privatmann seinen
öffentlichen Rechtsanwalt für die von demselben

besorgten Rechtsgeschfte belohnen muß. Verliert
der Gegner den Proceß, so muß er nach der
GO. XVII. §. J. Nr. 2. die Kosten erstatten,

worunter nach Nr. 6. ibid. auch die Gebühren für

den Rechtsanwalt des obsiegenden Theils, so wie

solche vom Gericht festgesetzt werden, begriffen sind.
Daß eine Stadtgemeinde ihren gesetzlichen Anwalt
im Ganzen besoldet, kann für dritte Personen,
welche mit ihr Processe führen und solche verlie-
ren, keinen Rechtsgrund abgeben, den theilweisen

Kostenersatz nach dem Maßstabe der Advokaten-
Gebühren zu verweigern, und eben so wenig kann
der Umstand, ob die Gemeinde die von ihrem

Gegner zu ersetzenden Gebühren ihrem Sachführer
überläßt, oder zur Gemeinde-Kasse einzieht, an
der Ersatzverbindlichkeit des Gegners etwas ändern.

Hievon ausgehend werden auch diejenigen, welche
in Processen gegen den Fiskus unterliegen, oder

in Untersuchungen wegen Zollvergehen schuldig be-
funden worden sind, angehalten, den Fiskalbeamten
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und Zollbediensteten die nämlichen Gebühren und
Auslagen zu bezahlen, wie solche von Advokaten
gefordert werden können, und wenn ein Advokat

in seiner eigenen Streitsache arbeitet, läßt man
ihm die Aufrechnung der Gebühren ebenso wie
in fremden Sachen passiren, heißt es in den Anm.
zur GO. XVII. §. a. lit. f.— Bei den rechts-

kundigen Magistratsräthen, als Rechtsanwälten
ihrer Gemeinde, eine Ausnahme zu machen, dazu
ist ein rechtlicher Grund nicht vorhanden. 1)

1) AGE. v. 1. Juli 1831. A. 73232. Vgl. auch AGE. v.
30. April 1825. R. 15337 u. ####ee. v. 20. Aag. 1831.

K. 83338. —

Auch die standesberrlichen Behörden, 1. B.
Rentämter, Domanialkanzleien, welche in Rechtsstrei-
tigkeiten der Standesherrschaft Proceßschriften fertigen,
sind befugt, hiefür Gebübren anzusetzen, deren Zahlung
dem unterliegenden Gegner obliegt. AGE. v. 10. Mat
1836. O. 58134.

Deßgleichen kennen gutsherrliche Beamte ihre
Gutsherrschaft vor Gericht vertreten, und die Vergä-

tung für ihre deßfallsigen Bemühungen und Auslagen
gebört zu den Preceßschäden, welche der unterlicgende

Theil, nach richterlicher Ermäßigung, ersetzen muß. AGE.
v. 13. Aug. 1830. F. 1682;.

Advokaten sind in ibren eigenen Processen,
wie berens oben unter eziehung auf die Anm. z. GO.

erwähnt wurde, die tarordnungsmäßigen Gebübren und
Anslagen, wie in fremden Sachen, in Ansatz zu bringen
und von dem unterliegenden Geguer zu fordern besugt.

AG E. v. 23. Dez. 1888 S. 78236. AGE. v. 16.
Juni 1729. L. 110

Ebenso liegt es in der Natur der Sache und im

Begriffe der Entschädigung, daß Personen, welche zwar
keine Rechtsanwälte sind, aber doch in ibren Rechts-

streitigkeiten die Proceßschristen unter eigenem Ramen

einreichen dürsen, z. B. Siegelmäßige, biefür im Falle
Obslegens ein angemessenes Honorar in Ansatz bringen
können; (AGE.v. 16. Juni 1829. L. 11038.) bei

dessen Bestimmung die Advokatentaxen r* 520 zum Maß:
stabe dienen. AGE. v. 31. Dez. 1830.L.1532.
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Nr. 44. Samstag, den A. Nov. 1837.

Kennt das preusz. Landrecht bezüglich der Ent-

schädigung außerehelich geschwächter Weibsper-
sonen einen Unterschied zwischen Absindung und

Ausstattung?

Das preuß. Landrecht macht in der Materie

von den rechtlichen Folgen des außerehelichen Bei-

schlafs keinen Unterschied zwischen Ausstattung
und Abfindung, sondern gebraucht diese Aus-

drücke gleichbedeutend mit der gemeinrechtlichen Do-

tation. Dieß ergiebt sich klar daraus, daß das

pr. L.R.da, wo es von den Arten der Entschä-

digung handelt (Th. II. Tit. 1. J. 1027— 1070),

durchaus den Ausdruck „Abfindung“; da aber,

wo es von der Ausmessung der Entschädigung und

den Fällen des Verlusts derselben spricht (. 1077

— 1103 ibill.), stets den Ausdruck „Ausstat-

tung“ gebraucht.
Die Ansicht, als gebühre nur einer unter dem

Versprechen der Ehe geschwängerten Weibsperson
eine Ausstattung, einer Weibsperson aber, deren

Schwängerung nicht unter dem Versprechen der
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Ehe erfolgt ist, stehe kein Recht auf Ausstaktung,
sondern nur auf eine geringere Entschädigung unter

dem Namen einer Absfindung zu, widerlegt sich

am einfachsten dadurch, daß sich das Gesetz bei

dem höchsten Grade der Entschädigung einer

unter dem Versprechen der Ehe geschwin-

gerten Weibsperson des Ausdrucks „Ab-

findung“ bedient. (§. 1051 l. c.)

Die erwähnte Ansicht ist lediglich aus einer

falschen Deutung der in den 88. 1072 ff. enthal-

tenen gesetzlichen Bestimmungen entstanden. Denn,

wenn in diesen Gesetzen die Fälle angegeben wer-

den, in welchen eine geschwächte Weibsperson sich

mit einer bloßen Absindung begnügen muß, so ist
dadurch im Gegensatze von den unmittelbar vor-

hergehenden Bestimmungen (S. 1047 — 1071 J. e)

nur so viel ausgesprochen, daß eine Geschwächte

in den §. 1072 ff. genannten Fällen keinen An-

spruch auf den Namen, Stand und Rang des

Schwängerers haben, sondern sich bloß mit einer

Absindung an Geld begnügen soll. Keineswegs

aber ist dadurch über die Größe dieser Absindung

an Geld überhaupt etwas ausgesprochen, geschweige

denn, daß diese Abfindung nicht in einer Ausstat-

tung bestehen solle.
Das Landrecht handelt im §. 1051 offenbar

von dem Falle der einer Geschwächten zu rei-

chenden Ausstattung, und dennoch bedient es sich

in diesem Paragraphen, wie oben schon bemerkt

wurde, wie im 8. 1072 des Ausdrucks: „Ab-

findung.“ Wenn das Landrecht in dem letztern

§. von einer bloßen Abfindung spricht, so

darf diese Gesetzstelle nicht aus ihrem Zusammen-
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hange mit den vorhergehenden gesetzlichen Bestim-

mungen herausgerissen werden. In diesem Zu-

sammenhange aber sagt das Gesetz nicht mehr, als

daß sich eine Geschwächte in den angegebenen Fällen

bloß mit einer Absindung begnügen müsse, die

übrigen in den vorhergehenden §#. einer geschwächten

Weibsperson eingeräumten Rechte aber nicht in

Anspruch nehmen könne.
Worin die Abfindung zu bestehen habe, dar-

über, wird in den §#§. 1072 ff. gar nichts verord-

net; die gesetzlichen Bestimmungen hierüber sind
vielmehr in den §§. 1077 ff. enthalten. Dieß

sind einzig die Gesetze über die Ausmessung der

einer Geschwächten gebührenden Entschädigung.
Diese einer unbescholtenen Weibsperson gebührende
Entschädigung — man mag sie Ausstattung oder

Abfsindung nennen—solldemWesennachin einer
Ausskattung bestehen, welche nach dem Stande der

Geschwächten und dem Vermögen des Schwän-

gerers so zu reguliren ist, daß die Geschwächte

Hoffnung erhalte, eine ihrem Stande gemäße Hei-
rath zu finden. (§. 1077. 1078.)

Jeder Zweifel darüber, ob diese in den so

eben allegirten beiden #§. von der Ausstattung

aufgestellten rechtlichen Grundsätze auch da An-

wendung finden, wo die Gesetze von einer bloßen

Abfindung sprechen, verschwindet, wenn man in

Erwagung zieht, daß unter andern in dem Fall,

wenn aus dem Beischlafe kein lebendiges Kind zur

Welt geboren worden, nach §. 1074 eine bloße

Abfindung stattfindet, und daß diese Absindung im

§. 1050 gleichfalls ausdrucklich Ausstattung ge-
nannt wird.
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Ausstattung und Abfindung sind also nach dem

pr. Landrecht synonym; immerhin kommen die all-

gemeinen rechtlichen Grundsätze der G. 1077 u.

1078 zur Anwendung, und nur bei der richter-

lichen Festsetzung der Höhe der Entschädigung dienen

die in den folgenden Is. 1070—1081gegebenen

Vorschriften zur Norm. Hiernach hat die Ent,

schädigung zwar verschiedene Grade, deren höchster

den höchsten Satz der Ehescheidungsstrafe nicht

übersteigen darf (§. 1081 vergl. mitS.1051 u. 1052);

allein immer hat die einer geschwächten unbeschol-

tenen Weibsperson nach §. 1044 gebührende, mög-

lichst vollständige Genugthuung die Natur einer

Ausstattung, bei deren Festsetzung im Allge-

meinen die allegirten #6. 1072 u. 1078 zur

Anwendung kommen und wobei das richterliche

Ermessen in Beziehung auf die Höhe dieser Aus-

stattung nach den weitern speziellen Bestimmungen
der §6. 1070 ff. geleitet wird.

Der Unterschied der einer unter dem Verspre-

chen der Ehe geschwängerten Weibsperson zu rei-

chenden Ausstattung und derjenigen, welche eine

Weibsperson zu fordern hat, die nicht unter dem

Versprechen der Ehe geschwängert worden ist, be-

steht daher bloß darin, daß erstere nach dem Ver-

hältnisse der gesetzlichen Ehescheidungsstrafen, letz-
tere aber nach den in den 868. 1077 u. 1073

bestimmten allgemeinen Rücksichten zu bestimmen

ist, ohne daß die Geschwächte unbedingt ein Recht
auf den vierten oder sechsten Theil des Vermö-

gens des Schwängerers hat. Ausstattung über-

haupt aber, vermöge deren die Geschwächte die

Hoffnung erhalten soll, eine ihrem Stande ge-
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mäße Heirath zu finden, kann nach Verhäleniß
des Vermögens des Schwängerers auch die nicht

unter dem Versprechen der Ehe geschwängerte

Weibsperson fordern. 1)

Haftet der Lotto-Collecteur für einen Gewinn,

der auf ein Spiel gefallen ist, das auf seinem
Comtoir besetzt, von ihm aber in die Spiellisten

nirht eingetragen worden ist?

Diese Frage muß nach der Natur der Sache

und den bestehenden allgemeinen Gesetzen, so wie

den besondern Verordnungen über das Lottowesen1)

bejahet werden; denn der Collecteur ist der Mit-

telsmann, durch welchen das Publikum in der

vom Staat garantirten Lokterie sein Glück ver-

sucht; er stellt, wie die Erläuterung der k. bayer.

Zahlen-Lotterie lit. A. §. 4. ausbrücklich sagt, der

1) AGE. v. ö. Juli 1825. K. 53134. Vgl. auch AGE.

v. 13. April 1818. l.urneis.—v. 6. Sept. 1825, be-
stätigt durch OAGGE.v uni 1820. AGAct. II. 62933.
A#G. v. 15. Oct. 1820, bestät. durch OAGE. v. 10. .

152 AGAct. W. 86334. AGE. v. 30. Oct.1827.
87745. — v. 16. Dez. 1831. S. 105632.

bs sim die Insiructionen v. J. 1810, v. 28. Juni

1820, 28. Nov. 1825 und die in dem k. b. Lotto=
Kalender enthaltenen Auordnungen. 8dar sind alle diese
Verordnungen keine Gesetze, sondern bloß von der

k. General-Lotto-Administration ausgegangene Vorschriften;
allein die Zahlen-Lotteric und das Spielen in derselben

ist ein zwischen dem Staat, dessen Anstalt sie ist, und
dem Spieler eingegangener Vertrag. In jenen Ver-
ordnungen,—welchenamemtlichdurchdenim Buchladen
zu kaufenden und in den einjelnen Lotto-Comtoirs auf-

liegenden Lotto-Kalender zur öffentlichen Kenntuß ge-
bracht sind — macht der Staat, als Comtrahent, die

Bedingungen bekaunt, unter welchen er in der Zahlen-
Lolterie spielt, und jeder Spielende ist verbumen, slch
den hier ausgesprochenen Bedingungen zu unterwersen.

+
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Lotto-Anstalt gegenüber, den Einsetzer oder

Spieler vor, und indem er sonach ein Comtoir

bält und als öffentlich bestellter Lotto-Einnehmer

auftritt, übernimmt er gegen jeden Spiellustigen

auch die besondere Verbindlichkeit, für denselben

alle jene Bedingungen zu erfüllen, an welche die

Möglichkeit des Gewinns verordnungsmäßig ge-

knüpft ist. Unter diese Bedingungen gehört aber

ganz vorzüglich, daß das Spiel von ihm nach

der Verordnung vom 28. Nov. 1835 zuerst in

die Original-Liste, und dann gleichlautend in den

mit dieser zusammenhängenden, und davon ge-

trennt dem Spieler zu behändigenden Spielzettel

eingetragen werde; und hat er hierin etwas ver-

sehen, oder absichtlich oder schuldhaft vernachlä-

ßigt, so hat er, wie jeder Mandatar, diese seine

Schuld zu vertreten, und dem Spieler den Scha:

den, d. i. hier den Gewinn, zu ersetzen, den dieser

gemacht hat, wegen des Collecteurs Verschulden

aber von dem Lotto-Aerar nicht erwerben kann.

Es macht zwar die Lotto-Verordnung auch

dem Spieler zur Pflicht, darauf zu sehen, daß

sein Spiel nicht nur in den Zettel, sondern auch

in die Spiel-Liste richtig eingetragen sey; (Erläut.
lit. A. §. 5. u. Verordn. v. 28. Nov. 1325. J. ö.)

allein aus dieser von Seite des Splelers unter--

lassenen Vorsicht folgt nur, daß er sich den Nach-

theil, welcher ihm aus einer fehler= oder manngel-

haften, oder aus gänzlich unterbliebener Eintragung

entstehen kann, selbst zuschreiben muß.
Dieser Nachtheil besteht aber nicht gerade in

dem Verluste eines jeden Anspruchs aus einem

solchen Spiel, sondern nur darin, daß er den
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gemachten Gewinn nicht an die Lotto-Kasse for-

dern kann, sondern bei dem — vielleicht theil-

weise, vielleicht gänzlich insolventen — Collecteur

suchen muß. ç

Dieses sein aus allgemeinen Rechtsbestimmun-

gen hervorgehendes Recht haben ihm die beson-

dern Lotto-Gesetze und Einrichtungen auf keine

Weise entzogen, sondern im geraden Gegentheil
sagt vielmehr die Verordn. v. 28. Nov. 1325 a.

a. O., daß der Collecteur für jede Irrung oder

Verschreibung, somit überhaupt für jede Nach-
läßigkeit dem Spieler verantwortlich blei-

be, da Genauigkeit und Richtigkeit im Einschrei-

ben von ihm verlangt werden könne.

Hiernach haftet der Collecteur jedenfalls für

jeden Spielzettel, der von seinem Comtoir aus-

gegangen ist. 2)

Von den Folgen des Ungehorsams mit der Neplik.

Nach der GO.V.S.10. Nr.8.soll der mit der

Replik säumige oder ungehorsame Kläger weiter

nicht, als mit Präcludirung dieser Schrift ge-

strast und dem ungehorsamen Theil mit seiner Noth-
burftsbeobachtung bis ad conclusionem causae zu

verfahren gestattet oder aufgetragen werden. Es

wird, wie die Anm. zur alleg. Stelle lit. h. er-

wähnen, dem Beklagten freigestellt, ob er auf

seine Erception submittiren, oder noch etwas wei-

teres zu seiner Nothdurft anbringen wolle. Im

letzten Falle läßt man ihn zur weitern Handlung

zu, im ersten Falle aber wird die Sache für ge-

2) AGE. v. 13. Juli 1830. L. 41333.
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schlossen angenommen und darüber gesprochen. —

Der Ungehorsam rücksichtlich der Replik hat also
bloß den Verlust derselben zur Folge und invol-
virt keineswegs ein stillschweigendes Geständniß
der Erception. Hat der Beklagte seine Antwort
auf die Klage nicht auf einen bloßen Widerspruch
der Klage beschränkt, sondern wirkliche Einreden
vorgebracht, welche — deren Wahrheit vorausge-

setzt—denKlaggrundzerstören,so tritt er, nach
dem Grundsatze: reus ercipiendo fit actor, an

die Stelle des Klägers und ihm gegenüber muß
nun in Bezug auf die Einreden dem eigentlichen

Kläger Alles das zu statten kommen, was der

Beklagte der Klage gegenüber ansprechen kann.
Die Präclusion des Klägers mit der Replik kann

daher hier keine weitere Folge haben, als daß die
Einrede für abgeläugnet gehalten und der Beklagte
— nach Analogie des 8. 6. des Proceßgesetzes

vom 22. Juli 1810 — zum Beweise seiner Ein-

rede zugelassen wird. 1)

Von Auslegung undeutlicher Heweis-Erkenntnisse.

Die Auslegung eines rechtskräftig gewordenen
Beweisinterlocuts, wenn solches nicht deutlich ist,
muß in der Art geschehen, wie der Sinn desselben

den Gesetzen gemäß ist und der Natur des einge-

klagten Anspruchs am Besten entspricht.:) Hat
z. B. das Interlokut den Beweis der Verjährung
in allgemeinen Ausdrücken auferlegt, ohne die Art
der Verjährung zu bestimmen, so muß diesenige
Verjährung verstanden werden, welche nach den
Gesetzen zur Erwerbung oder Erlöschung des in

Frage stehenden Rechts hinreicht. )

1) 0 v. lJuni 1818. K. Wu— v. 2. Mai 1830.
P. 58132. — v. 30. Juni 1830. D. 6842

1) AGE. v. 17. Mai 1831, bestät. durch Soc. v. 26.

Mai 1832. AGAct. B. 61 13.
 . v. 27. Mirz 1829. H. 407 38.
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Nr. 45. Samstag, den 11. Nobr. 1837.

Gei Tratten mit bestimmter Verfallzeit (s. g.

HDatowechseln) ist weder die Präsentation zur

Annahme vor dem Verfall, noch die versen-

dung des etwa erhobenen Protestes wegen
+Mangels der Annahme an den Vormann zur

Erhaltung des Wechselregresses absolut noth-
wendig.

Von Dr. Georg Karl Seuffert.

Die hier versuchte Lösung dieser so controversen

Frage stützt sich auf folgende Betrachtungen:
Nach allgemeinen Grundsätzen und der Natur

der Sache ist bei Wechseln mit bestimmter Ver-

fallzeit die Präsentation zur Annahme etwas ganz

willkührliches und gleichgiltiges; denn der Inhaber

erfährt ja an dem bestimmten Verfalltage, ob sein

Wechsel angenommen und bezahlt werde, und dieser

Verfalltag selbst hängt nicht von der vorherigen

Präsentation zur Annahme ab, wie dieß anders

bei Sicht= und Usowechseln der Fall ist. :2)

Wohl mag es im Interesse des Remittenten

1) Ctr. Treitschke Encyklopädie des W. R. Bd. II. S. 74,
90, 91 et Aut. ibi cit.
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liegen, das Schicksal seiner Rimesse noch vor der

Verfallzeit zu kennen; allein dann ist es seine

Sache, dem Indossatar deßhalb besonderen Auf-

trag zu ertheilen, wenn nicht ein spezielles Gesetz

die Vorlage zur Acceptation ohnehin angeordnet

hat, wovon hier aber die Rede nicht ist. )

Es streitet sogar die Nothwendigkeit einer sol-

chen Vorlage gegen die Natur von Wechseln mit

bestimmter Verfallzeit; denn da es jedem Inhaber

frei steht, bis zum Verfalltage über dergleichen

Wechsel weiter zu disponiren, so kann nie im

Voraus bestimmt werden, wann und wie lange

vor dem Verfall sie an dem Orte, an welchem

sie domicilirt sind, eintreffen werden, und ob sie

nicht erst am Verfalltage selbst ankommen. —

Niemals aber ist bezweifelt worden, daß in sol-

chem Falle der Wechsel, wird er noch im Verfall-

termin selbst zur Annahme und Zahlung zugleich,

oder auch nur zur Zahlung, welche die Annahme

stillschweigend in sich begreift, präsentirt, vollkom-

mene Kraft behalte, und den Regreß gegen jeden

Vormann bewirke. Es erhellt also, daß bei s.

g. Dato-Wechseln die Präsentation zur Annahme

vor dem Verfall kein nothwendiges Erforderniß

sey, und weder zu dem Essentiale noch zu dem

Naturale des Geschäftes gehöre.

Zwar läßt sich hiegegen erinnern, es sey bei

dem in der Regel obwaltenden Interesse des Re-

mittenten, das Schicksal seines Wechsels noch vor

der Verfallzeit zu kennen, Pflicht des Präsentan-

ten, ihm hievon, so ferne es ihm noch möglich

2) Cfr. Treitschke I. c. S. 90. 616. und 617.
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ist, Kenntniß zu verschaffen, und es müsse wenig-

stens der Wechsel dann sofort zur Annahme prä-

sentirt werden, wenn er noch vor dem Verfall

auf dem Platze eintrifft.
Allein nicht Alles, wos im Interesse eines

Contrahenten liegt, kann als wesentlicher Inhalt

des Rechtsgeschäftes, als verpflichtende Norm für

den anderen Pgaciscenten betrachtet werden. Viel-

mehr weisen die Gesetze jeden, der sein Interesse

besonders gewahrt wissen will, an, sich deutlich

und bestimmt hierüber zu erklären, und dem Ver-

trage die geeigneten Nebenberedungen beifügen zu

lassen, widrigenfalls sein nicht also gewahrter
Vortheil nicht berücksichtiget werde. 2)

Das Maas des Fleißes, welches ein Contra-

hent bei Ausrichtung eines Geschäftes anzuwenden
hat, wird durch den Vertrag selbst, oder durch

das Gesetz, eventuell durch die Natur und den

Zweck des Geschäftes, oder durch den Ortsge-

brauch bestimmt. Wird ein Wechsel mit bestimm-

ter Verfallzeit übernommen, so ist der Inhaber

und resp. Präsentant nach dem Zwecke des Ge-

schäftes verbunden, ihn zur Verfallzeit dem Be-

zogenen zur Annahme und Zahlung vorzulegen,

und in deren Entstehung Protest zu erheben.

Dieß ist der Inhalt seines Mandats, welches

nebstdem durch die Beifügung der Verfallzeit in

Rücksicht seines Vollzuges eine bestimmte Begrän-

zung erhält. Vorber zu wissen, ob der Wechsel

am Verfalltage werde honorirt werden, kann zu-

3) Fr. 39. de pactis fr. 21., de contr. emt. vend. fr.
99. pr. de V. O. fr. 9. de R. J.
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weilen im Interesse des Präsentanten oder Re-

mittenten liegen, oder nicht, und hängt dieß im-

mer von besonderen Umständem ab. Jedenfalls

erscheint es nur als Gegenstand einer besonderen

Kautel, liegt nicht in dem Zwecke und der Na-

tur der Wechselbegebung und erfordert daher

ausdrückliche Anordnungen im Vertrage, wenn

ein Contrahent deßhalb zur besonderen Fleißan=
wendung verpflichtet werden soll, und dieß um

so mehr, da der Präsentant oder Indossatar das

Interesse seines Vormanns nur in so weit zu

wahren hat, als es zur Erhaltung seines Wechsel-

regresses nöthig, keineswegs aber solchem unbe-

dingt nachzuleben verpflichtet ist. Eben deßhalb

giebt auch selbst Moshamm, der außerdem sehr
strenge auf Beobachtung von Kautelen hält, im

#. 175. seines W. R. zu, daß die Präsentation

auch bis zum Verfalltage verschoben werden könne,

wenn im Wechsel selbst nichts anderes vorkomme.

Derselben Ansicht entsprechen auch die Bestim-

mungen der vaterländischen Gesetze.

Die bayer. W. O. s. 5. Nr. 5. ordnet an:

daß Wechselbriefe, wenn solche a Uso oder noch

kurzsichtiger lauten, sogleich zur Acceptation zu

präsentiren seyen; was dagegen bei Wechseln mit

bestimmter Verfallzeit in dieser Beziehung zu ge-

schehen habe, hievon schweigt das Gesetz, so wie es

im Allgemeinen über die Verbinrlichkeit, Wechsel

zur Annahme zu präsentiren, nichts enthält. Da

aber bei Sicht= oder Uso-Wechseln die Verfallzeit

erst durch vorgängige Präsentation bestimmt wird,
diese daher jedenfalls einer Präsentation zur An-

nahme bedürfen, so kann eine angloge Anwen-
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dung des citirten §S. 6. Nr. 5. auf andere Wech-

sel, bei denen diese Vorlage an sich durch die Na-

tur der Sache nicht geboten ist., auch nicht statt-

finden.
Die Augsburgische W. O. Cap. 5. J 1 — 5.

bestimmt die Tage, an denen Wechsel acceptirt

werden sollen, fügt aber im §. b. noch bei: alles

dieses verstehe sich von den a Uso= und auf kür-

zere Sicht lautenden Briefen.

Auch sie enthält daher keine bestimmte Vor-

schrift für andere Gattungen von Wechseln. Zwar

ist vortselbst Cap. 5. §. 14, so wie in der bayer.

W. O. s. 5. Nr. 2. verordnet, daß eigene

Wechsel einer Präsentation zur Acceptation nur

dann bedürfen, wenn sie durch Giri gelaufen sind,

woraus man etwa folgern könnte, daß im Ge-

gensatze zu eigenen Wechseln bei allen Tratten

eine solche Präsentation unbedingt erforderlich
wäre. Allein, daß Tratten einer vorläufigen Ac-

ceptation stets bedürfen, unterliegt keinem Zwei-

fel, und steht hier auch gar nicht in Frage.

Darüber aber, ob Tratten a Dato gestellt

vor dem Verfalltage zur Annahme zu prä-

sentiren seyen, läßt sich aus jenem Ausnahmsfalle,

resp. aus dem, mittelst der betreffenden Gesetzes-

stellen gebildeten Schlusse a contrario nichts ent-

nehmen. Es können daher für Bayern im All-

gemeinen nur die oben entwickelten, aus der Na-

tur des Wechselgeschäftes hergeleiteten Grundsätze

entscheiden, wonach eine solche Präsentation zur
Annahme vor dem Verfall bei Dato-Wechseln

nicht als wesentlich nothwendig erscheint. Steht

aber dieser Grundsatz fest, hat der Vormann, ab-
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gesehen von einem deßfallsigen besonderen Auf-

trage, kein Recht zu verlangen, daß ein Protest

wegen Mangels der Annahme vor der Verfallzeit
levirt werde, und vermag er sich durch Unterlas-

sung einer solchen Protest-Erhebung gegen die

Wechsel-Regreßklage des Inhabers nicht zu schu-

tzen, so kann es auch an diesem Rechtsverhält-

nisse nichts ändern, wenn der Präsentant mehr

that, als er zu thun schuldig war, wenn er Pro-

test di non accettatione vor dem Verfall erheben

ließ, aber seinem Vormann nicht rechtzeitig oder

gar nicht zusandte. Denn die Verbindlichkeit zur

Absendung des Protestes, setzt jene zur Erhebung
voraus und diese wird bedingt, durch das Daseyn

einer Zwangspflicht, den Wechsel vor dem Ver-

sall zur Annahme zu präsentiren. Da aber, wie

oben gezeigt wurde, die letztere nicht statuirt wer-

den kann, so fällt auch die Erstere als unbegrün-

det hinweg.

Wie dem aber auch immer sey, so läßt sich

keinesfalls die Ansicht rechtfertigen, daß der In-

haber im Unterlassungsfalle, sey es der Präsen-

tation zur Annahme, sey es der Protesterhebung

wegen Mangels der Acceptation, allen und jeden

Regreß gegen seinen Vormann verliere. Es kön-

nen ihm vielmehr nur jene Rechte und Vortheile

entgehen, welche er bei Beobachtung der vorge-

schriebenen Diligenzen und Kautelen hätte anspre-

chen dürfen.
Der Regreß wegen Mangels der Annahme

unterscheidet sich wesentlich von jenem wegen Man-

gels der Zahlung.
Eigentlich ist ein Regreß der ersten Art nach
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allgemeinem Wechselrechte gar nicht zu begründen,
weil der Inhaber des Wechsels vor der Verfall-

zeit überhaupt weder von dem Trassaten, noch

von seinem Indossanten eine Zahlung verlangen

darf, und eine Obligation mit bestimmtem An-

fangs= oder Erfüllungstermine vor dessen Ein-

tritte kein Klagerecht giebt. )

Dagegen gestatten positive Gesetze, und na-

mentlich die Augsburger W. O. cap. 5. §. u. im

Einklange mit der bayerisch. W. O. 7. 9., daß,

wenn von Außen ein Protest di non accettatione

kommt, der Aussteller oder Girank des Wechsel-

briefes dem Inhaber für das Kapital resp. Rück-

wechsel und Unkosten annehmliche Kaution zu lei-

sten, oder das Geld bei Gericht zu hinterlegen

schuldig sey; wogegen nach denselben Gesetzen die
Zahlung des. Wechsels sammt Spesen von Seite

des hierunter Verhafteten erst dann gefordert wer-

den kann, wenn der Protest wegen Mangels der

Zahlung mit dem Wechsel zuruckkommt. Unter-

läßt also (versteht sich bei Dato-Wechseln) der

Inhaber die Präsentation des Wechsels zur An-

nahme, oder die Absendung des Protestes wegen

verweigerter Acceptation, so verliert er das Recht,

von dem Vormann Kaution oder Deponirung

des Geldes zu verlangen; das ihn treffende Prä-

judiz aber weiter, als auf diesen Verlust auszu-
vehnen, wenn er nicht gegen ausdrücklich ertheilte

Instruktion gehandelt hat, hiezu ermangelt es an

jedem gesetzlichen Grunde, und es widerstreitet

4) 8. 2. Inst. de V. O. Treitschke I. c.
S. 199.
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anderweiten gesetzlichen Vorschriften 8) eine Strafe

oder einen Rechtsnachtheil zu verhängen, den das

Gesetz nicht ausdrücklich angedroht hat.
Derselben Ansicht huldigte das k. WAG. für

den Untermain-Kreis in seinem Erkenntnisse vom

20. April 1857. Nr. 12

Zur LCehre vom Sditionseid.

S. 6.Wenn derjenige, von welchem die
Eo##lionn von Urkunden begehrt wurde, wirklich

Urkunden edirt, oder sich dazu bereit erklärt, so

kann der Editionssucher nicht im Allgemeinen ver-

langen, daß der Edent den Editionseid schwöre,

daß er sonst keine auf die Sache bezüglichen Ur-

kunden besitze; denn dieß würde nicht sowohl ein

Editions= als vielmehr eine Art von Manifesta-

tions-Eid seyn, welcher bei der Urkunden-Eoition

nicht stattfinden kann, weil derjenige, welcher die

Vorlage von Urkunden verlangt, diese Urkunden

bezeichnen und zugleich bescheinigen muß, daß sich

der Gegentheil im Besitze derselben befinde.)

Von der Retrartsklage.

Es ist nicht gerade nothwendig, daß der Re-

trahentinseiner Klage sich ausdrücklichzurErfüllung
der Kaufsbedingungen erbiete, denn da die Ausü-

bung des Näherrechts nur unter der Bedingung

möglich wird, daß der Retrahent alle Vertrags-Be-
dingungen, wozu sich der erste Käufer verpflichtet hat,
erfüllen muß, so liegt in dem Antrage, das Ein-

standsrecht auszuuben, zugleich auch das Anerbie-
ten, alle Kaufsbedingungen zu erfüllen.)

5) Cfr. Fregm. 168. de B. J.
1) AGE. v. 10. Nov. 1835. M. 550

1) AGE. vom 6. Febr. 1830. F. 3247
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Beiträge zur Lehre vom Handlohn.

Fortsetzung.)

7.

Gemeinde-Rechte und vertheilte Ge-

meindegründe sind an sich nicht als

Pertinenzien des handlohnbaren

Hauptguts zu betrachten und daher

auch nicht handlohnbar.

Die Meinung, daß das Gemeinde-Recht, d.

h. der Anspruch, den ein Gemeindeglied auf die

Gemeindegründe in deren unvertheilten Zustande

hat 1), als ein Pertinenzstück des Hauptguts,

welches das Gemeindeglied besitzt, zu betrachten

und daher auch handlohnpflichtig sey, wenn es

das Gut selbst ist, wird von den Gesetzen nicht

unterstützt, und der Grundherr ist nicht befugt,

von vertheilten Gemeindegründen, welche im un-

vertheilten Zustande nicht handlohnbar waren, ei

Handlohn zu erheben.

2) Bgi. Gem. Edict vom 17. Mal 1818. 8. 18 u. 20.
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Es ist zwar richtig, daß auch unkörperliche

Sachen und Gerechtsame Pertinenzstücke seyn kön-

nen; allein jedes Pertinenzstück kann ein solches

nur entweder vermöge einer gesetzlichen Vorschrift

oder wegen Bestimmung des Eigenthümers seyn."“)

— Weder der eine noch der andere Fall ist hier

vorhanden. —

Die Verordnung vom 6. Okt. 1792 7) ver-

bietet vielmehr sogar, daß Gemeindegründe als

wahre Pertinenzien von den Hauptgutern ange-

sehen werden dürfen, und spätere Verordnungen

haben dadurch, daß sie festsetzen, daß abgetheilte
Gemeindegründe zur Grundbarkeit des Hauptguts

nicht gezogen werden dürfen, sondern die Eigen=

schaft eines ungebundenen Eigenthums annehmen,
ohne allen Unterschied dieses Verbot erneuert. ")

Von einer Bestimmung des Eigenthümers kann

aber um deßwillen keine Sprache seyn, weil die

Grundherrschaft über das Gemeinde-Recht nicht

verfügen kann, indem letzteres dem Erbzinsmann

nur insofern zusteht, als er Gemeindeglied ist,)

und in dieser von der Grundholden-Eigenschaft

ganz unabhängigen Qualität, vermöge welcher er

nur der Staatsgewalt unterworfen ist, ") nicht

bloß an den gemeinschaftlichen Nutzungen, sondern

2) Thibaut Sysiem der P. R. 8. 265. Höpfner
Comment. über d. Instit. G. 879.

3) Mair Gen. Samml. Bd. V. S. 261.

4) V. v. 19. Oct. 1795. (M. G. S. * r V. S. 330—
331.) V. v. 8. Aug. 1803. (Rbol.S. 560.) B. r.
5. April 1807. (Rbl. S. 613.) Bgl. auch das Edift

v. 31. Aug. 1808. 6. 9. a. E., über ie Aufhebung d.
r-msu * (Rbl. 1808. S. 1936.*)S.Not. 1. Vgl. Preuß,L.R. 11. 7. 5. 28. 29.

65 Gem. Erict. 5. 22.
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auch an den gemeinschaftlichen Lasten der zum

Gemeinde-Recht gehörigen res universitatis Theil

nimmt. 7) — Wenn aber ein als Zubehör in An-

spruch genommener Gegenstand (hier das Gemein-

derecht) einem Andern gehört, als dem Eigen-

thümer der Hauptsache (hier der Grundherrschaft,

als Obereigenthömerin des handlohnbaren Guts),

so hat solcher die Eigenschaft eines Pertinenzstücks
nicht, wenn er auch sonst, seiner Natur nach, ein

Pertinenzstück wäre. 8)

Ueberdieß würde es gegen alle Rechtsgrundsatze

verstoßen, wenn der Grundherr die Vortheile des

Gemeinde-Verbandes zur Verhandlohnung ziehen,
von den Lasten aber keine Notiz nehmen wollte.

Sollte auch früherhin bei Veränderungsfällen

das Gemeinde-Recht in den Werth des handlohn-

baren Guts, ohne Berücksichtigung der Gemeinde=

Lasten, mit eingerechnet worden seyn, so wäre

dieß ein gesetzlich durchaus nichtzurechtfertigendes
Verfahren, und es könnte selbst eine Verjährung

hierdurch nicht eintreten, weil der Besitzstand von

Seite der Grundherrschaft, in Beziehung auf die

angeführten gesetzlichen Vorschriften, ein unredlicher

sepn würde. Es mußte vielmehr bei dieser gegen

alle Rechtsgrundsätze anstoßenden Art der Hand-

lohns-Erhebung angenommen werden, daß die

Grundbolden sich dieselbe nur aus Irrthum haben

gefallen lassenz hieraus könnte aber, da bestimmte Pro-

bibitivgesetze entgegenstehen, eine Erwerbung durch
Verjährung nicht abgeleitet werden. v)

7) Mittermaier Grunds. d. deutsch. Privatrechts. 8. 112.
U#g. 3.

8) Pr. 2. R. I. 2. J. 60. 108.
) Bgl. auch Lange Anm. n. Berschtigungen zu Beck von
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Gesetzt aber auch, die Gutsherrschaft wäre

rechtlich befugt gewesen, bei der Handlohns-Be=

rechnung den Werth des Gemeinde-Rechts mit in

Anschlag zu bringen, so würde doch von der Aus-

übung dieser Befugniß — nach erfolgter Theilung

der Gemeinde-Gründe, bezüglich welcher das Ge-

meinde-Recht bestanden hat — nicht mehr die

Sprache seyn können, weil das angebliche Hand=

lohns-Objekt nicht mehr erxistirt.
Das Gemeinde-Recht, so weit es in einem

Antheil an der Benützung der unvertheilten Ge-

meinde-Gründe bestand, hat durch die Theilung

dieser Objekte aufgehört zu existiren. Das Hand-
lohn würde also unter diesen Umständen nicht auf

den Grund einer, mit Berücksichtigung des Werths

des Gemeinde-Rechte erfolgten höheren Guts-Schä-

tzung, sondern von einem ganz andern Objekte,

nämlich von dem, vermöge der Gemeinheits-Thei-

lung in das Privat-Eigenthum des Grundholden

übergegangenen Theile der ursprünglichen Gemeinde-
Gründe gefordert werden, welche, als solche, vor-

her nicht handlohnpflichtig waren.

Der Grund, daß ein Handlohn deßhalb ge-

fordert werden könne, weil die Gemeinde-Theile

an die Stelle des Gemeinde Rechts getreten seyen,

ist nicht stichhaltig.
Denn es ist ein irriger Grundsatz, daß das-

jenige, was an die Stelle eines handlohnbaren

Objekts trete, ipso jure der Handlohnspflicht un-

terliege. Wenn ein Gutsbesitzer ein entbehrliches

Nachsteuer u. Handlohn. Th. 11.
Nr. 2. S. 315.
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Gebäude auf einem handlohnbaren Gute nieder-

reißen säßt, und die Bau-Materialien verkauft,

so kann die Grundherrschaft von dem Kaufschil-

linge kein Handlohn fordern. 1 0)

Das Handlohn kann immer nur von dem

wahren Werthe des Guts, den dieses zur Zeit

des Handlohns-Anfalls gehabt habt, begehrt wer-

den, 11) und wenn also auch von dem Gute frü-

her das Handlohn mit Berücksichtigung des Werths

des Gemeinde-Rechts erhoden worden seyn sollte,

so kann dieses doch alsdann nicht mehr geschehen,

nachdem das Gemeinde-Recht nicht mehr bestehr,

sondern durch die Theilung der Gem. Gründe auf-

gehoben worden ist.

Könnte von einer durch die Gemeinde-Theilung

statt gehabten Rechtsverletzung der Grundherrschaft

uberhaupt die Sprache seyn, so würde ihr zwar

die Geltendmachung von Entschädigungs-Ansprüchen

freistehen, keineswegs aber ist sie befugt, einen

Theil der handlohnfreien Gemeinde-Grunde in ein

neues Grundbarkeits-Verhältniß zu bringen und

ein ursprunglich handlohnfreies Grundstück, welches
von dem Antheile an der gemeinschaftlichen Benu-

tzung—demGemeinde-Rechte—sowesentlichver-
schieden ist, im Widerspruch mit den bestehenden

Gesetzen, der Handlohnspflichtigkeit zu unterwer-

fen. 12)

10) Lauge a. a. O. II. 15. Obs. X. S. 500.

11) Lange a. a. O. Obs. VI. Nr. 1 u. 2. S. 551.

12) AGE. v. 23. Dez. 1829 u. beslätigendes OAGE. v. 30.

Juni 1832. (R. 85622.) AGAct. C. 87123. — S.

auch AGE. v. S. Oct. 1828. S. 9362F u. OAGE. v.

8. Jan. 1824. AGlict. C. 49933.
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B.

Kann von einem auf erbzinsbarem Grund

und Boden neuerbauten Hause das

Handlohn gefordert werden?
Mag auch der Satz, daß das, was auf erb-

zinsbarem Boden erbaut wird, die Erbzinsqualität

annehme, nach gemeinem Rechte und Provinzial-

Gesetzen richtig seyn, so enthalten doch die vater-

ländischen Gesetze im Betreff der Häuser eine an-

dere Bestimmung. Es verordnet nämlich das Edikt

Beilage VI. zur V. U. im §. 11.:

„das Laudemium vom Werth der Häuser,

„wo es herkömmlichist,darfnicht erhöhet

„werden, und wo es nicht hergebracht ist,

„darf es gar nicht angesetzt werden.“

In Beziehung auf ein auf erbzinsbarem Boden
neuerbautes Haus kann von einem hergebrach-

ten Handlohn keine Rede seyn. Nur vom Grund

und Boden, aber nicht von dem darauf neuer-

bauten Hause ist das Handlohn herkömmlich; es

kann daher auch nur von jenem, nicht aber von

diesem angesetzt und gefordert werden.

Es läßt sich nicht annehmen, daß das Verbot,

Handlohn vom Werth der Häuser anzusetzen, wo

es nicht hergebracht sey, nur das Herkommen in

einer Provinz oder in einem vormaligen Staats-

gebiete im Allgemeinen im Sinne habe, nicht aber

jeden einzelnen Fall; mithin derjenige, welcher ein
Haus auf erbzinsbarem Grund und Boden in

einem Gebiete, wo das Handlohn vom Werth der

Häuser ebensowohl, als von dem der Grundstücke

hergebracht und gesetzlich ist, neu erbaut, eine

Befreiung von dieser allgemeinen Observanz nicht
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ansprechen könne. — Es mangelt vielmehr an einem

hinreichenden Grunde, die gedachte Verordnung

in dieser Art auszulegen. Allgemein untersagt sie
die Erhebung des Handlohns vom Werth der

Häuser, wo dasselbe nicht hergebracht ist, und sie

kann daher auf das provinzielle Herkommen nicht

beschränkt werden. Die Auslegung in obiger Art

findet um so weniger statt, als dieselbe,

a) unverkennbar der Absscht des Gesetzgebers wi-

derstreitet, der dem Bestreben der Gutsherrn

nach Erweiterung der Laudemialpflicht Grenzen

setzen, das dem Wohlstande und der Kultur

nachtheilige Institut der Handlohnbarkeit nicht

noch weiter ausdehnen lassen und die Hin-

dernisse beseitigen wollte, welche durch die

selbst auf Häuser ausgedehnte Handlohns-
pflichtigkeit neuen Ansiedelungen entgegenge-

stellt werden; als ferner

b) selbst im zweifelhaften Falle die Auslegung

des Gesetzes dahin geschehen muß, daß die

natürliche Freiheit des Eigenthums von der

Laudemialpflicht erhalten werde. 12)

(Fortksetzung folgt.)

Zur Lehre vom Diffessionseid.

Der Diffessionseid hat nach der Theorie des

bayerischen Processes mit dem Entscheidungseid

(juram. litis decisorium) außer der Delation :)

13) AGE. vom 1. Okt. 1822. L. 755zk.

1) Die GO. XI. s. 8. RNr. 6 macht den Diff. Eid bloß vom

„gegentheilligen Begehren“ abhäuglg; der Richter
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nichts gemein, denn es ist bei bonselben weder
tung gestattet. :) Die Ansicht, daß wur vom Ent-

scheidungs= oder Schiedseid geltenden Grundsätze
auf den Diffessionseid angewendet werden müssen,

ist nicht richtig. Sowie nämlich ein Dritter, gegen

den die Urkunde producirt wird, sich nicht damit

schützen kann, daß er die Urkunde nicht geschrieben

habe, sondern wenigstens de crudelitate schwören

muß, daß er weder wisse, noch dafür halte, daß

der Aussteller, auf welchen das Document lautet,

solches selbst, oder durch einen andern geschrieben,

unterzeichnet, oder sonst ausgestellt, und. für das

Seinige einmal erkännt habe, 2)—so kann auch

derjenige, welcher die Urkunde ausgestellt haben

soll, sich nicht damit schützen, daß ihm die Sache
aus dem Gedächtniß entwichen sey. Der Schieds-

eid — ein für sich bestehendes Beweismittel — ist

ferner ganz allein auf die Gewissenhaftigkeit des

Schwörenden fundirt, während der Diffessionseid

in der Urkunde, die er nothwendig voraussetzt,

einen Anhaltspunkt sindet.4)

anze ig.
Der erst kürglich erschienene Bd. V. vonBornemann's

sost. Darstellung des preuß. Civilrechts gewährt S. 3867 u. ff.

eine sehr schätztare Autorität für die in Nr 35 dieser Blätter

ausgeführte Ansicht über den Begriff der Bescholtenbeit

nach den Grundsätzen des preuh. Landrechts.

kann ihn nicht von Amtswegen auflegen.
loc. cit. lit. g.

2 Anm. Aur - a. a. O.
8) GO.
l v. 5 Mai 1831. W. 43339.
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Wird durch die Fälschung eines Auszugs aus

den pfarramtlichen Güchern das Verbrechen oder

bloss das vergehen der Fälschung öffentlicher

Urkunden begangen?

Das bayer. Strafgesetzbuch vom Jahr 1813
handelt im Theil 1. Art 337 und 425 von det

Fälschung rücksichtlich öffentlicher Urkunden und

diese wird, wie jene Gesetzstellen und die Anmer-

kungen Band III. S. 103 lehren, in folgenden

Fällen begangen:
1) wenn man durch Nachahmung der öffentlichen

Beglaubigungszeichen, v. i. Unterschrift oder

Siegel, falsche Urkunden verfertigt; desgleichen
2) wenn man die ächten Beglaubigungszeichen

zu falschen Urkunden mißbraucht, z. B. ein

ächtes Siegel von einer Urkunde ablöset und

einer unächten Urkunde aufdrückt; oder

3) ächte öffentliche Urkunden durch Veränderung

der Namen oder Zahlen und dergl. verfälscht;

nicht minder
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4) wenn man wissentlich und in rechtswidrigem

Vorsatze von einer falschen resp. verfälschten
Urkunde Gebrauch macht.

Die Fälschung rücksichtlich öffentlicher Urkun-
den ist in der Regel Verbrechen und dieses wird

immer mit Zuchthaus bestraft; zuweilen aber nur

Vergehen und hat als solches bloß Gefängnißstrafe

zur Folge. Oieser Unterschied bestimmt sich haupt-
fächlich nach der Eigenschaft der öffentlichen Ur-

kunden, bezüglich welcher die Fälschung begangen
wird.

A) Das Verbrechen ist wiederum nach der

Dauer der darauf gesetzten Zuchthausstrafe in zwei
Grade abgestuft und es kommt

a) der höhere Grad von 12 bis 20 Jahren zur

Anwendung, wenn die Fälschung auf die vor-

bemerkte unterschiedliche Art in Ansehung sol-

cher Urkunden verübt wird, welche vom Könige

oder einem Staatsministerium unmittelbar

ausgehen. (Art. 337. F. 1.)

b) der mindere Strafgrad von 8 bis 12 Jahren

wird verwirkt, wenn die Fälschung bezuglich
solcher Urkunden geschieht, welche von andern

Staatsämtern oder öffentlichen Behörden ver-

fertigt, ausgestellt, beglaubigt, oder mit de-

ren Zuziehung aufgerichtet werden. (Art. 337.
. 2.)

5 Das Vergehen wird verübk durch betrüg-

liche Verfertigung oder Verfälschung von Pässen,

Reiserouten, Certisikaten, Amtsattestaten, so wie

durch wissentlichen Gebrauch derselben, und soll,

sofern die Handlung nicht in ein schwereres Ver-
gehen oder Verbrechen übergeht, mit Gefängmiß
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von 3 Monaten bis zu einem Jahr bestraft wer-

den. (Art. 425 und Gesetz vom 11 Sept. 1825.

Gesetzbl. S. 51.) Der Grund, warum hier nur

eine Vergehensstrafe eintritt, wurde, wie die

Anmerk. Bd. III. S. 290 sagen, in der mindern

Gefährlichkeit der Fälschung und der geringern Be-

deutenheit der Gegenstände solcher öffentlicher Ur-
kunden gefunden.

Vergebens wird im Strafgesetzbuche eine ge-

setzliche Bestimmung darüber gesucht, welche Urkun-
den im Sinne des Art. 337. 8. 2. öffentliche

seyen, — ein Mangel, der auch in den Motiven

zum revidirten Entwurfe des St. G. B. (Mun-

chen 1827, S. 135.) ausdrucklich anerkannt wurde.

Die Anmerkungen zum St. G. B. enthalten zwar

(Bo. III. S. 102) hierüber Folgendes:

„Unter öffentlichen Urkunden werden

nicht bloß die auf die Staatsverwaltungin

Regierungs-Justiz=oderadministrativenGegen-
ständen unmittelbar sich beziehenden Ausfertigun-
gen, sondern auch die Urkunden verstanden,

welche über die Rechte der Privaten unter öf-
fentlicher Autorität gefertiget oder beglaubiget

werden, z. B. gerichtliche Testamente, gerichtlich

aufgenommene Eheberedungen, Käufe, Vergleiche
u. dgl.; selbst gerichtlich beglaubigte Abschriften
einer Urkunde, deren Original bloß eine Privat-

urkunde ist, müssen in Beziehung auf Fälschun-
gen den offentlichen Urkunden zugezählt werden.“

Allein es ist weder hierdurch, noch durch die

obenallegirte Stelle aus den Anmerkungen die

Grenzlinie zwischen dem Verbrechen und dem Ver-

gehen der Fälschung bezüglich öffentlicher Urkunden
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genügend bezeichnet und mit derjenigen Schärfe
gezogen, wie es erforderlich wäre, um dem erken-

nenden Richter bei Anwendung der in Frage stehen-

den Strafgesetze einen festen Anhaltspunkt zu geben.

Diese Lücke wird um so schmerzlicher gefühlt, da

auf das erwähnte Verbrechen eine so schwere Strafe

gesezt, die Kluft zwischen dieser und der Verge-
hensstrafe so groß, und in gewissen Fällen die

Frage, ob ein Verbrechen oder bloß ein Vergehen

vorliege, sehr zweifelhaft ist, besonders wenn deren

Entscheidung davon abhängt, ob die Urkunde, de-

ren Qualität über die Beurtheilung des objektiven

Thatbestandes den Ausschlag zu geben hat, nur als

ein AmtSattestat im Sinne des Art. 425, oder als

ein öffentliches Dokument von größerer Wichtigkeit

im Sinne des Art. 337. F. 2. zu betrachten sey.

Zwei solche sich ganz ähnliche Fälle kamen
in neuester Zeit bei dem hiesigen Gerichtshofe zur

Entscheidung. In dem einen, wie in dem andern

Falle hatte eine ledige Weibsperson, um Ansprüche

aus einer außerehelichen Schwängerung geltend zu

machen, ein pfarramtliches Geburtszeugniß, resp.
einen Auszug aus dem pfarramtlichen Geburts-

register fälschlich gefertiget, mit dem von einer

ächten Urkunde abgenommenen pfarramtlichen Sie-
gel versehen, und von diesem Dokument wirklich

Gebrauch gemacht, obschon sie von der in Anspruch

genommenen Mannsperson nicht geschwängert wor-
den war. ·

Es war also die sehr wichtige Frage zu ent-

scheiden:
Ob ein Auszug aus den Büchern eines

Parramts über die Geburt eines Menschen
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den öffentlichen Urkunden im Sinne des

Art. 337, 8. 2., oder jenen öffentlichen Ur-

kunden beizuzählen sey, welche im Art. 425

und in dem Gesetz vom 11 Sept. 1825,

insbesondere mit dem Ausdruck „Amtsatte-

state“ aufgeführt sind?
Für die letztere Ansicht könnte Folgendes an-

geführt werden:
Ein Amtsattestat ist ein Zeugniß einer

Amtsbehörde über eine Thatsache, die amt-

lich bekannt, — die der Amtsbehörde nach-

gewiesen ist. Dem Wortlaute nach kann daher

auch ein pfarramtliches Zeugniß über den

InhaltdesPfarrbuches ein Amtsattestat
genannt werden. Da nun im Art. 425

und im Gesetz vom 11. Sept. 1825. die

Amtzattestate nicht als Genus und die wei-

ters darin benannten Urkunden nicht als hier-

unter gehörige Species hingestellt, sondern
die „als geringeren Werthes“ anerkannten

Dokumente speziell aufgeführt und denselben

noch die Amtzattestate beigezählt sind, so
ergiebt sich aus dieser Redaktion der billige

Zweifel, ob nicht der Gesetzgeber unter den
Art. 337 nur jene Urkunden — anmtliche

Ausfertigungen — gezogen haben will,

welche sich auf die Staatsverwaltung be-
ziehen, oder — wie die Anmerkungen (Bd.

III. S. 102.) sagen — „welche über die

Rechte der Privaten unter öffentlicher
Autorität gefertigt und beglau-
bigt werden,“ und ob der Gesetzgeber

nicht jene amtlichen Ausfertigungen, welche
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über Rechte noch nicht eigentlich entschei-
den, wodurch der bezeugende Beamte nur

seine Meinung — seine Ansicht — seine

Wissenschaft von einem Faktum — beur-

kundet, zur Sphäre der Vergehen verwie-

sen haben wollte? Hiernach wären Auszüge
aus dem Pfarrbuch um so mehr als bloße

Amtsattestate zu betrachten, da die Geburts-

Trauungs= und Sterbregister nach der zur

Zeit noch in den Kreisen diesseits des Rheins

bestehenden Einrichtung von dem Geistlichen

allein und ohne Mitwirkung einer weltlichen

Behörde geführt werden, mithin ein Aus-

zug aus dem Parrbuche eigentlich blos ein

Zeugniß darüber enthält, daß die Hand-
lung, welche den Eintrag veranlaßte — die

Taufe, Trauung, Beerdigung — wirklich

vorgenommen worden sey.

(Schluß folgt.)

Zur Lehre von der actio Pauliana.

1.

Sowohl die bapyerische als preußische Gesetz-
gebung haben die Bestimmungen darüber, in wie

fern die Gläubiger eines Gantirers dessen Dispo-

sitionen anfechten können, in die Prozeßgesetze

aufgenommen. :) Diese Bestimmungen sind daher

1) Cod.Jud. XIX. s. 19.— Preuß. G.O.Th. I. Tit.
s5. 34—59.
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nach dem geltenden positiven Recht als Theile des

Prozeßrechts zu betrachten und daher kommen nun,

da die preuß. Lokations-Ordnung aufgehoben ist,

nunmehr bloß die Bestlmmungen der bayer. G. O.

in dieser Materie zur Anwendung. 2)

2.

Nach der G. O. XIX. 19. Nr. 4. können von

den Gläubigern nur jene Veräußerungen als nich-

tig widerrufen werden, welche der Cridar nach schon

angefangenem General-Konkurse oder gegen obrig-
keitliches Verbot unternommen hat. Unter dem

obrigkeitlichen Verbot ist durch diese For-
mation nur dasjenige zu verstehen, welches nach

erklärter Insolvenz des Schuloners entweder gleich-

zeitig mit der Ausschreibung der Ediktalien, oder

auch noch früher, nämlich schon beim präparato-

rischen Verfahren zur Einleitung des Konkurses,
erlassen wird, und es läßt sich, wenn man den

ersten Absatz des allegirten §. mit dem vierten in

Vergleichung stellt, gar nicht bezweifeln, daß hier-
unter frühere, vor Einleitung des formellen

Konkurses zu Gunsten einzelner Gläubiger ver-

hängte Arreste um so weniger begriffen werden

können, als eines Theils Arreste überhaupt nur

provisorische Verfügungen sind, welche das Dispo-
sitionsrecht des Schuloners nur temporär suspen-

diren, andern Theils aber ein von einem einzelnen

Gläubiger erlangter Rechtsvortheil auf andere

Gläubiger nicht übergeht. Andere Gläubiger können

2) AGE. v. 18. Dec. 1827 T. 32633.



380 Zur Lehre von der actio Paulians,

hieraus einen Grund zur actio Pauliana nicht ab-

leiten. 6)

3.

Verbot und Beschlag sind in Beziehung auf
die Veräußerungen in fraudem creditorum ein und

dasselbe. Im Text der G. O. XIX. J. 19. Nr. 4.

heißt es: „gegen obrigkeitliches Verbot“

und in den Anm. ad loc. cit. heißt es: „nach

erfolgtem obrigkeitlichen Beschlag rer-

äußert.“ Verbot und Beschlag sind also hier gleich-
bedeutend. 0

4.

Daß Unterpfandsbestellungen er L. Paulisna

angefochten werden können, ist nach gemeinem Rechte

außer Zweifel. 7) Auch durch das Hyp. Gesetz ist
der Gebrauch der Paulianischen Klage oder Ein-

rede nicht ausgeschlossen und es steht ihr die Oef-

fentlichkeit des Hyp.-Buches nicht entgegen; denn

das Hyp. Amt hat nur für die Rechtsförmlichkeit

des Eintrags zu sorgen; den allenfallsigen Rechts-

verhältnissen dritter Betheiligter kann hierdurch nicht

präjudicirt werden; die Verfolgung des Rechts

bleibt im gerichtlichen Wege vorbehalten, wo folg-

lich alle Einreden, welche die Gesetze gewähren,
statt finden. ")

3) OAGE. v.3.Mal 1825. AGAct. R. 14232.
35 2. v. 10. Oft. 1823. D. 643z.
5) Fr. 10. S. 15. Fr. 22. duse in fraud. creditor.
6) AGE. v. 7. März 1834. und OAGE. v. 7. Juni 1836,

AGuct. C. 24933.



Blätter

für

Rechtsanwendung
zunachst in Bayern.

Nr. 48. Samstag, den 2. Dezbr. 1837.

Wird durch die Fälschung eines Auszugs aus

den pfarramtlichen Güchern das Verbrerhen oder

bloss das vergehen der Fälschung öffentlicher

Urkunden begangen?

(Schut.)

Diesen Zweifeln stehen jedoch folgende über-
wiegende Gründe entgegen, welche für die Anwend-

barkeit des Art. 337. F. 2. entscheiden:

Da die in dem Art. 425 und dem Gesetz vom

11 Sept. 1825 angeführten „Amtsattestate“ so

wie auch „Certifikate“ in gleiche Kategorie mit

Pässen und Reiserouten gesetzt sind, so können

unter solchen auch nur solche Amtszeugnisse ver-

standen werden, die nicht Rechtsverhältnisse zum

Gegenstande haben, oder solche begründen, kei-

neswegs aber Amtszeugnisse, welche zum Beweise
von Rechten des Inhabers oder desjenigen die-

nen sollen, den sie betreffen. «

Pfarramtliche Auszüge aus Pfarr- und Kir-

chenbüchern, die in der bürgerlichen G. O. den
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öffentlichen Urkunden, welche vollständigen Beweis
machen, namentlich beigezählt sind, werden überdies

nur uneigentlich pfarramtliche Zeugnisse genannt,

und die Benennung Pfarramtöattestat paßt auf

solche pfarramtliche Urkunden über den Wortlaut
amtlicher Einträge in den Civilstandsregistern der

Pfarrei keineswegs. Die pfarramtlichen Bücher
über Geburts-Tauf-Verehelichungs= und Todes-

fälle, wie sie in Bayern (diesseits des Rheins)

nach den Verordnungen vom 31. Jan. 1803 und

4. Febr. 1804, die Einrichtung der Pfarrmatrikel
betr. (Rbl. 1803 S. 76 und Rbl. 1804 S. 124.)

geführt werden, sind aber als die eigentlichen Civil-

standsregister zu betrachten, und mit diesem Na-

men auch in dem Edict über die Religionsverhält=

nisse v. 26. Mai 1816, Beil. II. zur V. U., §. 64

lit. h. ausbrücklich bezeichnet.

Der in den Anmerkungen Bd. III. S. 290.

angegebene Grund, aus welchem die Fälschung be-

züglich der im Art. 425. genannten öffentlichen Ur-

kunden nur mit einer, Vergehensstrafe belegt ist,

nämlich „mindere Gefährlichkeit der Fälschung und

geringere Bedeutenheit der Gegenstände“ paßt durch-
aus nicht auf pfarramtliche Urkunden über die Ein-

träge in den Kirchenbüchern; im Gegentheil gehö-
ren dergleichen Urkunden zu den wichtigsten De-

kumenten, indem aus ihnen eine Menge von Rech-

ten und Befugnissen, sowohl in religiöser, als

staatsrechtlicher und civilrechtlicher Hinsicht abgelei-
tet und dargethan werden können. Ob ein Mensch

in diesem oder jenem Zeitpunkte, ob er in oder

außer der Ehe, ingleichen wo er geboren wurde,

wer seine Eltern sind und waren, ob, wann und
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mit welcher Person er sich verehelichte, ob und

wann er mit Tode abging, — sind Thatumstände,

welche über die wichtigsten Personen-, Standes,

Familien= und Vermögensrechte entscheiden; von

der Aechtheit oder Falschheit beglaubigter Kirchen-

bücher-Auszüge kann das Wohl oder Wehe ganzer

Familien, namentlich kann davon die Entscheidung

der wichtigsten Civilrechtsstreite über Paternität,

Filiation, Erstgeburtsrechte, über Lehns-Succession,
über Testaments= und Intestat-Erbfolge abhängen.

Durch den Nachweis der Geburtszeit ist insonder-

heit auch der Eintritt der Großjährigkeit und durch

letztern wiederum der Regel nach die freie Dispo-

sitionsfähigkeit einer Person uber ihr Vermögen
bedingt. Nicht minder ist im öffentlichen Leben

nicht nur die Erwerbung oder Ausübung gewisser

Befugnisse, sondern auch die Abwendung gewisser
Pflichten und Lasten von dem durch pfarramtliche

Kirchenbücher-Auszüge zu liefernden Nachweise der

Zeit, des Orts, der Legitimität der Geburt abhän-

gig; dieß ist in der einen oder andern Beziehung

der Fall, z. B. in Ansehung der aus dem Ge-

meinde Verbande hervorgehenden Rechte und Ver-

bindlichkeiten, in Ansehung der Heimathsrechte, der

Avelsrechte, der Standschaft, Militärpflicht u. s. w.

Da nun, wie so eben gezeigt wurde, die pfarr-

amtlichen Kirchenbücher-Auszüge höchstwichtige öf-
fentliche Urkunden sind, da durch deren Fälschung

so großer Mißbrauch getrieben, so großer Schaden
gestiftet werden kann, so läßt sich nicht annehmen,
daß der Gesetzgeber dieselben unter die weniger

bedeutenden Urkunden, deren im Art. 425 Erwäh=

nung geschiehr, zählen wollte. Denn wenn es auch
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in Richtigkeit besteht, daß die Strafbarkeit der

Fälschungen öffentlicher Urkunden nach dem An-

griffe auf den Staat als dem Hauptmomente ab-

gemessen worden ist, ohne darauf zu sehen, ob

die Handlung auf Beschädigung eines Privaten
an Eigenthums= oder Personenrechten gerichtet war,

(Anm. zum St. G. B. Bd. Ul. S. 101) so ist

doch gerade da, wo bei Fälschung öffentlicher Ur-

kunden die Scheidewand zwischen Berbrechen und

Vergehen angezeigt wurde, auf die größere oder

geringere Gefahr, die aus ihrer Falschung entstehen
kann, hingewiesen worden. (Anm. l. c. S. 290.)

Endlich kommt noch in Beruksichtigung, daß
in dem Entwurf das St. G. B. v. J. 1822 Art.

152. Nr. 4. S. 72, in dem revidirten Entwurf

vom Jahr 1827 Art. 174. Nr. 4. S. 63, und in

dem jüngsten Entwurf v. J. 1831 Art. 207 Nr. 4

S. 90, übereinstimmend die unter amtlichen Glau-

ben zu führenden oder hergestellten Tauf-Heiraths-
und Sterbmatrikel, sammt den hieraus mit amt-

licher Beglaubigung gefertigten Auszügen, unter
denjenigen öffentlichen Urkunden aufgeführt sind,
an welchen das Verbrechen der Fälschung be-

gangen wird. Ein sprechender Beweis, daß auch

die neuere Legislation von gleicher Ansicht ausge-

gängen ist, und dieselbe consequent beibehalten hat.
In den beiden erwähnten Fällen wurde vom Cri-

minalgerichte erster Instanz nach der vorstehend
entwickelten Ansicht der Thatbestand des Verbre-

chens der Fälschung einer öffentlichen Urkunde nach
Art. 337 s. 2. angenommen und bei vollkommen

hergestellten Beweise in ob= und subjektiver Hin-
sicht — auf Zuchthausstrafe erkannt, und auf die blos
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gegen das eine dieser Strafurtheile ergriffene Re-

vision ergieng vom obersten Gerichtshofe ein be,

stätigendes Erkenntniß. 1)

Zur Cehre vom Possessorium summarissimum.

Die G. O. II. §##5. fordert zur Begründung

des possessorii summariissimi, daß der Implorant

vor entstandener Irrung den ruhigen Besitz von

Jahr und Tag für sich haben müsse, welcher
Besitz in den Anm. zur G. O. a. a. O. lit. hu.

n possessio annua, auch annalis, genannt wird,

also auch selbst vermöge dieser Benennung ei

Jahr gedauert haben soll. Dieß wird ganz zwei-

fellos durch die weitere Aeußerung dieser Anmerk.
sub lit. a gegen Ende, daß viele Rechtsgelehrte

glaubten, es sey eine einzige Woche zur Possession

hinlänglich, daß aber andere wenigstens Jahr und

Tag fordern und daß dieser letztern Meinung der

Judiciar-Coder folge. Mithin reicht auch bei Ser-

vitutibus discontinuis eine einzige Besitzhandlung

zur Begründung des poss. summ. nicht hin, son-

dern es müssen mehrere Besitzhandlungen des letzten

Jahres und zwar in erheblichen Zwischenräumen

erfolgt seyn 1)

1) AGE. vom 22. Sept. 1835. Nr. 32734 conf. durch

OAGE. vom 27. Febr. 153. 8. 3733. — AGE. vom
16. August 1837. Rr. 24734.

7) n vom 17. März 1834 H 65939 (A###. S.)
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Zur Lehre von der Lex Anastasians.

Oer Einwand aus dem Anastasianischen Gesetze

steht nur dem Schuldner gegen den Cessionar zu. :)

Hat der Schuldner den Anspruch des Cessionars

auf das Ganze einmal anerkannt und gegen

die Eintragung der Cession in das Hyp.-Buch

nicht protestirt, so müssen auch bei seinem Konkurse

die übrigen Gläubiger dieselbe anerkennen, und sie

sind nicht berechtiget, die s. g. exceptio L. Anast.

vorzubringen. 2)

Zur Lehre vom Wasserlaufe.

Locus inferior superiori naturaliter servit.

Das abfließende Regen= und Schneewasser muß

das niedere Grundstück von dem häöher liegenden

aufnehmen; der Eigenthümer des ersteren kann

über diesen natürlichen Ablauf keine Klage führen;

er kann nicht verlangen, daß derselbe zu seinen

Gunsten von Seite des Nachbarn durch eine künst-

liche Anlage gehindert oder abgeleitetwerde. Diese
Sätze sind in der Natur der Sache begründet, wie

schon Ulpian in Fr. 1. 6. 23 de aqua et aquase

pluvise arcendae actione bemerkt hat; sie enthalten

nur den Ausspruch dessen, was die Ratur selbst

festsetzte; sie gelten demnach auch abgesehen von

positiver Sanktion. Indessen liegt die erwähnte

1) Const. 22, 35, s. 1. Mandati. Schweppe rom.
Privatrecht. §S. 402. v. Zu-Rhein Beitr. z. Gesez-
gebung Bd. III. S. 147.

2) AGE. v. 12. Febr. 1830 und OAGE. vom 25. Oktbr.

1831. (B. 1099353) A#t. H. 97638.
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aus der Ratur der Sache fließende Rechtsansicht

so den Bestimmungen des preußischen 2), wie des

römischen Rechts zu Grunde. — Wird nun in einer

Klage gegen den Besitzer des höher liegenden Grund=

stücks die Beseitigung des natürlichen Abflusses, die

Ableitung auf anderem Wege verlangt, so läßt sich dieser
Anspruch nur durch Nachweisung eines besondern

Rechtsverhältnisses begründen. Daß etwa früher
der Abfluß auf anderem Wege stattfand, ist an

sich von keinem rechtlichen Belange; anders ver-

hält sich aber die Sache, wenn den Besitzer des

höher liegenden Grundstucks der Vorwurf trifft,

eine früher zur Ableitung bestandene Vorrichtung
eigenmächtig gestört zu haben, oder wenn sich der

frühere Ablauf als Ausübung eines besondern Rechts-
verhältnisses darstellt. )

Zur Lehre von der Syndikatsklage.

GO. XVI. Bei Regreßklagen, welche z. B. gegen

Houppothekenbeamte angestellt werden, ge-

hört es zum faktischen Grunde, daß von dem zu-

nächst haftenden Schuldner nichts mehr zu erholen
sey. Mit Unrecht wird aber von Manchen behaup-

tet, der Regreßklage müsse überall die Herstellung

der Insolvenz des Hauptschuldners durch voll-

ständige Durchführung des Konkurs-

prozesses vorhergegangen seyn. Oenn die Ge-

wißheit, daß die Befriedigung einer bestimmten For-

7) 2R. 1, 8. S6.1
2) Vergi. AGE. a kv#. 1837.
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derung aus dem Vermögen des Hauptschuldners

nicht erlangt werden könne, läßt sich auch ohne

förmliche Durchführung des Konkursprozesses wohl
verschaffen. — Wenn ie fragliche Forderung augen-

fällig nicht zu den bevorzugten der ersten Klasse

gehört, wenn dargethan wird, daß der Immobiliar=
Erlös von Gläubigern, die im Hypotheken-Buche

unter älterem Datum eingetragen waren, absorbirt

worden, und daß sich der Hülfsvollstreckung ein anderer

Gegenstand nicht dargeboten, so ist jene Gewißheit
vollständig verschafft; und es wäre in der That eine

sehr unbillige, weder durch ein Gesetz noch durch

die Natur der Sache gerechtfertigte Zumuthung,

vorgängig der Regreßklage unter solchen Umstän-

den das augenscheinlich erfolglose, aber kostspielige
Experiment des Konkursprozesses zu machen. )

1) AGE. vem 26. Sept. 1837 B. 4469.

Gnom en.

Wo das Gesetz die Norm zu geben hat vergessen.

Da wird gerichtet nach verständigem Ermessen.

Ob man die Vorschrift giebt auch noch so klar

und fein,

Gesunde Urtheilskraft muß doch Schiedsrichter seyn.



Blätter
für

Uechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 49. Samstag, den 9. Dezbr. 1837.

Ueber die den Shegatten unter sich zustehende

Rechtswohlthat der Competenz.
Von Herrn Dr. Feust.

In der Regel muß der Schuldner seine Schuld
ganz bezahlen, sonst wird er nicht frei.

Solches leidet eine Ausnahme bei denjenigen

Personen, welchen die Rechtswohlthat der

Competenz (s. 9. benelicium competentiae) zu-

steht.
Von diesen kann nämlich der Gläubiger die

Erfüllung ihrer Schuld nur insoweit verlangen,

daß sie dadurch nicht ganz verarmen, und ihnen

wenigstens noch standesmäßiger Unterhalt übrig
bleibt, — sie können, wie es im römischen Rechte

heißt, nur in quantum facere possunt condemnirt

werden.

Diese Rechtswohlthat kommt nach gemeinem

Rechte namentlich den Ehegatten unter sich zu. :)

1) I. 20. D. de re judicata. (42. 1.) §. 37. J. de ect.
(G. 6.)
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Die bayerische Gerichts-Ordnung

hat den Eheleuten gleichfalls die gedachte Rechts-

wohlthat eingeräumt;?) beide Gesetzgebungen spre-
chen sich aber nicht mit Bestimmtheit darüber aus,

ob auch nach gerennter Ehe die Eheleute das s. g.

beneficium competentiseinAnspruchnehmenkönnen.
Der Versuch einer Beantwortung dieser Frage

möchte daher um so weniger für ganz überflüssig

zu erachten seyn, als solche offenbar praktisches
Interesse darbietet.

Beim ersten Anblicke möchte man sich versucht

fühlen, das den Ehegatten zustehende s. g. bene-

ficium competentiae auf die Dauer der Ehe zu be-

schränken: — Cessante causa cessat eflectus.

Es fehlt auch nicht an Gerichten, die auf eine

derartige Beschränkung erkennen.
Die Affirmative dürfte indessen mit mehr

„Grund sich vertheidigen lassen. Denn:
1) Die Rechtswohlthat der Competenz hat eine

hohe moralische Bedeutung, — es ist das

Sittengesetz, welches hier das Rechtsgesetz ge-
mildert hat.

Es wird jene Rechtswohlthat von den

Gesetzen vorzüglich solchen Personen verliehen,
welche ein Familien-Band umschlinget, oder

zwischen denen wenigstens ein ähnliches Ver-
hältniß bestehet, — wie den Mitgliedern ei-

ner Societät unter sich. 8)

2) . 2.5Crrt4 16. 5. 10. Nr. 1. Anmerkungen lit.d.

*- 500%rr. D. pro socio (17. 2.) „cum hecie-
jus ducdammodo fraternilalisin se haben
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Wenn sich Gllubiger und Schuldner ein-

ander so nahe stehen; so wäre es unnatürlich,

die volle Strenge des Rechtes gelten zu lassen,

und es hat daher der Geseßgeber weislich da-

für Sorge getragen, daß solche Personen die
Racksichten der Menschlichkeit nicht gegen ein-

ander verläugnen, sondern ihre Rechte nur

mit der dem Schuldner gebührenden Scho-

nung zur Ausübung bringen.
Diese moralische Scheu verschwindet bei

Ehegatten keines Weges durch Auflösung des
Ehebandes, es widerstreitet vielmehr dem sitt-

lichen, jedenfalls dem Schicklichkeits-Gefühle,

daß diejenigen, zwischen denen ein so inniger

Bund, wie die Ehe ist, 4) einmal bestanden,

sich spärer nach wieder getrenntem Bunde

mit unmenschlicher Härte verfolgen.
Der Buchstabe des Gesetzes unterscheidet nicht

zwischen fortbauernder und getrennter Ehe, —

er verleihet den Ehegatten unter sich im All-

gemeinen die Rechtswohlthat der Competenz,

und wo das Gesetz selbst nicht unterscheidet,

da darf auch der Interpret keine künstliche

Distinction in dasselbe hinein tragen.

Die eben erwähnte, ziemlich allgemeine

Interpretations-Regel gewinnt hier deßhalb
einen besonderen Werth, weil das Gesetz in

einem ähnlichen Falle jenen Unterschied wirk-
lich aufstellt, indem das dem Schwiegervater

wegen der versprochenen dos im Verhältniß

) Consortium omnis vitae: divini et humani jaris
Communioatio, I. 1. D. de rilu nupt. (25. 2.)
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3)

Ueber die den Ehegatten unter sich zustehende

zum Schwiegersohne gegebene beneficium com

Petentiae ausdrücklich auf die Dauer der

Ehe limitirt wird. 5)

Gerade das Stillschweigen des Gesetzes

hinsichtlich der Dauer der den Ehegatten ver-

liehenen Rechtswohlthat der Competenz be-

rechtigt zu der Annahme, daß dasselbe in die-

sem Falle die fragliche Unterscheidung aus-

geschlossen wissen wollte.
Das beneficium competentiae würde allen

reellen Werth für die Eheleute verlieren, wenn

dasselbe wirklich durch die Fortdauer der Ehe

bedingt wäre.

So lange nämlich die Ehe fortbestehet,
werden die Ehegatten kaum in die Lage kom-

men, jene Rechtswohlthat für sich ansprechen

zu müssen, während ihnen nach erfolgter Tren-

nung der Ehe häufig Gelegenheit dazu sich
darbieten wird.

Wirklich ist auch in einem speziellen Falle
die Wirksamkeit der Rechtswohlthat der Com-

petenz nach getrennter Ehe ausdrücklich an-

erkannt, indem sich der Ehemann, wenn er

von der geschiedenen Ehefrau auf Zürückgabe

5) 1. 21. I. 22. Pr. D. de ro judicata (An. 1.) „Sed
boc ila accipiendum est, si a socero dos ex pro-

missione petatur soluto matrimonio, verum

si manente matrimonio dos ab eo petatur,

succurrendum ulique est, ut ne majoris summae

condemnetur, quam duantum facere possit.“
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der dos belangt wird, auf fragliches benefl-

cium berufen kann. *)

Wohl bemessen hat daher eine neuere

Gesetzgebung, welche auch eine richtige Auf-
fassung und Auslegung des gemeinen Rechtes

zu ihren Vorzügen zählen darf, — die Preu-

ßische allgemeine Gerichrs-Ordnung,
— den Eheleuten ohne Unterschied, ob die

Ehe noch besteht oder getrennt ist, die Nechts-

wohlthat der Competenz in der Regel ver-

liehen. 7)

Ist der natürliche Grofsvater nach gemeinem

Rechte zur Alimentation des aufserehelichen Kin-

des seines Johnes verpflichtet, wenn dieser es

nicht ernähren kann?

In dieser gemeinrechtlichen Controverse 7)
hat der oberste Gerichtshof in Bayern der ver-

neinenden Meinung aus folgenden Gründen

den Vorzug, gegeben:
Durch kein Gesetz des gem. Rechts ist dem Va-

ter die Verbindlichkeit auferlegt, die unehelichen

Kinder seines Sohnes, wenn dieser stirbt oder

6) I. u 2. 15.89550I. 16. 18. Pr. solut, matrim. (24.
3.) I. un. C. S. 7. de rei uxorine aclionc (5. 13.)
Bgl. GlückCpan Komm. XXVII. §. 1279. S. 352.

7) Pr.A.G. O. 1. 40. S. 16.
1) S. hierüber vorzüglich als Antoritäten für die vernei-

nende Meinung: Glück Pand. Komm. XXVIII. 56. 1289
a. S. 221 ff. Busch Darstellung d. Rechte geschwicht.

Frauenspersonen und der unehelichen Kinder. §. 260—
268. Gett, die Rechtsverhältnisse aus der außerehe-

lichen Geschlechtsgemelnschaft. J. 30. S. 97-—99.
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unvermögend ist, zu ernähren; ausdrucklich ver-
pflichten die Gesetze hiezu nur die Mutter und
den mütterlichen Großvater.

L. . 5. D. de agnosc. et alend. liberis.

Der Grund ist, weil uneheliche Kinder zur
Familie der Mutter gehören, und daher zwischen
diesen Kindern und den mütterlichen Ascendenten

ein gleiches Verhältniß, wie bei ehelichen Kindern,
statt findet. Dieses beweißt besonders das unter
ihnen bestehende Erbfolgerecht. Hier tritt denn
auch der natürliche Grund der Billigkeit und na-

hen Blutsverwandtschaft ein, welcher sie gegenseitig
zur Alimentation verpflichtet.

Ganz verschieden ist dagegen das Verhältniß
unehelicher Kinder zu den väterlichen Ascendenten

des Stuprators, da nicht einmal in dem einzigen
Fall, in welchem die röm. Gesetze den Vater zur

Verpflegung seiner unehelichen Kinder verpflichten,
wenn sie nämlich in einem gesetzlich erlaubt gewe-

senen Concubinat erzeugt worden sind, die Gesetze
die Ali tationsverbindlichkeit des Vaters, bei

dem eintretenden Toves= oder Unvermögensfall
desselben, auf den Großvater vaterlicher Seits er-
strecken.

Hiezu kommt noch, daß auch keiner der na-

türlichen Gründe eintritt, auf denen sonst die Ali-
bindlichkeit beruht.

Nicht die Billigkeit; denn wie leicht
könnte der durch das Vergehen seines Sohnes schon
ohnehin betrübte Vater durch Versorgung der un-

ebelichen Kinder seines ausschweifenden Sohnes,
um sein ganzes Vermögen, oder um den größten

Theil desselben gebracht werden? Wie sehr würde
die ausschweifende Lebensart der Söhne begünstigt,

ja welche Anreitzung zu einer unzüchtigen Lebens-
weise würde es geben, wenn liederliche Weibsper-
sonen sich versichert halten dürften, daßsieunge-
achtet ihrer eigenen dürftigen Umstände und der
Mittellosigkeit ihres Liebhabers, den Vater dessel-
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ben in Anspruch nehmen und von ihm die Mittel

der Früchte ihres unerlaubten Umgangs sogar auf
rechlichem Wege erhalten könnten?

icht die caritas sauguinis; denn
höchst selten, oder gar niemals, wird der Groß-
vater eine Liebe zu solchen Enkeln haben, in de-

ren Erzeugung er nicht, wie im Falle der Ver-

ehelichung, gewilligt hat, sondern die durch einen
Fehltritt des Sohnes ihr Oaseyn erhalten haben.

Zu läugnen ist zwar nicht, daß mehrere
Rechtsgelehrte der Meinung sind, daß dem väter-

lichen Großvater die Pflicht zur Alimentation des
unehelichen Enkels subsidiär obliege, und daß nach
dieser Meinung schon von verschiedenen Gerichts-
höfen und Fakultäten gesprochen wurde; allein
auch die vorstehend aufgestellten Sätze werden von
mehrern angesehenen Rechtsgelehrten vertheidigt —

auch nach dieser Ansicht wurde schon von Justitz-
stellen und Fakultäten entschieden, und es läßt sich
daher durchaus nicht behaupten, daß für diese oder

jene Meinung ein allgemeiner Gerichtsgebrauch,
oder ein allgemeines Gesetz vorhanden ist.)

Heiträge zur Lehre vom Handlohn.

(Fortsetzung.)

9.

Der Altentheil ist bei der Handlohns,
berechnung von dem Gutswerthe nicht

in Abzug zu bringen.

Das Eoikt über die gutsherrlichen Rechte (Beil.
VI. zur V. U.) bestimmt §. 12.

2) OAGE. v. 31. Juli 1830 K. 108y383. AGAct. B. 66533.
Als ältere Präjudizien für dieselbe Ansicht, sind noch
anzuführen: A##. v. 10. Sept. 1822. II. 81534. und

OAGE. vom 5. Sept. 1823. A####czk. B1233.
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„Von dem Austrage, Alttheil, Gutsabtrage ei
Handlohn besonders anzusetzen, ist nicht gestattet.“

Der eigentliche Sinn dieser Gesetzstelle ist aus
dem bayerischen Landrecht Theil IV. K. 7. 8. 11.

Nr.4.zuentnehmen,welchesGesetz, zur Beseitigung
des früher in Bayern stattgefundenen Mißbrauchs
einer unerlaubten Vervielfältigung der Handlöhne,
wörtlich verordnet: „Für den Todfall eines blo-

ßen Austräglers bezahlt man kein Laudemium.“
— Die hieher gehörigen Anmerk. sub Nr.5.a. E.

und sub Nr. 14 erläuterndieAbsichtdiesesGesetzes
durch AnführungdesGrundes:weilder Austrägler
nicht Gutsbesitzer ist.

Aus der alleg. Bestimmung des Edikts kann aber

nicht gefolgert werden, daß bei der Handlohnsberech=
nung von einem handlohnbaren Gute, auf welchem
ein Altentheil stipulirt wurde, dieser von dem Guts-

werthe in Abzug zu bringen sen. Es gilt vielmehr
der allgemeine Grundsatz, daß das Handlohn nach
dem wahren Gutswerthe, mit alleiniger Ausnahme
der darauf gelegten Reallasten, und ohne den gering-
sten weitern Nachlaß, in jedem einzelnen Falle fest-
zusetzen ist.

Der Altentheil ist aber blos eine persönliche und

transitorische Last, welche blos ein zwischen dem
Grundholden und dem Verkäufer des Guts, nicht

zwischen jenen und der Grundherrschaft bestehendes
Rechtsverhältniß berührt. Durch den Abzug des
Altentheils vom Gutswerthe würde daher dem Grund-
holven ein rechtswidriger Vortheil zugehen und das
Handlohn, zum Schaden der Grundherrschaft, merk-
lich vermindert werden. 1)

1) OAGE. v. 3. März 1832.(W. 2232.) AGAct. W. 30533.
Vergl. auch Lange zu Beck vom Hamlohn. S. 559. und

bezüglich übereinstimmender Vorschriften des Ansb. Prov.
Rechts, Hirsch Realindex. S. 201.

(Schluß folgt.)



Blätter

für

Rechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 50. Sanstag, den 10. Dezbr. 1837.

Praktische Gemerkungen zur Lehre vom Weide-

rechte. 1)

1.

Ist über Anfang und Ende der offnen

Zeit eine feste Bestimmung nach Kalendertagen
weder durch ein Gesetz, noch durch Herkommen
und Vertrag gegeben, so hat man unter offner

Zeit diejenige zu verstehen, in welcher das Feld

dermaßen leer von Früchten ist, daß vom Ein-

hüten des Viehes weder für Saat noch Erndte

Nachtheil zu besorgen steht; wohingegen die Zeit
als geschlossen gilt, sobald und so lange die Aus-

übung der Weide solchen Nachtheil drohen würde.—
Nicht schon mit der Lostrennung der Früchte und

deren Ansammlung in Haufen, sondern erst nach

dem Abführen derselben vom Felde beginnt die

1) Aus Bieners opuscul. ncadem. — Praktisches In-

teresse haben diese gemeinrechtlichen Mittheilungen vor-
züglich für diejenigen Bestandtheile des Königreichs,
in welchen weder die s. g. Kultur= erordnungen noch

das Preuß. Landrecht gelten.
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offne Zeit; ein etwaiges Nachstoppeln und Aehren-

lesen braucht indessen der Berechtigte nicht abzu-
warten; nur wo etwa herkömmlich die Zehentfrucht

zurückgelassen wird, bleibt, bis auch diese weggebracht
worden, das Feld geschlossen. — Daß sich ubrigens

der Berechtigte ungebührliche Zögerungen nicht ge-

fallen zu lassen braucht, d. h. die rechtzeitige Weg-

bringung der Früchte nöthigenfalls durch Anrufung

der Obrigkeit zu erwirken befugt ist, liegt in der
Natur der Sache.

Ist durch Gesetz, Herkommen oder Vertrag
ein Kalendertag als Anfang der offnen Zeit be-

stimmt, so versteht sich das gleichwohl mit der

Beschränkung: sofern mit dem Eintritte des Nor-

maltages die Räumung des Feldes bewirkt seyn

könne. Hat sich etwa die Zeitigung durch den

Einfluß der Witterung ungewöhnlich verspätet,
oder liegt der Grund der Verspätung in der Eigen-

thümlichkeit der gebauten Fruchtart, so müssen die

deßwegen noch nicht geräumten Felder fortwährend
gemieden werden. Dies aperit pastum, quatenus

messis absoluta et perfecta est. :)

2.

Der Weide ist es vortheilhaft, wenn nach

vollbrachter Erndte die Stoppeln längere Zeit,

etwa den Winter über, bis zum Frühjahr stehen

bleiben. Allein der Weideberechtigte hat, abgesehen

von besonderem Erwerbs-Titel, keinen Rechtsan-

spruch auf jenen Vortheil; er kann es nicht verwehren,

2) Biener I. c. Tom, I. pag. 101—2.
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wenn der Eigenthümer alsbalo nach der Erndte

das Stoppelfeld umackert. 2)

Daß der Anbau der Brache das Feld zum

geschloßnen mache, wird auch von Biener a. a.

O. als ein ausgemachter Rechtssatz angeführt.

Dieser Schriftsteller äußert insbesondere: Libertas

colendi, serendi et percipiendi fructus omnis ge-

neris per annum vacationis non amissa censetur,

etiamsi colonus per longum, imo per longissimum

tempus hoc jure usus non fueril; est enim res

merae facultatis, in arbitrio domini reposita,

idebque usu et exercitio omisso non perimitur.

Quare dominantes saepe frustra intendunt actio-

nem, se turbari in jure suo per hanc sationem;

neque enim agere possunt es jure servitutis, —

quippe replicatio doli mali ex libertate fundi,

duae ultra id, duod in servitute est, non restricta

censelur, mox patet; — quamobrem necesse est,

ut actor et jus pascendi suum in Pracedio vicino

alleget, et jus prohibendi, quominus aretur hoc

tempore ager aut conseratur hoc anno. — Hoc

autem jus prohibendi novam eamque jure pas-

cendi distinctam causam habeat, necessse est. “)

3.

Bei mehrjährigem Klee kann die Frage ent-

stehen, ob, nachdem vor Winters der letzte Schnitt

eines Jahres geschehen, das Kleefeld bis zum

kommenden Frühjahr der Weide offen stehe Bie-

ner *) verneint diese Frage — aus folgenden

8) Biener I. C. pag. 103, 109.
4 Biener I. c. eb. r
5) l. c. pag. 105.
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Gründen: Futterkräuter jeder Art, welche auf
beackertem Felde aus Saamen erzielt werden, sind als

Frucht zu betrachten; so lange noch aus geschehener
Bestellung eines Feldes Früchte zu erwarten sind,

ist die Weide davon ausgeschlossen. „Nec illa rati,

duod JFfructus illius anni tempore autumnali pro

Perceptis habeantur eaque de causa ager pastioni

aperiatur, me movet; neque enim vel calendarium

vel dies tempus apertum facit, sed dominus prae-

dii, qui fructus ex semine sparso ita PDercepit, ut

ne all inde sperelur. Quamdiu igitur fructus

ex semine sparso speratur, tamdiu ager pro clauso

judicatur.“ 7)
4.

Wenn in dem Theile einer Feldmarkung, welche

in einem gegebenen Jahre die s. g. Winter= oder

Sommer-Flur bildet, einzelne Felder brach liegen,
so kann zwar auf diesen die Ausübung der Weide,

auch zur geschloßnen Zeit stattfinden; aber der

Berechtigte kann nicht verlangen, daß ihm, um

zu den einzelnen unbebauten Feldern zu gelangen,

eine Trift über angebaute Felder der Flur ein-

geräumt werde.

Anders verhält es sich zur offenen Zeit oder

im Brachjahre einer Flur. Durch die fortdauernde

Kultur einzelner Aecker wird zwar die Weide von

diesen ausgeschlossen; aber es ist unzuläßig, dem

Berechtigten in solcher Zeit durch pen Anbau den

6) Wenn indessen der Eigenthümer die fraglichen Felder
selbst für sein Vieh zur Welde benützt, so kann er auch

den Servitutberechtigten nicht ausschließen. Biener
1. c. pag. 109. — Auch ist jedenfalls das Herkommen

zu beachten, und unschädliche Weide dieser Art nicht
ju beschränken.
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Weg zu den geräumten oder Brachfeldern zu ver-

sperren; für die offne Zeit und das Brachjahr

gilt vielmehr der Satz: „die Trift darf nicht
versät werden;“ der zum Durchtrieb erforder-

liche Raum muß dem Berechtigten offen bleiben.)

Zur Lehre von Verträgen, welehe TChristen it

Juden eingehen.)

Die Fähigkeit zu Eingehung von Rechtsgeschäf-

ten ist nach den Gesetzen des Wohnorts der Per-

son, von deren Verpflichtung es sich handelt, zu

beurtheilen. Hiernach richtet sich auch die Gültig-
keit eines zwischen Christen und Juden abgeschloß
nen Vertrags, 2) wenn nämlich das Gesetz, unter

welchem der Christ wohnt, die Aufrichtung vor

der Obrigkeit desselben, und zur vormundschaftli-

chen Obhut für den Christen, eine der Protokol-

lirung vorgängige causae cognitio verordnet. 3)

Allerdings mag die Durchführung dieses Satzes

zu scheinbar unbilligen Resultaten führen, wenn
z. B. der Christ in einer von seinem Wohnorte

weit entfernten, unter andern Gesetzen stehenden

7) Biener Il. c. pag. 100—10.

15 Vgl. Feust inv. Jurheins Beiträgen Bd. III. S. 62 f.
2) Seuffert im Komm. zur GO. Bd. I. S. 248 Note 12.
3) Solche Vorschriften enthält unter andern auch eine Land-

Commenthurliche Verordnung der Deutsch-Ordens-Ballei
Franken vom 28. April 1751. — Ueber die fortdauernde
Gesetzeskrast dieser Verordnung in den vormals Deutsch-
Ordenschen Bezirken vgl. AGE. vom 13. Delbr. 1823

(B. bobzz.); vom 13. Juni 1834 (L. 102633.) vom
21. er. 1837 (L. 1257.)
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Gegend kontrahirt und etwa seinerseits die Vor-

theile des Geschäfts schon bezogen hat. Allein

abgesehen von der Bestimmung des fr. 19 de reg.

juris:
„Qui cum alio contrahit, vel est, vel de-

bet esse non ignarus conditionis ejus“

so kömmt hier auch zur Erwägung, was Celfus

in fr. 4, 5 de legibus bemerkt:

„Ex his, quae forte uno aliquo casu acci-

dere possunt, jura non constituuntur; nam

ad ea potius debet aptari jus, quae et

freduenter et facile, quam perraro ete-

niunt.“
Daraus, daß die Anwendung eines Rechts-

satzes unter gewissen Umständen, wie sie selten vor-

kommen, eine auffallende Unbilligkeit hervorbrin-
gen würde, läßt sich eine bündige Folgerung nicht
ziehen, am wenigsten, wenn es sich von Beur-

theilung eines Falles handelt, in welchem jolche

besondre Umstände nicht vorliegen, vielmehr die

gemeinhin vorkommenden Merkmale, wie sie dem

Gesetzgeber vorschwebten, vorhanden sind; z. B.
der Vertrag, dessen Gültigkeit in Frage ist, in
dem Wohnorte des Schuldners oder doch in einem

benachbarten Orte abgeschlossen worden, so daß

es für den Kläger keine Schwierigkeiten hatte,

uber die Verhältnisse des Beklagten, insbesondre

über dessen Befähigung, mit ihm zu kontrahiren,

sichre Kunde einzuziehen. ")
Uebrigens haftet der Christ dem Juden, wenn

*) AGE. vom 21. Rvv. 1837 (L. 153733.)
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auch nicht aus dem wegen Mangels der Proto-

kollirung ungültigen Vertrage, doch insoweit, als
er in Folge der bereits empfangenen Leistung er-

weislichermaßen 7) bereichert ist. Das Verhältniß

des ohne Auktorität seiner Obrigkeit mit einem

Juden kontrahirenden Christen ist hier ganz analog
dem eines Pfleglings, welcher ohne Zustimmung

seines Vormunds vertragsmäßige Verbindlichkeiten
übernommen hat. Ueber die Haftung des letztern

auf den Betrag, um welchen er bereichert ist, vgl.

fr. 13 S. 1. de condict. indeb.; fr. 3 pr. commo-

dati; fr. 5. pr. S. 1 de auctoritate et consensu

tutorum; fr. 4 S. 4 de doli mali et metus ercep-

tione;—Preuß. LR. Th. 1. Tit. 1 1. I§. 708 —10.

(ogl. S. 600, 601); Tit. 15 §. 232, 262 ff.; Tit.
16 S. 40—32, 170—73.

Zur Lehre von der Verjährung.

Das bayerische Landrecht bestimmt in Th. II.

Kap. IV. §s. ö. Nr. 2, 3:

„„Wird die ganze Verjährungszeit hin-

durch ein ununterbrochen beständiger Be-

sitz erfordert, und da nur Anfang

und Ende einmal bewiesen ist,

so wird solcher auch von der mitt-

leren Zeit gemuthmaßet, dergestalt,
daß derjenige, welcher den Unterbruch

vorschützt, die Prob machen muß.“

5) Die Beweislast trifft natürlich den klagenden Juden,
welcher z. B. bei Viebhändeln darzutbun hat, welches der

wahre Werih der dem Betlagten käuflich überlassenen
Ochsen u. d. gl. gewesen sey. — «
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Wenn indessen aus der neuesten Zeit keine

Besitzhandlung vorliegt, als diejenige, welche die
Erhebung der Klage zur unmittelbaren Folge ge-
habt hat, so versteht sich von selbst, daß jene hin-
sichtlich ihrer Rechtmäßigkeit sofort angefochtene
Handlung nicht dazu dienen könne, den Schluß-
stein der Verjährung zu bilden d. h. zum Zwecke
der Verjährung als wirksame Besitzhandlung am
Ende der Verjährungszeit zu gelten. 2)

Zur Lehre von der Collation.

Die Vermuthung in Const. 11 de neg. gest,

daß dasjenige, was die Kinder von ihren Eltern

empfangen, als geschenkt so lange angenommen
werden müsse, bis das Gegenthell erwiesen wird,
muß in dem Fall, wenn ein Kind mit andern

Kindern desselben Vaters concurrirt, der stärkern
Vermuthung in Const. 12. 17 19 de collat. u. Nov.

18 u. 118 Cap. 6 weichen, daß die Eltern allen

ihren Kindern mit gleicher Liebe zugethan seyen,
und daß daher keines vor dem andern begünstigk

werden soll. Gerade auf dieser gesetzlichen Ver-
muthung, baß der Erblasser Gleichheit unter den
Erben beobachtet wissen wollte, beruht die Con-

ferirungsverbindlichkeit. Dasjenige Kind, welches
einen gewissen Gegenstand nicht conferiren will,
muß daher beweisen, daß der Vater ihm solchen
geschenkt habe. 1)

1) AGE. vom 22. Sept. 1837. M. 89825.

1) O#GEC. r. Febr. 1830 G. 200J#g. A# #ct. C. 6703.



Blätter

für

Rechtsanwendung
zunachst in Bayern.

Nr. 51. Samstag, den 25. Dezbr. 1637.

Zur Lehre von der Abfassung der Beweisinter-

lokute.

Wenn zugleich über Klage und Einrede, oder

Einrede und Replik u. s. w Beweis aufgelegt

wird, so ist es in der Fassung des Interlokutes

auszudrücken, daß der Beweis der Einrede, resp.

Replik u. s. w. nur eventuell zu führen sey. Dieß

geschieht gemeinhin durch die Bestimmung: Be-
klagter (resp. Kläger) habe in 50 Tagen, von

Mittheilung der gegnerischen Beweis-

antretung gerechnet, den Beweis anzutreten,

daß u. s. w. — Es kann jedoch diese Regel keine

Anwendung finden, wenn der Vorbeweis nicht

den Anspruch überhaupt bedingt, sondern etwa

nur auf Festsetzung des Betrages Einfluß hat,

wohingegen durch die Einrede, welche der Gegner
beweisen soll, die Forderung ganz und gar ent-

kräftet werden will. Z. B. die Klägerin fordert

als Entschädigung fur erlittene Defloration eine

bedeutende Summe, indem sie in der Klagschrift

anführt, daß sie unter dem Versprechen der Ehe

zum Beischlaf verleitet worden. Der Beklagte ge-
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steht den Beischlaf zu, leugnet das Eheversprechen,

und bestreitet die Entschädigungsforderung, ins-

besondere auf dem Grunde der Behauptung, die

Klägerin habe schon früher ihre Jungfrauschaft dem
N. zum Opfer gebracht. — Die Behauptung des Ehe-

versprechens ist relevant für das Quantum der

zuzuerkennenden Entschädigung; es ist daher der

Klägerin der Beweis darüber aufzulegen. — Auf

der andern Seite läßt sich (nach gemeinem Rechte)

die Erheblichkeit der gebrauchten Einrede nicht be-

zweifeln, und dieselbe ist, da die Behauptung ge-

leugnet wurde, zum Beweise auszusetzen;— aber
nicht in der Form eines eventuellen, sondern eines

primären — in 30 Tagen von Verkündung

des Interlokutes anzutretenden Beweises. —

Beweißt die Klägerin das behauptete Eheverspre-

chen nicht, so ist sie deßwegen nicht völlig sach-

fällig, sondern es ist nun die geringere Entschä-

digung, welche abgesehen von dem Eheversprechen

gebührt, richterlich zuzuerkennen; — sofern nicht

dem Beklagten der Einredebeweis ge-

lungen ist. In Ansehung jener geringeren Ent-
schädigung, deren Zuerkennung von der Führung

des der Klägerin aufgelegten Beweises nicht ab-

hängig ist, erscheint der dem Beklagten obliegende
Einrede-Beweis als primär, und es wäre dem-

nach ungeeignet, denselben in oben bezeichneter

Form eines bloß eventuell wirksamen aufzulegen.)

1) AGE. vom 28. Nov. 1837. (E. 8637.)
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Geiträge zur Llehre vom Haudlohn.

(Schluß.)

10.

Welchen Einfluß hat der bei der Ueber:

lassung eines handlohnbaren Guts

an Zahlungsstatt gemachte Vorbe-

halt, binnen einer bestimmten Zeit

einen Käufer zu benennen, auf die

Handlohnserhebung?
Wenn ein handlohnbares Gut an Zahlungs-

statt gegeben und angenommen wird, so muß das

Handlohn entrichtet werden. 1) Ist jedoch das

Gut Jemanden in der Art an Zahlungsstatt über-

lassen worden, daß es ihm vorbehalten blieb, binnen

einer bestimmten Frist einen Käufer des Guts zu

benennen und ist dieser Käufer binnen der be-

stimmten Frist wirklich eingetreten, so liegt in

einem solchen Vorgang keine doppelte Besitzverän-
derung, weil die Eigenthumserwerbung durch die

Datio in solutum zu Folge des gemachten Vor-

behalts von einer Suspensiv-Bedingung abhängig

gemacht wurde, wische nicht in Erfüllung gegangen
ist. 2) Es kann daher im bemerkten Falle kein

doppeltes Handlohn gefordert werden.
Daß ein dergleichen Vorbehalt, als den Rechten

des Grundherrn entgegen, ungiltig sey, läßt sich

mit Grund nicht behaupten. Denn der Grundherr

hat kein Recht, den Interessenten vorzuschreiben,

1) Lan 15 Anm. u. Berichtigungen zu Beck vom Handlohn.
Th. II. Kap. 8. Obs.1. S. 446.

2) r!s1“. a. O. ##.V. Obs. 8. S. 397.
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wie sie ihre Verträge abschließen sollen; seine Rechte

in Beziehung auf die Handlohnsforderung erwachen
vielmehr erst alsdann, wenn ein Vertrag wirklich

in der Art abgeschlossen worden ist, daß er eine

Besitzveränderung und somit einen Handlohnsanfall

begründet. 9)

11.

Vom Handroßhandlohrn.

Die Zubaueigenschaft der Güter gereicht der

Landeskultur zum Nachtheil und ist so viel möglich

zu beseitigen. ")
Wenn daher das Handroßhandlohn vom Staat

einmal aufgehoben ist, so kann es so wenig, als

die an seine Stelle tretende Entschädigung, als-

dann wierer aufleben, wenn ein Gut, das ein-

mal die Zubaueigenschaft durch Wiederbemeierung

verloren hat, zufällig seinen Meier wieder verliert,
indem sonst der Zweck, die Zubaueigenschaft und

das damit in Verbindung stehende Handroßhand-

lohn aufzuheben, nie erreicht werden könnte.

Nach dieser Ansicht hat auch die Verordnung
vom F# Juli 1315 im 8. 2. jedem Gutsherrn die

an die Stelle des Handroßhandlohns tretende Ent-

schärigung nur so lange zugesichert, als eines der

Güter, von welchem er im Besitz dieses Hand-

lohns war, noch Zubaugut bleibt, wogegen nach

3) AGE. r. 21. Okt. 1831 bestät aus denselben Gründen

.—OAGE.v.20. Sept. 1835. (O. 48933.) AGAct.
s 2132.

3J1

4) Lange vom Handroßhandlohn, im Auhang zu Beck

v. Nuchsteuer u.oght ebn S. 1I. Anui. 3. baher. Land-recht. Th. IV. K.7.6. .
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g. 3. die Entschädigung erlischt, wenn ein solches

Gut wieder bemeiert wird.

Was aber einmal erloschen ist, das lebt keines-

wegs wieder auf, wenn das Verhältniß, dessen

Aufhebung die Erlöschung herbeiführte, nunmehr
neu entsteht. *)

12.

Vom Indult der Wittwen wegen des

Besteh-Handlohns.

(Rach Ausbachischen Prov, Recht.)

Nach dem Decret vom 29. November 1760

(Hirsch Realinder S. 204. Nr. 6.) ist verordnet,

daß auf Ableben eines EhemannesderWittwe

bezüglich des Besteh-Handlohns Jahr und. Tag
Indultzeit zu gönnen, nach deren Verfluß aber

dieselde gehalten sey, das handlohnbare Gut ent-

weder auf ihren Leib zu bestehen, oder einen an-

dern Lehnträger mit Abrichtung des Besteh-Hand-

lohns vorstellig zu machen.

Diese Verordnung spricht nicht davon, binnen

welcher Zeit ein schon fälliges Besteh-Hand=
lohn von der Wittwe zu entrichten sey, sondern

sie setzt den Zeitpunkt fest, mit dessen Eintritt die

Wittwe erst verbunden seyn soll, das Gut selbst

zu bestehen, oder einen Lehnträger zu bestellen;
nur wenn sie das eine oder andere erst nach Ab-

lauf der auf Jahr und Tag bestimmten Indult-

zeit gethan hat, tritt ihre Verbindlichkeit zur
Handlohns-Entrichtung ein. — Der Ausdruck

„Indult“ kann deßwegen nicht mit Nachborge

oder Stündung eines bereits fälligen Handlohns

5) Fr. 30. pr. de servit. praed. urb. (8, 2).— Bol.
AGE. r. 1I. Jan. 1828 N. 19738.
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gleichbedeutend genommen werden, und zwar um

so weniger, als nach dem alleg. Realinder S. 214.

unterm 18. Juni 1726 wegen Nachborge fälliger

Handlöhne eine eigene Verordnung ergangen ist.

Es ist vielmehr jener Ausdruck gleichbedeutend mit

Begünstigung, welche der Wittwe, ohne Un-

terschied, ob sie kinderlos ist oder nicht, zu Theil
wurde.

Hat die Wittwe das handlohnbare Gut wäh-

rend der Indultzeit veräußert, ist also mit Ablauf

verselben in der Person des neuen Besitzers bereits

ein neuer Lehensmann vorhanden, so kann von

Bestehung des Guts auf den eigenen Leib der

Wittwe des vorigen Lehnsmannes,odervonderBe-
stehung durch einen nun erst von ihr vorstellig zu

machenden Lehnträger, nicht mehr die Rede seyn,
und es kann folglich auch von der Wittwe in sol-

chen Fällen kein Besteh-Handlohn gefordert werden.
Die im Realinder S. 206 unter dem Decret

vom 29. Nov. 1700 befindliche Bemerkung:

„Obig denen Wittwen bewilligte Indultzeit

aber ist nur auf bezimmerte consolidirte

Güter, und keineswegs auf fliegende Lehen
und andere Güter zu verstehen“

kann, da nicht angeführt ist, daß sie aus einem

Ausschreiben oder Decrete genommen sey, für

eine gesetzliche Bestimmung nicht gehalten werden,
sondern es ist anzunehmen, daß der Verfasser des

Realinder damit bloß seine Privatmeinung aus-

sprechen wollte. ")

6) OQAGE. v. 20. August 1829. F. 84533.
P. 39736.
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Geschwister sind nach gem. Kechte nicht ver-
bunden, einander zu alimentiren. 1)

Nach gem. Recht ist die Frage, ob Geschwister

einander zu ernähren verbunden sind? sehr zwei-

felhaft 2); die bewährtesten Rechtsgelehrten sind
theils der affirmativen, theils der negativen Mei-

nung. 2) Mehrere Stellen des röm. Rechts un-

terstützen sehr die affirmative Meinung, namentlich
Fr. 12. S. 3. de adm. et peric. tutor.

Fr. 13. S. 2. eodem.

Fr. 1. S. 2. de tut. et rationib. distrah.

Fr. 73. §. 2. de jure dotium.

Fr. 20. soluto matrimonio.

Allein alle diese Gesetze involviren zwar den

Satz, daß es billig sey, daß der reiche Bruder

seine arme Schwester unterstütze; aber daß er sie

ernähren müsse, ist weder in diesen Gesetzstellen,

noch in einem andern Gesetze kathegorisch ausge-

sprochen. Was insbesondere das zuerst allegirte

Fragment aus dem Titel de adm. et peric. tutor.

betrifft, so ist dessen Sinn und Zweck kein an-

derer, als daß einem Vormund, der mit dem

Gelde seines Mündels dessen arme Geschwister er-

nährt hat, von der Vormundschaftsbehörde bei

der Rechnungsstellung dießfalls keine Schwierig-

keit gemacht werden soll, was aus den Worten:

„ratum id habendum est“ hervorgeht.

7) Aus einem Erkenntnisse desk.OAG. v. 30. Oct. 1818.

(#####ct. G. #r#.)
2) S. Anm. ö bayer. Landrecht Th. 1. K. 4. 1 7. Nr. J.
35 *— bierüker Gläck Pand. W XXVill. . 1290.

u. b. S. 235—251.
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Ueberall ist in den allegirten Gesetzstellen die

Ansicht vorherrschend, daß die wechselseitige Ernäh-

rung der Geschwister billig sey, womit auch

Böhmerin introlluct. in jus Digestor. Lib. 25.

Tit. 3. Nro. 9. übereinstimmt, indem er sagt:

„denique tota haec causa er aequitale et cha-

ritate sanguinis est discutienda.“

Dasjenige, was jemand zwar billiger Weise
thun soll, aber gesetzlich nicht thun muß, kann

richterlich nicht aufgetragen werden.

Ueberhaupt steht die Beantwortung der hier zu

lösenden Frage mit dem gesetzlichen Erbrechte der

Geschwister im engsten und natürlichen Verbande.

Gleichwie kein Gesetz den vermöglichen Bruder

absolut bindet — wenn er nicht eine schändliche

Person zum Erben einsetzt—aufseineauchnoch
so hilfsbedürftige Schwester im Testamente irgend
eine Rücksicht zu nehmen, obschon ihn hiezu ge-

wiß alle Billigkeitsgründe vermögen sollten, eben

so legt ihm auch kein positives Gesetz die Ver-

bindlichkeit auf, seine arme Schwester bei seinen

Lebzeiteh zu ernähren. Die hiezu anrathende Bil-

ligkeit kann aber eine richterliche Zwangsverfügung

nicht motiviren.

Gnome.

Richt nenne sich gerecht, wer feig, was recht,
nicht thut;

Stets zum Schildknappen " Gerechtigkeit den
Muth.
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für

Rechtsanwendung
zunächst in Bayern.

Nr. 52. Samstag, den 50. Dezbr. 1337.

Zur Lehre von Streitigkeiten zwischen Meistern
und Gesellen.

Streitigkeiten zwischen Handwerksmeistern und
Gesellen, welche die Rechtsansprüche aus dem

zwischen ihnen bestehenden Lohnvertrag betreffen,
gehören nicht zu den administrativ-kontentiösen

Sachen, sondern eignen sich zur Kognition der
Gerichte. ) Die Verordnung vom 24. Septbr.
1808 verweist zwar Streitigkeiten zwischen Hand-
werksgesellen und Lehrjungen, so wie zwischen
Dienstherrn und Dienstboten in allen in der

Dienstbotenordnung ausgedrückten Fäl-
len an die Polizeibehörden, nicht aber Rechts-

streite zwischen Handwerksmeistern und Gesellen.
Es läßt sich im Allgemeinen nicht behaupten,

daß die letztgenannten unter den Dienstherrn und

Dienstboten mitbegriffen seyen. Nur wo die Dienst-

botenordnung der Provinz oder des Bezirkes aus-

drücklich die Verhältnisse zwischen Meister und
Gesellen mit umfaßt, wäre ein anderes anzunehmen.

1) In der Kammer der Abgcordneten von 1837 äußerte

(Bd. VIII. S. 180) v. Hagen: „Es ist gegenwärtig
der Fall, daß Streitigkeiten zwischen Handwerksmeistern,
Gesellen und Lehrjungen polizeilich behandelt wer-
den.“ — In solcher Allgemelnheit kann diese Behaup-=

tung nicht als richtig gelten.



414 Zur Lehre von treitigkeiten

Die Verordnung vom 15. Sept. 1818, das
Verhältniß zwischen der Polizeidirektion und dem

Magistrate der Haupt- und Residenzstadt München
betr., bestimmt in §. 73.: ç

„üBeschwerden zwischen Meistera, Gesellen und
Lehrjungen über ihre aus dem Handwerke her-
vorgehenden Verhältnisse, sowie Beschwerden
der Kunden und Käufer gegen Handwerker
und Kaufleute, sofern es sich nicht von

rechtlichen Beziehungen handelt,
werden ebenfallo vom Magistrate beigelegt,
und entschieden.“

Aus dieser Vorschrift kann eine von Obigem

abweichende Norm nicht abgeleitet werden; denn
abgesehen davon, daß sich die Wirksamkeit der-

selben nur auf München erstreckt, so lag es ganz
außer der Spähre der gedachten Verordnung, in

den Kompetenzverhältnissen zwischen Gerichten
und Polizeibehörden etwas Neues einzu-
führen; indem hier nur die Kompetenzverhältnisse

zwischen Magistrat und Polizeidirektion der Haupt-
stadt geregelt werden sollten. Wenn daher Be-

schwerden zwischen Meister und Gesellen hier, als
zum Wirkungskreise der Polizeibehörden gehörig,
aufgeführt werden, so sind darunter nur solche

zu verstehen, welche nach bestehenden sonstigen
Normen oder nach der Natur der Sache zur

Kognition derselben sich eignen. Insofern z. B.
die Beschäftigung der Handwerksgesellen uberhaupt
unter der Aufsicht der Polizeibehörde steht, hat

dieselbe einzuschreiten, wenn ein solcher die Arbeit
ungebührlich versäumt und verweigert. Auch kom-
men diejenigen Einschreitungen der Polizeibehörde
zu, welche erforderlich sind, um die Aufrechthal-

tung der Hausordnung zu unterstützen und Nuhe-

störungen vorzubengen. Oiese Einschreitungen kön-
nen sich allerdings in Bezug auf die zwischen
Meister und Gesellen bestehenden Rechtsverhält-
nisse, als provisorische Maßregeln darstellen.
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Auf keinen Fall aber kömmt der Polizeibehörde
Verhandlung und Entscheidung zu, wenn ein fru-

her bestandenes Lohnverhältniß bereits wieder ge-
lößt ist, und etwa der ausgetretene Geselle An-

sprüche auf rückständigen Lohn oder auf Entschä-
digung wegen unzeitiger Entlassung erhebt, oder
der Meister Entschädigung wegen versäumter Ar-

beit verlangt. Unter solchen Umständen fehlt es
ganz an den Motiven polizeilicher Einschreitung,

welche überall ein fortdauerndes Verhältniß vor-

aussetzt und razu bestimmt ist, Frieden und Orb-
nung während der Dauer desselben aufrecht zu

balten.
2.

Die in Vorstehendem ausgesprochene Ansicht
findet ihre Bestätigung in der Stelle der neuesten
Proceßnovelle vom 17. Nov. 1657 (8. 1. Nr. 3.)

welche
„Streitigkeiten zwischen Familiengliedern, zwi-
schen Hausgenossen, zwischen Handwerkomeistern
und Gesellen oder Lehrjungen, zwischen Oienst-
berrn und Dienstbeten, zwischen Gewerbs-
unternehmern und ihren Arbeitern, bei al-

len dlesen hinsichtlich ihres gegen-
seitigen häuslichen, dienstlichen oder

gewerblichen Verhältnisses“
dem mündlichen Verhöre bei den Untergerichten

zuweist, und (am Schlusse des 8.) die Zustän-
digkeit der Polizeibehörden für die bezeichneten
Fälle nur insoweit aufrecht erhält, als sie nach

den bestehenden Verordnungen begründet ist.
Die Zuweksung der fraglichen Streitigkeiten

an das mundliche Verhör wurde übrigens in der

Kammer der Abgeordneten für diejenigen Fälle
beanstandet, in welchen der Gegenstand des Streites
eine bedeutende Summe (#ber 100 fl.) ist.2)Es

wurden indessen die in diesem Sinne vorgeschla-

2) Verhandl. a. a. d. S. 184 ff.
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genen Modifikationen verworfen, und wohl mit
gutem Grunde. Während der Dauer des dienst,

lichen oder gewerblichen Verhältnisses wird der
Betrag des Streitgegenstandes nur höchst selten
100 Gulden übersteigen; in casus, quae pPerraro

eveniunt, jura non constituuntur; handelt es sich
aber von einem Rückstande, der nach aufgelös-

tem Verhältnisse gefordert wird, so ist dieser Fall
des mündlichen Verhöres, welcher ein unter den

streitenden Theilen fortdauerndes Dienst': oder

Gewerbsverhältniß voraussetzt, gar nicht gegeben.
Sowohl der Wortlaut der Vorschrift der Novelle

als auch der Grund derselben rechtfertigen diese

beschränkende Auslegung.

Beiträge zur Auslegung und praktischen Er-

läuterung der neuesten Proceßnovelle zu liefern,
wird von nun an eine besondere Aufgabe dieser

Zeitschrift seyn; so wie sie seiner Zeit die für die
Doktrin interessanten Ergebnisse der Anwendung
des neuen Gesetzes fortlaufend mittheilen wird.

Ueber die Wirkung der BHürgsthaftsleistung in

Zollstrafsachen.
A wurde rechtskräftig wegen Uebertretung des

Zollgesetzes in eine Gelostrafe und zur Kosten-

zahlung verurtheilt; B, welcher für ihn bezüglich
des Straf= und Kostenbelrags Bürgschaft geleistet
hatte, erhielt im Wege der Urtheilsvollstreckung
den richterlichen Befehl zur Zahlung dieses Be-
trags, bei Vermeidung der Erecution. Hierdurch
erachtete sich B beschwert:

a) weil es sich im Verhaltniß zu ihm, als Bür-

gen, nicht von einem Strafrechtspunkt, son-
dern von einem Civilrechtspunkt — Bürg-

schaft — handle, also hier die Strafgewalt

nicht zuständig sey;
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b) weil gegen ihn von Seite des Fiskus noch

nicht geklagt, ebenso wenig gegen ihn rechts-
kräftig erkannt sey, daß er aus der Bürg-

schaft zu haften habe;
c) weil ihm als Bürgen die Einrede der Orv-

nung — beneficium ordinis s. excussionis—

zustehe, mithin vorerst die Execution gegen
A fruchtlos versucht worden seyn musse.

Die Beschwerde wurde indessen für unbegrün-
det crachtet, denn:

Das gerichtliche Verfahren gegen Uebertreter
der Zollgesetze geschieht von Amtswegen im

Untersuchungswege; 1) das untersuchende
Gericht ist daher auch das zuständige zur Execu-
tion und diese Erecution eines Strafurtheils kann

nicht dadurch vereitelt oder verzögert werden, daß

dem Fiskus zugemuthet werden will, solche Exe-
cution gleichsam mit einer actio ex re judicata

vor den Civilgerichten geltend zu machen. Straf-
sachen sind nicht Civilrechtssachen und die Beitrei-

bung einer Geldstrafe und der Untersuchungskosten

darf nicht mit den privatrechtlichen Zwischenpunkten
und Entschädigungsansprüchen verwechselt werden,
von welchen das StGB. 11. 7. handelt.:)

Auch gegen denjenigen, der sich für den An-

geschuldeten verbürgt hat, wird im treffenden Fall
von der Strafgewalt eingeschritten, denn die Cau-

tionsleistung geschah nicht im Privatrechtsverhält-
niß, sondern der Strafgewalt. Der vermöge des

Gesetzes einzutretende Beschlag des Schiffs und
Geschirrs des Zolldefraudanten hatte den gesetzlich
ausgesprochenen Zweck, die Erecution sogleich nach

der Rechtskraft des Urtheils vollziehen zu können,
und denselben Zweck hatte das Surrogat der Be-

schlagnahme, die gesetzlich gestattete Sicherheits-

1) Zollgesetz vom 15. Aug. 1828. 8. 111. (GBl.
229.) Gesetz v. 1. Juli 1834. 6. 16. (SBl. S. ds35

2) Zollges. v. J. 1828 §S. 100. 105.
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leistung durch einen Bürgen. 2) — Keineswegs

aber- kann jene gesetzlich gestattete Bürgschaftslei-
stung dahin mißbraucht werden, daß hierdurch
die Strafgewalt des Staats gelähmt und der

Fiskus, statt den Vollzug eines rechtskräftigen
Urtheils zu erwarten, gezwungen wäre, nun erst

einen neuen Proceß—einen Civilproceß — zu be-

ginnen, um das zu erhalten, was ihm im Straf-

proceß bereits rechtskräftig zuerkannt ist.
In allen Untersuchungsfällen wegen Uebertre-

tung des Zollgesetzes kommen, insofern nicht be-
sondere Ausnahmen geseßlich verordnet sind, die
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen in Anwen-
dung;7) es wird daher der Bürge in Zollstraf-
sachen ebenso wie der Bürge in Strafsachen über-
haupt, alsba'd von der Strafgewalt in Anspruch

genommen, wenn der Fall der Bürgschaftsleistung,

eingetreten ist, und so wie er nicht verlangen kann,
daß die Strafgewalt sich ihres Amts begebe und

dieses dem Civilgerichte abtrete, so steht ihm auch
das beueficium ordinis nicht zu. *

Aus diesen Gründen wurde die Beschwerde

abgewiesen. ")

Ueder Verpflegung und Erziehung unehelicher
inder

(Nach preus. Heckt.)
Nach s. 622. Th. 1 Tit. 2. des preuß. Landr.

hängt es von der Wahl des Vaters ab, die Ver-

pflegung und Erziehung des außerehelichen Kindes

nach dessen zurückgelegtem vierten Lebensjahre selbst
zu besorgen, oder sie der Mutter auf seine Ko-

sten ferner zu überlassen; jedoch vorbehaltlich der
Bestimmungen in den 68. 6025—25. Durch die
Disposition des §F. 622 ist aber keineswegs (wie

3) Zollges. v. J. 1828a.a.O. Ges. v. J. 1831. 8. ö. 10.

 Dalhel  J. 1828. §. 109. Ges. v. J. 1834. J. 14.
StGB. 17.158. Resks VII. Dec. 111, 22. 2.3 AGE. v. 6. März 1835.Z. 74733.

—·
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bei vorgekommenen Entscheidungen unrichtig an-
genommen wurde) ausgesprochen, daß der außer-
eheliche Vater nur in dem Falle von jenem Wahl-

rechte Gebrauch machen könne, wenn er selbst

die Erziehung und Ernährung des Kindes über-

nimmt. Eine solche Beschränkung liegt nicht im

Gesetze, vielmehr gibt der Ausdruck besorgen
zu verstehen, daß der außereheliche Vater die Er-

ziehung und Ernährung auch andern hiezu geeig-
neten Personen, gegen welche sich von Seite

des vormundschaftlichen Gerichts kein

Bedenken finder, gegen Bezahlung des Kost-
gelds überlassen kann. Will die Mutter das Kind

hiezu nicht verabfolgen, so muß sie dasselbe nun
auf eigene Kosten ernähren. Nach dieser Ansicht,
welche auch die Schriftsteller 1) über das pr. Landr.

aufstellen, wurde bereits in mehreren Fällen von

dem hiesigen App. Ger. erkannt. 2)
2.

Die Frage: ob die Großältern von väterlicher
Seite, wenn im Falle des 8. 623 a. a. O. die

Alimentationspflicht aufsieübergeht,das dem außer-
ehelichen Vater im §. b12 gestattete Wahlrecht auch

für sich geltend machen und verlangen können, daß
ihnen die Verpflegung und Erziehung des Kindes

nach dessen vollendeten vierten Jahre gestattet werde?
ist unter denselben Voraussetzungen, welche nach den
8. 023—25 bei dem Vater selbst in Berücksichtigung
kommen, zu bejahen. Denn da die Großältern sub-
sidiär in die Verbindlichkeiten des Vaters eintreten,

so müssen ihnen auch dessen Befugnisse bezüglich
seines Wahlrechts zustehen, weil schon nach allge-
meinen Grundsätzen der subsidiär Verpflichtete nicht

1) Bielitz Komment. z. Pr. LR. Bd. V. S. 584.
Klein Spystem des Pr. Civ. Rechts. Ausg. 1830.
Bd. II. S. 158. Bornemann spyst. Darstellung
d. Pr. Civilrechts. Bd. V. S. 437. «

2) AGE. v. 23. Febr. 1830. 8. 29133. — v. 5. Aug.

1831. Z. 85432. — 24. April 1832. O. 44531.
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mehr zu leisten verbunden ist, als der Principal=
schuldner. Daß der §s. 622 nur von einem höchst-

persönlichen Rechte des außerehelichen Vaters zu

verstehen sey, läßt sich aus dieser Gesetzstelle nicht
entnehmen. Vielmehr spricht die Fassung des §. 628

für die Bejahung der aufgestellten Frage, indem
gesagt wird:

„Ist der Vater für den Unterhalt und die Er-

ziehung des Kindes solchergestalt zu sorgen
nicht vermögend: so geht diese Pflicht auf die
Großältern von väterlicher Seite über.“

Da nun in den vorausgegangenen Paragraphen

die Rede davon war, daß der außereheliche Vater

seinen Verbindlichkeiten gegen das Kind durch Ali-

mentenzablung oder Naturalverpflegung genügen
kann, so können unter den Worten „solcher-

gestalt zu sorgen“ nur diese beiden Alternativen

verstanden seyn; denn wollte der Gesetzgeber die

Großältern nur zur Alimentenzahlung subsidiär ver-

pflichten, so hätte dieses ausdrücklich und speziell
bestimmt werden müsen. Endlich kommt noch die

allg. Bestimmung Th. II. Tit. 18. §. 324 in Berück-

sichtigung, wo gesagt wird: „In Fällen, wo je-
mand von den Verwandten eines unvermögenden

Pflegebefohlnen die Verpflegung desselben nachs. 300
übernehmen muß, kann demselben auch die Erziehung
des Mlegbefohlenen, wenn er sie verlange, nicht
entzogen werden.“

Nach dieser Ansicht, welche auch Bielitz 7)
und Bornemann ) vertheidigen, ist von de

hiesigen App. Gericht erkannt worden. *)

3) a. a. O. S. 589.

4) a. a. O. S. 439—440.

5) AGE. v. 12. Jan. 1836. E. 18122.

Die verehrlichen Abonnenten, welche die „Blätter für

Rechtsanwendung“ durch die königl. Postanstalt oder von der
Brügel'schen Buchdruckerei beziehen, werden ersucht, ihre et-
waigen Bestellungen für das nächste Sen#ser baldigst zu machen.
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